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Einleitung.

Die Darſtellung des Rechts als ſolche gehört nicht in den Lehrplan

unſerer Schulen , jedenfalls bisher nicht. Man wird dies in vieler Hinſicht

bedauern können, denn ſicher beruht die oft beklagte Rechtsfremdheit “

unſeres Volkes nicht zulekt auf der Tatſache, daß auf keiner einzigen unſerer

verſchiedenen Schulen Schüler und Schülerinnen mit dem Recht in Ber

bindung gebracht werden, ſo daß fie im praktiſchen Leben draußen erſt aus

oft bitteren Erfahrungen lernen müſſen , wie ein Arbeitsvertrag, ein Miets.

vertrag oder gar ein Wechſel ausſieht und welche Bedeutung er hat.

Aber das Recht iſt zugleich neben der Bautunſt, Dichtkunſt, Mufit

und allen anderen Äußerungen des Kulturlebens ein ſehr bezeichnender Aus.

druck der Art eines Volkes. Ganze Geſchichtsperioden ſind nicht verſtände

lich, wenn man nicht die Entwiclung des Rechtes berückſichtigt. Die Geo

ſchichte des Landrechts iſt ein großer Teil der Geſchichte unſeres Bauern

tums. Die Verbreitung des römiſchen Rechtes in mehreren Wellen über

Europa mit allen ſeinen Einflüſſen auf das Leben der verſchiedenen Völker

iſt aus unſerer Geſchichte nicht wegzudenken . Darum ſollte jedenfalls der

Zuſammenhang von Recht und Geſchichte jedem Geſchichtslehrer vertraut

ſein. Er wird dann noch viel ſtärker erkennen , wie ſehr unſere Geſchichte ein

Rampf um ein unſerer Art entſprechendes Recht iſt, wie jedes Volt mit

ſeiner raffiſchen Anlage auch ſchon Grundauffaſſungen vom Recht mit

bringt, die es zu entwickeln und ſeiner Fähigkeit nach zu geſtalten verſucht.

Das Recht greift bis ins tiefſte ein in das Leben aller Volksſchichten.

Es iſt mit Raſſe und Herkunft der Völker eng verbunden. Es iſt zugleich

auch eine große geiſtige Schule, denn zu ſeiner Beherrſchung iſt eine Geiſtes

tätigkeit notwendig, die über das bloße Beherrſchen von Geſebesbeſtimmungen

hinausgeht und verſteht, den einzelnen Fall unter die großen Grundbeſtim

mungen des Rechtes zu bringen, ohne doch ſeiner Beſonderheit Gewalt

anzutun.

Das Recht iſt zugleich vielfältig und geht vom Staatsrecht über das

Necht des täglichen Verkehrs zum Strafrecht, Familienrecht, Wehrrecht

und Erbrecht, umfaßt alle Gebiete des Lebens und iſt nach dem Wort eines

Rechtsgelehrten des faiſerlichen Rom wirklich die „ Renntnis aller göttlichen

und menſchlichen Dinge". Wer nicht mindeſtens die Grundzüge der Rechts.
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geſchichte mit der Volksgeſchichte zu verbinden weiß, wird dieſe nie in vollem

Umfange darzuſtellen vermögen .

Der beſcheidenen Aufgabe, dem deutſchen Erzieher dieſen Zuſammenhang

zu zeigen, dient dieſes Büchlein . Es kann und will nicht eine zuſammen

hängende deutſche Rechtsgeſchichte geben, ſo unendlich lockend die Aufgabe

auch wäre, heute einmal die Rechtsgeſchichte unter nationalſozialiſtiſchem

Geſichtspunkte darzuſtellen , es will aber die Bedeutung des Rechtes

und ſeines Wandels für unſere Geſchichte dem Erzieher leicht faßlich geben

Dabei hat der Verfaſſer den Wunſch , zugleich jenes Schlagwort zu wider

legen, daß die Rechtswiſſenſchaft eine „ trockene, lederne Angelegenheit“ ſei

und klarzumachen , wie der „Rampf ums Recht“ ( Shering) eine der großen,

Triebfedern der Geſchichte zu allen Zeiten war.

Berlin , im Winter 1936/37.

Der Verfaſſer.
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1. Kapitel.

Was iſt am Recht allgemeingültig

was iſt artbedingt ?

Wenn ein Familienvater heute eine Wohnung mietet, ſo wünſcht er

auf eine beſtimmte Zeit ſich und ſeine Habe in dieſer Wohnung unterbringen

zu können. Er verpflichtet ſich, dafür dem Vermieter eine beſtimmte Leiſtung

(in Geld) zu gewähren. Er verpflichtet ſich ferner, die Wohnung in ordnungs

gemäßem Stande zu halten . Zwiſchen Mieter und Vermieter wird ferner

vereinbart, welche Reparaturen und öffentlichen Laſten jede Partei über

nimmt.

Ein ſolcher Mietsvertrag unſerer Zeit unterſcheidet ſich in den Grund

zügen durchaus nicht von einem Mietsvertrage, wie er im Jahre 100 v. Chr.

in Rom oder im Jahre 1937 v . Chr. im alten Babylon abgeſchloſſen wurde .

Der Wille des Mieters und der Wille des Vermieters in allen dieſen

Perioden iſt ziemlich der gleiche.

Aber ſchon bei einem Bauernvolke, das keine ſtädtiſchen Mietshäuſer

beſikt, werden wir ſehen , daß der Mietsvertrag im Volksleben kaum irgend

welche Rolle ſpielt. Viel häufiger iſt hier die Pacht. Die Pacht iſt ein

Vertrag auf Überlaſſung der Bewirtſchaftung und Nukung eines land

wirtſchaftlichen Grundſtücks auf beſtimmte Zeit gegen ein Entgelt. Und

hier finden wir ſchon ſehr auffällige Unterſchiede. Wir finden Völker, bei

denen Pachtverträge nur auf ſehr kurze Zeit abgeſchloſſen werden, und

Völker, bei denen das Pachtverhältnis erblich iſt und ſich zur „ Erbpacht"

entwickelt hat. Wir finden Rechte, nach denen der Pächter nur eine be.

ſtimmte Geldſumme zahlt, andere, nach denen er mit dem Verpächter den

Ertrag des Grundſtückes teilt, etwa ihm die halbe Ernte abgibt, oder auch

Rechte, nach denen der Pächter dem Verpächter Arbeiten leiſtet. In allen

diefen Rechten ſpiegelt ſich deutlich die Stellung des bodenbewirtſchaftenden

Menſchen gegenüber dem Bodenbeſiger, aber auch die Entwicklung des Geld

weſens, ja die Auseinanderſebung vorhergegangener politiſcher Kämpfe.

Wer heute einem anderen Geld leiht, wünſcht dieſes nach beſtimmter

Zeit zurückzuerhalten und außerdem Zinſen zu bekommen. In einer gewiſſen
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Form der ſtädtiſchen Wirtſchaft ſert ſich dieſes Rechtsgeſchäft des Dar.

lebens immer durch . Der Wille des Entleihers , Geld zu bekommen , und

der Wille des Darlehnsgebers, von ſeinem ausgeliehenen Geld Nußen zu

haben, iſt wieder der gleiche im zwanzigſten Jahrhundert wie im alten Rom,

im alten Babylon und in China. Und trokdem finden wir auffällige Unter

ſchiede. Sie ſind zum Teil wirtſchaftlich, zum größeren Teil aber raffiſch

bedingt. Es gibt Völter, denen das Darlehnsgeſchäft als eine Störung der

wirklichen Rechtsordnung galt, To tannten es die Germanen nach dem

Zeugnis des Tacitus nicht. Es gibt demgegenüber Völker, bei denen das

Darlehnsgeſchäft geradezu im Mittelpunkt ihres Wirtſchaftslebens geſtanden

hat und ſteht, - ſo etwa die Suden. Verſchieden iſt vor allem die Voll

ſtreckbarkeit aus dem Darlehnsgeſchäft. Es iſt ein Unterſchied, ob, wie

nach dem „ 3wölftafelgeſet " Roms, die Gläubiger den zahlungsunfähigen

Schuldner in Stücke ſchneiden können, „und wenn ſie mehr oder weniger

abſchneiden , ſoll es ihr eigener Schaden ſein “ , oder ob der Schuldner als

Sklave verkauft werden kann , oder ob ſeine perſönliche Freiheit durch die

Schuld nicht angetaſtet wird, ob gar nur ein beſtimmter Teil ſeines Ver.

mögens für die Schuld haftet, ein anderer, etwa der Erbhof, der Haftung

nicht unterliegt. Hierin ſprechen ſich Weſensunterſchiede und Raſſeunter.

ſchiede der Völker ſchon recht deutlich aus.

Man wird alſo ſagen können, daß beſtimmte Rechtsgeſchäfte allgemein

gültig ſind und auf einer beſtimmten Höhe der wirtſchaftlichen und kulturellen

Entwicklung in ähnlicher Form immer wieder vorkommen , - daß aber ihre

beſondere Geſtaltung vielfach von der Eigenart der Völker geprägt iſt.

Was vom Vertragsrecht gilt, gilt auch vom Strafrecht. Auch hier

haben wir faſt bei allen Völkern einige unbedeutende ganz primitive

Stämme ausgenommen die Tatſache, daß eine Körperverlesung, ein

Mord, ein Diebſtahl als rechtswidrig gilt . Wir haben auch durchgehend

die Entwicklung, daß die Beſtrafung des Vergebens oder Verbrechens ur.

ſprünglich allein in der Hand des Verlebten oder ſeiner Sippe liegt, dann

aber in ſteigendem Maße von der Volksgemeinſchaft übernommen wird.

Aber auch hier werden die Unterſchiede klar. Das eine Volt beſtraft, weil

der Verbrecher ein „von Gott gegebenes Geſet “ verlebt hat, das andere,

weil er „die Ordnung zwiſchen Himmel und Erde geſtört hat“ und aus ſeiner

Tat, wenn ſie nicht beſtraft wird , tosmiſche Kataſtrophen entſtehen (ſo das

alte China) ; wieder ein anderes beſtraft, weil der Verbrecher fich als

rbös -artig “, als „ nieder- trächtig “, als „von ſchlechter Art“ erwieſen hat,

die aus der Geſamtheit des Volkes ausgeſchaltet werden muß .
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Und damit kommen wir auf den Grundunterſchied der Rechtsauf

faſſungen , wie ſie in den verſchiedenen Raſſen gegeben ſind. Auch die größten

Rechtsgelehrten haben nicht beſtimmen können, was „ Recht “ iſt. Auch wir

vermögen dies nicht. Das Recht iſt ſicher mehr als der Buchſtabe des

Geſebes “, – das ſagen uns alle jene zahlreichen Fälle, wo das lebendige

Rechtsbewußtſein gegen die „ kalte “, „ ſtarre “ Anwendung von „ Para

graphen “ aufgeſtanden iſt. Was iſt „ Recht “ aber dann ? Iſt es nur unſer

Rechtsgefühl ? Dieſes Rechtsgefühl kann durchaus irren . " Es kann aus

Mitleið Stellung für den Schwächeren und Ärmeren nehmen, obwohl dieſer

pim Unrecht iſt “. Das iſt der Fall jenes großen Mißgriffes Friedrichs des

Großen im Prozeß gegen den Müller Arnold, den der König ſchükte, ja

fogar ſeine Richter beſtrafte, obwohl deren Urteil nicht nur nach dem gelten

den Geſek, ſondern auch „ fachlich “ gerecht war. Unſer Rechtsgefühl kann

irren und einen Ausgleich der widerſtrebenden Intereſſen verſuchen , weil

wir teinem von beiden „ unrecht “ tun wollen , - und in der Tat tun wir

dann dem unrecht, der allein in dem Streitfall im Recht iſt. Unſer Rechts

gefühl tann Strömungen und Stimmungen unterliegen , es iſt, wie jedes

Gefühl, nicht beſtimmt genug.

Was iſt Recht?

Hier nun finden wir die großen grundlegenden Unterſchiede zwiſchen

den Raſſen .

Der Menſch der wüſtenländiſchen Raſſe erlebt in der Einſamkeit und

Todesſtarre der Wüſte Gott in ſeiner beſonderen Form. Um ihn iſt wenig

Leben. Sein Daſein iſt jeden Tag umdroht von der Gefahr des Durſttodes,

des Sandſturmes, des Überfaus durch eine feindliche Beduinenhorde,

hängt davon ab, daß er rechtzeitig Waſſer und Nahrung für ſich und ſeine

Herden findet, - er iſt, um einen arabiſchen Ausdruck zu gebrauchen , mein

Staubkorn in der Hand des Ewigen !“ – Er reagiert hierauf ſeiner Art nach ,

aber nicht durch Arbeit wie der nordiſche Menſch. Für ihn hat die Welt

als ſolche keine Ordnung, ſie iſt Wüſte, in der hier und da einige Daſen

Schuß und Sicherheit, Leben und Nahrung geben. Mit allem ſeinem Sein

iſt er der Wüſte ausgeliefert und verfallen . Und hier nun, in der ungeheuren

Einſamkeit und der täglichen Gefahr, erlebt er im „ Geſicht“, in der Schau:

Gott ! Gott ſpricht zu ihm, plöblich , irgendwann ; aus dem brennenden

Dornbuſch, aus der Einſamkeit einer Höhle ertönt ihm der Anruf Gottes " !

Seine Religion iſt eine Offenbarungsreligion. Gott offenbart fich ihm in

der Einſamkeit, - und dann muß er „das Wort des Herrn“, die „ Stimme

Alaho" verkünden. Er ſelber würde ſeiner ganzen Anlage und Natur

nach niemals wagen, von ſich aus ſich einen Begriff Gottes zu machen .
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Er iſt ein „ Staubkorn “ in der Hand der gewaltigen jenſeitigen Macht, die

eingreifen kann, um ihn zu töten oder zu retten. Nichts anderes erwartet

er von dieſer Macht, als daß ſie ,,barmherzig “ zu ihm ſei, wie ein Vater

zu ſeinen Kindern barmherzig iſt. Er käme auch niemals auf den Gedanken ,

von ſich aus feſtzuſtellen, was Recht iſt. Sehr fein ſchreibt Count Leon

Oſtrorog („ The Angora Reform “ , London, 1927) : „Die mohammedaniſchen

Rechtsgelehrten bekennen, daß es keine andere erkennbare Grundlage für

die Geſekgebung gibt als die Löſung der philoſophiſchen Frage, was mit

Gewißheit gut und böſe iſt ... was moraliſch gut iſt, muß getan werden,

was moraliſch böſe iſt, darf nicht getan werden. Das iſt das Geſet, und

ſonſt kann nichts Geſek ſein . Was aber iſt abſolut und ſicher gut ? Was

iſt abſolut und ſicher böſe ? Das iſt die Rechtsfrage. Und wer tann fie

beantworten ? Kein Menſch ! Die mohammedaniſchen Rechtsgelehrten be.

ſtreiten das. Manche Dinge oder Handlungen erſcheinen manchen Menſchen

gut, anderen erſcheinen ſie nicht ſo, manche Dinge erſcheinen manchen Men.

fchen böſe, anderen erſcheinen ſie nicht ſo. Menſchliche Auffaſſungen und

Urteile ſind immer und überall der Schwankung unterworfen, beſonders

ein Maßſtab für feſte, abſolute Gewißheit iſt für menſchlichen Verſtand un

erreichbar. Muß deshalb die Folgerung gezogen werden, daß Gefes eine

Wohltat iſt, die den Menſchen verſagt iſt ? Daß die Menſchheit zu einem

Leben vou endloſer Ulnordnung und ewigem Streit verurteilt iſt, wie es

fich notwendigerweiſe aus dem endloſen Kampf feindlicher Wünſche und

Intereſſen ergeben müßte ? Das würde der Fall ſein, wenn kein anderer

Grund und Boden als die beſchränkte Vernunft des Menſchen beſtände,

aber darüber beſteht die unendliche Weisheit Gottes, und da Gott

nicht nur unendlich weiſe, ſondern auch unendlich barmherzig = ,er -Rahman

er -Rahim ' iſt, offenbart er dem Menſchen in ſeiner Barmherzigkeit die not

wendige Grundlage des Geſekes, das Wiſſen von Gut und Böſe, ein ab.

ſolutes und ſicheres Wiſſen , das die Menſchen aus eigener Vernunft nicht

zu erreichen hoffen könnten. Von Zeit zu Zeit kommen außerordentliche

Erſcheinungen auf Erden, Menſchen, gewiß vom Weibe geboren und durch

ihren Körper dem Leid und dem Tode unterworfen, aber über alle Menſchen

erhoben durch die wunderbare Gabe des Verkehrs mit der göttlichen Quelle

unendlicher Weisheit, von der ſie die Botſchaft der Barmherzigkeit der

Menſchheit bringen. Solche Männer waren Adam, Ibrahim (Abraham),

Dawud ( David ), Suleiman (Salomo), Sila ben Mariam ( Jeſus, Sohn der

Maria) . Endlich eröffnete Mohammed, der Sohn des Abdallah, der lebte

der Propheten, das Siegel der Propheties, wie er in der mohammedaniſchen

Ausdrucksweiſe heißt, den Menſchen in einer lebten Botſchaft das Wiſſen
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von Gut und Böſe, wie es ihm ſelbſt durch den Engel Gabriel offenbart war,

enthalten in einer Schrift ( arabiſch Ritâb ) von ewiger Gültigkeit und

wunderbarer Schönheit dem Roran- 1"

Abſichtlich haben wir hier die Darſtellung eines der beſten Renner des

Vorderen Orients und die Grundlage der Rechtswiſſenſchaft und des

Rechtes bei einem anſtändigen Volte der wüſtenländiſchen Raſſe, den

Arabern, als Muſterbeiſpiel für die Auffaſſung von der Entſtehung des

Rechtes, wie ſie der wüſtenländiſchen Raſſe eigen iſt, gegeben. Wir haben

vermieden, als Beiſpiel etwa das Judentum anzuführen , das man für die

wüſtenländiſche Raſſe nicht als kennzeichnend anſehen kann .

Charakteriſtiſch für das Recht eines Volkes wüſtenländiſcher Raſſe

iſt alſo die „einmalige Offenbarung des Rechtes durch Gott “. Das Recht

iſt hier göttliches Gebot, iſt in Geboten niedergelegt, die einem Propheten

von Gott gegeben ſind. Darum kann es auch nicht willkürlich ergänzt, ſon

dern nur ausgelegt werden . „Es ſteht geſchrieben “ , das iſt die Grundlage

des Rechtes innerhalb der wüſtenländiſchen Raſſe.

Hinein ſpielen nun noch eine ganze Anzahl anderer Dinge. Wie die

Wüſte eine Staatsbildung ſchwer zuläßt, ſo iſt auch fein Staatsrecht be.

ſonders geformt. An der Spike ſteht der Mann, der die nächſte Verbindung

zum Göttlichen hat, alſo der Nachfolger des Propheten, der Kalif, jeden

faus der „ Vorbeter “ der Gemeinde, der „ Imam “. Die Zuſammenfaſſung

iſt hier religiös . Aus den Raubinſtinkten des ſchweifenden Beduinen wiederum

ergibt ſich , gepaart mit der Liſt des Beduinen, daß im Rechte ein weiter

Raum für Liſt und Gewandtheit offengelaſſen iſt. Es iſt kein Zufall, daß

im alten Babylon mit dem Augenblick, wo die nichtſemitiſchen , nicht zur

wüſtenländiſchen Raſſe gehörigen Sumerer von den wüſtenländiſchen Ak

kadern und Amoritern überflutet werden, ſich ein Zins- und Handelsrecht

entwickelt, bei dem die Ausnußung des Schwächeren durch den Stärkeren

weitgehend möglich iſt. Die Geſeke des Hammurabi, die erſte Geſebgebung

Babylons, die übrigens auch auf göttlichen Urſprung zurückgeführt wird,

iſt die typiſche Geſeßgebung eines Zinsherren- und Händlervolkes . Der

Wucher iſt der in friedliche Formen gekleidete Raubzug, das Händler- und

Bankierskonſortium die friedliche Form der räuberiſchen Beduinen - Mahalla.

Völlig anders ſieht das Recht wieder aus bei Völkern des mittel

aſiatiſchen Steppengürtels. Als die moderne Türkei nach dem Weltkriege

fich weitgehend von der arabiſchen und iſlamiſchen Überlieferung löfte, war

dies nur der Abſchluß eines jahrhundertealten Ringens zwiſchen eigener
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türkiſcher und übernommener mohammedaniſcher Rechtslehre. Als die

Türken den Iſlam im 12. Jahrhundert n. Chr. übernahmen, haben ſie auch

das „ geoffenbarte Roranrecht“ übernommen . Sie merkten bald, daß es zu

ihnen nicht paßte . Anders als das Arabertum trugen ſie ſtarke ſtaatliche

Formungskräfte in fich . Seit Jahrtauſenden waren immer wieder aus den

Steppen die großen Hirtenvölter vorgeſtoßen und hatten ihre Reiche auf.

gerichtet, die osmaniſchen Türten waren nur ein Nachtrab jener Wande.

rung, die Hunnen, Avaren, Madjaren u. a . m. aus dem Steppengürtel in

die Kulturlandſchaften der Bauernvölker gebracht hatte. Die Steppe und

der Herrſchaftswille der Steppenvölter verlangt ſtärkſte Zuſammenfaſſung

des Stammes unter einen Befehl. Ein ,Khan" ſteht an der Spige der Horde.

Er befiehlt unbeſchränkt. Die Horde ſteht entweder im Kriege oder iſt

jedenfalls bereit, Krieg zu führen. Kriegeriſcher Befehl hält ſie zuſammen.

Stirbt der „ han “ , ſo folgt nicht ſein Sohn, ſondern ſein Bruder in der

Führung, – denn die Horde muß von einem Weißkopf“, einem „ aksakal “,

geführt werden, der die Schneeſtürme und die Gefahren der Steppe kennt.

Dieſes Erbrecht (nicht vom Vater auf den Sohn, ſondern vom älteren auf

den jüngeren Bruder) beſtand im osmaniſchen Herrſcherhauſe bis zu ſeinem

Untergange. Es iſt das Recht der großen, gewalttätigen, herrſchbegabten

Steppenvölker. Es ſtammt nicht aus der Offenbarung, ſondern aus der

triegeriſchen Notwendigkeit. Was der „ Rhan " befiehlt, iſt „ Chanûn “ ,

unbeſchränkter Befehl für jedermann in der Horde. Eine andere Rechts .

quelle gibt es nicht.

Wieder eine dritte Form der Rechtsgrundlage finden wir in der Kultur

Altchinas. Mindeſtens ſeit Konfuzius erlebte ſich das chineſiſche Volk als

die eigentliche Welt, als „ Tſchung -kuo “, als das „ Reich der Mitte“.

Jenſeits ſeiner Grenzen ſah es nur bedeutungsloſe Barbarenvölter, die über

kurz oder lang von der chineſiſchen Rultur gewonnen und gebildet werden

müßten. Erſt nach dem Boxerkriege von 1900 fekten die europäiſchen Mächte

endgültig durch , daß diejenige chineſiſche Behörde, die den Verkehr mit dem

Auslande aufrechterhielt, den Titel „Amt zur väterlichen Beratung der

Barbarenvölker“ wirklich fallen ließ ; erſt ein halbes Jahrhundert vorher

hatte man den Chineſen abgezwungen, daß fie in amtlichen Schriftſtücken

die Ausländer nicht mehr mit dem Zeichen Menſch und Bogen als „Flik.

bogenmenſchen “ ſchrieben . Für das alte China war China der Mittelpunkt

der Welt, die eigentliche Welt, wo ſich die Kräfte des Himmels und der Erde

zu einer natürlichen Ordnung im „Tao “, im großen „Weg der Welt“,

vereinigten . Der Raiſer war „ Himmelskind “ oder „Himmelskönig “, und

das Zeichen für König wird geſchrieben als Rechttreuz, als „ Horizontkreuz "
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zwiſchen Himmel und Erde, alle tosmiſchen Kräfte in ſich vereinigend.

Sich einzuordnen der Ordnung der Welt in Sternenlauf und Jahreslauf

war Sinn und Vollendung des Daſeins, das Recht nichts anderes als die

Durchſeßung der ewig gültigen Geſeke, wie ſie Meiſter Ronfuzius von den

„Alten“ überliefert hatte, im täglichen Leben. Das Verbrechen war nicht

nur Schädigung der Volksgemeinſchaft, Verſtoß gegen die Staatsordnung,

ſondern Störung des Rosmos felber. Der Verbrecher brach die „ Geſebe

zwiſchen Himmel und Erde“ . Seine Tat konnte bewirken, daß der Himmel

zürnte und die Erde ihre Fruchtbarkeit verſagte , - er wurde geſtraft, nicht

um andere abzuſchrecken oder um die Gemeinſchaft zu ſchüßen, ſondern um

die verlebte Ordnung zwiſchen Himmel und Erde herzuſtellen. Und um.

gekehrt — wenn Mißernten , Überſchwemmungen , böſe Zeichen am Himmel

erſchienen , wenn Verbrechen zahlreich wurden und der Himmel ergrimmte ,

dann mußte der Kaiſer ſelber die ſittliche Ordnung verlaſſen haben , aus dem

„Tao“ gewichen ſein . Einen ſolchen Herrſcher aber abzuſeken , dem ficht

barlich der „ming-tien“, der „ Auftrag des Himmels“, entzogen war, hielt

ſich das „ ſchwarzhaarige Volt des Han“, hielt ſich Altchina für berechtigt.

Man wird dieſer Rechtsauffaſſung die Großartigkeit nicht abſprechen können.

Hier iſt wirklich das Recht eingebettet in die Ordnung der Welt, – Be.

rührungen und Verbindungen zum Rechtsdenken der Völker. nordiſcher

Raſſe erſcheinen deutlich , wenn auch ſchon früh die Hoheit der tonfuzianiſchen

Anſchauung gewiſſer Erſtarrung und Entartung verfiel.

Es wäre unendlich reizvoll und rechtspſychologiſch eine der geiſtvollſten

Aufgaben , einmal das Rechtsempfinden der verſchiedenen in Europa vor:

handenen Raſſen zu unterſuchen , etwa nachzuforſchen , welche beſonderen

Rechtsanſchauungen der mittelmeeriſchen oder der oſtbaltiſchen Raſſe eigen

tümlich ſind. Man würde wahrſcheinlich auch manche umſtrittene Frage, ſo

das Problem, wie weit und wo wir in Europa mutterrechtliche Zuſtände

finden, beſſer löſen können. Einſtweilen iſt das Material für eine ſolche

Unterſuchung noch zu gering . Wir müſſen uns vielmehr auf einen weſentlich

ſpäteren Zeitpunkt beſchränken , nämlich auf das Recht und die Grundlage

der Rechtsentwicklung bei dem indogermaniſchen Urvolt, von dem ſowohl

unſere germaniſchen Vorfahren wie auch die Griechen, Römer, Sanskritinder,

Iranier, Kelten, Slawen abſtammen. Bei dieſer durch gemeinſame Sprach .

wurzel verbundenen Völkerfamilie iſt die nordiſche Raſſe unbeſtritten der

eigentliche Kern der Völker. Wir werden alſo im Recht dieſer unſerer Vor.

fahren überwiegend und weſentlich nordraſfiſche Züge entdecken und werden

hierbei zu fragen haben, was denn dieſe Naſſe als die eigentliche Wurzel des

Rechtes angeſehen hat.
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2. Rapitel.

Das altariſche Recht.

Wenn wir nach dem arteigenen Recht der nordiſchen Raſſe und nach

feinen Grundlagen fragen , ſo können wir nicht hoffen, dieſes auf anderem

Wege zu erſchließen als durch den Vergleich der uns erhaltenen früheſten

Rechtsdenkmäler von Völkern dieſer Raſſe.

Gewiſſe Vorausſebungen gibt uns die Ausgrabungswiſſenſchaft. Sie

lehrt uns, daß das indogermaniſche Urvolk, das ſich in der Jungſteinzeit auf

europäiſchem Boden bildete, bäuerlich war, Ackerbau und Viehzucht betrieb,

feſte Siedlungen hatte und den Stein kunſtvoll zu bearbeiten verſtand.

Die vergleichende Sprachwiſſenſchaft zeigt uns ferner eine Anzahl von

Zuſammenhängen, die für die Erkenntnis des altariſchen Rechtes nicht

unbelänglich find. Wir finden , daß das Wort „rechts“, „ Recht “ und die

„ Rechte “ (Hand ) in zahlreichen Sprachen übereinſtimmt. Wie im Deutſchen ,

To findet ſich dieſe Übereinſtimmung auch in den ſlawiſchen Sprachen („ prawo“ ,

„ prawy“ und „ prawica “ ), erſcheint wahrſcheinlich auch für andere der gleichen

Familie. Wir finden ferner den Sprachſtamm „rt" ( im Germaniſchen „Art“,

Sanskrit „ rta “ , iraniſch „ artam “ , lateiniſch „ ratio “ , polniſch ród = Geſchlecht)

und können daraus ſchließen, daß ein „artgemäßes“ Handeln im Rechtſinne

auch als ein „ vernünftiges “ ( ratio) und der Ordnung (rta ) entſprechendes

gegolten hat.

Aber einen wirklichen Einblick in das altariſche Recht vermögen wir

nur zu bekommen , wenn wir verſuchen, aus den älteſten uns erhaltenen

Rechtsquellen die übereinſtimmenden Züge zuſammenzuſtellen . Wir müſſen

dabei, wie es ſchon Leiſt richtig getan hat, uns darüber klar ſein , daſ Recht

und Religion in jener Zeit, als die Völker indogermaniſcher Sprache und

nordiſcher Raſſe fich trennten, und noch lange Zeit nachher eine Einheit

bildeten . Das fas (lateiniſch „ göttliches “ Recht) iſt dem jus (Geſebesrecht)

immer vorausgegangen. Dem „ fas“ der Römer entſpricht der Begriff

tégis bei den Griechen , dharmeo bei den Sanskritindern und noch ein

ſehr großer Teil des geſamten germaniſchen Rechtes, das wir kennen .

Die einzelnen Völker haben nun verſchiedene Schicfale gehabt. Ent.

weder ſind ſie, wie die Sanskritinder, noch ſehr lange Zeit ein Bauernvolt

1
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geweſen, haben dann unter fremdraffiſcher Umgebung ein Raſtenſyſtem ento

wickelt, oder ſie haben ſehr raſch , wie die Iranier, ein Großtönigstum mit

allgemein gültiger, vom Volkstum ziemlich losgelöſter Gefeßgebung ge.

ſchaffen . Es iſt klar, daß wir ſo bei den Sanskritindern etwas mehr vom

gemeinſamen Recht der Urindogermanen finden als bei den zur dünnen

Herrenſchicht gewordenen Iraniern, ſo ſympathiſch deren nordiſche Züge auch

ſind. Hellenen und Lateiner haben das bäuerliche Leben vertauſcht gegen die

Gründung kleinräumiger Stadtrepubliken, in denen die Aufzeichnung der

Geſeke (Drakon, Solon, Zwölf Tafeln Roms) faſt immer den Augenblic

bezeichnet, wo das alte „ fas“ , Necht der Reinblütigen durch die Anfäße

des neuen Verkehrsrechtes der aus indogermaniſchen Einwanderern und

Urbewohnern gebildeten Bevölkerung zurückgedrängt wird. Die Germanen

wiederum verharren noch ſehr lange in rein bäuerlichen Formen, doch

gerade die erſten Aufzeichnungen ihres Rechtes haben wir nicht von ihnen

ſelbſt, und als wir ihr Recht voll zu überſchauen vermögen , iſt es bereits

durch den Einfluß des Chriſtentums und der Feudaliſierung vielfach um.

geſtaltet. Am längſten halten ſich alte Rechtsformen bei Teilen der ſlawiſchen

Völkerfamilie innerhalb des Indogermanentums. Aber gerade hier fehlen

uns frühe Aufzeichnungen ganz, und bei der ſpäteren Entwicklung iſt nie recht

klar feſtzuſtellen , ob nicht durch die bei dieſer Völkerfamilie ziemlich ſtarke

Miſchung mit andersraffiſchen Beſtandteilen bereits eine Veränderung ein

getreten iſt.

Die zweite Schwierigkeit liegt in der notwendigerweiſe anzunehmenden

Sonderentwicklung des Rechtes. Mögen auch die Völker gewiſſe Rechts

inſtitutionen noch gemeinſam beſeſſen und auf die Wanderung mitgenommen

haben , ſo haben ſie dieſe doch entſprechend ihren Bedürfniſſen und dem neuen

Lande, das ſie beſiedelten , vielfach umgeſtaltet. Sie haben auch wohl ſtärkere

oder geringere Begabung für die Rechtsentwicklung gehabt ; ficher übertrafen

etwa auf dieſem Gebiete die Römer ihre helleniſchen Verwandten, aber

auch die Oſtindogermanen erheblich.

Das ſind im weſentlichen die Schwierigkeiten , die ſich rein ſachlich der

Erkenntnis des älteſten Rechtes unſerer Raſſe entgegentürmen : verſchiedene

Entwicklung des Rechtes bei den einzelnen Völkern , verſchiedene Begabung

zu ſeiner Aufzeichnung und Geſtaltung, Mangel der Quellen gerade bei den

jenigen, wo wir am meiſten hoffen dürften , die älteſten Urkunden zu finden

( frühe Germanen, Kelten, Slawen, baltiſche Völker).

Trokdem finden wir gewiſſe Rechtsinſtitutionen, die allen Völkern der

indogermaniſchen Sprachfamilie und alſo in der Grundlage der nordiſchen

Raſſe gemeinſam find.
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Als erſte und grundlegende wird hier der Glaube an die „Ordnung

des Daſeins“ durch ein immanentes Sittengeſel der Welt anzunehmen ſein.

„Den Ariern iſt der Begriff einer bindenden unabänderlichen Ordnung aus

ihrer eigentümlichen (von der ſemitiſchen und ägyptiſchen weſentlich ver.

ſchiedenen) Betrachtung der Himmelstörper und deren Bewegungen er

wachſen . Dieſe Ordnung iſt, wie die Inder ſagen : , rta ', wie die Lateiner

ſagen : ,ratio “ (Leiſt: Altariſches Jus Civile II, 8) . Dieſe frühe Er.

kenntnis des alten Rechtsgelehrten vermögen wir heute zu belegen. Die

übereinſtimmende Symbolit der Sonnenſpiralen , Hakenkreuze, runenartigen

Schriftzeichen der geſamten Völkerfamilie beruht auf der Beobachtung des

geordneten Jahreslaufes, des Geſekes von Sterben und Wiedergeburt

in der Natur. Die Welt ſelbſt trägt für den Menſchen nordiſcher Raſſe ihre

Ordnung in fich, ſie geht rechten Gang“, das Recht iſt ihr „eingeboren"

und muß aus ihrer Ordnung erſchloſſen werden . Inſofern berührt ſich dieſe

Rechtsanſchauung irgendwie mit der Alt-Chinas, wenn ſich die dortige

nicht früh aus einer vorindogermaniſchen Wanderung (wie Günther : „ Die

Nordiſche Raſſe bei den Indogermanen Aſiens " annimmt) geformt hat.

Dieſe Ordnung gilt es zu erkennen, wenn man das richtige Recht finden

will. Darum hängt auch noch ſprachlich der römiſche „ vates“ (Seher)

mit den „ wisande män “ , den „wiſſenden Männern “ des Nordgermanen

tums, zuſammen . „ Wiſſen “ im altariſchen Sinne iſt ein Verſtehen der

göttlichen Ordnung in der Natur und im Menſchenleben, - aus ihr wird

das Recht gefunden . Es verſagt ſich darum von ſelbſt der Schriftlichkeit.

Die göttlichen Kräfte beinhalten das Recht. So ſteht im Mittel

puntt aller indogermaniſchen Völker der Gott des hellen Lichthimmels ,

der dichteriſch als „ Vater “ gefaßt wird : „Zeus-pater, Jupiter, Djaus-pitar

( Sanskrit ), Ziu oder Tiu (germaniſch ), Swantewit (das „ Welt- Wiſſen “,

ſlaw .). Bei dieſem Lichthimmel wird geſchworen , - er rächt die Verlebung

des bei ihm geleiſteten Eides durch gewaltſame Beſtrafung des Frevlers

mittels ſeines Blikes. Darum werden die Eide der Germanen bei Donar,

der Römer bei Jupiter Feretrius, der Slawen bei Perun geſchworen.

Der Widerſchein des ſiegreichen Sonnenlichtes auf Erden iſt das

Herdfeuer des bäuerlichen Hauſes. Es iſt Rechtsmittelpunkt. Durch An

zünden des Herdfeuers wird Beſit vom Hauſe ergriffen , ſeine Auslöſchung

(bei den Germanen wie bei der römiſchen „ aquae et ignis interdictio “ ) bedeutet

Zerſtörung des Hauſes als der Rechtsgrundlage des Frevlers. Der Haus

beſiker, der Bauer heißt in einzelnen Sprachen geradezu „ Herdfeuerbeſiker "

(law. „ ognischtschanin ); im germaniſchen Dorfnimmtan der Rechtſprechung

nur teil, wer eigen Feuer und Rauch hat“. Die Braut wird an oder um

1
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das Herdfeuer geführt zum Zeichen ihrer hausfraulichen Würde, der Herd

liegt ( ſo noch heute in deutſchen und ſchwediſchen Bauernhäuſern ), ſo , daß

die Sonnenſtrahlen der Mittagshöhe gerade auf ihn fallen. Er iſt der

älteſte Altar (als ſolcher bei den Iraniern heilig wie bei den anderen Ariern ),

er iſt der Mittelpunkt der kleinſten Urzelle des Rechtes, der bäuerlichen

Familie.

Dieſe bäuerliche Familie lebt in Einehe. „Die Rechtsordnung iſt auf

der Ehe gebaut“ (Leiſt: „ Altariſches Jus Civile“ , I, 74). Der Sinn der

Ehe iſt Fortpflanzung und Höherpflanzung. Die Fortpflanzung bedeutet

die Weiterführung des göttlichen Geſekes vom neuen Leben durch das neue

Geſchlecht, die Höherpflanzung bedeutet die Anerkennung des Prinzips

der beſſernden Arbeit aus dem bäuerlichen Leben als Grundlage für die

Eriſtenz überhaupt. Aus dem Prinzip der Fortpflanzung ergibt ſich , daß die

Ehen „ liberorum procreandorum causa“ (zum Zwecke der Rindererzeugung)

geſchloſſen werden. Die Ehe der ariſchen Völker dient weder allein der

perſönlichen Liebe noch dem ſinnlichen Wohlgefallen , noch iſt ſie eine bloße

Wirtſchaftsgemeinſchaft, - ſie dient dem Fortgang der Welt und des

guten Geſebes “. Die Höherzüchtung erfordert die Ausſchaltung minder

wertigen Erbgutes daher bei Spartanern, Altrömern , ſchottiſchen Kelten

und Germanen übereinſtimmend die Beſeitigung krüppelhafter oder minder

wertiger Nachkommenſchaft.

Die Ehe iſt ſtrenge Einehe; wo mehrere Frauen erwähnt werden, be

ſchränkt ſich dies entweder nur auf wenige Vornehme oder ſtellt bereits

eine Entartung dar.

Mann und Frau ſtehen zueinander in einem Rechtsverhältnis der

gleichwertigen gegenſeitigen Zuordnung, nicht die Frau im Eigentum des

Mannes. Altariſch iſt der „ pati" neben der „ patni“ (Sanskrit ), der „,OEOTEÓTNS"

neben der „ ÉOTOLVA “ ( helleniſch ), der „ fro “ , neben der ,, frowa “ (germaniſch ).

Die Frau iſt nicht des Mannes Untertanin, ſondern ſeine Lebensgenoſſin.

Die Waffengabe an die germaniſche Braut, der Eheſchließungsſpruch der

altrömiſchen Jungfrau („Si tu Gajus, ego Gaja “ ), das Mitkämpfen der

Frauen bei Germanen, Kelten, frühen Hellenen , bei den Balkanſlawen bis

heute in Notzeiten, die ,,Schlüſſelgewalt “ der Hausfrau belegen dieſe Rechts

ordnung völlig klar und unzweideutig. Eine Sonderentwidlung iſt lediglich

das geſchriebene römiſche Recht gegangen, als es den „ Pater familias “

über ſeine Ehefrau erhob und dieſe rechtlich in die Lage einer Haustochter

brachte. Das iſt aber eine Abweichung, deren Gründe Leiſt im einzelnen

nachgewieſen hat.
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Die Ehe der Völker nordiſcher Raſſe kann in dieſem Sinne nicht als

„ patriarchaliſch “ bezeichnet werden. Nicht der Vater allein, ſondern Vater

und Mutter, wie es auf einem rechten Bauernhofe einleuchtend iſt, ſind ihr

Mittelpunkt.

Der Vater hat in allen Rechten der indogermaniſchen Völker Schuk

gewalt und Vertretungsgewalt (munt, manus) über ſeine Hausangehörigen.

Hausangehörige ſind alle, die ſich in einer Lebensgemeinſchaft auf dem Hofe

befinden : Frau, Kinder, auf dem Hof wohnende Verwandte, Gäſte, Sklaven

und Vieh. Sie alle werden durch den Hausvater rechtlich vertreten .

Herd, Ehe und Haus ſtehen bei einem rechten Bauernvolk in enger

Verbindung mit dem Boden. Das Land gehört als notwendige Grundlage

zum altariſchen Bauerntum. Das Landrecht dieſer Völker werden wir

uns alſo in einem engen Zuſammenhang mit dem „großen Ordnungsgeſetz “,

wie ſie es faßten, vorzuſtellen haben. Über dieſes Landrecht wiſſen wir

erfreulicherweiſe am meiſten.

Wir finden im römiſchen Zwölftafelrecht die Beſtimmung, daß beim

Mangel eines Sohnes der nächſte „Agnat“ die „ familia “ haben ſoll. Die

,, familia “ iſt hier der Hof des altrömiſchen Bauern und Acerbürgers ;

wir finden ferner noch lange im römiſchen Recht nachwirkend, daß beſtimmte

Gegenſtände nur unter feierlichen Rechtsformen durch Anſchlagen eines

Kupferſtückes an eine Waage (auch in einer Zeit, als es ſchon längſt Münzen

gab !) unter Hinzuziehung von fünf römiſchen erwachſenen Bürgern als

Zeugen veräußert werden konnten. Dieſe ſchwerfälligen Formen der Ver

äußerung (mancipatio ) erinnern an eine Periode, wo dieſe Dinge überhaupt

unverkäuflich waren. Fragen wir, worum es ſich handelt, ſo finden wir :

den römiſchen Bauernhof und die dazugehörigen Inventarſtücke (Sklaven

und Vierfüßler )!

Bei den Germanen finden wir einen ganz ſcharfen Unterſchied zwiſchen

Odal und Feod. Das „Feod“ iſt das bewegliche ( Vieh-) Eigentum ,

das jeder Bauer frei veräußern kann , - das „Odal" iſt das unverkäufliche

unteilbare bäuerliche Hofgut.

Bei den Slawen finden wir eine ähnliche Form in der (in Serbien und

Bulgarien noch in Reſten vorhandenen) Zadruga. Auch hier liegt die Ver.

waltung des unveräußerlichen und unteilbaren Hofes in der Hand des

Vaters bzw. Großvaters ( Älteſten , „Staroſta “, „ Starſchina “ ); eine ſlawiſche

Sonderentwidlung ſcheint es zu ſein , daß die jüngeren Söhne ſich nicht

eigene Höfe gründeten wie bei Germanen und Lateinern, ſondern auf der

„ Zadruga “ heirateten , ſo daß ſich hier eine Hausgemeinſchaft mehrerer

Familien entwickelt, die ſchließlich zu einer Vorherrſchaft des Sippenälteſten
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und zur Verwandlung ſeiner Bezeichnung in ein Amt (Staroſt, Župan)

führte.

Dieſer altindogermaniſche Hof ( familia, Odal uſw.) iſt vom Blut

des Geſchlechtes untrennbar. Wie ihn der Bauer nicht verkaufen kann,

ſo kann er auch kein Teſtament über ihn machen. Der Hof geht mit dem Tode

des Bauern, ſeines Treuwalters, ſelbſtverſtändlich auf Grund des Rechtes

auf den (meiſt älteſten ) Sohn über. Er heißt darum auch „Erbe“. Die

deutſche Sprache ſtellt noch heute zuſammen : „ Erbe und Eigen. “ Er heißt

darum auch lat. „ herediolum “ (von heres = Erbe). Der Erbe , tritt“ ihn

mit dem Tode des Vaters ohne weitere Rechtsformalitäten ,,an “, er tritt

hinein (griech . réußátevois “); er übernimmt mit dem Herdfeuer das Opfer

für den Toten, die Leiſtung ſeiner Verpflichtungen, die Fortführung ſeiner

Wirtſchaft. Da der Hof unteilbar iſt und die Töchter in andere Höfe

einheiraten , ſo gründen die nichthofberechtigten Söhne ſich neue Höfe.

Dieſes Recht des unteilbaren, dem Blut und der Familie unlöslich

zugehörigen Hofes erfordert, daß beim Fehlen erbberechtigter Söhne die

Erhaltung des Hofes im gleichen Blut gewährleiſtet ſei. Dieſem Zweck

dient die Parentelordnung der Erbberechtigten. Sind keine Söhne vor

handen, ſo kommen erſt der Vater des Erblaſſers und deſſen Söhne, dann

der Großvater und deſſen Söhne, dann der Urgroßvater und deſſen Söhne

zum Zug . Näheres über das altariſche Erbrecht wird man kaum unumſtritten

feſtſtellen können ; auffällig iſt zumindeſt die Rolle, die der Mutterbruder

(avunculus) nach einer Angabe des Tacitus bei den Germanen , aber auch

nach frühem römiſchem Recht, geſpielt hat.

Das Teſtament iſt jedenfalls dem altariſchen Erbrecht urſprünglich

fremd, fehlt im germaniſchen, attiſchen , thebaniſchen , ſpartaniſchen Recht.

Das ergibt ſich aus der Schriftloſigkeit des Rechtes ebenſoſehr wie aus

dem Landrecht.

Llnzweifelhaft dem alten Recht der Indogermanen bekannt war die

Sklaverei. Mit dieſer Tatſache werden wir uns abfinden müſſen. Die

Sllaverei tonnte entſtehen aus Kriegsgefangenſchaft, Schuldverknechtung

oder Geburt im Sklavenſtande. Der Sklave iſt keine Rechtsperſönlichkeit,

ſondern „ Sache“ im Rechtsſinne. Trokdem ſcheint die alte Zeit weniger

hart geweſen zu ſein als das Rom der Großmachtperiode. Die milde Be:

handlung der Sklaven bei den Germanen iſt uns bezeugt ; bei den Griechen

und älteſten Römern wird der neue Sklave an den Herd geführt und durch

eine Art feierliche Handlung in die Hausgemeinſchaft aufgenommen. Bei

den Iraniern gilt etwas ähnliches, ſoweit der Sklave „mazdagläubig “ iſt.

Man wird ſich auch die Zahl der Stlaven nicht allzu groß vorzuſtellen haben,
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vor Mißbrauch bewahrte ſchon ihre Unentbehrlichkeit im Aderbau und

daß jeder durch Kriegsgefangenſchaft in dieſe Lage kommen konnte. So

wird Mißbrauch in der alten Zeit als felten und erſt als eine Auswirkung der

kapitaliſtiſchen Wirtſchaft des ſpäten Roms anzuſehen ſein.

So hoch entwickelt, wie uns das Eherecht und Landrecht der alten

Arier entgegentritt, ſo einfach iſt das Vertragsrecht. Solange jeder ſeinen

eigenen Hof bewirtſchaftet, beſteht kein Bedürfnis nach Miet- und Pacht

verträgen , ſolange es kein Geld gibt, iſt auch der Anreiz, Schulden zu machen ,

gering. Noch Tacitus verneint das Zinsgeſchäft bei den Germanen.

Wo doch auf Leiſtung gerichtete Verträge abgeſchloſſen werden, er

kennen wir eine außerordentliche Formſtrenge. Dieſe Formſtrenge beruht

auf dem Willen des altariſchen Rechtes, alle Rechtsverhältniſſe klar und

öffentlich zu machen . Das wiederum hängt mit dem Prozeßrecht zuſammen .

Der Prozeß wird beherrſcht von dem Grundſak, daß, wer ein unbeſtrittenes

Recht hat, dieſes auch durchzuſehen berechtigt iſt und deswegen nicht erſt

den Richter anzurufen braucht. Es herrſcht alſo das Prinzip der Selbſthilfe.

Uralt und gemeinindogermaniſch iſt darum der Grundſak : „Wo ich meine

Sache finde, da nehme ich ſie mir wieder!" Den Dieb, den Brandſtifter,

den Ehebrecher darf der Mann auf friſcher Tat töten. Erſt wenn dieſer

geflohen iſt, muß er durch den Richter feſtſtellen laſſen , daß dieſer Täter

die Tat begangen hat . Darauf tötet nicht der Richter den Täter, beauftragt

auch keinen Gerichtsboten damit, - ſondern er gibt ihn der Selbſthilfe

des Verlebten preis . Rechtsverhältniſſe müſſen alſo offenbar ſein, jeder:

mann erkenntlich. Darum werden die Hochzeiten mit feierlichen Formen

vollzogen, darum die Grenzen Jahr für Jahr mit feierlichen Grenzumzügen

umſchritten, darum im germaniſchen wie im altrömiſchen und altſlawiſchen

Recht zu jeder bedeutſamen Rechtshandlung eine große Anzahl von Zeugen

aufgeboten. Das Recht ſou „ſonnenklar“ ſein . Erſt wo eine ſolche Klarheit

nicht ſofort augenfällig vorhanden iſt, da ſchafft ſie der Richter durch ſeinen

Spruch . Vermag er keine Klarheit zu ſchaffen, ſo muß ein göttliches Ein

greifen herbeigeführt werden. Die Gegner müſſen dann zum gerichtlichen

Zweikampf antreten, bei dem die göttliche Hilfe den Berechtigten ſiegen läßt.

Das iſt bei den Germanen noch völlig erkennbar, muß aber auch im römiſchen

Recht in älteſter Zeit gegolten haben, denn der Kläger, der ſein Eigentum

herausfordert, muß noch mit dem Stabe (festuca ) bewaffnet vor Gericht

auftreten. Der Stab erſekt den alten Speer.

Es lag darum eine Notwendigkeit vor, die Rechtsverhältniſſe auch

bei Verträgen möglichſt ſichtbar und klar zu machen . So finden wir im

älteſten römiſchen Recht, daß der Schuldner ſich ſelbſt für die Geldſumme,
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die er empfängt, verpfändet. Er übergibt ſich ſchon gleich bei Empfang

der Summe vor dem Richter dem Gläubiger. Fals er nicht zahlt, greift

der Gläubiger einfach zu mit den Worten : „ Ich behaupte, daß er mein iſt !“

Der Schuldner kann dann gar nichts mehr ſagen , und wenn nicht ein Dritter

eingreift und ſeinerſeits das Eigentum am Schuldner behauptet, führt der

Gläubiger dieſen in die Schuldknechtſchaft ab .

Das iſt hart und auch nur erklärbar aus dem Willen , unter allen Um

ſtänden unbeſtrittene Rechtsverhältniſſe zu ſchaffen .

Damit hängt auch die faſt ſteinerne Formſtrenge aller frühen Rechte

der Indogermanen zuſammen. „Ein Mann – ein Wort ! “ – ſagt der Ger-:

mane ; „wie er mit der Zunge ausgeſprochen hat, ſo ſoll es Recht ſein ! “,

ſagt der frühe Römer. Die gerichtliche Erklärung muß eindeutig ſein.

Sie kann nicht zurückgenommen und auch nicht mehr verbeſſert werden.

Die Schwerfälligkeit eines jungen Bauernvolkes drückt ſich hierin ebenſoſehr

aus wie der religiöſe Charakter des Rechtes, eine Erklärung vor den

Göttern nimmt man auch nicht zurück oder beſſert an ihr herum .

Auf dem Gebiete des Strafrechtes mögen ſchon früh die erſten Locke

rungen dieſer Formſtrenge eingetreten ſein . Vier große „ Miſſetaten ",

„ Ungerichte “ , „ Kakourgien ", kennt das altindogermaniſche Recht: zwei

gegen das Blut und zwei gegen den Hof - Mord und Schändung, Dieb

ſtahl und Brandſtiftung. Ihnen gegenüber übt man nicht nur die Selbſthilfe

aus, d. h. vernichtet den Übeltäter auf handhafter Tat, fie führen auch

zur Friedloslegung . Friedlos (lat. sacer) iſt, wer feſtgeſtelltermaßen eines

dieſer vier großen „Ungerichte “ begangen hat. Er iſt „Wolf im Weihtum“

nach germaniſchem Recht, „ein Wolf mit Klauen“ nach altiraniſchem Recht,

er iſt im Zuſtand , des ruchloſen, jeder Ausſicht auf Wiederaufnahme in die

menſchliche religiöſe Gemeinſchaft beraubten Miſſetäters “ (Leiſt: Altariſches

Jus Civile, II, Seite 84). Es iſt ſogar eine Frage, ob der Richter dieſen

Miſſetäter töten ließ. Kuhlenbeck und Leiſt haben wahrſcheinlich gemacht,

daß man ihn einfach der Rache der Götter und Menſchen preisgab. Bald

aber ergab ſich die Notwendigkeit, unbeabſichtigte von gewollten Verlekungen

zu unterſcheiden - d. h . den Willen hinter der Tat zu berückſichtigen . Charak

teriſtiſch für die altariſchen Rechte iſt nun, daß wohl ziemlich früh die Möglich

keit auftam , durch Zahlung von Bußen für unabſichtlich begangene Ver

febungen oder für kleinere Verlekungen den Verlebten „ abzufinden “ . Der

ſtaatliche Strafanſpruch iſt noch unbekannt. Der willentliche Miſſetäter

verfällt der großen „ Ungerichte“ , der Friedloslegung, der „Sacertät“, der

ſonſtige Verleber entſchädigt den Verlebten durch eine Buße. Im römiſchen

Recht fühlen wir noch Reſte davon, im germaniſchen Recht wird dann
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wunderbar klar, wie das „Neidingswerk“, das heimtüdiſche, niederträchtige,

bösartige Werk, als Kennzeichen eines Menſchen , der nicht „von Art“

und darum ſeiner Anlage nach dem göttlichen Geſek feindlich geſonnen iſt

und vernichtet werden muß, von der Tat deſſen unterſchieden wird, der im

offenen Kampf tötet oder verlebt, der mit offener, allen ſichtbarer Gewalt

zugegriffen hat. Hier iſt der Grundgedanke des altariſchen Strafrechtes

auf die Höhe gehoben und ſchon in ein beachtenswertes Syſtem gebracht,

ſoweit ein ſolches ohne Anerkennung eines ſtaatlichen Strafanſpruchs

möglich war.

Wir haben bisher eine Erſcheinung beiſeite gelaſſen oder nur angedeutet,

die untrennbar mit dem dargeſtellten Eherecht, Landrecht, Erbrecht, Prozeß

und Strafrecht zuſammenhängt, - die Sippe! Sie iſt die Gemeinſchaft

der von einem Stammvater und einer Stammutter abſtammenden Familien.

Sie entſpricht auf Erden der Sippe der Götter im Himmel. Wie der Bauer

und ſeine Frau im Haus, ſo regieren Jupiter und Juno, Zeus und Hera,

Wodan und Freyja im Himmel, umgeben von ihren Kindern und deren

Nachfahren als vergöttlichte Bilder der menſchlichen Sippenordnung.

Die Sippe (got.: sibja, lat.: genus, griech .: yévos, entſpr. Sanskr.:

sabheo = Dorfhaus ) iſt eine Rechtsgemeinſchaft aus gleichem Blut. Sie

hat wohl ſchon in älteſter Zeit Blutrache für ein getötetes Sippenmitglied

ausgeübt und Gerichtshilfe geleiſtet. Im Felde bildet ſie eine Einheit.

Die römiſche „ gens “ iſt militäriſch eine „ decuria “, die germaniſchen Sippen

ſtehen im Felde zuſammen .

Denn auch der Krieg iſt für den Arier ein Rechtsverhältnis. Er dient

der Durchſeßung des Rechtes. Darum werden vor dem Kriegsbeginn

die Götter befragt, ob der Krieg auch von ihnen gewollt ſei. „Nicht mit

ungerechten Händen zu herrſchen “, dieſer altgriechiſche Grundſat iſt gemein

indogermaniſc ). Weil der Krieg ein Rechtsverhältnis iſt, wird er auch

feierlich erklärt ( Werfen einer Lanze auf feindliches Gebiet, Abſenden

einer Geſandtſchaft). Er wird damit zu einer rechtlichen Entſcheidung der

Götter zwiſchen Volt und Volk. Daß er ein Glied der Rechtsordnung iſt,

unterſcheidet den Krieg indogermaniſcher Völker grundſäßlich vom Raub

überfall einer Beduinenhorde . Als eine Rechtsordnung ermöglicht der

Krieg auch rechtmäßigen Eigentumserwerb. Was in ihm erobert iſt, iſt

kraft Kriegsrechtes dem Sieger verfallen . Als Rechtsordnung wird der

Krieg auch entweder durch Friedensſchluß oder durch völlige Unterwerfung

des Gegners und Herſtellung eines Friedenszuſtandes beendet. Weil der

Krieg eins der Mittel iſt, mit denen die Ordnung in der Welt gegen das

Chaos hergeſtellt werden muß, darum ſteht er auch in einem göttlichen
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Schube, gibt es Götter des Krieges und iſt das Recht des Eroberers

„ sub hasta “ geboren, unter der Lanze bei Schwert und Waffen. Man hat

daraus vielfach ſchließen wollen , daß das Recht zuerſt entſtanden ſei in der

„ Mannſchaft“, im Lager des Heeres. Dafür finden ſich jedenfalls aus

unſerer Raſſe keine überzeugenden Beweiſe. Rechtsträger war der bäuerliche

Hausvater, — und auch wenn er und ſeine Söhne ins Feld zogen, ſo ent

ſtand dadurch keine bloße „ Mannſchaft“, ſondern „wehrhaftes Volt“,

ſtanden Höfe, Frauen und Kinder dahinter, galt zwar Kriegsbefehl und

Kriegsrecht, – aber die Quelle des Rechtsbewußtſeins, die den „ gerechten

Krieg“ über die Räuberei hob, lag in der bäuerlich frommen Erkenntnis

von der großen göttlichen Ordnung in Saat und Ernte, Sterben und Leben,

Licht und Finſternis , in jener frommen Betrachtung vom Siege des Hellen

über das Dunkle, des Guten über das Böſe, in jener Einordnung des Men

fchen in den „ rechten Gang der Welt“, die allem Wiſſen um das Recht

bei der nordiſchen Raſſe zugrunde lag.

Und kehrte das Heer wieder heim und jeder Bauer zurück auf ſeinen

Hof, wo er innerhalb ſeiner Hausgemeinſchaft der Träger des Rechtes war,

ſo hörte das Recht nicht etwa auf (wie es hätte ſein müſſen , wenn es ein

Produkt der kriegeriſchen Mannſchaft“ geweſen wäre), ſondern erfüllte ſich

jekt erſt recht als die Ordnung von Friede („ Til ars og fridar “ „ um

Ernte und Frieden “ betete der germaniſche Hofbauer), Ehe (das Wort

heißt urſprünglich „ Recht“ und hängt mit ewig “ zuſammen) und götter

geſchükter Heimat.

Aber es iſt möglich, noch in mehr Einzelzügen die Grundformen des

gemeinſamen indogermaniſchen Rechtes herauszuarbeiten. Das iſt auch

für die Erkenntnis des ſpäteren germaniſchen Rechtes nicht wertlos : „Wir

bearbeiten in einer ſolchen ariſchen Rechtsgeſchichte die Geſchichte unſeres

eigenen Rechtes “ (Leiſt). Bezeichnend für die Rechtsordnung iſt nach allem ,

was wir ſchon feſtſtellen konnten , die Überzeugung der indogermaniſchen

Völker, daß das Recht in der Ordnung der Welt bereits vorhanden iſt.

Sie glauben nicht, daß der Menſch das Recht nicht finden könne und ein

tranſzendenter Gott es ihm aus Barmherzigkeit offenbaren müſſe, - wie

die Wüſtenländer. Sie ſind vielmehr der Überzeugung, daß, je hochwertiger

der Menſch iſt, um ſo klarer er das immer vorhandene, in der Welt als

Grundordnung liegende Recht erkennen könne. Zwar ſteht der Indogermane

bei ſeinem älteſten Recht vor derſelben Frage wie der wüſtenländiſche Menſch ,

der Frage, wie der Menſch Gut und Böſe unterſcheiden könne. Aber er

beantwortet dieſe Frage anders. Er richtet ſich nach dem , was die beſten

Männer des Landes, die an Körper und Geiſt Tüchtigſten , aus dem Wiſſen
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der Ahnen und der eigenen Überzeugung als Recht gefunden haben. „Das

iſt Tugend, deren Übung weiſe Männer von den drei zweimalgeborenen

Raſten preiſen ; was ſie tadeln iſt Sünde. Man fou ſeine Handlungen richten

nach dem in allen Gegenden einſtimmig gebilligten Benehmen von Männern

der drei zweimalgeborenen Kaſten, die völlig gehorſam ihren Lehrern

geweſen ſind, bejahrt, von gebändigten Sinnen , weder Geizige noch Heuchler. “

( Apaſtamba I. 7,20, 1–8 der Sanskritinder .) Solches „Wiſſen um das

Recht“ vererbt beſonders ſtark in beſtimmten Geſchlechtern, wo ſchon die

Ahnen das Recht kannten und die Nachfahren es von ihnen lernten . Das

Recht iſt in ſeiner Tiefe Wiſſen um die Ordnung der Welt, iſt „ Varuna “

(Uranus) Wiſſen. (Leiſt: ,, Altariſches Jus gentium “ , 345.) Der Gott

weiß in jedem Falle das Recht, und je näher ein Geſchlecht ſeiner Abſtam

mung und Hochzucht nach den Göttern ſteht, um ſo größer iſt auch ſein

Wiſſen um das richtige Recht. Der ,, Richter fikt an Gottes Statt “, – und

nur der allerbeſte Mann aus dem allerbeſten Geſchlecht iſt berufen, Richter

zu ſein . Sehr fein bringt Planck („ Deutſche Gerichtsverfaſſung des Mittel

alters " 1879, Seite 130) einen Nachtlang dieſer allen Indogermanen ge

meinſamen Überzeugung aus dem deutſchen Mittelalter : „ in gotis stat

sizin alle richtere, und darum sal man alle richtere herre heizin , die zit

also er in gerichte sizit. “

Leiſt nennt ſolche Geſchlechter von Prieſtern und Richtern , Erbgelehrte“ ;

die germaniſche Frühzeit nannte ſie wie noch im Mittelalter in Skandinavien

„Wiſſende " Geſchlechter . Ihnen entſprechen , ehe ſie entarteten, die Brah

manengeſchlechter der Sanskritinder, die griechiſchen „ Sehergeſchlechter “.

Die Griechen haben viel von dieſen Kenntniſſen der ſagenhaften Geſtalt

des Prometheus zugeſchrieben, der den Wechſel der Jahreszeiten nach dem

Sternenlauf berechnet, die Schrift und die Zahlen erfunden haben ſoll .

Auf ſolche Geſchlechter iſt auch das älteſte Königtum der Indogermanen

zurückzuführen . Der Stamm „kuni" im Germaniſchen bedeutet ,,Geſchlecht“

daher König “. Die Bezeichnung „rex“ (lat.), „ rajan “ (Sanskrit),

„ reiks“ (germ.; in Eigennamen erhalten und heute zu „rich“ abgeſchliffen ,

ſo in Friedrich, Dietrich ), das Zeitwort „ regere “ hängen zuſammen mit

„ richtig machen“, „richten“ . Auch das Griechiſche bezeichnet die Tätigkeit

des Richters vielfach als „ orthein “ (opteiv) = „ grademachen “ , „ recht

machen “. Dieſe „wiſſenden Königsgeſchlechter“ , die das Recht als ein

Stück der göttlichen Weltordnung handhaben und „ richtig machen “ , was ſich

dieſer Weltordnung, dieſem ſittlichen Geſet widerſekt, ſind die ältere Form

des Rönigtums bei allen Indogermanen. Selbſt als in Rom die Rönigs
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herrſchaft beſeitigt wurde, behielt man als „ rex sacrorum “ ein Amt bei,

das dieſe Aufgaben, Opfer und Wahrung des „ fas Rechtes “ , erfüllte.

Dieſer König iſt nicht Gefeßgeber, ſondern Rechtskünder. Er ſteht

nicht über dem Geſek , ſondern in dem Geſet. Bei allen indogermaniſchen

Völkern finden wir ferner belegt, daß jedermann ein Urteil „ ſchelten “ kann, -

noch im frühen deutſchen Mittelalter konnte ſelbſt das Königsurteil geſcholten

werden. In dieſem Falle mußte der Gott ſelber ſprechen und trat der geſet

liche Zweikampf vor Gericht ein, bei dem der Schelter „ ſelbſtfiebent“ gegen

den König bzw. deſſen Vertreter und ſieben Helfer des Königs antreten mußte.

Erſt eine ſpätere Form iſt der Kriegskönig. Wir finden bei allen indo

germaniſchen Völkern, daß auf ihren Wanderungen ein Heerführer („ heri

zoho“ , Herzog, dux, wojewoda) an die Spike des Heeres tritt. Er iſt aber

urſprünglich nur ein von den freien Männern gewählter, aus einem beſonders

angeſehenen und bewährten Geſchlecht genommener Heerführer. Erſt ſpäter

macht er ſich dann zum Herrſcher auch in Friedenszeiten.

Der alte „ rechtwiſſende“ König erfüllt für das Geſamtvolt die Auf

gaben, die der Haushalter und Hausvater für ſein Haus zu erfüllen hat.

Beide gehen aus der älteſten und feierlichſten Rechtsinſtitution der Indo

germanen hervor, aus der Ehe der Reinraſſigen , ,, Ebenbürtigen “, die wiederum

nur ein Abbild der heiligen Ehe des Himmels und der Erde iſt, aus der

jedes Jahr in der Winterſonnenwende das neue Licht und alles neue Leben

des Jahres geboren wird. Einheitlich finden wir darum , daß nur in der Ehe

der raſſiſch Gleichwertigen der Erbe erzeugt werden kann , daß umgekehrt

der Vater nur dann auf Wiedergeburt hoffen kann, wenn im gleichen Ge

ſchlecht die Erbfolge fortgeſekt wird . Die Überzeugung von der Wieder

geburt iſt einhellig bei allen Indogermanen; ſie iſt unſer alter Unſterblichkeits

glaube. Wir finden ihn nicht nur bei den Sanskritindern . „Warum ſollen

wir den Tod beweinen ? Die, welche geboren ſind, ſind des Sterbens ſicher,

und die, welche geſtorben ſind, ſind ſicher, wiedergeboren zu werden . “ ( Wiſchnu

20, 28/32, zitiert bei Leiſt „ Altariſches Jus gentium “, Seite 198.) Er gilt

auch bei den Griechen : ,, Alles , was eine Seele hat, verändert ſich , indem

es die Urſache der Veränderung in ſich trägt. Auf Grund dieſer Verände

rung wird es geführt nach Ordnung und Geſel. Wer ſeine Sittlichkeit nur

wenig ändert, bleibt noch über dem Boden der Erde. Wer aber mehr oder in

ungerechterer Weiſe fich ändert, der fällt in die Tiefe und unteren Orte,

die man als den Hades oder mit anderen gleichartigen Namen bezeichnet ..."

( Plato : Gefeße 10, 12.) Dieſer Glaube iſt auch germaniſch : „ Das war

Glaube in der alten Zeit, daß Menſchen wiedergeboren wurden.“ (Hynd

lingaſaga .) So erklärt ſich , daß man bei Sanskritindern, Germanen , Slawen
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im Enkel oder Urenkel den wiedergeborenen Ahn ſah und ihm deſſen Namen

gab, und daß man beſtrebt war, möglichſt viele reinblütige Söhne zu haben ,

in denen die toten Ahnen ſich wiederverkörpern , und die zugleich für den

toten Vater und Großvater die Opfer am Herd vollziehen, deren dieſe

bedürftig ſind.

Nur ſo erklären ſich die übereinſtimmenden Bräuche, daß bei Unfähig.

keit des Mannes der nächſte männliche Verwandte als Zeugungshelfer

berufen wird, Bräuche, die gar nichts mit Sittenloſigkeit zu tun haben,

ſondern in ihrer feierlichen und altertümlichen Form bei Griechen , Germanen

und Sanskritindern beweiſen , wie ernſt man die Pflicht, unter allen Um

ſtänden Söhne des gleichen Blutes am Herd aufwachſen zu laſſen , gegenüber

den Ahnen nahm.

Übereinſtimmend iſt die Rückführung dieſes älteſten Rechtes auf den

älteſten Ahn überhaupt, der entweder als ſolcher bezeichnet wird ( Mannus

der Germanen ) oder zum ſagenhaften Gefeßgeber ( Manu der Sanskritinder)

oder zum ſagenhaften Gefeßgeberkönig (Minos von Kreta) geworden iſt.

Das Recht geht mit dem Blut, und das Gut geht mit dem Blut, –

die rein gehaltene Art garantiert die rechte Rita, den rechten „ ritus “ des

Lebens, – auf dieſe Formel läßt ſich das älteſte Recht der nordiſchen Raſſe

bringen. Je beſſer das Blut, je reiner, je höher gezüchtet, um ſo näher

ſteht es den Göttern und dem Wiſſen des göttlichen Rechtes, des Sonnen .

rechtes.

Weil dieſes Recht göttliches Recht iſt, darum ſind in ihm ſittliche und

rein rechtliche Begriffe noch nicht getrennt. Weil das Sonnenlicht Klarheit

iſt, weil die Götter, die den Herd ſchüßen , dreimal treu ſind “, darum gilt

die Treue (lat. fides, griech . riotes) als Grundlage aller Lebensverhältniſſe.

Der untreue Menſch iſt zugleich der Ungöttliche, der Gottwidrige. Von

dieſem Treuegedanken iſt das Recht der Indogermanen bis in die Tiefe

hinein durchdrungen. Noch in Athen werden die Beamten gefragt, ob

dies hier ihre väterlichen Heiligtümer ſind, ob ſie ihre Eltern gut behandeln,

ob ſie die Heerespflichten für die Stadt erfüllt und die Steuern gezahlt

haben“, - das heißt, ob ſie die Treue gegen die Götter, gegen Eltern und

Vorfahren und gegen die Volksgeſamtheit bewieſen haben. Dieſe uralte

Grundlage hat ſich bis in die Pandekten hineingerettet ( fr. 1 , § 4, fr. 2.

de just. et jur. 1 , 1 ), wo gefordert wird : „ Glaube an die Götter, damit

wir den Eltern und dem Vaterlande gehorchen .“

Leiſt hat fich bemüht, die Grundlagen dieſer ſittlichen Rechtspflichten

der nordiſchen Raſſe in 9 Geboten zuſammenzufaſſen , die hier mindeſtens

wiedergegeben ſein ſollen :
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1. Du ſouſt die Götter ehren.

2. Du ſollſt die Eltern ehren .

3. Du ſollſt die Manen ( Vorfahrengeiſter) und Heroen ehren .

4. Du ſollſt den Gaſt, Bettler und Bittflebenden ehren.

5. Du ſouſt dich rein halten.

6. Du ſollſt nicht töten .

7. Du ſouſt deine Sinne im Baum halten .

8. Du ſouſt nicht ſtehlen .

9. Du ſollſt nicht lügen.

Dieſe Zuſammenſtellung leidet etwas daran , daß fie in einer vergleichen

den Anlehnung an die moſaiſchen Gebote in der Verbotsform , alſo negativ

gefaßt iſt.

Die Sittlichkeit des nordiſchen Menſchen, die religiöſe Rechtspflicht

des gemeinſamen Rechtes der Indogermanen aber erſchöpfte ſich nicht im

„ Nichttun “, ſondern erforderte vielmehr poſitives Handeln . Eine ſchöne

Zuſammenſtellung des „ rechten Tuns“ im Sinne altariſcher Rechtspflichten

könnte eher jene perſiſche Inſchrift geben : „Die hier am Tiſche des Königs

ſiken, ſind reine Männer, die viele ſchöne Bäume mit goldenen Früchten

gepflanzt haben, die viele große Herden gezüchtet haben, die viel reines Feuer

beſiken und reines Waſſer, die viele ſchöne Kinder gezeugt haben, die mazda

gläubig (lichtgläubig) find, die viele gute, reine Dinge denken, reden und

tun .“ Dieſem entſpricht ungefähr, was das homeriſche Griechentum fich

noch unter „ xados xeyadós“, was das Römertum fich unter „ virtus“

vorgeſtellt hat und was die Nordgermanen als „großen Mannes Art “

( stormenzka) zu faſſen verſucht haben. Es iſt der reinblütige, Götter und

Vorfahren ehrende, mit ſeinem Volt verbundene, rechtwiſſende und wehr

hafte Hausvater.

Noch auf einen anderen Grundzug des gemeinſamen indogermaniſchen

Rechtes war hingewieſen , der hier mindeſtens vertieft zu werden verdient.

Wie das Recht aus der Ordnung der Welt abgeleitet iſt, ſo mahnen auch

alle guten Dinge der Welt an dieſe Ordnung und können darum Rechts

ſymbol werden. Das Recht der nordiſchen Raſſe iſt beſonders ſymbolreich .

Das Symbol dient der Rechtsklarheit und verbindet die Rechtshandlung

mit religiöſer Weihe.

Das Herdfeuer iſt Symbol des Sonnenlichtes, es iſt darum reinigend,

es wird bei der Hauseinweihung entzündet, die Braut bringt es dem Bräu

tigam als „ heiliges Herdfeuer; wer zum Herde flieht, genießt als Schuß

ſuchender Aſyl.
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Von der Heiligkeit des Hauſes und der Schwelle iſt geſprochen. Der

Baum als „Lebensbaum-Symbol“ gehört zur Rechtspflege wie zum

Gottesdienſt. Zeus ſpricht aus dem Rauſchen der Eichen von Dodona wie

Donar aus der Donareiche auf germaniſchem Boden ; an der ,,Gerichtslinde

wird in Germanien und bei den Slawen Recht geſprochen wie im Dorfe der

Sanskritinder am „heiligen Feigenbaum “ ; das Anpflanzen von frucht

tragenden Bäumen iſt religiöſe Pflicht der nordiſchen Iranier und dient dem

Siege des Lichtreiches über die Finſternis, die Dornhece umgibt die

Ahnengräber, und der den Göttern preisgegebene Verbrecher wird an die

dürre Weide gehängt.

Da ſchon in der nordiſchen Urheimat die Völker den Sonnenlauf im Stein

treiſe wiedergaben, ſo gewaltige ſteinerne Sonnenuhren errichteten, findet

auch im Steinkreis das Gericht ſtatt. Der Urteilsfinder ſikt mit dem Geſicht

zur Sonne, ſeine Beiſiker rund im Kreiſe. Rund iſt der Steinkreis des Nor.

dens wie noch das älteſte römiſche Forum und die Agora der älteſten Grie

chen . Das Recht wird gefunden in Gottes Zeit“ für alle Zeit !

Schon überholte Wirtſchaftsformen laufen als Rechtsſymbol weiter.

Der Feuerſtein ( silex ), der das geheimnisvolle Feuer in ſich birgt und während

der ganzen Jungſteinzeit der Werkſtoff für Meſſer, Beile und allerlei Kriegs

und Acergerät war, erhält ſich dort, wo das Recht beſonders eng mit

religiöſem Kult verbunden iſt. Das römiſche Entſühnungsopfer von Schwein,

Schaf und Rind (suovetaurilium ) muß mit dem Feuerſteinmeſſer getötet

werden ; bei dem altrömiſchen Stammesprieſter, dem „ Flamen ( entſprechend

flaw . plemja = Stamm, Geſchlecht) Dialis ", darf ſich kein Metal in der

Wohnung befinden , er bedient ſich bis zulekt ſamt ſeiner Flaminica, der in

feierlicher, kultiſcher Eheform angetrauten Frau, nur der Feuerſteingeräte,

beide ein bis in Roms Großmachtzeit erhaltenes merkwürdig verſteinertes

Bild altariſchen Haushaltertums. Donars Hammer iſt von Stein, und

zahlreich finden ſich in allen indogermaniſchen Völkern die Rechtsbeſtim

mungen , daß bei Opfern und dergleichen kein Metall angewandt werden darf.

Als Opfertier gilt in erſter Linie das Schwein als kennzeichnendes Tier

der Bauernvölker (worauf R. Walter Darré : „Das Schwein als Rrite

rium für nordiſche Völker und Semiten“, München, 1927, hingewieſen hat) .

Es iſt „Juleber“ der Germanen, Entſühnungsſchwein der Hellenen (ſo bis

zulebt am Tempel von Delphi) und gehört dem altrömiſchen Opfer an.

Es iſt auch die eigentliche Speiſe bei dem Totenmahl, das nach dem

Ableben vom geſamten Geſchlecht gehalten wird (Sanskr. Craddha, lat.

silicernium , griech. Trepidectvov); bei dieſem Totenmahl werden die Geiſter

der Ahnen als miteſſend vorgeſtellt. Bei den Slawen hat es ſich bis heute
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erhalten ; in Serbien wird es von der ganzen Bauernfamilie auf dem Grabe

des Verſtorbenen abgehalten, ebenſo in Polen, wo es noch ausdrücklich

„ dziady “ ( Ahnen ) heißt.

Gemeinſam und bis in den heutigen Volksbrauch hinein erhalten iſt die

Heiligung des Brotes. Das Verzehren eines nach alter Form bereiteten

Brotes ( confarreatio ) kennzeichnet die Ehe bei den Römern in ihrer älteſten

Form ebenſo wie das Verzehren einer entſprechenden Brotfruchtſpeiſe bei

den Sanskritindern ; das Austeilen des Brotes kennzeichnet ſchon früh den

germaniſchen Hausvater ; Brot wegzuwerfen oder verkommen zu laſſen ,

gilt allen Indogermanen als Sünde („nefas “).

Gemeinſam iſt auch in ihrer Grundlage die ſtaatliche Verfaſſung.

Sie beruht auf der Abſtammung der Sippen von gemeinſamen Stammvätern

und findet ihren unterſten Zuſammenhalt im Dorf, der Mehrzahl bäuerlicher

Höfe. Selbſt das Wort iſt noch gemeinſam : lat. vicus, griech . olxos, iran.

wis, flaw . wjetsche ( ſpäter zur „ Verſammlung der freien Männer “ ge

worden ), germ . wich (noch erhalten in „ Weichbild “ einer Stadt). Das

Dorf wird verwaltet von den freien Bauern, die hier „eigen Feuer und Rauch

haben“ .

In der Verſammlung der freien Männer, die zu beſtimmten Sahres

zeiten (Sonnenwende, Neumond) ſtattfindet, erſcheinen alle bewaffnet.

Sie iſt das oberſte Organ in allen indogermaniſchen Dörfern und findet ihre

Entſprechung in der allgemeinen Volksverſammlung des Geſamtvolkes.

Die Waffe iſt das Kennzeichen des freien Mannes .

Faſſen wir ſo das zuſammen , was wir als das gemeinſame Recht

der nordiſchen Raſſe mit Sicherheit erſchließen können, und prüfen es auf

ſeine Verwendbarkeit, ſo können wir feſtſtellen , daß es ſich hier in der Tat

um eine Rechtſchöpfung handelt, die man in keiner Weiſe als „primitiv "

abtun kann . Dieſes Recht in ſeiner engen Verbindung mit der Sittlichkeit

und ſeiner Begründung in der großen ſichtbaren Ordnung, in der An :

ſchauung der Welt“ iſt in hohem Grade entwicklungsfähig. Es iſt andererſeits

durch ſeine Formſtrenge, durch den Wunſch , die Dinge offen und klar hervor:

treten zu laſſen, davor bewahrt, in bloße „ Gefühlsrichterei“ abzugleiten.

Es ſchükt vorbildlich die Familie des ſeßhaften Bauern, ſichert die Raſſe.

reinheit, ſchaltet raſſiſch minderwertige Erbſtämme aus und hat ſo zur

Züchtung von Elitevölkern mit beſonders hochentwickelten körperlichen und

geiſtigen Fähigkeiten geführt. Die Begründung des Rechtes in der göttlichen

Ordnung ſchüßte es davor, zur Wiüfür der Volksverſammlungen oder der

Könige zu entarten . Das Recht ſtand über beiden, — das war die älteſte
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Schranke gegen Maſſendemokratie und gegen Wiltürherrſchaft. Die Heraus

Füchtung beſonders wiſſender Geſchlechter gab dem Recht eine Trägerſchaft,

wie ſie nach blutmäßiger Ausleſe und fittlicher Feſtigung in jener Zeit beſſer

nicht gedacht werden konnte . Der Treuegedanke umfaßte nicht nur das

eigene Volk, die eigenen Götter und Ahnen, ſondern war ſo weit gegriffen ,

daß er auch den Schubſuchenden, den Fremdling als Gaſtfreund einbezog

und ſicherte. Man kann dieſes Recht, das den Fremdling am Herd des

freien Mannes in Schub nahm, das ihn unter den Schuß des Zeus Hiketes,

des „Wanderers " Wodan , ſtellte, nicht als ,, fremdenfeindlich “ bezeichnen ;

die hohe Gaſtfreiheit der indogermaniſchen Völker iſt uns ſo auch belegt

und ſteht im kraſſen Gegenſaß zu Jahwes widerwärtiger Aufforderung an

die Juden : „Ihr dürft keinerlei Aas eſſen. Dem Fremden, der ſich an deinem

Wohnort aufhält, magſt du es geben, daß er es eſſe, oder du magſt es einem

Ausländer geben, denn du biſt ein Jahwe, deinem Gott, geheiligtes Volt. “

(5. Moſ., 14,2.) Wie ſittlich hoch ſtand ein alter römiſcher Paterfamilias,

ein germaniſcher Hofbauer, ein „ mazdagläubiger “ Iranier oder irgend

ein anderer dieſer großen Völkerfamilie über dieſer Lehre Jahwes, — den

die Juden als einen Weltgott zu bezeichnen die geringe Beſcheidenheit

batten !

Neben der Begründung des Rechtes in der ewigen Ordnung und der

Reinhaltung und Höherzüchtung der Raſſe aber iſt es ganz und vor allem

das Landrecht, der unteilbare, auf einen Sohn verſtammende, mit dem

reinen Herdfeuer geweihte bäuerliche Hof, in dem als Rechtsinſtitut die

ſtrahlende Zukunft dieſer Völkerfamilie geſichert lag . Solange die ,, familia“,

das „Odal“, unerſchütterlich ſtand, konnten ſeelenverzwergende Willkür

herrſchaft, Geldherrſchaft und Maſſenherrſchaft niemals ſiegen, - der freie

Mann auf dem unangreifbaren freien Hofe, aus altem und reinem Geſchlecht,

der „reine Mann“, der „viele gute Dinge denkt, redet und tut“, ſtand wie

ein König, und was war der König anderes als der erſte und allerbeſte

unter den freien Männern ? — in ſeinem Recht gegen jede rechtloſe Willkür,

mochte ſie von Gewalthabern , von Geldleuten oder wurzelloſen Maſſen

kommen. Ihm war die Heimat geſichert für die Ewigkeit ſeines Geſchlechtes,

wie er ſie aus der Ewigkeit der Ahnen übernommen hatte; - im Erbhof

der nordiſchen Raſſe, im „ Odal“, in der unlöslichen Verbindung des Blutes

mit der Heimatſcholle gipfelt als in ſeinem erhabenſten Rechtsgedanken das

Recht der Völker nordiſcher Raſſe. Hier, am Herdfeuer, das ſchon die

Ahnen gepflegt, und das die Götter ſchüßen , ſtand der Tempel der Freiheit

des „reinen Mannes“ und der „ reinen Frau “, ſtanden Grundlage und Burg

des arteigenen Rechtes.
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Das waren die Grundlagen ihres Rechtes, mit denen die Völker nor:

diſcher Raſſe abwanderten . Verſchieden wurde, was ſie aus dieſem Recht

machten.

- Die Sans fritinder bemühten ſich vergebens, inmitten der dunkel

farbigen andersartigen Bevölkerung die Reinraſſigkeit aufrechtzuerhalten.

Ihre wiſſenden Geſchlechter verloren die Fähigkeit, das Recht „ zu finden “

aus eigener Kraft, immer mehr und mehr. Sie zeichneten - und das haben

wir ihnen heute zu danken — in den , Veden “ das heilige Geſet, ſoweit fie

es kannten , auf; ſie ergänzten dieſe Aufzeichnung immer wieder – und wur.

den ſo eines Tages aus Männern, die das große, ewige Recht der Welt

noch blutmäßig erleben und geſtalten konnten, ,,Ausleger “ ihrer heiligen

Schriften , Formaliſten von Kultbeſtimmungen, deren tiefere Bedeutung

fie gar nicht mehr verſtanden , die ſie überwuchern ließen mit allerlei Bei

werk, ſchließlich gar ſelbſtſüchtige Opferſchlecker, die das Volk mit immer

neuen „ Entſühnungsopfern “ in der Form möglichſt guter Gaſtmahle, an

denen ſie ſich ſelbſt die Bäuche füllten, überlaſteten . Wenige nur bewahrten

tieferes Wiſſen .

Anders die granier. In wunderbarer Klarheit vermochte Spitama

Zarathuſtra den Medern und Perſern noch einmal aus der Fülle des alten

Rechtes und der alten Frömmigkeit einen wiedererweckten Lichtglauben zu

geben. Dieſe herrliche, väterfromme Religion herrſchbegabter Bauern,

eines des ſtrahlendſten Völker der nordiſchen Raſſe, eroberte ſich unter den

großen Lichtkönigen von Kyros bis zu den allerlebten Trägern der zara

thuſtriſchen Frömmigkeit ein gewaltiges Reich. Der erſte große Kampf

für eine Welterneuerung aus ariſchem Geiſte iſt von den perſiſchen Große

königen gekämpft worden, an dieſem Kampfe blutete das raſſereine

graniertum faſt aus, konnte ſich nicht davor bewahren, daß auch Zarathuſtras

Lehre unfromm theologiſiert, zu einer abergläubiſchen Erlöſungsreligion der

vorderaſiatiſchen Unterſchicht gemacht wurde, daß das Königtum der Perſer

zur rein orientaliſchen Gewaltherrſchaft entartete.

Die Hellenen haben auf dem Gebiete des Rechtes nicht die logiſchen

Fähigkeiten mitgebracht, die die Römer beſaßen. Dafür hat das griechiſche

Recht uns viele Züge alten und älteſten gemeinindogermaniſchen Rechtes

erhalten . Das Ende des noch ganz aus der alten Wurzel ſtammenden

Themis - Rechtes erfolgt, als die Adelsgeſchlechter der homeriſchen Zeit ab

wirtſchaften , als das Städteweſen aufkommt und mit ihm und dem zunehmen

den Aufſteigen der nicht oder zum großen Teil nicht rein nordiſchen Unter:

ſchicht die geſchriebenen Stadtrechte erſcheinen . Dieſe Stadtrechte, von

Stadt zu Stadt andersartig , erſeßen und verdrängen das alte Themis - Recht,
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das von den Göttern ſelber gelehrte Recht, das ſeine lekten Pflegeſtätten

dann in Delphi und am Orakel des Zeus zu Dodona bewahrt. Das ge

ſchriebene Stadtrecht, der nach dem geſchriebenen Recht richtende Gerichts

hof, auch wo er ganz alte Formen bewahrt, wie der Areopag von Athen ,

bedeutete den Sieg eines erſten , noch ſtarren und unvollkommenen „ bürger

lichen “ Rechtes über das „göttliche Recht“. Die Trennung von Rechts .

wiſſenſchaft und Religion vollzieht ſich .

Bei allen drei Völkern verfällt auch das Landrecht. Schon die Sanskrit

inder kennen den unteilbaren Hof nur noch in Reſten, - mit der Seilbarkeit

aber iſt das Herabſinken großer Teile des Sanskritindertums ins Zwerg

bauerntum , dann in die Befißloſigkeit und endlich in die Vermiſchung mit

der dunkelhäutigen Unterſchicht unaufhaltſam geworden.

Das Landrecht des alten Iran verdiente eine beſondere Unterſuchung.

Die Herrenſtellung der räumlich zerſtreuten Iranier im Weltreich des Kyros

und Darius, wohl auch ein durch die dauernden Kriege hervorgerufener

Rückgang der Bevölkerung in den Kernlandſchaften macht die Iranier zur

zahlenmäßig ſchwachen Adelsſchicht in ihrem Rieſenreich und läßt die hei

miſchen Höfe zurücktreten , wenn auch in der Erbſitte die Vererblichkeit auf

einen Sohn ſich noch lange erhalten hat.

In Griechenland überwuchert die Geldwirtſchaft das alte Landrecht,

die Verkäuflichkeit der Höfe kommt auf, die Konzentrierung des Lebens

in den Städten läßt den Bauern herabſinken , er gerät in Verſchuldung und

wird abhängig.

Nur Sparta hat die alte Verbindung von Geſchlecht und Land mit

Zähigkeit aufrechterhalten . Sein Verfall ſekt erſt ein, als der „Klaros“,

der unteilbare, auf einen Sohn verſtammende Hof des Spartiaten , ver

käuflich wird. Niemand hat dieſen Untergang Spartas durch den Verluſt

des alten Landrechtes beſſer dargeſtellt als R. Walter Darré (,, Das Bauern

tum als Lebensquell der nordiſchen Raſſe“, Seite 161—182). Dieſer Ab

ſchnitt gehörte von Rechts wegen in jedes Schulleſebuch zur Geſchichte des

klaſſiſchen Altertums. Wir können hier lediglich aus Raumgründen Darrés

Schlußfolgerung wiedergeben : „Kriege haben Sparta nicht entnordet, und

ebenſowenig haben die herrſchenden Spartiatenfamilien daran gedacht,

ſich bis zu ihrem Untergange Blutvermiſchungen hinzugeben. Wollen wir

die Urſachen für den Untergang Spartas nennen, ſo müſſen wir ſagen :

Dieſer Staat beſaß zwar urſprünglich einen erbbiologiſch glänzend durch

dachten Aufbau, alles war auch durchaus folgerichtig und auf einer geſunden

bäuerlichen Grundlage dieſem Gedanken untergeordnet ; aber Sparta beſaß

nicht das Verſtändnis , den inneren Ausbau des Staates beweglich den
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veränderten Verhältniſſen ſeiner außenpolitiſchen Erfolge anzupaſſen ; ſtatt

das altnordiſche Anerbenrecht unangetaſtet zu laſſen und einer vernünf

tigen ſozial gebundenen Geldwirtſchaft die Tür zu öffnen , machte Sparta

den verhängnisvollen Schritt, das altnordiſche Anerbenrecht zur Herbeifüh .

rung eines familiengebundenen Großgrundbeſiges zu verwenden , wodurch es

fortlaufend die Zahl ſeiner blutmäßig wertvollen Geſchlechter verminderte.

In dem aus urbäuerlichem Denken ſtammenden Anerbenrecht der

Spartiaten ruht die Erklärung für den Aufſtieg und den Verfall ihrer

Geſchlechter. Die Spartiaten haben die Abkehr von ihrer aus bäuerlichem

Urſprung beſtimmten Entwicklungsrichtung mit ihrem Untergang bezahlen

müſſen ."

Die Römer, deren Rechtsgrundlage fich von dem Geſamtrecht der

indogermaniſchen Völkerfamilie nordiſcher Raſſe nicht unterſcheidet, haben

nun eine beſonders eigenartige und in vieler Hinſicht von den anderen Völkern

ſtart abweichende Rechtsentwicklung durchgemacht. Sie iſt ſo ſehr eine

Sonderentwidlung, daß man verſucht wäre, fie ganz beiſeite zu laſſen, zeigt

ſo viele gegenüber den anderen Verwandten fremde und abweichende Züge,

daß ſie manchmal faſt ſchon als ein Seitenzweig erſcheinen könnte. Aber

gerade fie hat in der allerentſcheidendſten Weiſe das Recht der anderen

Völker beeinflußt. Was die Sanskritinder aus dem nordiſchen Recht,

das ſie mitbekamen, gemacht haben , hat uns nicht betroffen. Es war ohne

Einfluß auf unſer Volk. Das iraniſche Recht hat uns ebenſowenig berührt,

und griechiſche Rechtsinſtitute (wie die Hypothek) haben wir nur über das

römiſche Recht betommen .

Das römiſche Recht aber hat die Geſchichte der Germanen , Kelten und

Slawen , hat beſonders die Geſchichte unſeres deutſchen Volkes in maß .

gebender Weiſe beeinflußt. So müſſen wir es behandeln und müſſen ver

ſuchen, jedenfalls in einem Überblick zu ſchildern, was jenes herrſchbegabte

Acerbürgervolk, das aus nordiſchen Einwanderern und einheimiſcher Be

völkerung in Rom fich zuſammenfand und das einſt bedeutungsloſe Neſt

zum Mittelpunkt der alten bekannten Welt erhob, aus dem gemeinſamen

Recht der indogermaniſchen Völker, das es mitbetam , gemacht hat. Wir

werden dadurch auch einige Abſchnitte der römiſchen Geſchichte ſelber klarer

zu ſehen vermögen , werden Aufſtieg und Niedergang des Römertums in

der Entwiclung ſeines Rechtes gezeichnet finden .
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3. Kapitel.

Das Recht der Römer.
Literatur :

Sohm : „ Inſtitutionen. Ein Lehrbuch der Geſchichte und des Syſtems

des römiſchen Privatrechtes .“ (Leipzig 1903.)

Ludwig Ruhlenbect: ,, Die Entwidlungsgeſchichte des römiſchen Rechts .“

(München 1913.)

Karlowa : „ Römiſche Rechtsgeſchichte.“ (Berlin 1888.)

Gajus : „ Institutiones. “

Padelletti: „ Römiſche Rechtsgeſchichte .“ ( Rom 1877.) Überſekt

von von Holkendorf.

Leiſt: „ Gräco - Italiſche Rechtsgeſchichte.“ (1884.)

von Ihering: ,,Geiſt des römiſchen Rechts auf den verſchiedenen Stufen

ſeiner Entwiclung.“ (1878.)

Fuſtel de Coulange : „La cité antique." ( 1905.)

Ferrero : „Größe und Niedergang Roms.“ (1913.)

Wir können hier ſelbſtverſtändlich nur eine für den Nichtjuriſten leicht

lesbare und gedrängte Zuſammenfaſſung der Entwidlung geben ; wer etwas

tiefer eindringen will, der ſei vor allem auf des alten klugen Sohm „ Inſtitu

tionen “ und auf Kuhlenbecs ,, Entwicklungsgeſchichte des römiſchen Rechtes “,

die fich wie eins der intereſſanteſten Dramen der Weltgeſchichte lieſt, ver

wieſen . Wir können hier auch nicht auf die Entwicklung der einzelnen Rechts

inſtitutionen bei den Römern eingeben, müſſen vielmehr verſuchen, die merk

würdige, faſt treibhausartige Entwidlung eines übervölkiſchen Privatrechtes

aus einem kosmiſch verankerten fas zu ſchildern.

Die Römer gehören mit zu jener Wanderwelle indogermaniſcher Völker,

die etwa um 1900 v. Chr. über die Alpen nach Norditalien einwanderte

und die dortige liguriſche ( raffiſch „ weſtiſche“ ) Bevölkerung überlagerte.

Wir bezeichnen dieſe Welle als die „ latiniſche “ Völkerwelle ; ihre nächſten

Verwandten find jene Kelten, die Irland befekten . Hinterher folgt eine

zweite, die Umbro-Sabelliſche Völtergruppe, welche die Latiner zum Teil

vor fich berdrängte.
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Man hat die Gründung Roms vielfach als geſchichtliches Ereignis

bezweifelt; dafür iſt eigentlich kein Grund vorhanden, denn das römiſche

Satralrecht kannte noch ſpäter Formeln und Riten , nach denen man eine

Stadt gründete. Bewußte Anlage von Städten war im Altertum überhaupt

nicht unbekannt. Alſo mag wohl Rom in einem beſtimmten Jahre als Sied.

lung gegründet worden ſein. Mit Recht aber ſind Leiſt und Ruhlenbeck

( dieſer in ſeiner ausgezeichneten „ Entwidlungsgeſchichte des römiſchenRechts “,

München 1913) der Behauptung entgegengetreten, daß hier nur Räuber

zuſammengekommen wären, die ſich ihre Frauen aus der Umgegend entführt

hätten . Das iſt eine bei den ſpäteren römiſchen Dichtern romantiſch ent

ſtellte Überlieferung davon , daß zugleich mit der Anlage der Stadt oder

Siedlung auch ein Göttertempel und damit ein Aſyl gegründet wurde,

wo ſich ſicher auch Landflüchtige, wie oft bei ſolchen neuen Städtegründungen ,

die Menſchenzuzug brauchten , angefunden haben werden.

In der Grundlage aber waren die Römer keine aus Räubern zuſammen

gelaufene Horde, ſondern Bauern durchaus indogermaniſcher Sprache und

nordiſchen Raſſecharakters. Ihr früher Staat trägt alle Züge des Indo

germanentums. Er iſt Geſchlechter- und Sippenſtaat. Die Sippe (Gens)

iſt ſeine Grundlage. Eine Gruppe von Geſchlechtern bildet eine Großſippe

( Curia ), zehn Curien bilden ein Drittel ( Tribus ), die drei Drittel bilden

den Staat. Die Curia iſt das unterſte Gebiet der Staatsverfaſſung, nach

Curien wird abgeſtimmt, als Curiengenoſſe ( Quirit) bezeichnet ſich der

römiſche Bürger. Der einzelne iſt nur ſo weit rechtsfähig, als er Mitglied

einer Sippe iſt.

Auf wirtſchaftlichem Gebiet waren die Römer in ihrer Frühzeit Bauern ,

aber ſie kannten noch nicht die Dreifelderwirtſchaft, die wir ſpäterhin bei den

Germanen finden werden. Ihr Landrecht aber iſt durchaus indogermaniſch .

Hofſtätte und Garten (hortus) ſtehen nicht im freien , ſondern im geſchlechts

gebundenen Eigentum , vererben auf einen Sohn (ohne daß es ein Teſtament

gäbe), find mit den Ahnen des Geſchlechtes untrennbar verbunden . Es gibt

ferner ein Gemeindeeigentum , eine Aumende, ,,ager publicus“ , an dem

jeder Hof einen heute nicht mehr näher feſtſtellbaren Anteil hatte. Freies

Sondereigentum gibt es nur an Dingen, die freibeweglich ſind ; aber auch

bei ihnen ſcheint ein Unterſchied früh beſtanden zu haben zwiſchen denjenigen,

die zum Betrieb des Bauernhofes gehören, „ Vieh, das mit Rücken und

Hals gezähmt wird " , nämlich Rindvieh, Pferden , Eſeln, Maulefeln und

Sklaven , und darum urſprünglich unverkäuflich waren, ſpäter nur in der

feierlichen Form der ,,mancipatio “ übertragen werden konnten, und anderen

Gegenſtänden , die nicht in dieſer Weiſe hofgebunden waren.
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Die Religion entſpricht der altariſchen Lichtreligion ; ihre Götter ſind

Jupiter, Juno als Göttin des häuslichen Herdes und der Kriegsgott Mars,

der ähnlichen herbſtlichen Kriegsgöttern anderer Indogermanen entſpricht.

Aber hier ſchon finden wir einen fremden Einſchlag. Nahe Nachbarn

der Römer waren die Etrusker ; der ältere Cato berichtet uns, daß die

Gründung Roms ſich nach etruskiſchem Ritual vollzogen habe, — und ſo

finden wir im Gegenſaß zu der weltfrohen und innerlich ſicheren Frömmigkeit

der anderen Indogermanen bei den Römern früh ein faſt zauberartig an

mutendes Formelweſen. Es gibt Götter für die verſchiedenſten Verrichtungen

des täglichen Lebens, für die Wachstumsvorgänge der Kinder, und ſie

müſſen alle genau in ihren Formen angerufen werden , die eigentlich nur

der Prieſter kennt. Das Religionsweſen der Römer hat ſo offenbar von

Anfang an einen unindogermaniſchen , fremden , wohl etruskiſchen Zug.

Man ſollte dies allerdings auch nicht überſchäken , - gerade das Sakralrecht

hat daneben wunderbar reine Formen altariſcher Frömmigkeit erhalten.

Der Flamen Dialis lebt in heiliger Ehe, ſein Amt muß er abgeben, wenn

ſeine Ehefrau ſtirbt, ſeine Ehe auf Erden entſpricht der Ehe des höchſten

Göttervaters im Himmel. Selbſt die Mädchen und Knaben, die dieſem

oberſten Prieſterpaar beigegeben ſind, müſſen aus altfeierlicher Confar

reationsehe ſtammen . Der Flamen darf neben ſeinem Bett kein Eiſen

haben, - er lebt noch vormetauzeitlich ; ſeine Frau muß ein Muſter von

Ehe- und Hausfrau ſein , beide dürfen ſich nur in ſelbſtgefertigte Wolle

kleiden ; der Flamen darf nicht drei Nächte außerhalb ſeines Hauſes ſchlafen,

damit die heilige Ehe nicht unterbrochen wird. Wo dieſes Prieſterpaar

der ariſchen Urzeit auftaucht, herrſcht heiliger Friede . Sie erſcheinen nur in

weißen Kleidern ; ihre Opfer vollziehen ſich in ehrfurchtgebietender Stille;

am Kriege nimmt der Flamen nicht teil, ſteigt darum auch nicht zu Pferde;

wer gefeſſelt ſein Haus betritt, wird von den Feſſeln gelöſt ; wo er vorüber

geht, ſteht alle Arbeit ſtil, und heiliges Gottesfeſt tritt ein. Alles Unreine

hält er ſich fern, Leichen faßt er nicht an, er ſchwört nicht, weil jeder Eid

eine Verfluchung enthält, – er iſt mit ſeiner „ Flaminica “ das auf die Erde

übertragene edle himmliſche Götterpaar, das Muſter des Wiſſenden der

altariſchen Zeit, von dem Recht, Ehrfurcht und Friede ausgehen.

Daneben aber finden wir gerade im römiſchen Sakralrecht manche Züge,

die einfach abergläubiſch ſind, ganz unariſch und offenbar von der Urbevölte

rung oder den Etrustern übernommen .

Wie im Sakralrecht der Flamen Dialis, ſo hat im öffentlichen Recht

Roms das Völkerrecht auffällig ſtart altariſche Züge bewahrt. Der Krieg

muß „ justum , purum piumque bellum “, – gerecht, rein und fromm “ ſein .
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Den Krieg „ nach der Art der Straßenräuber “ zu führen, hat Rom in ſeinen

großen Zeiten ſtets verſchmäht. Das Kriegsrecht und das Bündnisrecht iſt

ein Teil des „fas“ und einem beſonderen Prieſterkollegium zur Bewachung

unterſtellt, den „ Fetialen “, die der öffentlichen Vertragstreue vor

ſtanden “ . Ohne deren Genehmigung konnte kein Krieg erklärt werden.

Der oberſte Fetiale als „ pater patratus “ ſchließt durch feierliche Anrufung

Jupiters Bündniſſe ab, er fordert im Namen des römiſchen Volkes und des

verlebten ewigen Rechtes von dem fremden Volt Genugtuung für Krän

kungen . Wird dieſe Genugtuung verweigert, ſo gibt er dreimal 10 Tage

Bedenkfriſt und legt dann vor den Göttern des fremden Volkes feierlichen

Proteſt ein. Erſt danach beſchließt der römiſche Senat den Krieg, und

erſt danach wird wieder der pater patratus an die Grenze geſandt und wirft

einen blutigen Speer als Zeichen des Kriegsbeginns. Bei einem Bündnis

mit fremden Staaten vollzieht er das Opfer ebenſo wie beim Frieden , unter

ſeinem Schuße ſteht der fremde Geſandte in Rom, ebenſo wie die Römer

mit gnadenloſer Härte Völker bekämpft haben, die das Geſandtſchaftsrecht

verlekten . Die Achtung vor der Göttlichkeit des Rechtes ging ſo weit,

daß die Ferialen ganz nach altariſchem Brauch ſogar Mitglieder des eigenen

Volkes, die ſich an fremden Geſandten vergriffen oder das Völkerrecht ver.

lekten , dem verlebten Staate auslieferten , um die eigene Stadt vom Fluch

zu entfühnen . Man wird auf dieſem Gebiete nicht ſagen können, daß die

moderne Entwicklung des Völkerrechtes höher geſtanden hätte als dieſe

tieffromme Übung des Völkerrechtes und des Krieges nicht als eines Mittels ,

fich gegenſeitig zu täuſchen und zu vergewaltigen , ſondern als einer göttlichen

Entſcheidung über das Recht unter den Völkern. Hier lebt noch ganz die

kosmiſche Frömmigkeit des älteſten Indogermanentums.

Auf anderen Gebieten iſt der Beſtandteil an altariſchem Rechtsgut

geringer. Das Strafrecht bleibt merkwürdig unterentwickelt, ja zeigt im

Laufe der Entwicklung eher Abfall und Verrohung.

Die Bedeutung des römiſchen Rechtes aber liegt weder im Satralrecht

noch in ſeinem frommen Völkerrecht oder in ſeinem Strafrecht. In Rom

entſtand das Bürgerliche Recht, und dieſe Entſtehung hängt aufs engſte

mit der Raſſengeſchichte der Stadt zuſammen.

An der Spiße des Staates ſteht in der älteſten Zeit der König, der in

ſich die oberſte Heerführung, Geſebgebung und das oberſte Richteramt ver

einigt. Ihm zur Seite ſtehen die Bauernväter, der , Rat der Alten “ (Senat),

und zwar aus jeder Gens ein Mann, wahrſcheinlich ſtets der Sippenälteſte.

Das war eine einfache Organiſation, die durchaus der altariſchen Zeit

entſprach. Sie änderte ſich auch kaum dadurch , daß zuziehende Fremde und
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Flüchtlinge die Bevölkerung vermehrten und ſich als Schukbefohlene

( Clienten ) einer Gens anſchloſſen. Dieſe Leute blieben damit ja Mitglieder,

wenn auch nicht zu vollem Recht, einer Gens. Anders wird es, als ein völlig

neuer Beſtandteil auftaucht. Die römiſche Macht dehnt ſich über die Nachbar

ortſchaften aus, deren Bewohner beſiegt werden. Dieſe werden aber nicht

zu Sklaven gemacht, ſondern ergeben ſich rechtlich als Untertanen der rö

miſchen Herrſchaft. Sie treten nicht als „ Clienten “ einer Gens bei, ſondern

ſind einfach Paſſiv -Bürger Roms, dabei durchaus nicht alle vermögenslos.

Aber ſie gehören zu keiner Gens und find damit innerhalb Roms nach

altrömiſchem Recht gar nicht rechtsfähig, gehören auch den römiſchen Ahnen,

damit aber auch dem Kult des Staates nicht an, mögen ſie auch perſönlich

irgendwelche Hausgötter beſiken .

Es ſind einzelne Menſchen, deren Familienzuſammenhänge und Ab

ſtammung, weil ſie zu keiner anerkannten Gens gehören , rechtlich unerheblich

ſind, die hier auftreten. Weil ſie eine Maſſe ſind ohne Ordnung und Gliede

rung, ſo nennt man ſie Plebejer. Sie treten dem alten Element, den Alt

bürgern, die von den Bauernvätern abſtammen , den „ Patriziern “, ge

genüber. Sie ſind am Anfang raffiſch taum ſchlechter als dieſe, – aber

ſie ſind Träger einer völlig neuen Rechtsordnung, des Privatrechtes

gegen das Geſchlechtsrecht, des Rechtes des einzelnen gegen das Recht

der Gens. Und es kommt die Stunde, wo Rom in ſeinen Kriegen die

Arme der Plebejer braucht, wo man nicht mehr mit den Deturien der

patriziſchen Volbürger allein ins Feld ziehen kann !

Vor allem aber das Königtum entdeckt gerne dieſen neuen Stand, der

ihm Rüdhalt gegen die Patrizier geben kann, nichts anderes als die

Tyrannen der griechiſchen Städte.

König Servius Tullius verſucht den erſten Durchbruch der Plebejer,

bei dem die Macht der Geſchlechter zurückgedrängt werden ſoll. Bis dahin

iſt nur der Patrizier wehrpflichtig, die Plebejer zahlen einen Tribut. Jest

ſollen auch die Plebejer wehrpflichtig werden, und das Heer wird nach dem

Vermögen eingeteilt, d . h.: es werden 5 Klaſſen geſchaffen. In der 1. Klaſſe

ſind alle, deren Vermögen über 100000 As beträgt, in der 2. Klaſſe alle

mit Vermögen über 75000 As, und dann folgen alle anderen bis zur 5. Klaſſe

derer, die nur über 11 000 As haben. Jede Klaſſe wird in Stimm - Zenturien

eingeteilt, – und die 1. Klaſſe der ganz reichen Leute bekommt 80 Zenturien ,

während die 2., 3. und 4. nur 20 und die 5. nur 30 Zenturien bekommt.

Außerdem ſchafft man dann noch 18 Reiter- Zenturien auch ganz wohl

habender Leute, 2 Handwerker - Zenturien, zwei Spielmanns- und eine

Schleuderer - Zenturie. Überhaupt außerhalb ſtehen die ganz armen Teufel,
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die Leute ohne Geld mit vielen Kindern ( Proletarii, von „ proles“ = Rinder.

ſchar). Sie werden vom Kriegsdienſt ausgeſchloſſen und haben auch nicht

mitzuſtimmen . Die Verfaſſung des Servius Tullius bedeutet den erſten

Schlag gegen den altrömiſchen Geſchlechterſtaat. An die Stelle der gewachſe.

nen, blutmäßigen Rechtsordnung tritt eine auf den Beſit, und zwar gleich

auf das Geld aufgebaute Rechtsordnung. Die alten Geſchlechter werden

in dieſer Ordnung, die die Menſchen ohne Rückſicht auf ihre Abkunft nur

nach dem Geldbeſit zuſammenwürfelt, faktiſch gar nicht mehr erwähnt.

Man kann dieſe Lebensordnung nicht als demokratiſch bezeichnen , denn

die armen Maſſen ſind ausgeſchloſſen ! – Auch nicht eigentlich als pluto .

kratiſch , denn zur Plutokratie gehört die Herrſchaftsausübung des Geldes

bei ſcheinbar voller ſtaatsbürgerlicher Gleichheit, ſie entſpricht vielmehr

der Verfaſſung Solons in Athen, iſt trafle, klare, urtümlich derb ausgedrückte

Herrſchaft des größeren Reichtums. Der Privatmann mit Geld hat über

den altindogermaniſchen Geſchlechterſtaat geſiegt.

Aber noch gibt ſich der Geſchlechterſtaat nicht geſchlagen. Das Haus

des Servius Tullius folul etrustiſcher Abſtammung geweſen ſein, das

würde dieſen erſten Bruch mit dem göttergeheiligten fas erklären . Während

das Heer im Felde ſteht, ſtürzen die Patrizier den Nachfolger des Servius

Tullius, Tarquinius Superbus. Sie erkaufen dieſen Sieg über die von

oben revolutionierende Monarchie mit Zugeſtändniſſen an die Plebejer ; wohl

erſt jekt wird die Servianiſche Verfaſſung völlig durchgeführt, auch werden

dem Senat reiche Plebejer eingefügt. Die Plebejer ſind damit aus unter

worfenen Schubgenoſſen Staatsbürger, wenn auch zu minderem Recht,

geworden , die Patrizier aus den alleinigen Trägern des Staates eine

Ariſtokratie mit langſam ſchwindenden Vorrechten . Der innenpolitiſche

Kampf in Rom führt nun nacheinander zu Niederlagen der Patrizier.

Die zwei Auswanderungen auf den Heiligen Berg (494 und 449 v. Chr.)

ſind nur die Höhepunkte dieſes Ringens.

Vor allem aber vollzieht ſich hier die erſte große Umgeſtaltung des

Rechtes, die uns deutlich ſichtbar iſt. Ihr muß ſchon eine Umgeſtaltung vor

ausgegangen ſein , die im Dunkel der Frühzeit liegt, nämlich die Anerkennung

des Eigentums der Plebejer als eines wirklichen Eigentums und ihrer Ehe

als einer wirklichen Ehe. Der Plebejer hat bereits , quiritiſches“ Eigentum

an ſeiner Habe, und ſeine Ehe iſt eine Ehe nach quiritiſchem Recht, als wir

ihn kennenlernen . Aber noch immer liegt die Rechtſprechung in der Hand

der Prieſterkollegien und der Konſuln, die beide Patrizier ſind. Die Gefahr,

daß die patriziſchen Richter Mißbrauch treiben , erleben die Plebejer am

eigenen Leibe . Vor allem aber ſtehen ſie und die Patrizier ſich auch wirt
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ſchaftlich ſcharf gegenüber. Das Landeigentum des Patriziers iſt Geſchlechts

eigentum (Erbe), das Eigentum des Plebejers iſt freies Einzeleigentum.

Für den Patrizier tritt ſeine Sippe ein, der Plebejer hat im Rechtsſinne

keine Sippe. Der ager publicus, die Stadtallmende, befindet ſich in der

Hand der Patrizier als der „ Altbürger “. Außerdem iſt das Schuldrecht

arg und drückend, denn wer eine Schuld aufnimmt, muß ſich ſelber mit

feierlicher Verfluchungsformel (,,damnas esto “) in das Eigentum des Gläu

bigers übergeben , der ihn wegführen und ſchließlich ſogar als Sklaven ver

kaufen kann, wenn die Schuldſumme nicht gezahlt wird .

Der Kampf um ein beſſeres Recht und für die Ausſchaltung der Widfür

der patriziſchen Magiſtrate bringt den Plebejern den großen Sieg des

Jahres 451. Zehn Männer mit konſulariſchem Befehl zur Abfaſſung von

Gefeßen werden eingeſekt. Die entſcheidende Wendung im römiſchen Recht

tritt ein. In 12 Tafeln wird das geltende Recht Roms in einer knappen ,

altväterlichen Sprache aufgezeichnet. Dieſes Recht beendet die alte Rechts .

findung, jedermann weiß nun , was „ Recht“ iſt. Die 12 Tafeln kennen

nur noch das freie Eigentum an Grund und Boden. Die 12 Tafeln kennen

nur noch die freie Einzelperſönlichkeit, von den Rechten der „ Gens"

wird ſo gut wie nichts mehr erwähnt. Es iſt bürgerliches Recht des Privat.

mannes, das hier an die Stelle des ſakralen Rechtes eines altariſchen Ge

ſchlechterſtaates getreten iſt. Aber es iſt noch tein bürgerliches Recht des

Großſtädters, ſondern des Aderbürgers. Es „ trägt noch die Scholle von

draußen an ſeinen Füßen, erbgebundene Kraft iſt in ihm lebendig " (Sohm ,

„ Inſtitutionen “ , Leipzig 1903, Seite 44 ). So kennt das Zwölf - Tafel- Recht

auch nur wenige Rechtsgeſchäfte. Zuerſt einmal die Manzipation : Der

Verkäufer überträgt durch feierliche Formel vor fünf römiſchen Bürgern

und einem Wägemeiſter, der auch erwachſener römiſcher Bürger ſein muß,

das Eigentum , der Käufer überreicht ein Stück ungemünztes Rupfer, das

durch den Wägemeiſter dem Verkäufer zugewogen wird, — und daraufhin

ergreift der Käufer durch Handanlegung (manu capere) von dem gekauften

Gegenſtand Beſik . Urſprünglich einmal war das Rupferſtück der wirkliche

Kaufpreis. Das war ſchon zur Zeit des Zwölf- Tafel- Rechtes nicht mehr der

Fall. Die Zahlung des Kaufpreiſes vollzog ſich außerhalb der feierlichen

Rechtshandlung. Die Gültigkeit der Manzipation aber war von der Zah.

lung (oder Sicherſtellung) des Kaufpreiſes abhängig . Das war ein ſehr

ſchwerfälliges Geſchäft. Wer 10 Sklaven verkaufen wollte, mußte bei jedem

Sklaven dieſelbe feierliche Rechtshandlung wiederholen. Zehnmal gab der

Räufer ſein (eigentlich zweckloſes) Kupferſtückchen , zehnmal ſekte der Wäger

meiſter ſeine ( eigentlich auch entbehrliche Waage in Betrieb), zehnmal wurden
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dieſelben Formeln wiederholt. Ferner man konnte mit dieſem Geſchäft

auch nur verkaufen, auf eine andere Weiſe Eigentum übertragen konnte man

nicht.

Moderne Juriſten hätten gefordert, man folle neue Geſeke machen,

um die Rechtsgeſchäfte zu erleichtern .

Hier aber zeigt ſich nun die eigentliche und ſo oft bewunderte Kunſt der

Römer. Was haben ſie aus dieſem altväterlich langweiligen und zere

monialen Akt alles gemacht ?!

Sie erfanden die Manzipation um einen Seſterz ( 4/4 Pf.). Verkauft

mußte werden, — dagegen war es gleichgültig, wie hoch der Raufpreis war.

In der Form der mancipatio um den Viertelpfennig konnte man jest praktiſch

Eigentum übertragen , um zu ſchenken, das Mädchen, das einen garſtigen

Vormund hatte, konnte durch eine Zahlung des Brautſchakes um einen

Viertelpfennig eine Scheinehe ſchließen . Auf dieſe Weiſe konnte man, immer

gegen einen Viertelpfennig , eine Sache als Pfand erwerben. Der Gläubiger

„ kaufte “ dann den Gegenſtand um einen Viertelpfennig und ging die Ver

pflichtung ein, in „ guten Treuen “ mit der Sache zu verfahren . Das konnte

man in die Manzipationsformel noch aufnehmen. Nebenber, frei und

auch nicht klagbar, wurde dann abgeredet, daß der Gläubiger die Pfandfache

bei Rüczahlung der Schuld zurückgeben ſollte. Tat er das etwa nicht,

Po konnte der Schuldner ihn zwar nicht wegen der freien Abrede verklagen ,

wohl aber, weil er nicht in „guten Treuen “ gehandelt habe, wie es unter

Ehrbaren gut zu tun gebührt und ohne Betrüglichkeit “. In dieſem Falle

wurde dann der Gläubiger verurteilt und außerdem im Rechtsſinne , infam “,

weil er die „ fides “, die rechtliche Treupflicht, nicht eingehalten oder, wie wir

heute ſagen würden, gegen die guten Sitten gehandelt hatte. Auf dieſe Weiſe

betamen es die Römer fertig, die ſtarre Formel der mancipatio zur Grund

lage von allen möglichen Rechtsgeſchäften, Pfandfeßungen , Treuhand

geſchäften, Übertragungen von Vermögensverwaltungen u. a . zu machen ,

bloß, indem ſie die treuhänderiſche Formel (fiduziariſche Formel) einfügten

und auf dieſe Weiſe dann eine Klage gaben, wenn die nebenher laufende

Abrede verlekt war. Durch ſolche Pfandlekungen vermied man außerdem

auch die alte harte perſönliche Verpfändung des Schuldners .

Oder ein anderes Beiſpiel! – Nachdem man die Ehe der Plebejer

als Ehe im Rechtsſinne anerkannt hatte, hatte man damit eine Hausgemein

ſchaft anerkannt, die nicht auf dem geſchlechtsgebundenen alten Rechte

beruhte. Dieſe Hausgemeinſchaft aber mußte eine Rechtsordnung haben,

und ſo hob man den Vater (pater familias) hoch über alle ſeine Haus

genoſſen. Wie der pater familias aus dem Treuwalter des Geſchlechtes am
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Landeigentum zum grundbeſigenden Privatmann geworden war, ſo wurde

er aus dem durch das fas gebundenen , mit ſeiner Hausmutter, ſeiner Ehefrau ,

zuſammen wirkenden erſten Opferer und Rechtshüter des Hauſes zum

Träger einer weit über die gemeinſame indogermaniſche Vergangenheit

hinausgehenden väterlichen und hausherrlichen Gewalt. Der fromme Haus

vater der alten Zeit wurde „ Hausherr “, ſeine Frau ſtand im Rechtsſinne

ſeiner Tochter gleich. Man ſah es aber doch als nötig an , dieſer unbeſchränkten

Gewalt des Hausherrn Zügel anzulegen. So beſtimmten die 12 Tafeln :

Wenn ein Vater ſeinen Sohn dreimal in die Sllaverei verkauft, ſoll der

Sohn vom Vater frei ſein .“ Das war an ſich nichts anderes als eine Schuß.

beſtimmung gegen Rabenväter, die denſelben Sohn, der zweimal aus der

Sklaverei frei geworden war, auch noch zum dritten Male aus ſchnöder

Geldgier als Sklaven verkauften . Was machten die Römer daraus ? Ein

Mittel, um den Hausſohn vor der väterlichen Gewalt frei zu machen, wenn er

und der Vater einverſtanden waren. Der Vater brauchte bloß mit dem

Sohne zu erſcheinen und ihn in der Form der Manzipation dreimal um einen

Viertelpfennig an einen Dritten zu verkaufen, und der Sohn war frei!

Man könnte noch zahlreiche derartige Beiſpiele aufführen. Durch Auß.

legung und immer wieder durch Auslegung, durch kluge, vorſichtige, den

praktiſchen Bedürfniſſen angepaßte Weiterbildung haben die Römer es ver

ſtanden, aus den altertümlichen Zwölf- Tafel- Gefeßen eine Rechtsordnung zu

entwickeln , die den Bedürfniſſen ihres immer mehr ſtädtiſch werdenden

Lebens entſprach.

Die Auseinanderſebung zwiſchen Plebejern und Patriziern führte nun

zur völligen Gleichſtellung. 445 v. Chr. werden die Ehen zwiſchen Patri

ziern und Plebejern für rechtsgültig erklärt,— der gemeinſam -indogermaniſche

Grundſak , daß „das Kind der ärgeren Hand folgt“, wird durchbrochen,

die Kinder folgen dem Stande des Vaters. 366 v . Chr. wird der erſte

Plebejer Ronſul, 351 erreichen die Plebejer das Zenſorenamt, 337 das

Prätorenamt, und jekt geht es auch auf dem Gebiete des Rechtes für

fie vorwärts .

Sie hatten nämlich ſehr raſch gemerkt, daß die Zwölf - Tafel -Geſeke ihnen

noch nicht viel halfen. Un beſtimmten Tagen - und das ſtammte aus dem

alten Kalenderwiſſen der Römer - konnte nicht Recht geſprochen werden .

Aber an welchen Tagen ? Das wußten nur die Prieſter -Kollegien , die

pontifices. Wie lauteten die Formeln, die im Prozeß vor Gericht geſprochen

werden mußten ? Der Plebejer wußte das nicht, konnte es nicht wiſſen,

was half ihm die Kenntnis des Zwölf- Tafel- Rechtes , wenn er nicht nach ihm
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prozeſfieren konnte, wenn die patriziſchen Geſchlechter dieſes Geheimnis

eiferſüchtig hüteten ?

Die Regeln für die „ geſegneten “ ( fasti) und „ ungeſegneten “ (nefasti)

Tage, die Formeln , nach denen ſich der Prozeß abwickelte, waren urſprünglich

echtes „ Wiſſen “, Teil der auf die Erde übergegangenen kosmiſchen Lebens

ordnung geweſen, das Prieſterkollegium der pontifices hatte dieſes Wiſſen

nicht anders gehütet als Brahmanen der Sanskritinder, Druiden der Kelten ,

Armanen der Germanen . Aber es war bei ihnen doch wohl ſchon weſentlich

zur Waffe des Rampfes um ſtändiſche Vorrechte geworden. Da gelang es

dem Sklaven Flavius, als Schreiber des Ronſuls Appius Claudius die

Formulare für den Kalender und die Klageformeln zu veröffentlichen , — dieſer

erſte geiſtige Diebſtahl von weittragender Bedeutung machte nun jedermann

die Kenntnis des Rechtes auch in prozeßrechtlicher Hinſicht zugänglich,

bald darauf öffnete ſich den Plebejern auch das Pontifikalamt, und der

erſte Pontifer Maximus plebejiſcher Abſtammung, Coruncanius, erteilte

öffentlich Unterweiſung über das geltende Recht. Das Bürgerliche Recht

war geboren, das alte fas weit zurückgedrängt und aus dem täglichen Leben

ausgeſchaltet. Auf der Grundlage des Zwölf- Tafel- Rechtes entwickelte ſich

nun ein zwar an die ſtrengen Formen noch gebundenes, aber auslegungs

fähiges Recht des römiſchen Bürgers als Privatmann.

Der Unterſchied zwiſchen Patriziern und Plebejern verwiſcht fich

immer mehr, um ſchließlich faſt bedeutungslos zu werden gegenüber dem

Gegenſaf von arm und reich. Patrizier und Plebejer, – beide ſind römiſche

Bürger, beide leben nach dem ausgelegten erweiterten Zwölf -Tafel- Recht

als nach dem eigentlichen Bürgerlichen Recht des römiſchen Voltes.

Je mehr nun aber Rom zur Großſtadt wurde, deſto größer wurde die

Menge derjenigen, die ſich dort aufhielten und ihre Geſchäfte trieben , aber

das Bürgerrecht Roms gar nicht beſaßen . Zuerſt hatten die Römer mit

einzelnen fremden Städten Verträge geſchloſſen , in denen ſie auf Gegen

feitigkeit den Fremden Rechtsſchuß und im Privatrecht Gleichſtellung mit

dem römiſchen Bürger gewährten. Das ging bald nicht mehr, als Land auf

Land Rom untertan wurde, als die Zahl der freigelaſſenen Sklaven an

ſchwoll, als die Maſſe der Fremden dem Wirtſchaftsleben der werdenden

Großſtadt das Geſicht gab. Auch dieſe Menſchen kauften und verkauften,

gingen Darlehen ein, ſchloſſen Mietsverträge ab, nach welchem Recht

follte man über ſie richten ? Dieſe Leute wollten Eigentum erwerben ,

aber ſie konnten weder eine mancipatio machen , denn ſie waren ja keine

römiſchen Bürger, noch konnten ſie das Eigentum durch einen ſolchen Schein

prozeß gewinnen, wie wir ihn geſchildert haben , denn auch dafür fehlte
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ihnen das römiſche Bürgerrecht. Auch die römiſchen Bürger aber ſchloſſen

mit dieſen Fremden Verträge, wonach ſollte man ſich hier richten ?

Hier ſchuf Rom in der Geſtalt des Prätor Peregrinus den Gerichtsherrn

für die Fremdengerichtsbarkeit. Der ,Prätor“ war nicht Richter, ſondern

Gerichtsherr; er wies den einzelnen Richter an, wie er in einem beſtimmten

Falle zu entſcheiden habe. Bei Antritt ſeines Amtes pflegte der Prätor

die Grundfäße zu veröffentlichen , nach denen er ſeine Anweiſungen geben

werde. Er übernahm hierbei die Veröffentlichungen ſeiner Vorgänger und

ergänzte ſie von ſich aus. Wir nennen dieſe Veröffentlichung das „ prä

toriſche Editt “ . An dieſes Editt mußte der Prätor ſich auch halten, und es

iſt wieder ein Zeichen für die große Rechtsbegabung der Römer, mit welcher

Vorſicht man dieſes Edikt von Fall zu Fall ergänzte. Man vermied möglichſt,

allzu allgemeine Grundfäße aufzuſtellen, ſondern hängte lieber, wenn ſich

ein Sonderfal gezeigt hatte, deſſen Entſcheidung den ſchonbekannten Fällen

an. So entſtand hier eine Art von Geſek , nicht immer leicht zu leſen , in

etwas ſchwerfälligen Formen , aber genau , klar, vorſichtig und auf das

praktiſche Leben zugeſchnitten . Der Prätor richtete ſich ſelbſtverſtändlich

nach dem Muſter, das er im Bürgerlichen Recht der römiſchen Bürger vor

ſich hatte, vielleicht auch nach anderen Fremdenrechten. Er erſtrebte ein

Recht, das für alle daran Beteiligten, zu welcher Nation ſie auch gehörten,

gut, praktiſch und billig war. Mieter iſt Mieter, und Räufer iſt Räufer,

der eigentliche Sinn des Rechtsgeſchäftes muß erkannt und hieraus müſſen

die Rechtsfolgerungen gezogen werden. So wurde dieſes Recht des

Prätor Peregrinus ein weitgehend voltloſes , raſſeloſes, aber mit vor.

bildlicher juriſtiſcher Klugheit ausgearbeitetes Weltverkehrsrecht.

Das war die zweite Etappe. War der erſte Weg vom Geſchlechterſtaat

und ſeinem fas zum Bürgerlichen Recht des römiſchen Stadtbürgers ge.

gangen, ſo entſtand hier, gewiß auf römiſcher Wurzel, das Recht des Welt.

bürgers, des Privatmannes an ſich !

So ſtehen zwei Rechte in Rom nebeneinander : das Bürgerliche Recht

der römiſchen Stadtbürger und das neue, beweglichere, formfreiere Recht

des Verkehrs mit dem Fremden und der Fremden untereinander.

Je mehr nun das römiſche Stadtbürgertum ſelber durch Erweiterung

des Bürgerrechtes fremde Beſtandteile übernahm , je mehr man das Zwölf

Tafel- Recht und ſeine Auslegung als zu ſtarr empfand, um ſo mehr vollzog

fich die Angleichung an das „ Fremdenrecht“. Auch das kommt nicht wie

ein Ungewitter, kommt nicht mit den ſchnellen Roſſen einer allzu bereiten

Billigkeitsrechtſprechung, ſondern bis in die Raiſerzeit hinein fekt ſich dieſe
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Angleichung fort, bis dann ſchließlich der Unterſchied faſt bedeutungslos

geworden iſt.

War das Völkerrecht, waren einzelne Teile des Familienrechtes noch

im alten fas ſtehengeblieben, blieb das Strafrecht unterentwickelt, das

Bürgerliche Recht, das Recht des Handelsverkehrs, das Schuldrecht,

das Eigentumsrecht, hat ſich völlig von jeder völtiſchen Baſis gelöſt und iſt

zu dem geworden, was wir im Guten und im Böſen als das „ Römiſche

Recht“ zu bezeichnen pflegen. Es iſt ein Meiſterwerk an praktiſcher Durch

denkung des täglichen Rechtslebens, an Klarheit der Begriffe, an praktiſchem

Takt in der Bewertung des wirklichen Willens der Parteien. Es iſt aber

auch völlig volklos, kennt keine Bindung an den Boden und wenig Bindungen

an das Blut, iſt das Recht des einzelnen Menſchen, ohne daß raſſiſche

Beſonderheiten und völkiſche Unterſchiede noch gefühlt werden.

In der römiſchen Kaiſerzeit wird unter Hadrian das prätoriſche Edikt

abgeſchloſſen. Die Entwidlung wird dann weitergetragen durch die Rechts

auslegung der großen, mit der autoritären Beantwortung von Rechts

fragen beauftragten Juriſten, bis dann die zuſammenfaſſende, mit genialem

Blick für das Weſentliche geſchaffene, moſaitartige Sammlung des römiſchen

Rechtes in ſeiner vollen Kraft durch Kaiſer Juſtinian im Corpus juris erfolgt,

wovon noch zu reden ſein wird.

Das römiſche Volt ſelber iſt bei dieſer Rechtsentwicklung auf der

Strecke geblieben . Die freie Verkäuflichkeit des Grund und Bodens machte

es ſchon nach dem zweiten Puniſchen Kriege (218 bis 201 v. Chr.), als die

Blüte der römiſchen Bauern und Acerbürger auf den Schlachtfeldern gegen

Hannibal fiel, den Spekulanten möglich, den italiſchen Boden an ſich zu

ziehen und aufzutaufen. Ein ungeheurer Latifundienbeſig entſtand ; der

beſiklos gewordene Bauer wanderte als „ proletarius “ in die Stadt und

verkam . Die Kriege überſchwemmten Rom mit billigen Sklavenmaſſen ,

deren Konkurrenz den ſtadtrömiſchen Handwerker zu Boden ſchmetterte.

Das Geld triumphierte über die Arbeit, und das Recht ſelber erkannte die

Bedeutung der Arbeit nicht mehr. So ſehr hatte man ſich an die Sklaven

wirtſchaft gewöhnt, daß die Arbeit der eigenen Hände als „ unanſtändig "

galt. Man unterſchied „opera liberalia“, die „ anſtändigen “ Tätigkeiten,

des Politikers, Feldherrn , Künſtlers, der keinen Lohn, ſondern höchſtens

einen Ehrenfold (honorarium ) erhielt, von den „ opera illiberalia “, der „un

anſtändigen “ Tätigkeit deſſen , der von ſeiner Hände Arbeit lebte. Groß

grundbeſit und Sklavenarbeit ruinierten das Sittlichkeitsgefühl. Die

Folgen waren, wie ſtets in der Geſchichte: das fremde Blut aus den Maſſen

der Freigelaſſenen drang ein ; Sittenloſigkeit und Kinderloſigkeit nahmen zu ,
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und vergebens tämpfte Raiſer Auguſtus gegen ſie durch Geſeke an. Machte

ſchon die kapitaliſtiſch zerfekte, von den Maſſen und ihren haltloſen Inſtinkten

hin und her geſchüttelte Republit der Militärdiktatur unter Julius Cäſar

und dem Raiſertum unter Auguſtus Plaß, ſo erſchien bald genug und nur

von einzelnen bedeutenden Raiſern unterbrochen die Deſpotie, die Willkür.

herrſchaft. Niemand hat uns beſſer als Tacitus, der ſich als einer der

lekten vornehmen Römer voll Ekel zurückzog, jenes Geſchmeiß von Speichel.

leckern , Poſtenjägern, Intriganten, Denunzianten, Knechtsſeelen, Lob.

hudelern, charakterloſen Kriechern, ſittenloſen Prahlhänſen , anmaßlichen

Bonzen, roben Fauſttämpfern und laſterhaften Frauen geſchildert, das

den Hof eines Nero, die Umgebung einer Agrippina bildete.

Mit dem fremden Blut aber ſtieg der Jude auf. Schon vor Cäfars

Machtergreifung hatte lange der Redner Cicero bei einer Anklage wegen

Rorruption ſagen müſſen, er könne nicht ſo laut ſprechen, weil ſo viel Juden

auf dem Forum ſeien , die zum Schieberſchuß aufmarſchiert waren. Unter

dem Raiſerreich gerät auch die Ausbildung des Rechtes immer mehr in

orientaliſche Hände. Von den großen Juriſten der römiſchen Kaiſerzeit

war Domitius Ulpianus Syrer, der übrigens perſönlich hochachtenswerte

Aemilius Papinianus ebenfalls Orientale, Cervidius Scaevola Hellene,

unbekannt welcher Abſtammung, Modeſtinus, der Schüler des Ulpian ,

gleichfalls ein Angehöriger der griechiſchen Reichshälfte. Das Recht,

das man für die Fremden gemacht hatte, kam in die Hand der Fremden

und nahm damit notwendigerweiſe immer mehr weltbürgerliche, auch rein

vorderaſiatiſch -wüſtenländiſche Züge an.

Die Denkarbeit dieſer Männer — und der Hauptbeſtandteil des ſpäteren

Corpus juris ſtammt von ihnen iſt gewaltig ; aber das Recht eines indo.

germaniſchen Volkes nordiſcher Raſſe war es nicht mehr, was ſie geſtalteten

und geſtalten wollten. Das Geldrecht des ſtädtiſchen Privatmannes, des

reichen Mannes , der von ſeinem Vermögen , ſeinen Sklaven, ſeinem Handel

lebt, ſicher mit vielen praktiſchen und klugen Regelungen des Alltages, ein

wurzelloſes Großſtadtrecht voltloſer Weltbürger, — das wurde das römiſche

Recht in dieſer langen Entwiclung eines Jahrtauſends von den 12 Tafeln

(451 v. Chr.) bis zu Raiſer Juſtinians Corpus juris ( Juſtinian geſtorben

565 n. Chr.) .

Es iſt zu verſtehen , warum dieſes römiſche Recht Heil und Unheil zu

gleich in fich barg . Neben der bewundernswerten logiſchen Methode des

Rechtsdenkens, neben dem praktiſchen Blick, der ihm geradezu die Bezeich

nung „ geſchriebene Vernunft“ eintrug, neben der Klarheit der Begriffe,

wehe, wenn dieſes Geld ., Händler- und Großkapitaliſten - Recht über
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ein bodenverbundenes, noch ganz aus der göttlich immanenten Rechts .

ordnung lebendes Volt tam ! Es mußte wie äßende Säure auflöſend und

zerſtörend wirken.

Das römiſche Recht iſt in manchen Jahrhunderten in unſerem Volke

beinahe wie eine Offenbarung verehrt worden; heute iſt man ebenſo bereit,

es in Grund und Boden zu verurteilen . In der Tat iſt es auch heute für

manche Dinge unentbehrlich : es iſt zuerſt einmal das geſchichtliche Muſter

beiſpiel für die Entwicklung eines raſſer und volksgebundenen Rechtes bis

zum raſſeloſen Weltrecht. Es iſt hier gewiſſermaßen das abſchreckende Bei

ſpiel der Weltgeſchichte, gerade weil es ein gewaltiges Beiſpiel iſt. Das

römiſche Recht iſt zum anderen die große Schule der juriſtiſchen Begriffe

geweſen. Wenn die Menſchen nun einmal in Städten und Großſtädten

wohnen und nicht mehr in eichenumrauſchten Bauernhöfen , ſo brauchen ſie

ein Recht des Handels und Verkehrs und ein Recht, das ihren ſtädtiſchen

Bedürfniſſen entgegenkommt. Dieſes Recht muß von klaren Begriffen

ausgehen , unter die man die Vielfalt des täglichen Lebens bringen kann.

Solchen klaren Begriff hat das römiſche Recht geſchaffen , die nüchtern

logiſche lateiniſche Sprache hat es dabei unterſtüßt, und alle Rechts

gelehrten Europas haben von den Römern gelernt.

Vor allem aber iſt der Zuſammenſtoß des römiſchen Rechts mit den

Rechten der anderen europäiſchen Völker, vor allem auch mit den germaniſchen

Rechten , eins der allerbedeutendſten Ereigniſſe der europäiſchen Geſchichte

überhaupt. Unſere eigene Geſchichte iſt nicht zu verſtehen ohne das Ringen

unſeres noch ganz rein aus dem alten frommen Rechtsgefühl der Raſſe

kommenden , auch bereits, aber auf eigenen Pfaden weiterentwickelten

germaniſchen Rechtes mit dem Römerrecht.
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4. Rapitel.

Das germaniſche Recht.
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21s die Germanen mit dem römiſchen Reich in Berührung traten ,

hatten auch ſie eine lange Entwicklung ſeit der Zeit des indogermaniſchen

Urrechtes durchgemacht, und es wäre ſicher übertrieben , anzunehmen , daß

ſie in dieſer Periode von mehreren Jahrtauſenden etwa ihr Recht nicht

weitergebildet hätten .

Trokdem ſtehen ſie den alten Rechtsformen der Raſſe noch näher als

die Römer. Sie ſind Bauern geblieben und haben kein ſtädtiſches Leben

aufgenommen . Sie haben auch nicht in irgendwie nennenswertem Maße

ganz oder zum Teil fremdvölkiſche Beſtandteile übernommen . Sie hatten

keine „ Plebejer“, die um die Gleichberechtigung kämpften und aus Miß

trauen gegen die Patrizier die Erſebung des alten ,,fas“ durch ein geſchriebenes

„ jus“ erzwangen. Gewiß hatten fie Verkehr mit den Nachbarvölkern,

aber entweder ſtanden dieſe wie Relten , Slawen und die Völker der baltiſchen

Gruppe ihnen raſſiſch und rechtlich damals noch ſo nahe, daß eine weſente

liche Veränderung des germaniſchen Rechtes dadurch nicht eintreten konnte

und für dieſen Verkehr das alte göttergeſchükte Fremdenrecht der gemein

famen indogermaniſchen Ulrzeit noch voll ausreichte, oder dieſe Berührungen
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waren nur gelegentlich und über weite Entfernungen , wie mit dem kulturell

auch nicht ſo hochſtehenden finniſchen Nachbarn im Nordoſten .

Die Germanen waren alſo nicht gezwungen worden , ein übervölkiſches

Weltverkehrsrecht zu entwickeln . Sie hatten auch ihre Blutsreinheit nicht

eingebüßt. So war bei ihnen das gemeinſame Recht der großen Völker

familie nicht wie bei den Römern weitgehend zerſtört und durch Neubildungen

erfekt, ſondern in ſeinen Grundzügen nur weiterentwickelt worden. Solche

Weiterentwicklungen können wir heute noch feſtſtellen .

Sie hängen 3. T. zuſammen mit dem Fortſchritt der Landwirtſchaft.

Die indogermaniſche Urzeit kannte den Hof mit dem dazugehörigen , ohne

Düngung recht primitiv , vielfach durch Schwenden ( Abbrennen des Buſch

werks und Holzes) bewirtſchafteten Hofland und daneben die Almende,

die gemeinſame Nukung der Höfe an Waſſer, Wald, Weide und Hutung.

Wie die Germanen aus dem primitiven Holzhaken, dem älteſten Pflug,

den auf Rädern gehenden Pflug mit zuerſt ſteinerner, ſpäter metallener

Pflugſchar entwidelten, ſo bildeten ſie auch unter dem Druct klimaerzwungener

Wanderungen das Landrecht fort. Die jüngeren Söhne eines Stammes

oder einer Gruppe von Einzelhöfen, die nicht erbberechtigt waren , taten fich

zuſammen und gründeten neben den alten Höfen, wo noch Land war, eine

neue Anſiedlung. Die däniſche Sprache hat dieſen Unterſchied noch ſehr gut

erhalten ; die alte Anſiedlung, die Stammhöfe, die meiſtens etwas ausein

ander liegen, heißt in ihr „Adelby“, die neue Anſiedlung „Torp“ ( Dorf).

Das Dorf nämlich wird planmäßig von den Jungbauern angelegt, von vorn

herein ein großer Teil der Dorfflur vermeſſen , in drei große Schläge ein

geteilt und auf jedem Schlag jedem Hof ein Anteil gegeben. Die Abgrenzung

der Anteile erfolgt nach dem Sonnenlauf und den Himmelsrichtungen.

Zwei dieſer großen Schläge werden beſtellt, der dritte Schlag liegt brach ;

im nächſten Jahre aber werden der zweite und dritte Schlag beſtellt, und der

erſte liegt brach. In dieſer Weiſe geht die „ Dreifelderwirtſchaft“ um, ſo daß

alle drei Jahre jeder Schlag einmal brach gelegen hat und auf dieſe Weiſe

mit neuen Kräften angereichert iſt.

Dieſe „ Dreifelderwirtſchaft“ , bei der man nicht für jeden einzelnen

Hof zu ſeinem Acerſtück beſondere Zu- und Abfahrtswege ſchaffen konnte,

erforderte gemeinſamen Anfang und gemeinſames Ende der Beſtell- und

Erntearbeiten . Das aber wiederum ſchlang ein enges Band um die Bauern

des Dorfes. Auch hier waren der Hof und die Hofſtätte, der dazu gehörige

Anteil in jedem der drei Schläge der Dorfflur und die Nukung der Al

mende eine untrennbare Rechtseinheit; ſie zuſammen bildeten den unver

käuflichen , unteilbaren und unbelaſtbaren , auf einen Sohn verſtammenden
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Odalshof des germaniſchen Bauern . Dieſe „ Dreifelderwirtſchaft “ aber

mit der einheitlich bewirtſchafteten Dorfflur war ein Fortſchritt des ger

maniſchen Rechtes gegenüber dem indogermaniſchen Urrecht, und zwar

in der Richtung auf genoſſenſchaftliche Rechtsbildung. Bei normalen

Ernten ſicherte dieſe Wirtſchaftsform dem Dorfe mit großer Gewißheit

die nötige Nahrung. Die gegenſeitige Rückſichtnahme, die ſich durch die

Dreifelderwirtſchaft mit ihrem Flurzwang ergab, wirkte in der Richtung

auf reichhaltige Nachbarrechte und als Muſter auch für andere genoſſen

ſchaftliche Zuſammenſchlüſſe, wie wir ſie als Schiffspartnerſchaften, Bluts

brüderſchaften und dergleichen zahlreich finden.

Auf dem Gebiete des Strafrechtes hat das germaniſche Recht gegen

über der indogermaniſchen Urzeit offenbar vor allem folgende Fortſchritte

gemacht.

Der alte Begriff der „Sazertät“, der , Verfluchung von den Göttern “,

war eingeſchränkt und geſpalten. Im alten Sinne galt er für wirkliche Nei

dingstaten. Der heimliche Mord, die Schändung, alles , was von einer nie

deren und verkommenen Geſinnung zeugte, war nichtwiedergutzumachender

Frevel, erwies den Täter als „bösartig“, „ niederträchtig “, „von böſer Art“

und darum unfähig, feine Tat wiedergutzumachen , weil an ihm ſelbſt nichts

gutzumachen war. Der Neiding verfiel darum auch der alten feierlichen

tultiſchen Vernichtung. Wenn Cäſar berichtet, daß bei den Germanen die

Prieſter die Feiglinge töteten , oder wenn wir davon hören , daß Verkommene

im Sumpf ertränkt wurden, ſo handelt es ſich um dieſe alte feierliche Aus .

ſtoßung aus der Rechtsordnung überhaupt.

Daneben aber gab es eine Friedloſigkeit, in die man geraten konnte,

auch ohne „Neiding“ zu ſein. Der Totſchläger im offenen Rampfe, der das

Wergeld nicht zahlte oder zahlen wollte, war nicht nur der Blutrache der

verlebten Sippe ausgeſett, ſondern konnte auch von Volks wegen durch

feierliche Klage der verlekten Sippe unter Heranbringen des Ermordeten ,

durch Klage des toten Mannes “, friedlos gelegt werden. Die Formeln

der Friedloſigkeit find teilweiſe von urtümlicher Wucht. Wir beſißen ſie

aus dem Mittelalter, haben alſo Grund, ſie für die römiſche Periode ähnlich

anzunehmen ; ſo eine niederdeutſche Friedloslegung : , dat desen ... woesten

balling nyemant en huyse noch en hove noch en meet ( ſpeiſe) noch

en mael noch en stout ( ſtüße) noch en sterke by der hoechsten boete . “

Im allgemeinen zahlte man natürlich Wergeld und Buße für Ver.

lekungen , die man angerichtet hatte, - und ſo entſtand, bei den einzelnen

Stämmen etwas verſchieden entwidelt, ein ganzes Syſtem von Bußen ,

das mehr oder minder kaſuiſtiſch aufzählte, wieviel ein angeſchlagener Finger,
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zwei abgeſchlagene Finger, eine eingeſchlagene Naſe, ein abgeriſſenes Ohr uſw.

an Buße koſteten. Kennzeichnend für das germaniſche Strafrecht iſt das

Fehlen der Freiheitsſtrafe und jeder quäleriſchen Körperſtrafe. Wo es

immer möglich iſt, werden Straftaten durch Bußzahlungen ausgeglichen .

Bezeichnend iſt die Achtung vor der Frau, die in germaniſchen Rechten ,

ſo noch im frühmittelalterlichen vorchriſtlichen Rechte Schwedens, als gefeit

gegen Schlag und Tod galt.

Auf dem Gebiete des Verfaſſungsrechtes befanden ſich die urtümlichen

Verhältniſſe in einer langſamen Umbildung, als die germaniſchen Völker

mit den Römern zuſammenſtießen. Das eigentliche Organ des Staates

war die Volksverſammlung der freien Männer. Sie gab Gefeß und ſprach

Recht. Daneben haben wir Geſekesſprecher (in Friesland „ Aſega “, in

Schweden , wisande Män “ ), vielfach erblich , ferner Königsgeſchlechter und

Edelinge verſchieden zahlreich in den einzelnen Stämmen , die als

Träger beſonderer ererbter Tüchtigkeit, des religiöſen und des Rechtswiſſens

gelten, im übrigen aber keine größeren Rechte genoſſen als die freien Männer.

Der freie Odalsbauer – das iſt der Grundbeſtand der germaniſchen Völker.

Er iſt der eigentliche Inhalt und der Herr des Staates. Sein Wort ent

ſcheidet auf der Volksverſammlung. Man hat das vielfach für eine „Demo.

tratie “ im modernen Sinne halten wollen ; dieſe Auffaſſung iſt aber nicht

richtig. Der germaniſche Bauer iſt nicht ein atomiſierter Einzelmenſch

wie der moderne Großſtädter, ſondern erſcheint auch auf dem Thing als

Mitglied ſeiner Sippe. Die Sippe ſtimmt geſchloſſen, und aus ihr bricht

ſo leicht niemand aus .

Selbſtverſtändlich beſikt der germaniſche Bauer — wie ſchon der Bauer

der indogermaniſchen Urzeit gelegentlich Kriegsgefangene oder ſonſtige

in Unfreiheit geratene Menſchen als Hörige. Dieſe ſind keine Perſonen

im Rechtsſinne, d. h. ſie können ſich vor Gericht nicht ſelber vertreten .

Aber bereits Tacitus betont, daß der germaniſche Hörige beſſer behandelt

werde als der römiſche Sklave und vielfach ſeine eigene kleine Wirtſchaft

habe. Hier iſt noch die gemeinſame alte Rechtsform erhalten , daß auch der

Hörige im Schuße des häuslichen Herdes bei ſeinem Herrn ſteht. Der Herr

iſt zwar ſein oberſter und einziger Richter, aber die Sitte verbietet hier

Gewalt ſtärker als geſchriebenes Recht, ſoweit dieſe Gewalt Unrecht und

Willkür iſt.

Offenbar nicht der indogermaniſchen Periode angehörig, ſondern ein

Produkt ſchon weiter fortgeſchrittener Entwicklung ſind die ſogenannten

„Laten“ (Liten ), vergleichbar den Rlienten der altrömiſchen Patrizier.

Der „Lite“ iſt entweder ein freigelaſſener Höriger, der ſeinem Herrn gegen.
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über noch zu gewiſſen Dankbarkeiten und Gefolgſchaftspflichten verbunden

iſt, oder die Liten ſind Angehörige eines unterworfenen Stammes, die des

vollen Mitbeſtimmungsrechtes darben . Sie ſind aber keine Sklaven , - ihr

Eigentum iſt echtes Eigentum , ihre Ehe iſt echte Ehe, ihre Kinder erben, - und

nur bei der Volksverſammlung vermag der Lite nicht mitzureden, da er

keinem der anerkannten Geſchlechter angehört, – ein „ ungeſchlachter Mann “

iſt. Bei einzelnen Stämmen, wie bei den Sachſen, haben dann ſpäter die

Liten volle Mitbeſtimmung erreicht.

Der bäuerliche Charakter drückt fich auch im Mündigkeitsrecht aus.

Während in Rom der Hausſohn nur mit dem Tode des Vaters oder durch

die Manzipation mündig werden kann, wird er in Germanien mündig mit

der Gründung „von eigen Feuer und Rauch “ . Wer keine eigene Hofſtätte

bat, iſt zwar nicht im perſönlichen Verkehr, aber im Staate minderen Rechts .

Auf der Volksverſammlung, auf dem Dorfthing, ſprechen und entſcheiden

die ſelbſtändigen Bauern . Unſelbſtändige Hausſöbne, auch wenn ſie waffen

fähig ſind, haben nicht mitzureden.

Die Eheſchließung ſteht in ihrer Rechtsform ſittlich hoch . Der Bräuti

gam überbringt der Braut Speer und Schild als Zeichen der auf gemein

ſamen Rampf beruhenden Lebensgemeinſchaft; aus ſeinem Vermögen zahlt

er dem Brautvater einen Anteil, den dieſer der Braut als „ Wittum “ mit

gibt. Die Ehe iſt hier noch eine auf Gleichwertigkeit der Lebensaufgaben

beruhende Gemeinſchaft, die Stellung der Frauen außerordentlich hoch

und in nichts von der der opferkundigen , wiſſenden , heilkundigen und der

zukunftſchauenden Hausherrin ariſcher Urzeit verſchieden. Der Hausvater

hat die „ Munt“ (die Schußgewalt nach außen ) und die Beſtimmung in

allen den Dingen , die normalerweiſe das Recht des Bauern in Haus und

Wirtſchaft ſind, aber alle Quellen ſtimmen darin überein, daß ſeine

Frau eine ſehr weitgehende Mitbeſtimmung hat, in Abweſenheit des Mannes

Verträge ſchließt, Knechte annimmt und den Hof verwaltet, als wäre er ihr

eigener. Von einer orientaliſchen Unterſtellung nach dem Judenwort:

„Er ſoll dein Herr ſein ...“ iſt bei dieſer auf einer wirklichen Lebensgemein

ſchaft beruhenden Ehe keine Rede.

Sehr gut iſt eine Darſtellung der germaniſchen Ehe in dem kleinen

Werk von Prof. G. Neckel : „Liebe und Ehe bei den vorchriſtlichen Ger

manen.“

Sippe, Heeresführung, Betrauung eines anerkannten Kriegsmannes

in Kriegszeiten mit dem unbeſchränkten Oberbefehl, Sippengerichtsbarkeit,

Prozeßverfahren, alles das unterſcheidet ſich nicht weſentlich von den

dargeſtellten Grundzügen des indogermaniſchen Rechtes. Die Germanen
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haben lediglich das alte Recht der Raſſe bewahrt und hier und da praktiſch

und fortſchrittlich weiterentwickelt, ſoweit auf ihrer bäuerlichen Lebensſtufe

dafür ein Bedürfnis vorhanden war .

Dagegen haben ſie die Symbolſprache des Rechtes in wundervoller

Weiſe ausgebildet.

Wir haben geſehen, daß dem römiſchen Recht Sinnfälligkeit und Sym.

bolit in immer ſtärkerer Weiſe verlorengingen. Die altfeierlichen Formen

bei der ,mancipatio “, eine alte Form der Hausſuchung, nadt, nur mit einem

Schurz und einer Schüſſel, das Tragen des Stabes bei der Klage um

Eigentum , — das ſind ſchon beinahe die meiſten ſymbolhaften Handlungen ,

die das römiſche Recht noch kennt. Die alte Beziehung jeder Rechtshand.

lung auf den göttlichen Inhalt der Welt war lange verſunken.

Außerhalb des germaniſchen Rechtes finden wir ſolche Symbolhaftig .

keit bei den Griechen , den Sanskritindern , ſehr ſtark und vielfach ſehr ſchön

im altſlawiſchen Recht, - in keinem Recht aber ſo ausgebildet und noch ſo

eng im Zuſammenhang mit dem alten Lichtglauben und dem „ rechten Gang

der Welt“ wie beim frühen germaniſchen Recht. Es iſt in dieſer Hinſicht

eins der gottinnigſten Rechte, die es überhaupt gibt.

Man muß hierbei den Begriff des Symbols recht verſtehen. Das

Symbol iſt keine bloße , Allegorie“ , dient nicht etwa nur der „ Verdeutlichung

des Rechtsgeſchäftes “, - es iſt vielmehr Abbild des großen fittlich

kosmiſchen Zuſammenhanges, in dem das Recht ſteht. Dieſer Zuſammen

bang wird in der germaniſchen Rechtsſprache als „ Frieden “ oder „Mid

gard“ bezeichnet. Wenn alle Dinge recht ſind und rechten Gang gehen ,

dann iſt die Welt in Frieden und Ordnung. Jenſeits dieſer befriedeten und

geordneten Welt ſteht „ Utgard “ , das ungeordnete, dämonenerfüllte un

geformte Wirrſal. Gegen „Utgard“ ſtehen Menſchen und Götter zuſammen

auf der Wacht, walten , wirken und ſchirmen den Frieden und die große

Ordnung der Welt. Ausdruck dieſer Ordnung iſt der Sonnenlauf, das große

Geſet vom Siege des Lichtes über die Finſternis, des Lebens über den Tod,

Midgards über Utgard. Darum iſt das germaniſche Gericht Sonnengericht.

Es „tagt“ nur bei „ hellichtem Tag“, der Richter ſikt am Anfang mit dem

Geſicht zur Sonne, der Kläger hat die Sonne zur Seite. Vor Sonnen

untergang muß das Gericht beendet, der gerichtliche Zweikampf oder eine

Hinrichtung vollzogen ſein . Bei Nacht darf keine Ladung zugeſtellt werden , -

hierher, nicht aus der Rückficht auf die Nachtruhe, ſtammt die noch heute

gültige Vollſtreckungsbeſchränkung auf die Tageszeit. Die Eide werden

mit dem Geſicht zur Sonne „ geſtabt“.
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Das Gericht ſelber tagt, wie es im altſchwediſchen Recht noch bis ins

hohe Mittelalter galt, im Steintreis , til rings och things “. Solche alten

Steintreiſe als Sonnenuhren, als Verkörperungen der Zeit ſind uralte

Gerichtsſtätten.

Unter einer Linde oder Eiche, dem Abbild der immer wieder grünenden

Welteſche Yggdraſil, wird Gericht gehalten. Der Baum iſt Symbol des

geſunden grünenden Lebens, iſt „ Lebensbaum “ , darum wird der Ver

brecher nicht an einen lebenden Baum, ſondern an eine dürre Weide gehängt.

Der Baum , vor allem der hohe Baum, iſt Viſierpunkt des Sonnenſtandes

für Bauer und Seemann . Ihn kann auch ein hochaufgerichteter Pfahl ver .

treten , der auf der Gerichtsſtätte ſteht. Dieſer Pfahl iſt die „ columna

sustinens omnia “ (Wittekind von Korvei), die „ Irminful", das Abbild des

alten Weltbaumes. Hieraus iſt ſpäter der Roland als Sinnbild der Bluts

gerichtsbarkeit geworden, – der im alten Schweden nicht Roland ſondern

Sure “ ( Thor) heißt.

Donar, der Blißgott, iſt bei den Germanen (wie Jupiter Feretrius

bei den Römern und Perun bei den Slawen ) der Schwurgott. Er ſchüßt

„Midgard“ gegen die zerſtörenden Mächte ; das „ Donnerwetter “ ſchwört

derjenige auf ſich berab, der meineidet. Sein Hammer iſt darum Gerichts

ſymbol.

Auch der Stab des Richters iſt ein verkleinertes Abbild des Welten

baumes, - nicht einfach eine Waffe. Der Richter nimmt ihn in die Hand,

wenn er Recht ſpricht, legt er ihn nieder, ſo iſt die Sibung unterbrochen .

Hebt er ihn empor, ſo verkündet er den Friedensbann, zerbricht er ihn vor

einem Manne, dann ſekt er dieſen damit aus dem Gerichtsfrieden und zu

gleich aus dem kosmiſchen , dem Frieden der Welt überhaupt. Wäre der

Stab nur ein Prügelinſtrument in ſeiner Hand, dann müßte er ihn nicht

gerade vor dem Verurteilten zerbrechen.

Der Richter trägt den Hut (wie noch heute das Barett ). Das geſchieht

nicht nur, weil ihn beim Gericht unter offenem Himmel Sonne oder Regen

beläſtigen könnten , ſondern weil der Hut Wodans Wolkenhut, das Zeichen

des oberſten, wiſſenden Gottes iſt. Darum iſt der Hut auch altes Herrſchafts

zeichen . Die freien frieſiſchen Bauernſchaften führten ihn noch im Mittel

alter auf einer Stange als Feldzeichen, der Landvogt Geßler mißbrauchte

ihn als ein Herrſchaftszeichen, vor einem Könige bedeckt zu erſcheinen, war

eine beſondere Ehre im Mittealter ; Verbrüderungen und Verſchwörungen

erfolgten, indem die Männer ſich unter einem Hut die Hand gaben (daher

unſere Redensart : ,, Die Leute unter einen Hut bringen “, die ſonſt ganz un

ſinnig wäre ). Der Hut, der „ Obermann “ , gehört noch heute zum feierlichen
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Brauchtum der fremdgeſchriebenen Zimmergeſellen, die viele alte deutſche

Bräuche erhalten haben .

Ulralt iſt die Hausmarte. Sie iſt kein bloßes Eigentumszeichen, ſondern

hat runiſche Formen und hängt zuſammen mit dem Sippenahnen. Darum

gehen die Hausmarken in der Sippe durch , und jede Einzelfamilie verändert

fie nur ein wenig, während die Grundform erhalten bleibt. Die Hausmarte

dient darum auch als Unterſchrift und Rennzeichen wie in Skandinavien

noch tief ins Mittelalter.

Das Feuer auf dem Herd iſt ein Abbild der Sonne und friedeſpendend;

es wird angezündet, wenn ein Haus neu bezogen wird, und wird dem Frevler

ausgelöſcht. Über dem Herd hängt der Reſſelhaken , der „Helhaken" — ſeine

Form iſt die Ar- und die Lafrune. Darum iſt er Aſyl. Wer in ein Haus

flüchtet und den Reſſelhaken anfaßt, ſteht im Schuß des Herdes und iſt

ſeinen Verfolgern entzogen ; darum wird dem Friedlosgelegten zuerſt der

Reſſelhaken abgehängt, und darum gilt die Übergabe des Reſſelhakens als

Symbol der Hausübergabe überhaupt. Es gehört ſchon eine reichliche

Portion Verſtändnisloſigkeit für die Frömmigkeit der alten Zeit hinzu,

anzunehmen, daß der Reſſelhaken dieſe Rolle nur geſpielt habe, weil man

an ihm Suppe tochte. Auf weſtfäliſchen Höfen leiſtet der junge Bauer noch

bis in die Neuzeit bei Übernahme des Hofes von ſeinem Vater einen Eid

auf den Reſſelhaken, daß er im guten Treuen dem Hofe vorſtehen werde.

Nur den Neiding, der die Treue brach , ſchüßte das Aſyl und die Zuflucht

des Keſſelhakens nicht: „Un wenn di düſſe baoten nich helpen kann , dann

tann di ook teen anner haoten nich helpen ."

Dieſe Friedensordnung des Lebens gibt dem Richter eine völlig andere

Stellung in der germaniſchen Zeit, als ſie etwa der römiſche Prätor hatte .

Der römiſche Prätor iſt Gerichtsherr und gibt dem Richter Formeln,

nach denen er den Streit zweier privater Parteien entſcheiden fou ; der

römiſche Strafrichter verhängt einfach eine Strafe für den Miſſetäter.

Das germaniſche Gericht beſteht aus den 12 Beiſikern, einem die Verhand

lung leitenden Richter und einem Rechtweiſer. Gelegentlich ſind der

verhandlungführende Richter und der Rechtweiſende der gleiche. Der

Richter heißt entweder ,,Greve “ (Grautopf) oder „Lagmann“ (ſo noch heute

in Schweden ; lag (Geſek ), engliſch law , däniſch lov ). Der Rechtweiſer

heißt bei den Frieſen , Aſega“, bei anderen ,Eward“ oder „ Ewald “.

Hier entſcheidet man nicht einen Streit zwiſchen Privatperſonen,

ſondern ſtellt den geſtörten Frieden wieder her, indem man die Dinge,

die „ unrichtig “ waren , mrichtig “ macht. Richten iſt den Menſchen eine

„ Richte geben“, nach der ſie ſich zu halten haben, wenn ſie in Frieden der

55



Sippe, des Volkes , Midgards beſtehen wollen . Der Richter ſtellt darum

das Recht feſt, nachdem ihm vom Rechtweiſer das richtige Recht auf ſeine

Frage gewieſen iſt und die Beiſiker und der Umſtand der freien Männer zu:

geſtimmt haben, daß dieſes Recht das richtige Recht iſt, wie es feit alters

her gehalten und ſittlich berechtigt iſt.

Hier wird alſo nicht die eine Partei im Sinne eines modernen Gerichts

verfahrens verurteilt und die andere , bekommt Recht“, ſondern es wird

feſtgeſtellt, was Recht iſt, und diejenige Partei, deren Anſpruch auf Grund

dieſer Feſtſtellung berechtigt iſt, geht nun in der Selbſthilfe vor und holt

ſich ihr Recht. Leiſtet die Gegenpartei Widerſtand, ſo bricht ſie den Frieden

und zieht die Gefahr der Friedloslegung auf ſich heran. Praktiſch wird ſie

in den allermeiſten Fällen ſich nach einer ſolchen Weiſung des Rechtes

fügen und vergleichen .

Das germaniſche Recht iſt ſo vom Gedanken des Friedens völlig

durchdrungen ; ſein Syſtem der Bußezahlungen an Stelle körperlicher oder

ſonſtiger Strafen hatte einen unzweifelhaft erzieheriſchen Wert. Der Täter

foll nicht vernichtet, ſondern durch ein Opfer zugunſten des Verlebten auf

den rechten Weg gewieſen werden.

Nur ſo verſteht man die Heiligkeit des Rechtes bei den Germanen .

Hier fielen wirklich ſittliche Ordnung und Rechtsordnung weitgehend zu

ſammen , und die verſchiedenen Friedensbezirke, Hausfriede, Sippenfriede,

Voltsfriede, Gerichtsfriede, vereinten ſich in der Erkenntnis, die noch viele

Jahrhunderte ſpäter, vorſichtig mit einem chriſtlichen Zuſas verharmloſt,

wie ein aufbrechendes Bekenntnis germaniſcher Seele Eicke von Repgow

in die erſten Verſe ſeines Sachſenſpiegels Test: ,,God is ſelven Recht ...'

Nur ſo verſteht man auch den gewiſſen Formalismus des germaniſchen

Rechtes, ſein Feſthängen an feierlichen , oft dichteriſchen , geradezu kultiſchen

Formeln , wie „Haus und Hof“, „ Erbe und Eigen “, „mit Herz und Hand“,

„Recht gebieten und Unrecht verbieten“, „ gemahnet, gefördert und geeiſcht“,

„ verſungen, verſeſſen und vertan " , mzu Schwert, Schild, Schirm und Schut " ,

weil das Gericht eine Wiederherſtellung der göttlichen Ordnung iſt,

darum dürfen auch nur Formeln und Worte gebraucht werden, die feierlichen

gottesdienſtlichen Charakter haben. Die Rechtſprache iſt eine gehobene,

formſtrenge und feierliche Sprache. Dafür iſt aber auch das, was ſie

ausſagt, „ feſt, feierlich und friedevoll“.

Gewiſſe Starrheiten nimmt man dabei in Rauf. Es wäre müßig, zu

fragen, welche Entwicklungen das germaniſche Recht hätte nehmen können ,

wenn es ſeinen Weg ungebrochen durch die Geſchichte hätte weiterziehen

dürfen .
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Der Zuſammenſtoß mit dem römiſchen Reich fand jedenfalls das ger.

maniſche Recht ſo geſchloſſen , ſo ſeines eigenen Wertes bewußt, daß das

römiſche Recht mit ſeiner damaligen Entwidlung, zur Zeit, als ſeine großen

Juriſten blühten , überhaupt keine Einwirkung auf die Germanen gehabt hat.

Die römiſchen Legionen mochten die einzelnen Germanenſtämme beſiegen ,

am Rhein mochten die bewundernswerten römiſchen Heerſtraßen und Städte

entſtehen, die Adler der römiſchen Legionen mochten die ganze alte Welt

fich zu Füßen gezwungen haben und Volt auf Volt bewundernd zu den

Füßen römiſcher Staats- und Rechtskunſt fiken, das Recht der Ger

manen jener Zeit iſt völlig unberührt davon. Die Germanen müſſen das

Recht der Römer ſogar als etwas ihnen beſonders Fremdes und Gegne

riſches empfunden haben , - ſonſt wären ihre wuterfüllten Grauſamkeiten

gegen gefangene römiſche Advokaten nach der Teutoburger Schlacht des

Jahres 9 n. Chr. nicht erklärlich .

Troudem konnte die Berührung mit einem ſo gewaltigen Reich wie

dem römiſchen auf das germaniſche Recht nicht ohne jede Einwirkung bleiben .

Zuerſt einmal erwies fich, daß die germaniſche Kriegsverfaſſung den Bedürf

niſſen nicht entſprach. Der Herzog oder Heerkönig wurde von den freien

Männern gewählt. Er hatte zwar unbeſchränkte Befehlsgewalt im Kriege,

aber war nach Friedensſchluß dem Thing verantwortlich . Er konnte nicht

von ſich aus ſeine Macht weiterübertragen. Das wird in der Schlacht von

Vercellae im Jahre 101 v. Chr. den germaniſchen Kimbern zum Verderben .

Ihr Heerkönig Bojorir ( germaniſch wohl „ Baugareiks “, der „ Ringereiche “ )

fällt gleich am Anfang der Schlacht, ein Nachfolger iſt nicht da und kann

auch gar nicht beſchafft werden, die Heeresordnung geht durch Mangel

einheitlichen Oberbefehls in die Brüche, und Heer und Volt werden ver

nichtet.

Dasſelbe Bild beinahe wiederholt ſich , als Cäſar im Jahre 55 v. Chr.

die Führer der germaniſchen Tenkterer und Ulſipeter hinterliſtig in ſein

Lager lodt, - die beiden Völker werden überfallen, ehe fie neue Führer

beſtimmt haben, und erliegen. Aber auch als Irmin ( Arminius) in der

Schlacht im Teutoburger Walde die römiſche Macht bricht und erkennt,

daß man bei der außerordentlichen Gefährdung der germaniſchen Freiheit

durch die Römerherrſchaft eine feſtere Ordnung der Verteidigung ſchaffen

muß, als ſie die nur bei Gelegenheit erfolgende Wahl eines Heerkönigs

oder Herzogs ermöglicht, wird er von ſeinen Verwandten ermordet . Das

Freiheitsbewußtſein des einzelnen Germanen , der einzelnen mächtigen

Sippen wehrte ſich dagegen, ein Königtum entſtehen zu laſſen. Man wollte

keinen erblichen Herrſcher, man wollte den Herzog oder Heerkönig jederzeit
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zur Rechenſchaft ziehen können , – und dieſe zähe Behauptung einer unter

den gegebenen Umſtänden gar nicht mehr aufrechtzuerhaltenden inneren Frei.

heit ging auf Koſten der äußeren Freiheit. Auf dieſe Weiſe vermochte es

die römiſche Macht ſtets, jedem tüchtigen germaniſchen Herrſcher im eigenen

Volke Feinde zu erwecken , ihn durch Quertreibereien auf den Volksverſamm

lungen zu lähmen. Gewiß , die oſtgermaniſchen Völker, vor allem die Goten,

entwickelten früher ein mit größeren Machtbefugniſſen ausgeſtattetes König.

tum ; aber gerade die Oſtgoten wurden in den entſcheidenden Perioden ihrer

Geſchichte durch den mörderiſchen Haß der beiden rivaliſierenden Herrſcher.

geſchlechter, der Amaler und der Balthen , mehr als einmal gelähmt. Am

günſtigſten ging die Entwicklung noch dort, wo ein altes wiſſendes Rechts

finder. und Prieſtergeſchlecht zugleich auch das Heerlönigtum in die Hand

nahm, wie die Aſtingen bei den ſchleſiſchen Vandalen ; auch die älteſten

Schwedenkönige, die ſich von Odin herleiteten, waren nicht Heerkönige, die

ihre Stellung erblich gemacht hatten, ſondern rechtwiſſende Coden.

Dieſe innere Schwäche des germaniſchen Staatsrechtes, die allzu

große Beſchränkung der vollziehenden Gewalt durch eine auf Wahrung

der Freiheiten eiferſüchtig bedachte Volksverſammlung, mußte ſich in dem

Zuſammenſtoß mit dem Römerreich furchtbar auswirken, ſie iſt eigentlich

in unſerer ganzen Geſchichte nicht gelöſt worden, bis endlich, nachdem wir

beinahe unſere geſchichtliche Aufgabe verſpielt zu haben ſchienen, der bei

unſerer Lage unter den Völkern unvermeidliche Sieg des reinen Führer

gedankens als notwendige Grundlage der Selbſtbehauptung im Jahre 1933

erfolgte.

Vielleicht wäre die germaniſche Zeit früher mit dieſen Schwierigkeiten

fertig geworden, wenn nicht auch unter den reichen Begabungen dieſer

Stämme ihr angeborenes Erbübel, der krankhafte Neid untereinander,

der leider gemeingermaniſch iſt, die germaniſche “ „ invidia “, von der Tacitus

ſpricht, die bei den Schweden als die „ königlich ſchwediſche Abgünſtigkeit“

bezeichnet wird, noch beſonders die inneren Rämpfe um die Bildung einer

zum Siege gegen das Römerreich notwendigen ſtärkeren Staatsmacht

vergiftet hätte.

Das Landrecht der Germanen blieb völlig vom römiſchen Recht un

beeinflußt, - es konnte den freien germaniſchen Odalsbauern nicht reizen ,

die Rechtsformen zu übernehmen, unter denen der römiſche Halbpächter

oder Colonus leben mußte ; dagegen finden wir wohl, daß auf dem Boden

des Römerreiches ſelber ſich zahlreiche Germanen als angeworbene Sold

krieger und auch als Bauern niederließen. Auch bei ihnen bemerken wir ,

wie uns die römiſche Provinzialgeſchichte mit ziemlicher Sicherheit nachweiſt,
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daß fie bemüht waren , Erblichteit und feſtbemeſſene Leiſtungen ihrer Pach

tungen zu erreichen .

Ebenſowenig Einfluß hat offenbar das römiſche Verkehrsrecht gehabt.

Wir finden nicht, daß ſich in den germaniſchen Rechten der vorchriſtlichen

Zeit etwa unter römiſchem Einfluß eine freie Verkäuflichkeit des Grund und

Bodens auch nur in Anſäßen entwickelt hätte ; die Einfuhr römiſcher Münzen,

Schmudgegenſtände und dergleichen beeinflußt zwar etwas das Wirtſchafts

leben, aber nicht das Recht. Es bleibt beſtehen der germaniſche Unterſchied

zwiſchen Odal und Feod, Erbe und Fahrnis , das römiſche Beſikrecht

wird nicht übernommen, ſondern der germaniſche Rechtsgedanke der Gewere,

des rechtlichen Habens “, der ſowohl Eigentum wie Beſit umfaßt, erhält

fich, im germaniſchen Strafrecht finden ſich erſt ſpät auf römiſchem Boden

in der Völkerwanderungszeit einzelne Verwilderungen und grauſame

Strafformen , die als Entlehnung aus dem römiſchen Strafrecht angeſehen

werden können , — alles in allem aber iſt der Einfluß des römiſchen Rechtes

während einer Berührung vom Jahre 113 v. Chr. ( Auftauchen der Zimbern

und Teutonen ) bis 500 n. Chr. ( Ausklingen der Völkerwanderung) jeden

falls bei denjenigen germaniſchen Stämmen, die in der alten Heimat figen

bleiben ( Franken , Schwaben -Alemannen , Bayern, Thüringer, Sachſen

Frieſen , Dänen, Schweden und Nordleuten ) troß dieſer langen Berührung

winzig, faſt überhaupt nicht feſtzuſtellen .
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5. Rapitel.

Die Zerſtörung des germaniſchen Rechtes.

Eine andere Kraft mußte tommen als die römiſche Staatsmacht und

die römiſche Rechtswiſſenſchaft, um dem entwicklungsfähigen, in der Über

lieferung der nordiſchen Raſſe verankerten germaniſchen Recht die Wurzeln

abzuſchneiden und den kraftvoll wachſenden Baum zu knicken, den Rechts

gedanken loszulöſen von ſeiner frommen Grundlage.

Dieſe Kraft war das Chriſtentum . — Im Jahre 337 n. Chr. nimmt der

römiſche Raiſer Konſtantin das Chriſtentum als Staatsreligion im römiſchen

Reiche an. Damals aber war mindeſtens die ſtädtiſche Bevölkerung des

römiſchen Reiches weitgehend chriſtlich . Von unten her hatte die neue

Lehre die Maſſen ergriffen und gewonnen .

Die germaniſchen Stämme, die in Berührung mit dem römiſchen

Reiche gekommen waren, hatten aber kaum die erſten Berührungen mit dem

Chriſtentum gehabt.

Wir haben uns hier mit der Bedeutung der Übernahme des Chriſten

tums vom Standpunkt der Entwicklung des Rechtes und ſeiner Einwirkung

auf die Geſchichte zu beſchäftigen . Wir könnten alſo die Gründe, warum

ſich dieſe Lehre im römiſchen Reiche ſchließlich durchſette, beiſeite laſſen.

Vom rein religiöſen Standpunkte aus geſehen, war das römiſche Reich mit

ſeinen raſſelos gewordenen Menſchenmaſſen und der völligen Auflöſung der

alten Frömmigkeit und ihres ,,fas “ wohl reif für ein neues religiöſes Erlebnis .

So ſtart aber war immerhin die Überlieferung der Römer noch, daß fie

in den Göttern der raffiſch verwandten Völker die eigenen Götter wieder

erkannten, Jupiter gleich Zeus, den germaniſchen Wodan gleich Merkur

ſekten und ſich der Grundlage aller dieſer Götter in Rosmos und Sternbild

bewußt waren. Die Vielgötterei Roms, der Brauch, auch die Götter der

beſiegten Städte und Völker in den römiſchen Götterhimmel zu übernehmen ,

beruhte viel weniger auf der abergläubiſchen Furcht vor dieſen Göttern

als auf dem noch lebendigen Wiſſen , daß ſie genau wie die römiſchen Götter

nur Ausdruck des „ Göttlichen " in der Welt mit fremden Namen ſeien .

Bezeichnend iſt dabei wieder, daß man ausgeſprochen raffiſch fremde Götter

geſtalten nicht übernommen hat. Der Melkart der Karthager hatte keine
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Heimat in Rom gefunden, und gegen den Kult der ägyptiſchen Ifis riſſen die

Widerſtände nicht ab.

Im Mithraskult, einem Erzeugnis des ariſchen Perſien , lebt ſogar

noch ein Stück alten Sonnenwiſſens wieder auf. Mithras iſt der Lichtgott,

und ein herrliches Bild aus dem Mithräum zu Trier zeigt ihn, wie er im

Tierkreis aus dem Berge geboren wird, wie er den Stier, die Verkörperung

des Stierzeitalters im aſtrologiſchen Sinne, tötet, Mithras hat noch

febr die Züge des altariſchen wiedergeborenen göttlichen Lichtfindes. Sein

Rult allerdings war ſchon weſentlich in die Hände orientaliſcher Prieſter

ſchaften abgeglitten und das dahinterſtehende Wiſſen zur Zauberei entartet.

Immerhin hat der Lichtglaube des Mithrasdienſtes den römiſchen Legionen

Kraft und Halt gegeben , und es iſt kein Zufall, daß gerade bei den römiſchen

Truppen an Rhein und Donau, wo die Zahl der germaniſchen Söldner

ſtart war, der Mithrasdienſt blühte.

In ſeiner herben, ſoldatiſchen und pflichtbewußten Auffaſſung, in ſeinem

Lichtkämpfertum und ſeinen trok mancherlei Zauberei ſtark ariſtokratiſchen

Zügen entſprach er allerdings nicht den Maſſen der aufgeſtiegenen Sklaven

und orientaliſierten kleinen Leute des großen Reiches. Dieſe „ brauchten “

eine Religion, die ihrem Reſſentiment gegen die Starken , Schönen und

Geſunden entgegenkam , die ſozial anklagend, die Armut verherrlichend,

Herrentum und Tüchtigkeit herabziehend wirkte. Raſſeloſe Großſtadtmaſſen

neigen ihrer Anlage nach zu Lehren, die bereit ſind, das menſchlich Starke

und Kraftvolle herabzuziehen .

Man verſteht aber auch die Geſchichte des römiſchen Reiches nicht,

wenn man die Oberſchicht Roms mindeſtens trok aller ihrer Fehler nicht als

Vorkämpfer nordiſcher Art und nordiſchen Geiſtes gegen Juda erkennt.

Es iſt das Verdienſt des engliſchen Hiſtorikers Gibbon, auf die Tatſache

hingewieſen zu haben, daß das Römerreich die tödliche Wunde, den ver

gifteten Dolchſtich , durch das Judentum empfing.

Das Judentum iſt tein Volt wie andere Völker. Es iſt vielmehr volt

gewordenes Verbrechertum . Die geſamte außerbibliſche Überlieferung des

klaſſiſchen Altertums ſtimmt in der Feſtſtellung dieſer Tatſache überein.

Da dieſe Dinge kunſtgerecht verſchwiegen ſind, können wir hier nicht umhin,

feſtzuſtellen, was die klaſſiſchen Schriftſteller über die Juden geſagt haben.

Es berichtet der Ägypter Manetho, den der jüdiſche Schriftſteller Flavius

Joſephus in ſeiner Schrift „Über das Alter des jüdiſchen Volkes “, einer

Erwiderung an den Griechen Apion , zitiert, über den Urſprung des Juden

tums : „Es herrſchte ein König namens Timäus über uns, gegen den die

Gottheit aus irgendeinem Grunde erzürnt war, und gegen Erwarten zogen
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aus den öſtlich gelegenen Ländern Menſchen von unbekannter Herkunft vol

Kühnheit gegen unſer Reich und nahmen es leicht und ohne große Schlacht

mit ſtürmender Hand ein . Und nachdem ſie die Fürſten desſelben bezwungen

hatten, brannten ſie darauf die Städte grauſam nieder und ſtürzten die

Heiligtümer der Götter um. Alen Bewohnern taten ſie das Schlimmſte an ,

indem ſie die einen töteten, die anderen mit Kindern und Weibern in die

Knechtſchaft führten . Zulekt wählten ſie einen König aus ihrer Mitte, der

mit Namen Salitis hieß. Dieſer ſchlug ſeinen Wohnſig in Memphis auf,

während er das untere und obere Land mit Tribut belegte und Beſabungen

in den geeignetſten Pläßen zurückließ. Am meiſten ficherte er die gegen Oſten

liegenden Provinzen, aus Sorge, daß den Aſſyrern, die damals ſehr ſtark

waren, der Wunſch entſtehen könnte, gegen dieſes Reich anzurüden . Als er

in der Provinz Saite eine ſehr geeignete, vom Bubaſtinesfluſſe gegen Oſten

gelegene Stadt gefunden hatte, die nach einer alten Götterüberlieferung

Avaris genannt wurde, ſo erbaute er dieſe von neuem, befeſtigte ſie durch

ſehr ſtarke Mauern und ſiedelte darin als Beſakung eine große Zahl Bee

waffneter, an die 240000 Mann, an. Dorthin pflegte er in der Sommerzeit

zu kommen, um das Getreide einzuernten und den Lohn zu zahlen, dann

auch , um für ſeine Kriegsrüſtungen zur Abſchreckung der Nachbarn eifrig

zu ſorgen . Nach neunzehnjähriger Herrſchaft ſtarb er. Nach ihm herrſchte

ſein Nachfolger Bion 44 Jahre. Darauf war wiederum Arpachnas 36 Jahre

und 7 Monate Rönig. Darauf folgten Apophis 61 Jahre lang und Sanias

50 Jahre und einen Monat lang. Nach dieſen allen regierte Affis 49 Jahre

und zwei Monate. Dies waren die erſten 6 Herrſcher unter ihnen , die be

ſtändig Krieg führten und die Wurzel Ägyptens immer mehr auszureißen

beſtrebt waren. Ihr ganzes Volt aber wurde Hylſos genannt, d. 5. König.

Hirten . Denn HYK bedeutet in der heiligen Sprache „König. SOS heißt

„Hirt“ oder „Hirten“ im Volksdialekt, und ſo entſtand aus der Zuſammen .

ſebung Hykſos. Einige halten ſie für Araber.

Dieſe vorerwähnten Könige aus jenen ſogenannten Hirten und ihre

Nachkommen herrſchten über Ägypten 511 Jahre. Darauf empörten fich

die Könige aus der thebaiſchen Gegend und aus den anderen Teilen Ägyptens,

und es wütete zwiſchen ihnen ein großer, lange dauernder Krieg. Unter der

Herrſchaft des Königs, der Aliſphragmuthoſis hieß , ſeien die Hirten von

dieſem geſchlagen und aus ganz Ägypten vertrieben worden , nur in einem

Ort, der 10000 Morgen Landes enthielt, hätten ſie ſich eingeſchloſſen . Der

Ort hieß Avaris . Dieſen haben die Hirten mit einer großen und ſtarken

Mauer umgeben gehabt, damit ihr ganzer Beſik und Raub in vollkommener

Sicherheit wäre. Thutmoſis aber, der Sohn des Aliſphragmuthoſis, habe
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ſich mit 480000 Mann vor den Mauern gelagert und ſie durch die Belagerung

mit ſtürmender Hand zu nehmen verſucht. Als er aber an dem Erfolge

der Belagerung verzweifelte, habe er einen Vertrag mit jenen geſchloſſen ,

daß fie Ägypten räumten und dann alle unverſehrt hingehen könnten , wohin

fie wolten. Sie ſeien , an Zahl nicht geringer als 240000 Mann, nach dem

Vertrage mit ihrem geſamten Haushalte und ihren Beſiktümern von Ägypten

in die ſyriſche Wüſte gezogen. Aus Furcht aber vor dem Reiche der Aſſyrer

denn dieſe hätten damals die Macht in Afien beſeſſen hätten ſie in dem

jekt Juda genannten Lande eine Stadt gebaut, die für ſo viel Hunderttauſende

hinreichen ſollte, und dieſelbe Jeruſalem genannt."

Manetho (zitiert von Flavius Joſephus) fährt dann fort und ſpricht

von einem ägyptiſchen König Amenophis : „ Dieſer begehrte die Götter zu

ſchauen wie Orus, einer ſeiner Vorgänger im Königtume. Er teilte ſeinen

Wunſch einem ihm gleichnamigen Amenophis, dem Sohne des Papius,

mit, den man in Hinſicht auf ſeine Weisheit und Renntnis der Zukunft

für der göttlichen Natur teilhaftig hielt. Dieſer gleichnamige verkündete

ihm, er würde die Götter ſehen können , wenn er das ganze Land von den

Ausſäßigen und den anderen befleckten Menſchen frei gemacht haben würde.“

Voller Freude brachte der Rönig alle körperlich Beſchädigten aus Ägypten

zuſammen ihre Zahl betrug 80000 – und ſchloß dieſelben in die Stein

brüche in der Provinz öſtlich vom Nil ein, damit ſie dort arbeiteten wie die

anderen dazu beſtimmten Ägypter. Es waren — ſo ſagt er — unter ihnen

auch einige gelehrte Prieſter, die mit Ausſak behaftet waren. Amenophis

aber, jener Weiſe und Seher, fürchtete für ſich und den König den Grimm

der Götter, wenn dieſelben die Anwendung der Gewalt gegen jene merkten.

Auch äußerte er noch dazu, daß einige den Beflecten helfen und 13 Jahre

über Ägypten herrſchen würden . Er wagte es ſelbſt nicht, es dem Rönige

zu ſagen , ſondern hat ſich nach Zurüdlaſſung einer Schrift über dies alles

ſelbſt getötet. Der König aber verlor denMut. Darauf berichtet er ( Manetho)

wörtlich folgendes: „ Nachdem ſie eine lange Zeit in den Steinbrüchen ſich

abgemüht, ließ ſich der König erbitten, ihnen zur Erholung und zum Schub

die damals von den Hirten geräumte Stadt Avaris zurückzuerteilen . Nach

einer Götterüberlieferung hieß die Stadt früher Typhonius. Wie ſie in die

Stadt gekommen waren und ſo einen geeigneten Ort zum Abfallen innehatten,

wählten ſie ſich zum Feldherrn einen Prieſter von Heliopolis, der Oſarſiphus

hieß, und dieſem ſchwuren ſie, in allem gehorchen zu wollen . Er gab ihnen

als erſtes Geſeß, weder Götter zu verehren noch der ſich in Ägypten vorzüglich

als heilig verehrten Tiere irgend zu enthalten, ſondern ſie alle zu töten und

zu verzehren ; ferner mit niemandem als mit Mitgliedern der Verſchwörung
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in Verbindung zu treten . Nachdem er ſolche und viele andere Geſeke, die

den ägyptiſchen Sitten am meiſten entgegengeſekt waren , gegeben hatte,

ließ er ſie mit Aufwand vieler Hände die Mauern der Stadt erbauen und

ſich zum Kriege gegen den König Amenophis bereit machen. Er ſelbſt aber

nahm ſich noch einige andere von den Prieſtern und Befleckten hinzu und

ſchicte Geſandte an die von Tuthmoſis vertriebenen Hirten nach der

Hieroſolyma genannten Stadt. Indem er ihnen alles berichtete, was ihm und

den andern ſo ſchlimm Behandelten widerfahren war, forderte er ſie auf, ge

meinſchaftlich mit gegen Ägypten zu ziehen. Zuerſt verſprach er , ſie in Avaris

einzuführen, ihre alte Heimat, und ihrer Volksmenge reichlichen Vorrat

zu ſchaffen , für ſie aber im Notfalle zu tämpfen und ihnen das Land

leicht zu unter werfen . “

Dieſe Horden brechen jekt in Ägypten ein , und Manetho berichtet:

„ Die herbeigekommenen Solymiten aber mit den befleckten Ägyptern behan

delten die Menſchen ſo frevelhaft, daß die Herrſchaft ebenderſelben allen ,

die damals deren Schändlichkeiten mit anſaben , ſehr übel erſchien . Denn ſie

zündeten nicht allein Städte und Dörfer an und begnügten ſich nicht mit

der Ausplünderung der Tempel und der Beſchimpfung der Götterbilder,

ſondern gebrauchten jene ſelbſt auch beſtändig zu Bratöfen für die heiligen

Tiere und zwangen die Prieſter und Wahrſager, dieſelben zu töten und zu

ſchlachten, und warfen ſie endlich nackt heraus. Der Prieſter, der ihnen

dieſe Verfaſſung und Geſeke feſtgeſtellt hat, ſoll aus Heliopolis geweſen

und Oſarſiph, nach dem in Heliopolis verehrten Gott Oſiris , geheißen ,

dann aber, als er zu jenem Volke überging, feinen Namen geändert und ſich

Moſes zubenannt haben.“

Mit dieſem Bericht des Manetho deckt ſich der Bericht des Griechen

Lyſimachos, der offenbar ſpäter abgefaßt, doch noch auf eine lebendige

Tradition zurücgeht. Lyſimachos ſchreibt: „ Unter dem Ägypterkönige

Bokchoris floh das Volt der Juden, das mit Ausſak, Kräße und anderen

Krankheiten behaftet war, in die Tempel und flehte um Lebensunterhalt.

Da aber ſehr viele Menſchen von der Krankheit ergriffen wurden , entſtand

Unfruchtbarkeit in Ägypten. Bokchoris, der Ägypterkönig, ſandte Leute an

den Gott Ammon, um ihn um ein Orakel wegen der Unfruchtbarkeit zu

befragen. Der Gott aber ſchrieb vor, die Tempel von unheiligen und gott

loſen Menſchen zu reinigen , indem er dieſelben aus den Tempeln an öde Orte

vertriebe, die Kräkigen und Ausſäßigen jedoch zu ertränken, da ja die Sonne

über das Leben ſolcher Menſchen zürnte, und die Tempel neu zu weihen ;

ſo würde das Land Frucht tragen. Als Bokchoris den Orakelſpruch empfan

gen , berief er die Prieſter und Altardiener zu ſich und befahl ihnen, die
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Unreinen zu ſammeln und den Soldaten zu übergeben, um dieſelben in die

Wüſte zu treiben ; die Ausſäßigen aber ſollten ſie in dünne Bleiplatten ein

binden, damit ſie im Meere untergingen. Nach Ertränkung der Ausſäßigen

und Kräßigen ſind die anderen an wüſte Orte zuſammengetrieben und zum

Tode ausgelegt. Sie verſammelten ſich aber und berieten über ihre Lage.

Als es Nacht geworden, zündeten ſie Lampen und Feuer an und ſorgten

für ihre Sicherheit, und in der folgenden Nacht faſteten ſie, um die Götter

günſtig für ihre Rettung zu ſtimmen. Am nächſten Tage riet ihnen ein

gewiſſer Moyſes, ſie möchten kühn in Gemeinſchaft vordringen , bis ſie zu

bewohnten Gegenden kämen ; dabei forderte er ſie auf, keinem Menſchen

Wohlwollen zu hegen und nie etwas Gutes anzuraten, ſondern nur das

Schlimmſte, der Götter Tempel und Altäre aber, auf die ſie träfen , zu zer

ſtören . Da die anderen dies billigten, führten ſie ihren Beſchluß aus und

zogen durch die Wüſte. Nachdem ſie viele Beſchwerden erduldet, tamen fie

in bewohntes Land, wo ſie die Menſchen mißhandelten , die Heiligtümer

beraubten und niederbrannten . So gelangten ſie in das jekt Judäa genannte

Land, wo ſie nach Gründung einer Stadt fich niederließen .“

Mit dieſem Bericht wiederum dedit fich , was auch der Grieche Chaite.

mon noch gewußt hat, der ziemlich die gleiche Überlieferung wiedergibt.

Auch die bibliche Überlieferung wird ſo klar und verſtändlich.

Die Stammesſage der Juden, niedergelegt in ihren Erzvätergeſchichten ,

ſchildert ja bei dieſen Erzvätern nicht, wie es ſich auch in den Stammesſagen

anderer Völker findet, bloße Gewalttaten oder göttliche Liebesabenteuer,

ſondern Verbrechen , die unter anderen Völkern ehrlos machen . Es iſt ein

Unterſchied, ob Zeus recht galante Liebesabenteuer erlebt oder der grimme

Hagen in einer dramatiſchen und erſchütternden Treue gegen ſeine Königin

den Siegfried ermordet, oder ob Abraham aus ſchnöder Gewinnſucht zwei.

mal ſeine Frau verkuppelt, Iſaat ebenfalls ſeine Frau verkuppelt, Jakob ſein

ganzes Leben hindurch als Berufsbetrüger ſich betätigt, Joſeph in Ägypten

über verſuchte Notzucht an der Frau des Potiphar, über Wahrſageſchwindel

zum ungetreuen ägyptiſchen Staatsbeamten aufſteigt, der ſeinen Brüdern

ägyptiſches Staatsgeld, das ſie als Entgelt für Kornlieferungen gezahlt

haben, wieder in die Säcke packt, dann ſeine Brüder holt, um „das Fett

des Landes zu efica“ (wie die Oſtjuden 1918 nach Deutſchland kamen !).

Die Sagen der anderen Völker kennen auch den ſchuldig gewordenen Helden,

die Stammväter des Judentums aber tragen keine heldiſchen Züge, ſondern

find einfach liſtige und erfolgreiche Verbrecher, „ kochemer Leute “, die an

ihren Gaunerſpäßen ſelber die größte Freude baben.
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Die Bottesvorſtellung des Judentums iſt tief von dieſen kriminellen

Zügen getränkt. Jehova ſelber begeht Dinge, die jenſeits auch der gewagteſten

göttlichen Abenteuer ariſcher Götter liegen . Auch bei ihm find es Taten,

die ohne jeden Schimmer des Göttlichen kriminell ſind. Als die Juden aus

Ägypten abwandern, fordert er ſie auf : „Auch werde ich (Jahve) dieſem

Volt bei den Ägyptern Anſehen verſchaffen, damit, wenn ihr wegzieht,

ihr nicht mit leeren Händen wegzieht. Sondern jedes Weib ſoll von ihrer

Nachbarin und Hausgenoſſin verlangen , daß fie ihr filberne und goldene

Geräte und Kleider leihe ( !!) ; die ſollt ihr euren Söhnen und Töchtern

anlegen und ſollt ſo die Ägypter um ihr Eigentum bringen ( !!) . (2. Moſ.

3, 21 , 22.)

Die Gebote, die er ſeinem Volke gibt, enthalten teils Selbſtverſtändlich

keiten für jedes menſchliche Zuſammenleben, teils beziehen ſie ausdrücklich

den Nichtjuden nicht mit ein .

Daß unter dieſen Umſtänden das Recht des Judentums ein ganz

beſonderes und eigenartiges ſein muß, iſt kein Wunder. Entſprechend der

raſſiſchen Zuſammenſetung dieſes Stammes wüſtenländiſcher, vorderaſia :

tiſcher und negeriſcher Raſſe konnte die Auffaſſung von einem in der Ordnung

der Welt enthaltenen Recht, von einem ,, fas “, nicht erwartet werden. Das

jüdiſche Recht iſt vielmehr wie das Recht aller Völker wüſtenländiſcher

Raſſe offenbartes Recht. Gott hat einmal durch den Mund ſeines Pro

pheten geſprochen , und dieſe Gebote ſind die einzige Grundlage des Rechts

und werden nun immer weiter ausgelegt. Während aber etwa das Recht

des Iſlam durchaus hochſtehende, in vieler Hinſicht fittlich bewundernswerte

Züge beſikt, auch dem Nichtmohammedaner gegenüber allgemeine Menſchen

pflichten anerkennt, iſt das Recht Jehovas das Recht eines gegen alle

anderen Völker gewandten Verbrecherſtammes, ſchafft einen unüberſteigbaren

Unterſchied zwiſchen Juden und Nichtjuden , - der Jude iſt der , Nächſte “ ,

der ,Bruder “, der gefördert werden ſoll , der Nichtjude und ſein Eigen

tum ſind den Juden verheißen. Jahve ſagt: „Jahve wird ihre Könige in

deine Gewalt geben, daß du ihre Namen unter dem Himmel austilgeſt;

niemand wird vor dir ſtandhalten, bis du ſie vernichtet haſt ! “ (5. Mof. 7, 24.)

Das fromme Gebot der Gaſtfreundſchaft, das die Arier aus ihrem

„ fas -Recht“ herleiteten , das der Zeus Hiketes , der „Zeus der Schuß

flehenden “, ſchirmte, das dem Bettler und dem Fremdling Heimat am

Herd gab, kennt das jüdiſche Recht nicht.

Wir haben geſehen und vor allem an dem Beiſpiel des alten römiſchen

Fetialrechtes beobachtet, wie die indogermaniſchen Völker auch den Krieg

als ein Stück der Rechtsordnung auffaßten, wie ſie es aus ihrem Bewußtſein
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dafür, daß „ Gott ſelber Recht iſt “, ablehnten, „mit ungerechten Händen

zu herrſchen “ – , dem Judentum find ſolche Gedanken weltenfremd. Der

robe Schrei raſenden Gangſtertums jubelt vielmehr aus der Verheißung

( 5. Mol. 6, 10, 11 ) : „ Jahve, dein Gott, wird dich bringen in ein Land mit

großen und ſchönen Städten, die du nicht gebaut haſt, mit Häuſern, die ohne

deine Arbeit mit Gütern aller Art angefüllt ſind, mit Regengruben , die du

nicht ausgehauen haſt, mit Wein- und Olivengärten , die du nicht gepflanzt

baſt, – und dich ſatt darin iſſeft... Alle Völker aber, die Jehova, dein

Gott, dir preisgibt, ſollſt du vertilgen , ohne mitleidig auf dieſe zu blicken ...

(5. Mof. 7, 16) . Von jest ab lege ich Furcht und Schrecken vor dir auf die

Völker überall unter dem Himmel : ſobald ſie nur von dir hören, werden

fie vor dir zittern und beben“ (5. Moj. 2, 25) .

Die jüdiſche Tradition iſt erfüllt von ſchäumendem Haß gegen die ſchaffen

den Völker. Das Buch Eſther verherrlicht die mit Ruppelei und Mord

begangene Vernichtung von 70000 ariſchen Perſern eine rein bolſche.

wiſtiſche Tat ; in den Büchern der Makkabäer tobt ſich der Haß gegen die

griechiſche Kultur aus ; die Römer machten bald die allerſchlimmſten Er.

fahrungen mit dem Judentum .

Tacitus hat dieſe Erkenntniſſe von der unüberwindbaren Aſozialität

der Juden als Römer mit noch völlig lebendiger indogermaniſcher Rechts

empfindung klar ausgeſprochen, er „wußte“ noch , was es um den Juden iſt.

Er ſchreibt (Hiſtorien und Annalen, - überſekt von Karl Friedrich Bahrdt,

Band II, München und Leipzig, Georg Müller, Seite 301 ff.) : „ Die meiſten

Geſchichtsſchreiber kommen dahin überein, daß bei einer entſtandenen Seuche

in Ägypten, von welcher die Leiber ausgeſchlagen wären, König Bokchoris

das Hammonsorakel beſchickt habe und auf ſeine Bitte um ein Heilmittel

angewieſen worden ſei, das Reich zu reinigen und dieſe Art Menſchen, als

den Göttern verhaßt, in andere Länder zu ſchaffen . Man habe alſo das

Geſindel zuſammengeſucht, fortgebracht und in einer Wüſte liegenlaſſen.

Dem hilflos weinenden Reſt habe Moſes, einer der Vertriebenen , angedeutet,

fie möchten weder auf Menſchen- noch auf Götterhilfe warten, da ſie von

beiden verlaſſen wären, ſondern ſich ihm als einem himmliſchen Führer

anvertrauen, weil er ihnen den erſten Beiſtand in ihrem gegenwärtigen

Elend geleiſtet hätte. Moſes führte, um fich des Volkes für die Zukunft

zu verſichern , neue Gebräuche unter ihnen ein , wie ſie bei keinem anderen

Volke üblich waren. Bei ihnen iſt alles unheilig, was bei uns heilig iſt,

ſo wie andererſeits bei ihnen alles erlaubt iſt, was bei uns verabſcheut wird. -

Auch der Ochſe wird bei ihnen geopfert, den die Ägypter als den Apis

verehren. Von Schweinen enthalten ſie ſich wegen des Unglücks, das ihnen
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den ſchmukigen Ausſak zugezogen hat, dem dieſes Tier unterworfen ſein ſoll.

Die ehemalige langwierige Hungersnot deuten ſie durch häufige Faſten an.

Und von den vom Felde geſtohlenen Früchten zeugt das jüdiſche ungeſäuerte

Brot. — Als in der Folge Untätigkeit ihnen behagte, wäre auch das ſiebente

Jahr der Faulheit gewidmet worden. Andere glauben, das geſchehe dem

Saturnus zu Ehren, weil von den ſieben Planeten, welche die Erde regieren ,

Saturn den höchſten Lauf hat und der mächtigſte iſt .“

Man darf dabei bemerken , daß Saturn bei den Alten vielfach als der

zerſtörende Planet aufgefaßt wurde.

Konflikte der römiſchen Verwaltung mit dem Judentum konnten nicht

ausbleiben. Harnac hat die Geſamtzahl der Juden zur Zeit von Chriſti Geburt

auf etwa 4 bis 41/2 Millionen innerhalb des römiſchen Reiches, davon den

größeren Teil außerhalb Paläſtinas, geſchäßt. Vor allem in den Große

ſtädten am öſtlichen Mittelmeer, Alexandria, Antiochia u. a., gab es ſehr

große jüdiſche Kolonien. Als Kornhändler, Sklavenhändler , Wucherer,

nicht zulekt als Finanziers der die Provinzen verwaltenden römiſchen

Beamten betätigten ſich die Juden ; hinter dem Skandal des korrupten

Prokonſuls Verres in Sizilien ſtand ein jüdiſcher Finanzkonzern . Die Auf

hebung der Sklavenbevölkerung wurde von den Juden immer wieder ver

ſucht. So kam es zu einem immer geſpannteren Verhältnis , bei einer

neuen bolſchewiſtiſchen Revolte, die die Suden anzettelten, ſchlug Rom zu ,

und Kaiſer Titus, einer der ſympathiſchſten Kaiſer auf dem Throne, „ die

Freude und Wonne des Menſchengeſchlechtes “ , zerſtörte Jeruſalem und

hoffte damit das Hauptneſt aufgelöſt zu haben. Aber im Jahre 116 n. Chr.

zettelten die Juden eine neue blutige Erhebung im nordafrikaniſchen Kyrene,

in Zypern und Ägypten an. Der Aufſtand griff tief nach Kleinaſien hinein,

vor allem mit bewaffneten Negermaſſen und Sklaven aller Art warfen

ſich die Juden auf die römiſche und griechiſche Bevölkerung. Nur mit

dem Einſab eiligſt antransportierter Legionen aus den nördlichen Provinzen

des Reiches und Maſſen germaniſcher Soldkavallerie konnten die Scheuſale

niedergeworfen werden. Im Jahre 113 n. Chr., unter Raiſer Hadrian ,

brach aufs neue ein Aufſtand aus, bei dem drei Jahre lang in Paläſtina

der Kampf zwiſchen den Juden und der römiſchen Armee tobte .

Das iſt der Hintergrund, den man kennen muß, um zu verſtehen , welche

Waffe das Judentum jekt anwandte. Es mußte ihm alles darauf ankommen,

die militäriſch und zahlenmäßig weit überlegene Macht Roms zu zerbrechen .

Der Jude Marcus Eli Ravage hat in der amerikaniſchen Zeitſchrift

, The Century Magazine“ (Januar- und Februar -Nummer 1928) aus der

lebendigen jüdiſchen Überlieferung in zwei Artikeln mit dem Titel „ Ein tat
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fächlicher Anklagefall gegen die Juden “ und „ Ein Sendbote an die Nicht.

juden“ ( Deutſch : U. Bodung-Verlag, Erfurt 1936) das neue Rampfmittel

des Judentums dargeſtellt. Man muß ſich darüber klar ſein, daß er als

Sude ſpricht, - ſo beſteht immer der Verdacht, daß er im jüdiſchen Intereſſe

die Tatſachen entſtellt. Aber 1928 war das Judentum auf der Höhe ſeiner

Macht und prahlte, wurde unvorſichtig und zeigte höhniſch ſeine errungenen

Erfolge. So wird man doch annehmen dürfen , daß hinter den Dingen ,

die Ravage bekennt, ein erhebliches Stüc tatſächlichen Geſchehens geſtanden

hat. Er ſtellt dar, wie das jüdiſche Staatsweſen unter der Römerherrſchaft

in ſchärfſter Oppoſition gegen die Römer ſtand. Die Juden fühlten ſich ſelber

zur Weltherrſchaft berufen. So nahmen dieſe Beſtrebungen , die Formen

der Wiederbelebung des alten Glaubens an einen Meſſias an. Ein von

Gott erwählter Erlöſer ſollte das Volt von dem fremden Volk befreien

und Juda zum Herrſcher aller Völker machen “. ( Ravage a. a . 9.) Als

folche Männer, in denen die Juden den Meſſias ſahen , bezeichnet Ravage

den Juda von Galiläa, Johannes den Täufer und Jeſus von Nazareth.

Von Jeſus von Nazareth ſagte er : „ Jeſus von Nazareth war — von

den perſönlichen Qualitäten abgeſehen genau wie ſeine Vorgänger ein

politiſcher Aufwiegler, der ſein Vaterland von den fremden Unterdrückern

befreien wollte. Es ſind auch alle Anzeichen dafür vorhanden, daß er den

Ehrgeiz nährte, fich zum Könige eines unabhängigen Judäa aufzuſchwingen .

Er oder ſeine Biographen nahmen ſpäter für ſeine Abkunft die alte Linie

des Königshauſes David in Anſpruch .“ So ſagt der Jude Ravage, — man

wird hier vielleicht inſofern einſchränken dürfen, als Jeſus ſelber alle poli

tiſche Wirkſamkeit abgelehnt hat, – aber jedenfalls ſaben große Teile des

jüdiſchen Volkes in ihm den verheißenen politiſchen Erlöſer ; ſelbſt unter

ſeinen Jüngern war die Überzeugung verbreitet, daß ſeine religiöſe Tätigkeit

nur die Vorbereitung für die politiſche ſein ſollte. Bei der Einheit von Staat

und Religion im Judentum lag dieſer Schluß auch ſehr nahe. Man kann

auch gegen Ravage ruhig annehmen, daß es ſich bei Jeſus blutsmäßig um

einen Nichtjuden gehandelt hat, die Bevölkerung Galiläas war über.

wiegend nichtjüdiſch und in ihrer Maſſe weſtarabiſch (aramäiſch ).

Nach ſeiner Kreuzigung wurden ſeine Anhänger eine ſtille Gemeinde,

und der Jude Ravage fährt nun , damit auf ſein Hauptthema kommend,

fort: , ... es war eine Weltanſchauung, die ſich beſonders an das geknechtete

Volk wandte . Sie verſprach hier dem auf Erden ins Leid verfallenen

Menſchen Belohnungen jenſeits des Grabes. Sie machte aus Not und

Schwäche eine Tugend ... Der Schwache, der Verachtete, der Enterbte

und der zu Boden Getretene, ſolle — im Jenſeits der Auserwählte und
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Liebling Gottes ſein . Dem weltlich Geſinnten , dem Reichen und Mäch .

tigen , wurde der Weg zum Himmel verſagt.“

„In gewöhnlichen Zeiten hätte man dieſer verlumpten Geſellſchaft

keine Aufmerkſamkeit geſchenkt. Sie waren größtenteils Sklaven und Ar

beiter, und ihre unterwürfige Geſinnung wurde durch das Benehmen der

beſſeren Klaſſen angeſtachelt. Doch inmitten eines Rampfes mit einem

fremden Gegner im eigenen Lande bekam die unweltliche Lebensanſchauung

ein gefährliches Geſicht. Es war ein Glaube der Enttäuſchung, der Re

ſignation, des Defaitismus. Es beſtand die Gefahr, daß die Moral der

Landesverteidiger in Kriegszeiten unterminiert wurde. Die Seligkeiten

für die Friedfertigen, das Hinhalten auch der anderen Wange, dieſes dauernde

Nachgeben , dieſes „Liebet eure Feinde “, fah aus wie ein vorſäßlicher

Verſuch , in Zeiten der Kriſe den Volkswillen zu lähmen .“ (Ravage a. a . O.)

Alſo gingen die jüdiſchen Behörden gegen die Jeſus -Sekte vor. Einer

der ſchärfſten Verfolger war der Rabbiner Schaul. „ Eines Tages war er

auf dem Wege nach Damaskus, um eine Gruppe der Sektierer feſtzunehmen ,

als ihm plößlich eine neue Idee tam. In der wunderlichen Darſtellung

der Apoſtelgeſchichte wird berichtet, er habe eine Viſion geſehen. Er erkannte

klar ..., wie äußerſt gering die Ausſichten für das kleine Judäa waren, in

einem bewaffneten Konflikte gegen die größte militäriſche Macht der dama.

ligen Welt zu ſiegen. Als Zweites erkannte er aber, was noch viel wichtiger

war, daß dieſer Landſtreicherglaube, den er bisher unterdrückt hatte, zu einer

unwiderſtehlichen Waffe gegen den furchtbaren Feind umgeſchmiedet werden

konnte . Pazifismus, blinder Gehorſam , Reſignation und Liebe waren

gefährliche Waffen im eigenen Lande. Unter den feindlichen Legionen ver

breitet, vermochten ſie die Diſziplin zu untergraben und ſo doch Jeruſalem

den Sieg zu bringen. Mit einem Worte, Saulus war höchſtwahrſcheinlich

der erſte Menſch, der die Möglichkeit erkannte, Krieg durch Propaganda zu

führen ... Nach ſeiner Wiederankunft in Jeruſalem legte er ſeinen Feldzugs

plan vor dem überraſchten Älteſten von Zion dar. Nach vielem Hinund

herreden und Prüfungen wurde er angenommen . Größerer Widerſtand

bot ſich bei den Führern der Sekte in der Hauptſtadt. Sie waren vou Miß

trauen wegen der Beweggründe, und ſie befürchteten, daß das Ablegen

der im jüdiſchen Glauben verankerten Gebräuche und Gewohnheiten, um den

Glauben der Nichtjuden annehmbar zu machen , die Reihen der Brüder

mit Halbbekehrten anfüllen würde. Doch am Ende bekam er ſie auch auf

ſeine Seite. So wurde Saulus, der wildeſte Verfolger, zum Anhänger

Seſu, zum Paulus, zum Apoſtel der Heiden. “ Ravage faßt ſeine

Darſtellung zuſammen in den Worten : „ Paulus machte ſeine Sache ſo gut,
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daß nach Ablauf von 400 Jahren dieſes große Reich , das ſich Paläſtina

und die halbe Welt unterworfen hatte, nur noch ein großer Trümmerhaufen

war. Und das Geſet Mofis, das von Zion ausging, wurde die amtliche

Religion Roms.“

„ Wenn je, ſo war hier eine große umſtürzleriſche Bewegung, aus.

gebrütet in Paläſtina, ausgebreitet durch jüdiſche Agitatoren, finanziert

durch jüdiſches Geld, durch Flugſchriften und Anwendung aller Mittel,

unter das Volk gebracht. Und das zu einer Zeit, wo Judentum und Rom

ſich in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüberſtanden , der mit dem

Zuſammenbruch des großen nichtjüdiſchen Reiches endete . Doch ihr Nicht

juden ſeht von al dem kaum etwas , obwohl ein vernünftiges Kind, deſſen

Ropf nicht durch theologiſchen Zauberkram vernebelt iſt, nach einem flüch .

tigen Durchleſen des einfachen Tatſachenberichtes euch ſagen könnte, worum

es wirklich geht. “

Man wird dieſen Äußerungen des Juden Ravage mit einer gewiſſen

Kritik gegenüberſtehen müſſen. Es iſt dagegen eingewandt, daß der Kirchen

vater Tertullian die Synagogen als „ Brunnenſtuben der Verfolgung“

bezeichnet habe, daß die Juden bei den ſog. Chriſtenverfolgungen des rö

miſchen Reiches im Hintergrunde die Hände im Spiele gehabt hätten.

Aber Tertullian iſt nicht in allen Dingen ein überzeugender Beobachter

geweſen . Reibereien zwiſchen den chriſtlichen Gemeinden und den Juden

mögen durchaus vorgekommen ſein , vor allem , je ſtärker in den chriſtlichen

Gemeinden ein inſtinktiver Widerſtand des Blutes gegen die Juderei auf

kam und man ſich als Anbeter des „von den Juden gekreuzigten Gottes“

fühlte. Das hindert aber nicht, daß das Chriſtentum in ſeiner Wirkung

ſo auflöſend auf das Römiſche Reich war, daß dieſes in furchtbare Glaubens

tämpfe hineingeriſſen wurde. Wäre es von den Juden und in ihrem Auf

trage verbreitet worden , um das Römerreich zu zerſeken , ſo wie Ravage

ſagt, ſo hätte es nicht beſſer und erfolgreicher für die jüdiſche Sache arbeiten

können .

Das alte felbſtbewußte Römertum erlag, das Reſſentiment der raſſe

loſen Maſſen , die die „Wiederkehr des Herrn “ und die „ Erniedrigung der

Hoffärtigen “ erwartete, triumphierte. Jehova wurde dort eingeſekt, wo

Jupiter Optimus Maximus ſtürzte.

Dabei darf man eins nicht vergeſſen : Wäre dieſe Sekte lediglich mit

den wenigen erhaltenen Lehren ihres Stifters gekommen, ſo hätte ſie kaum

Anklang gefunden. Sie wurde aber höchſt geſchickt mit uralten Traditionen

des alten Lichtglaubens verbunden. Von Jeſus wird erzählt, daß er im

Stalle zu Bethlehem, dem „Haus des Brotes“, einem alten Heiligtum des
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Sonnengottes Tammuz, geboren ſei, wie der Kirchenvater Hieronymus

berichtet. Seine Jungfrauengeburt, wie eine ſolche auch von dem ägyptiſchen

Sonnengott Horus und ſeiner Mutter, der Jungfrau Iſis, und von Dionyſos

berichtet wird, iſt rein kosmiſch zu verſtehen. Am 21. Dezember iſt die Sonne

in das Zeichen des Steinbocks getreten . Der 21. Dezember iſt Winterſonnen

wende. Der Steinbock iſt in der alten Sternkunde durch den Zimmermann

ſymboliſiert. Und darum iſt der Vater des neuen „Lichtes der Lande“

ein Zimmermann, ſowohl der Vater des indiſchen Gottes Kriſchna wie

Joſeph . Wenn am 22. Dezember des Jahres die Sonne, das neue Licht,

aufgeht, ſo ging fie unter den damaligen Konſtellationen im Zeichen der

Jungfrau auf. Darum wurden alle Sonnengötter als „von der unbefleckten

Jungfrau “ geboren dargeſtellt. Die Alten wußten noch, daß dies lediglich

alles Gleichniſſe für das große Geſchehen am Himmel waren.

12 Sünger begleiteten Chriſtus durch ſein Leben, — wie alle ſolche

Sonnengötter 12 Trabanten, nämlich die 12 Monate, haben , von denen

jeder einem Tierkreiszeichen entſprach. Darum ſind auch an alten Kirchen

die vier Evangeliſten durch die vier feſten Tierkreiszeichen : Löwe, Stier,

Waſſermann und Skorpion (oder Adler) dargeſtellt. Darum finden ſich

in alten Kirchen , wie zu Zwiſchenahn in Oldenburg, die 12 Apoſtel um

Chriſtus noch in der Weiſe dargeſtellt, daß der ſechſte eine Jungfrau

mit der Ähre nämlich das Monats. und Tierkreiszeichen „ Jungfrau "

iſt. Wie das Jahr ſtirbt am Horizonttreuz Norden -Süden , Oſten - Weſten

hängend, ſo mußte der Sonnengott auch am Kreuze, am „Lebensbaum"

hängend ſterben ; ganz genau ſo verehrten die ariſchen Phrygier in Kleinaſien

Jahrhunderte v. Chr. ihren gekreuzigten Gott Attis , und haben wir Bilder

des „Gottes am Kreuz" ſchon aus der Bronzezeit, hängt auch Odin „am

windbewegten Baum“ . Chriſtus wurde dann ins Grab gelegt, auch ein

uralter Zug ſolcher Sonnengottſagen, - und ſtand am dritten Tage wieder

auf, nämlich als das neugeborene Licht. Die Auferſtehung Chriſti auf

Oſtern zu verſchieben , iſt allerdings eine ſpäte Verwiſchung.

Die Geſtalt der Maria mit dem Rinde war uraltes Erbe vorchriſtlicher,

weſentlich nordiſcher Sonnenreligioſität.

Es wurde alſo die neue Lehre geſchidt in eine Überlieferung gelegt,

die noch aus einer reineren und ſtärkeren Zeit der Völker herſtammte.

Im Innern aber wurde ſie mit dem Judentum feſt verbunden. Der Welt.

gott, deſſen Sohn Chriſtus war, wurde Jahve, der jüdiſche Sondergott.

Chriſti Erſcheinen wurde als „ Erfüllung" der Vorausſagen des Alten

Teſtaments ausgegeben . Das Alte Teſtament war dabei noch gar nicht

wirklich zuſammengeſtellt. Die älteſte Quellenſchrift ſoll von Esra ſtammen ;
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aber auch ſie hat (nach Raubich , „Die Heilige Schrift des Alten Teſtaments ",

Tübingen 1923) nur die fünf Bücher Mofis umfaßt. Außerdem war ſie

in der unvokaliſierten, rein konſonantiſchen Schreibung des Hebräiſchen ,

die tauſend Auslegungen zuläßt, überliefert. Der älteſte Test, der das

geſamte Alte Teſtament umfaßte, wurde erſt zu Beginn des 4. Jahrhunderts

n. Chr. vollendet. In ihn konnte man alles hineingeheimniſſen, was für die

gewünſchte Tradition erforderlich war. Der ſogenannte „ Ariſteasbrief“ ,

behauptet zwar, daß unter König Ptolemäus II. von Ägypten ( 285 bis

247 v. Chr.) 72 jüdiſche Dolmetſcher auf der Inſel Pharos ſelbſtändig von.

einander die fünf Bücher Mofis ins Griechiſche überſekten und dann

welch göttliches Wunder ! ihre Überſekungen völlig übereinſtimmten.

Der Ariſteasbrief iſt aber lange als eine grobe Fälſchung erkannt. Richtig

iſt vielmehr, daß der Text des Alten Teſtaments früheſtens 300 Jahre n. Chr.

hergeſtellt wurde ſamt ſämtlichen Prophezeiungen auf das Erſcheinen

des Herrn ! Sehr richtig ſagt Prof. Dr Friedrich Thudichum („ Kirchliche

Fälſchungen “, Leipzig 1906, Band 2, Seite 224/225) : „Um das glaubhaft

zu machen, wurden unzählige Schriftſtücke und Bücher gefälſcht und verfälſcht.

Vor allen Dingen verfälſchte man in der griechiſchen Überſebung des Alten

Teſtaments verſchiedene Stellen in den prophetiſchen Büchern, namentlich

in Jeſaia, machte das Buch Daniel um 500 Jahre älter und erfand eine Reihe .

angeblicher göttlicher Weisſagungen aus der graueſten Vorzeit ...

Aber das genügte noch nicht. Die um das Jahr 400 n. Chr. gefälſchten

Canones apostolorum behaupteten, die jüdiſche Überlieferung ſei durch

einen Beſchluß der 12 Apoſtel heilig und für die Chriſten verbindlich er.

klärt worden, – und darauf nahmen die Päpſte das Alte Teſtament in

ihren Kanon auf.

Damit war die ſattſam dargeſtellte Überlieferung des Judentums für

die chriſtlichen Völker heilig, die Erzväter für die Chriſten „verehrungs

würdig " geworden .

Auch das Neue Teſtament iſt erſt ſehr ſpät nach dem Tode Chriſti

entſtanden. Als allerfrüheſte Erſcheinungszeit wird die Periode zwiſchen

120 und 130 n. Chr. für das Evangelium des Markus angegeben. Da.

mals war alſo Chriſtus ſchon faſt 100 Jahre gekreuzigt. Es gab außerdem

noch eine große Anzahl anderer Evangelien. Wir wiſſen von einem „He.

bräer-Evangelium “, einem „ Petrus- Evangelium “, einem „ Ägypter - Evan.

gelium “ ; ebenſo gab es neben den Apoſtelbriefen auch eine große Anzahl

anderer „ Apoſtelbriefe“, ---- und erſt auf dem Ronzil zu Nizäa wurde dann

(325 n. Chr. !) auf eine ſehr merkwürdige Weiſe ausgeſucht, welche dieſer

zahlreichen Evangelien nun wirklich verpflichtend ſeien . Die kirchliche Über
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lieferung berichtet, man habe alle die Bücher unter den Altar gelegt, und

die Biſchöfe hätten dabei gebetet. Die echten Evangelien feien von ſelbſt

auf den Altar gehüpft, die andern liegengeblieben

Der Zweck aber war erreicht. Um die Geſtalt eines Predigers in

Paläſtina, von deſſen wirklichem Wort und Lehre wir nichts Genaues mehr

wiſſen – denn kaum ein einziges der ſogenannten „ Herrenworte “ hat die

wiſſenſchaftliche Bibelkritik beſtehen laſſen , war geſchickt eine aus der

Sonnenmythologie der alten ariſchen Völker gewobene Legende gebreitet.

Seine Lehre aber war ſo dargeſtellt, daß ſie notwendigerweiſe nicht nur

Demut, Wehrloſigkeit und Pazifismus den Völkern einflößen , ſondern vor

allem auch Reinraſſigkeit und Reinblütigkeit als gleichgültig und „ weltlich “

ablehnen, Tüchtigkeit und Beſibesfreude bekämpfen , dieſe Welt zugunſten

einer jenſeitigen entwerten, ja gutes Blut und gute Art als „ heidniſchen

Hochmut “ verwerfen mußte. Sie wurde zugleich auf das allerſtärkſte ver:

bunden mit der Lehre des Alten Teſtaments , d . h . mit dem Judentum .

Sie erſchien als Erfüllung der Verheißungen, die Jahve an Iſrael gegeben

habe, das Judentum ſelber aber, einſt mit Recht verachtet unter allen Völkern,

erſchien als „ auserwähltes Volk“, ſein Gott Jahve als der Weltgott.

Damit wurden nicht nur alle Götter und Religionen der andern Völker

entwertet, — ſondern auch – und das iſt das Entſcheidende für die Rechts.

geſchichte — überall, wo das Chriſtentum bei Völkern der indogermaniſchen

Gruppe eindrang, die alte religiöſe, auf der Immanenz des Rechtes in der

göttlichen Weltordnung beruhende Grundlage weggeſchlagen . Wenn ein

Volt das Chriſtentum annahm, mußte das alte ,, fas “ ſterben. Das ,, fas“

beruhte darauf, daß die „Welt rechten Gang“ ging, nach der chriſtlichen

Lehre aber iſt die Welt ein Jammertal, ein Gefängnis der Seele, der end

gültigen Vernichtung anheimgegeben. Die Welt iſt zwar von Gott er:

ſchaffen, aber durch die Sünde befleckt. Nicht aus ihr, ſondern nur aus

dem Wort, dem offenbarten Befehl Gottes, ſei Recht abzuleiten . Die

Einſicht und fromme Ehrfurcht in die kosmiſche Ordnung der Welt brach

zuſammen . „ Unter Ronſtantin wagte niemand mehr den Aufgang und den

Untergang der Sonne zu betrachten, ſogar die Bauern und Seeleute ver

mieden es, die Geſtirne zu beobachten, und hielten zitternd ihre Augen auf

den Boden geheftet.“ ( Franz Cumont: „ Die Myſterien des Mithra “ ,

Leipzig 1903.)

1

1

In das ausgehöhlte römiſche Reich waren die germaniſchen Völker

fiegreich eingebrochen. Ein Teil von ihnen ſtand noch feſt in der germa
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niſchen Glaubens- und Rechtsüberlieferung, ſo die Schwaben - Alemannen

und die Franken, die gemeinſam die römiſche Grenzwehr am Rhein über .

rannten.

Bei andern gelang es der aus dem römiſchen Reich vordringenden

chriſtlichen Propaganda, Wurzel zu faſſen . Der Miſchling Ulfila, Sohn

eines gotiſchen Vaters und einer kleinaſiatiſchen Mutter (geboren 310 n. Chr.),

betätigte ſich bei den Goten, und es gelang ihm, dort einen Teil des Voltes

zu bekehren. Sehr raſch zeigte ſich aber, daß der Übertritt zum Chriſtentum

„ Sippenbruch " bedeutete. Die neugetauften Chriſten weigerten ſich, die

alten frommen Ahnenfeiern, die ſie als Gößendienſt bezeichneten, abzu

halten . Sie befolgten das Wort Jeſu : „So jemand zu mir kommt und

baſſet nicht ſeinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schweſtern und

dazu ſein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger ſein . “ Die duldſamen

Goten kamen ſo weit entgegen, daß ſie nur noch die Zahlung der Beiträge

zu den Ahnenfeiern verlangten, auf die perſönliche Anweſenheit der bes

kehrten Seelen aber verzichteten . Es half aber alles nichts, – und als die

Chriſten es nicht unterließen, die alten Götter als „ Galiuga Gods “ , als

„ Lügengötter“, zu beſchimpfen, mußte man ſich trennen . Ulfila führte feine

Gemeinde, die ſogenannten „ Kleingoten “ oder „ Möſogoten “, über die

Donau in den Schuß des römiſchen Reiches. Aber ein Teil war zurück.

geblieben und wühlte im gotiſchen Volke weiter. Von 369 bis 372 n . Chr.

verſuchte der Heerkönig Athanarich den chriſtlichen Glauben auszurotten.

Da rief die chriſtliche Partei die Römer zu Hilfe. In dieſem Augenblick

brach der Hunnenſturm los, die Goten unterlagen , und die Maſſe ihres

Volkes ſchloß ſich jekt der chriſtlichen Partei an und erſchien 376 n. Chr.

mit Frauen und Kindern an der Donau, verfolgt von den Hunnen . Der

römiſche Kaiſer Valens verlangte von ihnen die Annahme des Chriſten

tums, ehe er ſie auf römiſchem Boden aufnahm . Da er Arianer war,

nicht weil die arianiſche Sette den Goten etwa beſonders „ artgemäß “ ge.

weſen wäre, nahmen die Goten ſeinen Glauben an. In der furchtbaren

Not hätten ſie wahrſcheinlich jeden gewünſchten Glauben angenommen.

Erſt die Auswucherung durch die römiſchen Beamten trieb ſie zur Erhe

bung, bei der der römiſche Kaiſer Valens in der Schlacht von Adrianopel

fiel (378 n. Chr.) .

Die beiden großen Stämme der Goten, Weſt- und Oſtgoten , ſekten

fich alsdann im römiſchen Reiche feſt, die Oſtgoten endgültig in Italien ,

die Weſtgoten endgültig in Spanien ; Teile der Schwaben gingen ebenfalls

nach Spanien , die Vandalen, die vorübergehend einmal unter römiſche

Herrſchaft geraten und dabei zum Chriſtentum bekehrt waren, eroberten
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Nordafrika. Die Burgunden ſekten fich an der oberen Rhone, in der heu

tigen Weſtſchweiz und in Savoyen feſt, die Franken eroberten das Nieder .

rheingebiet und Gallien ; nach dem Untergang der Oſtgoten zogen die Lango.

barden in Norditalien ein.

Alle dieſe Völker, ausgenommen die Franken, nahmen den chriſtlichen

Glauben an, — die einen mehr oder minder gezwungen , die andern inner

lich gewonnen. Die hinter ihnen fißenden Stämme der Sachſen, Bayern ,

Thüringer, Frieſen, Schwaben - Alemannen wurden nur ganz oberflächlich

von einem dünn verſtreuten Miſſionschriſtentum berührt.

.

j

Da die Permanenvölfer bei ihrem Einrücken in das römiſche Reich

vielfach die Anerkennung der römiſchen Kaiſer für ihre Staaten als „ Bun

desgenoſſen “ erzwangen, da ſowieſo ſeit Jahrhunderten in der gleichen

Form germaniſche Gruppen und Stämme im Römerreich angeſiedelt

wurden , ſo wurde auch bei der Anſebung der Germanenſtämme das Syſtem

der römiſchen Einquartierung angewandt. Der Soldat des ſpäten römiſchen

Reiches hatte das Recht, ein Drittel des Hauſes von dem Hauseigentümer

für ſich zu verlangen . Von den Dritteln, in die das Haus geteilt wurde,

konnte das erſte Drittel der Quartierwirt auswählen , unter den beiden

andern Dritteln wählte der Soldat das eine, das andere behielt der Haus

wirt (Coder Theod. VII, 8, 5) . Der Soldat hieß „ Gaſt " (hospes) ; Ver

pflegung konnte er von dem Hauswirt nicht verlangen, denn er bekam ja

ſeine „ annona “, ſeine Löhnung in Geld und Naturalien , vom Militär:

fistus. Dieſe Methode war nicht nur angewandt bei der Unterbringung

der Legionsſoldaten, ſondern auch der ſog. „ Alae auxiliares“ , der Hilfs

ſchwadronen , hauptſächlich aus germaniſchen angeworbenen Reiterge.

ſchwadern beſtehend. Der römiſche Villen- und Hausbeſiker in den Grenze

provinzen war alſo lange daran gewöhnt, daß ein Germane in einem Teil

feines Hauſes als einquartierter Soldat lebte. Nun rückten die großen

germaniſchen Völker ein. Amtlich galt ſowohl der Staat der Oſtgoten in

Italien wie der Staat der Weſtgoten in Spanien als Vaſallenſtaat des

römiſchen Reiches ; aber der römiſche Militärfiskus war verſchwunden und

zahlte nicht mehr. Dieſe neueinquartierten Völker mußten ſich alſo in an

derer Weiſe mit den Bewohnern auseinanderſeben . Der römiſche Beſiber

mußte jekt einen Teil ſeines Beſiktums an den Germanen abtreten , —

dafür brauchte er aber auch nicht mehr die Kornlieferungen an das römiſche

Magazin zu leiſten . Der Germane wirtſchaftete ſelbſt. Bei der Menſchen .

armut im ſpäten römiſchen Reich war dies beinahe eine Erleichterung.

1
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Wieviel Land nun der einzelne Germane betam , war verſchieden.

Als die armen geſchlagenen Burgunder im römiſchen Reiche einzeln 3u.

flucht fanden , bekamen ſie höchſtens ein Drittel der römiſchen Beſikungen ;

ſpäter, als ſie zahlreicher wurden und die römiſche Bevölkerung immer mehr

abnahm, gegen Ende des 5. Jahrhunderts, bekam der Burgunder zwei

Drittel vom Aderland , ein Drittel von den Sklaven und die Hälfte von

Hof, Garten und Wald.

Die Oſtgoten nahmen in Italien ein Drittel des Landes, und ihr König

zog die römiſchen Staatsdomänen an ſich . Bei den Weſtgoten in Spanien

nahm der Gote zwei Drittel des Ackerlandes, dem Römer blieb ein Drittel.

Dieſe Methode war nicht unbedenklich. Der Zuſammenhang der ger.

maniſchen Völker wurde überall zerriſſen , die Völker wurden wie mit einer

Wurfſchaufel über die weiten Landſchaften zerſtreut. Nur die Weſtgoten

haben den Verſuch gemacht, eine Art Almendewirtſchaft aufzuziehen , an

der aber auch die unterworfene römiſche Bevölkerung teilhatte. Nirgend

wo nahmen die Germanen ſich eine beſtimmte Provinz ganz und regierten

von dort aus, ſondern überall zerſtreuten ſie ſich auf dieſe Weiſe. Damit

gerfiel das einigende Band der Dreifelderwirtſchaft und des Flurzwanges ;

der Germane wurde ſchon rein wirtſchaftlich entgegen ſeiner Rechtsüber

lieferung „ Privatmann “, aus der Siedlungsgemeinſchaft mit den Volks

genoſſen losgelöſt und im täglichen Vertehr der Romaniſierung ausgeſett.

Er war aber auch der einzige Waffenträger dieſer Staaten. Er zog in den

Krieg, der Römer oder, beſſer geſagt, romaniſierte Provinziale blieb

daheim. Erſt hieraus entwickelte ſich die ſpöttiſche Mißachtung gegenüber

der römiſchen Bevölkerung, deren Legionen man einſt gefürchtet hatte ;

nun galt der Römer wie noch heute im bayeriſchen Schimpfwort als „ La

tinl" , was beinahe gleichbedeutend mit „ Angſthaſe“ wurde ; praktiſch wie.

derum wirkte es ſich als eine Kräftigung der römiſchen Bevölkerung, der

die Blutopfer erſpart blieben, und als eine Dezimierung der Germanen

aus . Der Germane trug nicht nur die Waffen , ſondern auch die Verluſte.

Er kam gar nicht dazu, ſeinen Hof wirklich zu bewirtſchaften. Bei den Oſt

goten finden wir, daß die gotiſchen Männer höchſt ſelten einige Jahre nach .

einander auf den Höfen wirtſchaften ; die Zahl der Weißköpfe und Grau

bärte in den Reihen der gotiſchen Heere iſt ungeſund ſtark. – Die Männer

tommen praktiſch nicht mehr zum Pflug, ſondern bleiben kriegeriſche Ober

ſchicht, für die irgendein „ Welſcher“ den zugeteilten Hof bewirtſchaftet.

Die einzigen , die es anders machten , waren die Vandalen. Bei der Er.

oberung Karthagos (439 n. Chr.) quartierten ſie die römiſchen Großgrund

beſiker aus der engeren Umgebung von Karthago, der prokonſulariſchen

-
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Provincia 3eugitana, einfach aus, aber auch ſie wurden keine Bauern,

ſondern übernahmen die dortigen Sklaven, verpachteten vielfach zu ſehr

verſtändigen und wohlwollenden Säben das Land, aber blieben ebenfalls

dünne Herrenſchicht. Sie ſaßen aber hier jedenfalls zuſammen und zer

ſplitterten ſich nicht über ihr ganzes Gebiet.

Die Langobarden in Oberitalien hatten ſich urſprünglich auch mit einem

Drittel begnügt, dann aber nach dem Tode ihres Heerkönigs Kleph im

Jahre 574 n. Chr. die römiſchen Grundbeſiker vertrieben und die Maſſe

der Römer auf dem Lande gezwungen, nach der Art der alten römiſchen

Rolonen ein Drittel ihres Ertrages an die neuen langobardiſchen Herren

abzuliefern .

Kennzeichnend für alle dieſe germaniſchen Staaten iſt, daß das Schwer

gewicht immer auf das Land verlagert wurde. Der Germane zog nicht

in die Stadt ; ſelbſt wenn er ſich als Krieger oder Reichsbeamter in der

Stadt aufhielt, ſein Wohnſit blieb draußen auf dem Hof. Das bob

unzweifelhaft die Bedeutung des Landes in allen dieſen Gebieten. Wäh.

rend unter der römiſchen Herrſchaft die Verwaltungsmittelpunkte in den

Städten lagen, holte ſie der gotiſche, burgundiſche und fränkiſche Herr auf

feinen Hof. Der Bauernhof wird Mittelpunkt der Verwaltung.

Es iſt eine Frage, ob dieſe Völker überhaupt unter dieſen Umſtänden

ſich hätten behaupten können. Ihre Zahl war vielleicht nicht einmal aus.

reichend, um unter der römiſchen Bevölkerung ihre Eigenart zu bewahren ;

ihre Zerſtreuung, die ſich aus dem adelsbäuerlichen Empfinden dieſer Völker

ergab, wo jeder ſeinen eigenen Hof haben wollte und das ſtädtiſche Leben

verabſcheute, mußte in Kriegsfällen nur allzu leicht die daheimgebliebenen

Frauen und Kinder den Gewalttaten feindlicher Streiftruppen oder gar der

einheimiſchen Römer ausſeßen ; - weil ein wirklicher Volksmittelpunkt

außer bei den Vandalen — fehlte, war auch keine Kraftreſerve aus reſtlos

eigenbeſiedelter Landſchaft in Notzeiten vorhanden. Dazu kam vor allem

der Zuſammenbruch ihres alten Rechtes. Keinem von ihnen mag es ur

ſprünglich ins Bewußtſein getreten ſein, daß die Annahme des chriſtlichen

Glaubens nicht nur einen Religionswechſel, ſondern auch einen Rechts

wechſel bedeutete. Solange ſie ſich durch ihre Zugehörigkeit zur arianiſchen

Sekte von den katholiſchen Römern unterſchieden , war ja noch eine Ehe

ſchranke gegeben, die Vermiſchung verhinderte. Als ſie aber übertraten ,

änderte ſich dieſes. Wenn ſie jekt noch darauf beharrten, ihr Blut von der

Vermiſchung mit der raffiſch recht andersartigen römiſchen Bevölkerung

frei zu halten, ſo verſtießen ſie geradeswegs gegen eine chriſtliche Lehre, denn

Paulus lehrt ( Apoſtelgeſchichte 17, 26 ), die Menſchen ſeien „ alle aus einem
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Blut erſchaffen “. Wenn er (Galaterbrief 3, 28) ausſpricht: „ Hier iſt kein

Jude noch Grieche, hier iſt kein Knecht noch Freier ...“, ſo war dies gewiß

„im Hinblick auf jenſeitige Werte geſagt“ : „ gegenüber Gott weder Jude

noch Grieche, weder Freier noch Unfreier “. Das Neue Teſtament iſt auch

gegenüber der Sklavenfrage gleichgültig, und zwar aus folgerichtigem

Denken , denn alle irdiſchen Verhältniſſe find gegenüber allen jenſeitigen

Werten ohne Bedeutung, höchſtens, daß Wohlhabenheit von den jen

ſeitigen Werten abziehen kann. Ferner konnte die Sklaven- und Stände

frage keine Bedeutung erlangen in einem eschatologiſchen Jenſeitsglauben ,

d. h. in einem Glauben an ein baldiges Weltende und Hereinbrechen des

Reiches Gottes. Als aber dieſes Weltende ſich nicht ereignete, wurde aus

ſolchen Säken, wie ſie Paulus ausgeſprochen hatte, eine diesſeitige Fol

gerung gezogen : die Aufhebung der Völker- und Raſſenſchranken. (Hans

F. R. Günther : „ Herkunft und Raſſengeſchichte der Germanen“, München

1935, Seite 165.)

Ja, der Stolz auf die Herkunft von den heidniſchen Vorfahren wurde

den Germanen gründlich ausgetrieben .' Paulus (Galater 3, 27 ) lehrt :

„Seid ihr aber Chriſten , ſo ſeid ihr auch Abrahams Same. “

Damit ſollte die Herkunft von Abraham geradezu als eine Erhöhung

gegenüber der Herkunft von den eigenen Ahnen erſcheinen !

Auch die Ehe, ſeit urälteſter Zeit Mittelpunkt der fromm gehüteten

Rechtsordnung, wurde jekt völlig anders aufgefaßt. Das Weib iſt für die

kirchliche Überlieferung die Evastochter, von der die Sünde kommt, ſie hat

„in der Kirche zu ſchweigen “ ( 1. Korinther 14, 34/35 ), ſie ſoll ihr Haupt

verhüllen, weil ſie ſonſt , Fleiſchesluſt“ erregt ( 1. Kor. 5, 6 ). Die Ehe dient

nach der Lehre der Kirche nicht der Erzeugung eines geſunden Nachwuchſes

und der Weiterführung des ſinnvollen Lebens, ſondern nach dem Worte

des Paulus iſt ſie nur das geringere Übel gegenüber der Hurerei und des

wegen zu dulden. Es iſt ariſcher Einſchlag im ſpäteren Chriſtentum , die

Mutter Maria mit dem Kind in den Mittelpunkt zu ſtellen, aber die

weltliche Mutter wurde entwertet, jedes Kind als „ in Sünden empfangen

und geboren “ dargeſtellt, aus dem kleinen Rind der Teufel ausgetrieben

( Exorzismus “ ), der Akt der Zeugung als die erſte Sünde, als eine Auf

lehnung gegen Gott, als ein Zeichen des Fleiſches “ bezeichnet und aller

ſeiner ſinnvollen Bedeutung für Raſſe und Volt entkleidet, die gewollte

Eheloſigkeit, ja ſogar die Selbſtentmannung als „ Gott wohlgefällig “ dar.

geſtellt. Unter dieſen Umſtänden mußte ſich die Raſſeſchranke auflöſen und

löſte ſich auch auf. Der Kirchenvater Auguſtin drängte (Gottesſtaat, 15, 16)

auf möglichſt weitgehende Vermiſchung; das ganze Mittelalter hindurch
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wurde auf kirchlichen Konzilen immer wieder dagegen gerettert, daß die

einzelnen Stämme auf Vermeidung von Ehen außerhalb der Stammes

gemeinſchaft hielten.

Die ſtarken Männerverluſte der Oſtgoten , Weſtgoten und Vandalen ,

die Zunahme des Rloſterlebens unter ihnen, vor allem aber die auf dieſe

Weiſe geförderte Vermiſchung mit der Provinzialbevölkerung der römiſchen

Reichsteile, in die ſie eingerückt waren, löſte die Stämme in ſich auf. Sie

hatten beides zugleich verloren : das Gefen des Blutes und ihr altes Boden

recht, – denn beide waren begründet in einer Auffaſſung von Recht, die

nun nicht mehr gelten konnte.

Aber gleich ihnen ereilte auch das Schickſal die Langobarden und Bur

gunder mit ihrer zahlreichen, die Franken mit ihrer geringeren, die Schwaben,

Bayern, Frieſen, Sachſen und Thüringer mit ihrer entweder winzigen oder

ganz fehlenden römiſchen Unterſchicht. Auch fie fielen dem großen Rechts

umbruch anheim.

Bei ihnen ſaß in viel größerem Maße als bei den Gotenvölkern und

den Vandalen ſelbſtwirtſchaftendes Freibauerntum auf altem oder neu

erworbenem unteilbarem, auf einen Sohn verſtammendem Hof. Sie wohnten

ſo dicht geſchloſſen , daß die alten Sitten und Ehebräuche noch weitgehend

erhalten waren. Nur die Langobarden und Burgunder waren chriſtiani.

ſiert, bei den Bayern war die chriſtliche Miſſion kaum über kleine Teile

hinausgedrungen.

Bei den Franken aber erfolgte der große hiſtoriſche Umbruch , der weit

mehr war als die Schöpfung eines fränkiſchen Großreiches . Dieſer Um.

bruch war aber im Weſen nicht verſchieden von einer gleichlaufenden Rechts

entwicklung, wie ſie ſich bei allen in jener Zeit chriſtianiſierten Germanen

ſtämmen vollzog. Überall, wo die alte römiſche Verwaltung zuſammen

gebrochen war, auch bei Burgundern und Weſtgoten, hatte ſich die prat

tiſche Notwendigkeit ergeben , für die römiſche Provinzbevölkerung das

geltende Recht aufzuzeichnen . Mit den Sammlungen der Reſponſen der

anerkannten Juriſten des römiſchen Reiches, mit den mehr oder minder

unvollſtändigen Zuſammenſtellungen von Kaiſeredikten konnte auch inner.

halb der römiſchen Bevölkerung niemand mehr umgehen. Dieſelbe Lage,

die im oſtrömiſchen Reiche Raiſer Juſtinian veranlaßte, in ſeiner gewaltigen

Schöpfung, dem „ Corpus juris“, die Summe der römiſchen Rechtsent

wicklung zu ziehen, beſtand auch im weſtgotiſchen Spanien, im langobar,

diſchen Oberitalien, überall, wo größere Mengen römiſcher Bevölkerung

unter die Germanenberrſchaft gekommen war. Der einzige, der hier berech

tigt war, dieſes römiſche Recht für ſeine römiſchen Untertanen aufzuzeichnen ,
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war der neue germaniſche Herrſcher. Schon hierdurch gewöhnte er ſich dar

an — im Gegenſaß zur geſamten germaniſchen Überlieferung - , das Recht

zu „geben“, ein geſchriebenes Recht zu ſchaffen .

Solche Aufzeichnungen des römiſchen Rechtes auf Befehl germaniſcher

Rönige beſißen wir drei : Die Lex Romana der Oſtgoten (das ſogenannte

„ Theoderich - Edikt“), die Lex Romana Burgundionum und die Lex Ro

mana Visigothorum , auch Breviarium Alarici, , Alarich - Brevier“, ge

nannt.

Das Edikt des Theoderich iſt ein kläglicher Verſuch , einige Trümmer

ſtücke aus dem zuſammengebrochenen Tempel der römiſchen Rechtswiſſen

ſchaft zuſammenzuſtellen, „ ein unanſehnlicher, verſtümmelter, rauchge

ſchwärzter Torſo “. Das iſt nicht die Schuld der Oſtgoten , ſondern der

römiſchen hohen Beamten des Königs, die eben einfach nicht mehr in der

Lage waren, mit den Schäßen, die ihnen überkommen waren, umzugehen .

Die Oſtgoten waren ja ſchließlich nicht verpflichtet, das römiſche Recht zu

lernen , der Sinn dieſer Gefeßgebung war ja gerade, den Römern zu er

möglichen , nach eigenem Recht zu leben, entſprechend dem germaniſchen

Grundſaß , daß „ jedermann ſein Stammesrecht mit ſich trägt“ ( der lekten

Endes auch auf dem Gedanken der Blutgebundenheit des Rechtes beruht).

Wenig beſſer iſt die Lex Romana der Burgunder, auch genannt ,Pa.

pian“ (man wußte alſo offenbar ſogar nicht mehr, daß der große Juriſt

Papinian geheißen hatte ... ) ; König Gundobad hat ſie etwa um das

Jahr 500 n. Chr. aufſchreiben laſſen. Hier haben germaniſche Hände mit

gewirkt, denn nicht nur der Geiſt des römiſchen Rechtes iſt, wie beim Theo

derich - Editt, faſt ausgelöſcht, man findet auch zahlreiche deutſchrechtliche

Rechtfäße, ſo daß entweder die römiſche Bevölkerung ſelber ſchon zum Ge

brauch deutſchrechtlicher Gedanken übergegangen war oder die burgundiſchen

hohen Würdenträger den mit der Abfaſſung der Lex Romana beauftragten

Römern über die Schulter geſehen und in den Text hineinkommandiert

haben.

Erheblich höher ſteht das Weſtgotengeſet für die Römer, das „ Bre

viarium Alarici“ . König Alarich hat offenbar noch über beſſere Renner

des römiſchen Rechtes verfügt, außerdem galten die Weſtgoten ſeit jeher

für ſehr rechtskundig und an juriſtiſchen Fragen intereſſiert. Das Bre

viarium verfolgt mit ſeiner Methode denſelben Weg wie Juſtinians „Cor

pus juris. Uus Kaiſeredikten und aus dem Lehrbuch des Gajus, ſeinen

„ Inſtitutionen “ , auch ſonſt aus leichteren römiſchen Juriſtenſchriften wurden

Auszüge zu den einzelnen Rechtsfragen zuſammengeſtellt, zu denen dann

praktiſche Erläuterungen , durch die hier und da germaniſche Rechtsgedanken
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hindurchſchimmern, gegeben wurden. Allerdings es war nur die Ober

fläche des römiſchen Rechtes ; die großen und ſchweren Juriſten hatte man

nicht mehr bearbeitet, aus Papinian gewiſſermaßen ehrenhalber nur noch

eine Schlußſtelle übernommen, die Hauptmaſſe des Geſekbuches war

den „ Inſtitutionen “ des Gajus, einem bequemen Lehrbüchlein für Studenten ,

entnommen .

Immerhin war dieſes Werk doch ſo ſtark, daß es nicht nur die Bur

gunder- und Oſtgotengeſebgebung für die Römer überlebte, ſondern ſich auch

weit über Spanien hinaus bis nach Rhätien in den Alpen als eine Art

anerkanntes Stammesrecht für die „Walen“, die „ Welſchen “, d . h . für

die Trümmer der römiſchen Provinzbevölkerung, ausbreitete. Für die

Geſamtentwicklung war es inſofern von Bedeutung, daß hier die germani.

ſchen Könige in Berührung mit einem in lateiniſcher Sprache aufgeſchrie

benen Recht-kamen , ſich als Quelle des Rechtes fühlen lernten und zugleich

ein Recht erlebten , das nicht mehr aus Überlieferung und alter Frömmig

keit geſchöpft wurde. Die große Verſuchung, das Recht, das in urariſcher

Zeit und bei den Germanen bis zu dieſer Stunde über Volk und Herrſchern

geſtanden hatte, zum Mittel der Herrſchaft zu machen , trat an ſie heran.

Seitdem die Welt durch die chriſtliche Kirche fündig erklärt war, mußte

die Auffaſſung vom Recht als Weltinhalt in ſich zuſammenſinken . Seit

dem Ehe und Haus nicht mehr ſakraler Mittelpunkt des Rechtslebens

waren, mußte auch das mit ihnen verbundene Recht zweifelhaft werden .

Die Kirche hatte außerdem alles Intereſſe daran, dieſes Recht auszuſchalten.

Wir finden bei Tacitus die auch in ſkandinaviſchen Rechten belegbare

Behauptung (Germania, Kapitel 20), „ Erben und Nachfolger ſind für

jeden die Kinder, und ein Teſtament gibt es nicht“ . Ferner (Germania,

Kapitel 27) „ jedem werden ſeine Waffen und darunter auch ſein Pferd in

das Feuer (der Leichenverbrennung) geworfen ".

Der germaniſche Bauer bekam alſo die Gegenſtände ſeines perſön

lichſten Gebrauches, Kleidungsſtücke, Waffen, gelegentlich auch Wagen,

ſein Schiff und Lebensmittel mit ins Grab. Mit dem Augenblick, wo ein

germaniſches Volk den chriſtlichen Glauben annimmt, hört dieſes auf. Die

Kirche wehrt ſich dagegen, daß dem ſündigen Körper in der Erde dieſe Ge

genſtände mitgegeben werden . Das „ Heergewäte“, die Ausrüſtung, die

mit dem Krieger in die Gruft geſenkt wurde, verlangte ſie als „ Seelgerät“ .

Das wurde kirchliches Gebot, aber auch ein vom weltlichen Recht aner

kannter Rechtsanſpruch der Kirche ( Alfred Schulbe: „Auguſtin und der

Seelteil des römiſchen Rechts, “ Leipzig 1928) . Die Kirche forderte

einen Rechtsakt des Erblaſſers, der ſich auf die Leiſtung dieſer Gabe, das
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„ Mortuarium “ richtete. Dieſes „ Mortuarium “ bekam die Pfarrkirche des

Verſtorbenen . Im allgemeinen wurde das „ Beſthaupt“, d. h . das beſte

Stück Vieb und das beſte, ſonntägliche Gewand, bei Männern die Kriegs

ausrüſtung verlangt. In England heißt (angelſächſiſch ) die Leiſtung dieſes

„ Beſthauptes “ geradezu , heregeatu “ („Heergewäte“) .

Viel bedeutſamer als dieſe nur mit jedem Todesfall zugunſten der

Kirche aus dem Fahrnis eintretende Vermögensminderung wurde die 3er.

brechung des Odalrechtes ſelbſt. Die römiſche Bevölkerung und auch das

römiſche Recht kannte die volle Teſtierfreiheit; lediglich wenn Frau und

Kinder nicht einmal ein Viertel der Erbſchaft erhalten hatten , konnten ſie

das Teſtament anfechten mit der Begründung, daß es ſich hier um ein

„ liebloſes " Teſtament handele (Querela inofficiosi testamenti), und bekamen

dann dieſes Viertel.

Schon lange hatte die Kirche hier nun von jedem römiſchen Landbe.

fiber vor ſeinem Tode die Abtretung eines Stückes Land zum „Heil der

Seele " gefordert - und auch in den allermeiſten Fällen ihr Ziel erreicht.

Sie verſuchte jest das gleiche auch bei den Germanen . Die Weſt

goten haben ſich ziemlich lange gewehrt ; ſelbſt nachdem bei ihnen ſchon

einmal die völlige Teſtierfreiheit nach römiſchem Vorbild eingedrungen war ,

beſtimmt ein Geſek des Königs Chindaſvind (642—653 ), daß Eltern

und Großeltern nur bis zu einem Fünftel ihres Vermögens zur Aus .

ſtattung von Freigelaſſenen oder zu Vermächtniſſen an die Kirche ver

wenden dürfen . Nicht mit Unrecht bezeichnet der franzöſiſche Rechtshiſto

riker Lacoſte dieſes Geſet als „ Triumph der germaniſchen Tradition“ . Da:

mit aber hat die Kirche fich nicht beruhigt. Schon ein Zuſat zur Lex Vi

sigothorum (IV, 2, 11 ) weiſt darauf hin, daß die Kirche mindeſtens dieſes

eine Fünftel von ſich aus beanſpruchte. Der Kirchenvater Auguſtin fordert

(Sermo I de vita et moribus clericorum suorum , cap . III, 4), „ Chriſtus

einem Sohne gleich als Erben einzuſeßen “, d . h . Chriſtus einen Sohnes

anteil bei jeder Erbſchaft auszuſeßen. – „Sollte ein Sohn vorher geſtorben

ſein, ehe es zur Erbteilung kommt, ſo müſſe auch ſein Anteil mitberechnet

und Chriſtus, d . h . der Kirche gezahlt werden. Wenn er zu Gott gegangen

iſt, ſo wird ſein Anteil dem Armen geſchuldet; jenem wird er geſchuldet,

zu dem er ſich erhoben hat : Chriſtus wird er geſchuldet“ (Sermo IX ,

cap. 12 , 19, 20 ) .

Aber auch im Falle , daß die Söhne leben und keiner vorher verſtorben

iſt, mahnt Auguſtin : „ Mache Chriſto einen Plaß unter deinen Söhnen ,

möge der Herr zu deiner Familie hinzutreten, möge er, dein Schöpfer, zu

der Abkommenſchaft hinzutreten , möge dein Bruder zu der Zahl deiner
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Söhne treten ..., du haſt zwei Söhne, fieh ihn als dritten an , du haſt

drei, dann möge er als vierter gezählt werden ; du haft fünf, möge er als

ſechſter beſtimmt werden , du haſt 10, möge er der elfte ſein ! Ich ſage nicht

mehr als das : laß deinem Herrn den Plat eines Sohnes ! Was du näm.

lich dem Herrn gibſt, wird er dir und deinen Söhnen geben ; was du aber

böslich deinen Söhnen entgegen biſt, da wird er auch dir und deinen Söhnen

entgegen ſein ...“ Hier ſoll alſo Chriſtus (d. h. die Kirche) Miterbe

ſein ; für ihn fou ein beſonderer Sohnesanteil ausgeſondert werden und er

einen Ropfteil bekommen. Das knüpft an Paulus (Römer 8 , 17) : „Wie

wir als Bottes Kinder Miterben Chriſti im Himmel ſind, ſo fou auch Chriſtus

unſer Teilhaber und Miterbe im Diesſeits ſein .“ Der Kirchenvater Zyprian

iſt auf dieſelbe ertragreiche Idee gekommen : „ Mache Chriſtus zum Teil.

haber deines irdiſchen Beſiges, und er macht dich zum Teilhaber des Him

melreiches I“ (De opere et eleemosynis, cap. 13, i. F.)

Das Vorbild des römiſchen Rechtes und der Wunſch der Kirche,

unter allen Umſtänden einen Anteil auch vom Landbeſit zu bekommen ,

wirkten nun zuſammen auf das germaniſche Recht ein.

Hier hatte es auch immer gewiſſe Möglichkeiten gegeben, aus dem

Familienbeſit an einzelne Mitglieder Zahlungen zu leiſten. Die Tochter

hatte bei ihrer Verheiratung eine Ausſteuer mitbekommen. Auf die Ge

währung dieſer Ausſteuer hatte ſie einen Anſpruch. Die Ausſteuer beſtand

aber nur in Fahrnis .

Ebenſo bekam der Sohn bei der Wehrhaftmachung (bei den Franken

bei der damit verbundenen „ Haarſchur “) Waffen und „Heergewäte“ . Aber

dies war ebenfalls Fahrnis. Niemals war es möglich , etwa ein Stück des

Aderlandes vom Hof bei ſolcher Gelegenheit wegzugeben.

Schließlich konnte es noch vorkommen, daß ein Sohn ſich bei Lebzeiten

des Vaters ſelbſtändig machen wollte. In dieſem Falle bekam er ebenfalls

von dem Hof eine Ausſtattung, mußte dieſe ſich allerdings beim ſpäteren

Sterbefall des Vaters anrechnen laſſen . Aber auch hier handelte es ſich

um Fahrnis . Eine weitergehende Möglichkeit, die ſich offenbar ſpäter ent

wickelt hat, war, daß der Vater und ſämtliche Söhne mit geſamter Hand,

wie ſie etwa ein uneheliches Kind des Vaters als echtes Rind und damit

als Erben aufnehmen konnten, ſo auch einen Sohn, der ſich ſelbſtändig machte,

„ abſchichteten “ und hier ihm möglicherweiſe auch ein Stück Land mitgaben. —

Häufig können ſolche Fälle aber nicht geweſen ſein, ſie tauchen dann auch

zuerſt deutlich ſichtbar bei den Langobarden auf. Hier aber muß die Kirche

angeknüpft haben. Wie, wenn es möglich war, auf dieſe Weiſe auch einen

Freiteil für den Vater auszuſondern, den er auf dem Sterbebette der Kirche
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vermachte ? An der Erreichung dieſes Zieles wurde gearbeitet. Unter dem

langobardiſchen König Liutprand (712—744 ), der außerordentlich kirchen

freundlich war, wird beſtimmt, daß der Vater mit den Söhnen zu gleichen

Teilen die Erbſchaft teilen – und ſeinen Teil an die Kirche vermachen

kann . Dabei wurde die Notwendigkeit des alten Abſchichtungsvertrages

beſeitigt. Dieſer Vertrag hatte noch in feierlicher und öffentlicher Form

geſchloſſen werden müſſen , jekt konnte der ſterbende oder kranke Vater

von ſich aus, ohne daß die andern Söhne beiſtimmten , formlos durch ein

fache Erklärung ſeinen Teil ausſondern und der Kirche übergeben. Außer.

dem wurde beſtimmt, daß, wenn eine Witwe ins Kloſter geht, ſie den dritten

Teil des geſamten Vermögens, falls Kinder vorhanden ſind, je die Hälfte,

falls keine Kinder vorhanden ſind, ins Kloſter mitnimmt und dieſes dem

Kloſter verbleibt. Auf dieſe Weiſe mußte ſich das Odalrecht auflöſen .

Es wurde ferner beſtimmt, daß der Vater ſchon auf den Todesfall

hin eine vorherige Verfügung treffen, ſeinen Anteil der Kirche übertragen

und bis zu ſeinem Tode im Genuß der Einkünfte daraus bleiben konnte.

Das mußte einen ſtarken Anreiz zur Übergabe ſolchen Beſiges an die Kirche

bedeuten .

Ganz ähnlich war bei den Burgundern urſprünglich ein Abſchichtungs

vertrag vorgeſehen, dann bekam der Vater das Recht, ohne einen ſolchen

Vertrag ſeinen Freiteil auszuſondern und der Kirche zu übergeben ;

das alte Odalrecht wirkte hier noch inſofern nach , als „von der Änderung

das Landlos ausgenommen wird, das der Angehörige burgundiſchen Stam.

mes bei der Eroberung und der Verdrängung des gallo- römiſchen Vor

beſikers zugeteilt erhalten hat“. (Schulke a. a . O., Seite 52.) Geholfen

aber hat dieſe Einſchränkung auch nicht, - denn durch Abſchichtungsver.

trag zwiſchen dem Vater und dem Sohne konnte auch aus dieſem „ Landlos"

ein Anteil für die Kirche ausgeſondert werden, – und webe dem Sohne,

der ſich etwa dem Drängen der Kirche hier widerſekt hätte ! Man hätte ihn

nicht nur aufs äußerſte bedrängt, weil er durch Verweigerung ſeiner Zu

ſtimmungserteilung den Vater um die Möglichkeit brachte, für „ ſein Seelen- '

heil zu ſorgen “, ſondern ihn geradezu als Heiden und Reber abgeſtempelt.

Bei den Franken ſekt die Neuordnung mit König Chlodwig ein. Er

tritt nicht erſt ſpät, wie die andern Germanenfürſten, vom Arianismus zur

katholiſchen Kirche über, ſondern ſogleich zur katholiſchen Kirche aus dem

Heidentum (496) . Als er die Statthalterei des Syagrius, das lekte Stüd

römiſcher Macht in Gallien, erobert, übernimmt er damit auch die großen

ſteuerfreien Raiſerdomänen. Er gibt dieſe nicht nach Odalsrecht an zweite und

dritte fränkiſche Bauernföhne aus, ſondern entſprechend dem auch ſchon im
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ſpäten römiſchen Reich zur Ausſtattung der Legionäre verwandten Verfahren ,

dem „ precarium “, an ſeine perſönlichen Gefolgsleute, Franken und über

getretene Römer . Das „ Precarium “ iſt der jederzeit entziehbare Bitt

beſik. Da Chlodwig im weſentlichen große Herrſchaften auf dieſe Weiſe

ausgibt, ſo entſtehen machtvolle Geſchlechter, die trokdem völlig abhängig

vom Könige geworden ſind, eine Schicht, bei der das „Odal“ zum „Feod",

zur jederzeit veräußerlichen Habe, geworden iſt, die Anfänge des Feuda

lismus ! Während der Odalsbauer von „ Rechts wegen“ auf ſeinem Hofe

ſikt, fißt der „ Feudalvaſalle “ „von des Königs Gnade“ auf ſeiner Herr.

ſchaft. Auf dieſe Schicht ſtüßen fich Chlodwig und ſeine Nachfolger, um

das alte Freibauerntum zurüczudrängen . Mit dem Übertritt Chlodwigs

zur katholiſchen Kirche wird er nicht nur Schubherr der katholiſchen Römer

bevölkerung unter der Herrſchaft der arianiſchen Weſtgoten und der vom

Katholizismus zum Arianismus zurückgefallenen Burgunder, ſondern er

gewinnt auch die Unterſtüßung der Kirche und der Biſchöfe. Von dieſer

Grundlage aus verdrängen Chlodwig und ſeine Nachfolger den fränkiſchen

Freibauern. Nacheinander wird dieſer aus der Geſekgebung, aus der

Rechtſprechung und aus dem Waffenrecht ausgeſchaltet.

Die alte Volksverſammlung der freien Männer wird zu einer bloßen

Heerſchau. Das Recht wird vom König in lateiniſcher Sprache aufge.

zeichnet, die Franken werden zur Annahme des chriſtlichen Glaubens ver

anlaßt. Mit dieſer Annahme unterliegen ſie der Verpflichtung, in jedem

Todesfall der Kirche das „ Beſthaupt“ zu zahlen. Es wird von ihnen ferner

eingefordert der „ Zehnte “. Der „Zehnte" bedeutet den zehnten Teil von

allem geernteten Korn („großer Zehnt“ ), von allem geſchlachteten Vieh

( „ Blutzehnt“ ), von allem ſonſtigen Ertrag des Ackerbaues („ kleiner Zehnt“) .

Der ,kleine Zehnt“ umfaßt vor allem die Erträgniſſe aus Wein, Flachs ,

Wieſen , Holz und dergleichen. Die Zehntenbelaſtung iſt außerordentlich

ſchwer, – ſie kann in ſchlechten Erntejahren den ganzen Reinertrag freſſen.

Sie kommt darauf hinaus, daß von 10 Jahren der Bauer immer ein volles

Jahr nur für die Erhaltung der Kirche arbeiten muß. Kann der Bauer

aber nicht zahlen, ſo greift die Kirche auf ſeinen Hof zu. Vergebens ver

ſucht er dagegen das germaniſche Odalrecht geltend zu machen, – denn

„die Kirche lebt nach römiſchem Recht“ und läßt das Odalrecht gegen

ſich nicht gelten.

Vor allem aber erſcheint hier auch die Forderung der Kirche, ihr zum

Heil der Seele einen Teil des Landbeſikes zu übertragen. Das aber bee

deutet ein 3erbrechen des Odalrechtes. Teilte der Vater mit ſeinen Söhnen ,

ſo ging nicht nur der Anteil des Vaters an die Kirche, ſondern ſobald es
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fich um mehrere Söhne handelte, blieb jeder Sohn auf einem lebensunfähigen

„ Parzellchen “ fiken und war gezwungen , entweder bei den Vafallen des

Rönigs, beim König felber oder bei der Kirche um Gewährung von Land

nachzuſuchen . Da der Vaſall ſein Land nur als „ precarium “ beſaß, konnte

er es dem Bauernſohn auch nur in dieſer Rechtsform geben ; für die Kirche

verbot das tanoniſche Recht ausdrücklich, irgendein Stück Land zu ver

kaufen, wenn ſie nicht ein gleichwertiges dafür wiederbekam . So war es

den Bauernföhnen unmöglich , etwa freies Land zu kaufen. Wenn ſie aber

precariſtiſches Land nahmen , ſo mußten ſie damit Fronden und Schar

werke übernehmen , ſich als „ Hinterſaſſen “ des landausgebenden Grund

herrn bekennen und damit auf die bisherige Freiheit verzichten . Als Hinter .

faſſen hatten ſie im Volksgericht der freien Männer nichts mehr zu ſuchen,

wurden vielmehr durch ihren Grundherrn vertreten , unterlagen auch nicht

mehr der Heerbannpflicht ... Die großen Vaſallen und die Kirche haben

zuſammen ſich mit Eifer bemüht, die Freibauernſchaften in dieſe abhängige

Stellung hinabzudrücken . Durch die ganze fränkiſche Periode hindurch

gehen die Klagen über den Mißbrauch der Heerbannpflicht. Wieder und

wieder wurden vom König und den königlichen Grafen die noch freien Bau

ernſchaften zum Kriegsdienſt an möglichſt entfernten Grenzen aufgeboten,

bis ſie ſich ſchließlich in Abhängigkeit begaben und auf dieſe Weiſe der Heer

bannpflicht entgingen.

Vielfach begannen deswegen auch die Bauern ſchon vor ihrem

Ableben den geſamten Hof dem Kloſter zu ſchenken und gegen beſtimmte

Zahlungen und Leiſtungen ihn weiterzubewirtſchaften . Das Kloſter ſagte

dann meiſtens zu, daß es -- und das war die Grundlage des Geſchäftes

den Sohn in der gleichen Stellung auf dem Hofe belaſſen werde, behielt

fich aber die precariſtiſche Beſikform vor, die ihm dann die Möglichkeit

gab, die Erben des Schenkers vom Hofe zu entfernen und den Hof beſſer

zu verwerten .

Wir haben aus dem fränkiſchen Rechte die früheſten Beſtimmungen

über dieſe Zerſtörung des Odalrechtes nicht. Erſt ein Reichsgeſek von

Kaiſer Ludwig dem Frommen vom Jahre 818/19 mit der Überſchrift „Daß

jeder freie Mann Macht hat, wo er will, ſeine Habe zum Heil der Seele

zu vergeben“ , zeigt uns eine bereits ſpäte Entwicklung auf dieſem Gebiet.

Das Geſet fand ſchon einen Rechtszuſtand vor, bei dem das Grund

ſtück in der Grafſchaft oder auf dem Gerichtshügel veräußert werden konnte.

Dieſem Rechtszuſtand entſpricht übrigens auch die „ Lex Ripuaria “ (59, 1

und 60,1). Kaiſer Ludwig der Fromme hebt nun dieſe Formbeſtimmung

auf, – die Schenkung kann jekt überall vorgenommen werden, die Erben

87



1

ollen keine Möglichkeit“ haben, dieſe Übergabe zu verändern . Die Schen

kung kann überall, „ ſei es im Heer, ſei es am königlichen Hofe, ſei es ſonſt

irgendwo“ erfolgen , und derjenige, der zum „Heil ſeiner Seele“ ſchenkt,

braucht nicht mit ſeinen Miterben geteilt zu haben. Sollten dieſe wider

ſpenſtig werden , ſo ſollen ſie mit der öffentlichen Gewalt gezwungen werden.

Ganz offenbar alſo iſt die Ausſonderung eines Freiteiles des Vaters

ſehr viel älter ; dieſe Beſtimmung will nur erreichen , daß auch im Heere

oder ſonſtwie außerhalb der Heimat Schenkungen zugunſten der Kirche vor

genommen werden können. Wie ertragreich mußte z . B. auf dieſe Weiſe

fich das Amt des Feldprieſters geſtalten , der noch raſch unter dem lekten

Atemzug die Verwundeten auf fromme Schenkungen abhörte ! Eine Form

erfordernis für die Schenkung war nicht gegeben, und was wollten die

Erben dagegen tun , wenn der fromme Prieſter behauptete, der verwundete

Vater habe auf ſeine Frage, ob er nicht dieſen oder jenen Teil ſeines Hofes

der heiligen Kirche ſchenken wolle, noch brechenden Auges ein verzücktes

„ Ja , für Chriſtus gerne“ ... geröchelt ?

Aber auch aus den Geſeken, die das fränkiſche Reich den andern Ger

manenſtämmen aufzwang, vermögen wir das bei ihm entwickelte Unrecht

abzuleſen . Als die Schwaben im Kampfe gegen Karl Martell erliegen,

wird ihnen ( zwiſchen 719 und 728, das genaue Jahr iſt umſtritten) die „ Lex

Alamanorum “ aufgezwungen. Dieſe beginnt, damit jedermann ſieht, worum

es geht, mit der Beſtimmung ( Artikel 1 , § 1 ) : daß „ jeder Chriſt berechtigt

iſt “, zum Heil ſeiner Seele ſein Eigentum der Kirche zu übertragen , und

daß kein Graf, keine Verwandten und keine Volksverſammlung hiergegen

Widerſpruch erheben könne. Es wird genau vorgeſchrieben , wie ſolche

Schenkungen vor Zeugen zu erfolgen haben, daß in die Schenkungsurkunde

eine Konventionalſtrafe aufgenommen wird, die der rechtmäßige Erbe zu

zahlen hat, falls er die Schenkung anficht. Die alten Volksgerichte, die

germaniſche Religion werden verboten , das Prieſtertum der Kirche be

kommt ein Wergeld, das hoch über dem Wergeld der freien Schwaben

liegt, das Geſek ſelber iſt lateiniſch , und ausdrücklich iſt jedermann ver

boten, Rechtsfälle zu hören und das Recht zu weiſen, der nicht von der

fränkiſchen Macht eingeſebt iſt. Hier geht alſo die alte Rechtsordnung unter.

Entſprechend bei den Bayern. Etwa nach 729 wird dieſen die „ Lex

Bajuvarorum “ aufgezwungen . Im Gegenſaß zum Schwabengeſek muß

hier der Vater mit den Söhnen teilen, ſeinen Freiteil der Kirche ſchenken .

Die zu Zwergbauern herabgeſunkenen Söhne geraten ſehr raſch in die Gruppe

der „ Barſchalke“, die für einen Teil, nämlich ihr kleines Erbſtück noch frei
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(„bar“), für übernommenes precariſtiſches Land bereits „ Schalke“ , d . h.

Knechte ſind.

Ganz ähnlich vollzieht ſich die Entwidlung bei den Sachſen . Hier

kommt aber noch eine weitere Belaſtung hinzu. Durch die „ Capitulatio

de partibus Saxoniae “ (782—787) Kaiſer Karls wird den neubekehrten

Sachſen auferlegt, „ den zehnten Teil ihrer Subſtanz und ihres Arbeits

ertrages " der Kirche und den Prieſtern abzugeben. Hier tritt alſo neben

die drei genannten Zehnten noch der ſogenannte „ Hauptzehn “, den wir als

eine Abgabe zugunſten der neueingerichteten Kirche auch in ſkandinaviſchen

Rechten wiederfinden.

Überſchauen wir dieſe Entwicklung, ſo iſt auf der Höhe des karolin

giſchen Reiches das geſamte Odalrecht zuſammengebrochen. Der Frei

bauer auf dem unlöslich mit ſeiner Familie verbundenen Hof iſt zum ab

hängigen Hinterſaſſen auf einem jederzeit entziehbaren Stück Land gewor

den. Das Fronhofſyſtem und die Feudalverfaſſung hat die alte Freiheit

und Odalsverfaſſung erſett.

Aber das iſt nur die äußere Kataſtrophe. Während das römiſche

Recht eine lange, ſchwer durchkämpfte Entwidlung durchmacht, bei der

bis zulett fich gewiſſe Teile des alten „ fas “ halten und die Verbindung

mit der „ göttlichen Ordnung der Welt“ bis zulett lebendig bleibt, noch

Papinian davon ſprechen kann , „ die Rechtswiſſenſchaft ſei die Kenntnis

aller menſchlichen und göttlichen Dinge, das Erkennen deſſen , was billig

und gut ſei“, alſo die Wurzel, ſolange Rom heidniſch blieb, nie aus dem

altariſchen Mutterboden völlig herausgeriſſen wurde, ſo fremdartig fich

auch der Baum ſelber entwickeln mochte, – werden in der karolingiſchen

Periode die Wurzeln des germaniſchen Rechtes ſelbſt angebrochen . Wie

die alten Steinkreiſe, an denen Recht geſprochen wurde, der Zerſtörung an

heimfielen , wie die alten rechtwiſſenden Familien ausgeſchaltet wurden,

wie die alten Runen ſich in den Wappen in die merkwürdigſten Tiergeſtalten

und Bilder flüchten mußten (vergl. das ausgezeichnete „Handbuch der

Heroldkunſt“ von Bernhard Körner, 4 Bände), — ſo hörte die Begründung

des Rechtes in der göttlichen Weltordnung auf.

Das neue Recht, das die Karolinger ſekten, wollte kein „ fas“ im alt

ariſchen Sinne ſein. In ihm verbanden ſich rein praktiſche Zwangsgeſebe

zugunſten der neuen Herrenſchicht, der Kirche, des Königtums und ihrer

Vaſallen mit der bloßen, ihrer lebendigen Quellkraft weitgehend beraubten

Tradition der einzelnen germaniſchen Rechtsfäße. Es verliert ſich im Ehe.

recht völlig der Gedanke der Blutsreinheit, - denn er iſt unchriſtlich ! Im

Strafrecht wurde das alte Bußzahlungsſyſtem langſam zurückgedrängt.
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Nicht nur ein ſtaatliches Strafrecht das auf die Dauer unvermeidlich

und notwendig war — trat an die Stelle, ſondern dieſes Strafrecht war

auf das ſtärkſte beeinflußt vom moſaiſchen Talionsprinzip Auge um Auge,

Zahn um 3ahn“, war durchtränkt von dem menſchenquäleriſchen Geiſt er.

bißter Mönchsphantaſie und nicht zulekt berechnet darauf, das Selbſt

bewußtſein der einſt freien Männer zu brechen ; ſo, wenn die „ Lex Bajuva

rorum " den freien bayeriſchen Bauern Prügelſtrafe (die es einſt nur gegen

Unfreie gab) androhte, — wenn ſie am Sonntage arbeiteten !

Es verkommt die Gerichtsverfaſſung. Unter Kaiſer Karl ſchon wer

den die freien Männer vom Gerichtsbann freigeſtellt, ſie brauchen nicht

mehr vor Gericht zu erſcheinen , außer, wenn ſie Partei oder Zeuge find.

Die Schöffen werden von den Grafen beſtimmt, felbſtverſtändlich aus

der neuen Herrenſchicht. Im Strafverfahren tritt das Rügegericht auf,

vor dem die Vertrauensmänner der neuen Herrenſchicht jedermann an

klagen können , und dieſer vermcg fich nicht mit dem alten Sippeneid oder

dem Zweitampf von der Anklage zu reinigen, ſondern muß vielmehr ſich

dem Gottesurteil durch Fangen eines Gegenſtandes aus einem Keſſel ko

chenden Waſſers, Schreiten auf glühenden Pflugſcharen unterziehen,

Methoden, die jedem Lug und Trug Tür und Tor öffneten.

Das entſcheidende Moment aber in allen dieſen Dingen iſt nicht die

einzelne Verſchlechterung, ſondern die Abgrabung der Wurzel, ſoweit

fie zerſtört werden konnte . Mochte auch im Volksbewußtſein die alte Über

zeugung weiterleben, Recht ſei, was nach dem Wiſſen der Beſten im Land,

nach der Ordnung der Welt das Gute ſtärkte und das Schädliche ſchwächte,

amtlich hatte dies nichts mehr zu bedeuten. Amtlich war Recht, was ge

ſchriebenes, lateiniſches Gefek war, und die Wurzel dieſes Rechtes war

der Wille des Königs, der ſich als chriſtlicher König nach den Lehren der

chriſtlichen Kirche richtete, die die höchſte Entſcheidung über alles das in

Anſpruch nahm, was als Recht gelten ſollte. Dieſe Entſcheidung aber

fällte ſie auf Grund der „ Schrift“ und damit auch auf Grund der jüdi.

ſchen Überlieferung. Nur mühſam ſekte ſich langſam in der Kirche, je mehr

Germanen in ihr aufſtiegen, neben der Schrift die „ Tradition “ , neben dem

Geſek Moſis und Chriſti eine Art Empfinden für das „ natürliche Recht“ ,

das Gott allen Völkern gegeben habe, durch , - und auf dieſe Weiſe konnten

mindeſtens gewiſſe germaniſche Grundzüge wie in die Feſtgeſtaltung und

Feſtordnung, ſo auch in das Rechtsdenken der Kirche eindringen.

Aber das vermochte an der 3ertrümmerung dieſes zweiten großen

Rechtes der nordiſchen Raſſe nichts zu ändern , — war das römiſche Recht

entariſiert in einem ſchweren, jahrhundertelangen Kampf, der kraftvolle
-
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Lebensbaum des germaniſchen Rechtes wurde überall dort gekappt und

niedergeſchlagen, wo die chriſtliche Lehre und das mit ihr verbundene recht

loſe, abſolute Königtum „von Gottes Gnaden“ einzogen.

Allerdings, ſolange Raſſe und Volkstum noch nicht zerbrochen

waren, lebte die Überzeugung vom „ vergewaltigten alten Recht“ fort, das

ſeiner Auferſtehung harrte. Das alte Sonnenrad ging bei jeder Erhebung

der ſpäteren Zeit dem „ Rädelsführer “ voran, Dornröschen ſchlief hinter

der Hecke der Heckenroſen, unter denen ſpäter wieder das alte Femgericht

in Weſtfalen gehalten wurde, der Roſe des nur „ sub rosa “ – „im Ver .

ſchwiegenen “ weitergegebenen alten Rechtes, die drei Lafrunen als Trifos,

als uraltes Lichtzeichen , flüchteten ſich in die Wappen der noch recht.

wiſſenden Familien und tauchen als drei Löwen “ („, treu zum alten Recht“)

zum Zeichen der höchſten Gerichtsbarkeit in Wappen von Dänemark, von

England und im Wappen der Hohenſtaufen wieder auf, und wo immer

in der ſpäteren Periode die germaniſchen Völker die Möglichkeit bekamen ,

hielten ſie ihre Gerichte wieder an den altheiligen Stätten, bis vielfach

die Renntnis des wirklich lebendigen alten Rechtes zu einer in verzweifelter

Bitterkeit vom Vater auf den Sohn heimlich weitergegebenen, ſchon faſt

zerſekten, unklar und immer aufs neue vorſichtig verborgenen alten Über.

lieferung geworden war.

Neben dem ungeheuren Landerwerb, den die Kirche auf Grund der

Zerbrechung des Odalrechtes machte, und der nach einer Schäßung, die

der Wahrheit ziemlich nabekommen dürfte, „zu Anfang des 8. Jahrhunderts

n. Chr. ein Drittel der nußbaren Bodenfläche Galliens" betrug (A. Heinrich

Brunner : „ Deutſche Rechtsgeſchichte“, Band 1, Seite 204 ), gelang ihr noch

ein anderer wichtiger Erfolg. Nicht nur der Kirche ergaben ſich frühere

Freibauern als abhängige Hinterſaſſen dies geſchah auch zugunſten der

großen Vafallen und des Königs. Daneben aber gab es noch immer die

Menge der unfreien Leute, die ſchon in der germaniſchen Zeit unfrei geweſen,

das Raſſegemiſch der Sklaven auf den römiſchen Grundherrſchaften .

Schon bei den Römern war es üblich geweſen , bei feierlichen Gelegen

heiten oder auf dem Totenbette Sklaven die Freiheit zu ſchenken . Die

Kirche benußte dieſen Brauch. Sie drängte auf Freilaſſung der Unfreien .

Aber nicht etwa zu voller Freiheit. Sie veranlaßte vielmehr, daß bei

der Freilaſſung der „ Freigelaſſene “ ihrem Schuße empfohlen werde (Brun

ner a . a . O., S. 242), ſo daß ſelbſt.König Lothar II . (614) ſich gegen den

nun ſchon hieraus hergeleiteten Anſpruch der Kirche auf Schuß fämtlicher

Freigelaſſenen wandte. Ausdrücklich ſollte in die Freilaſſungsurkunde auf

genommen werden, daß der Freigelaſſene ſich dem weiteren Schuße der Kirche
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unterſtellte. Darauf aber fekte die Kirche durch , daß, wer immer zum „ Heil

ſeiner Seele" einen Unfreien freiließ , ihn „ nach dem weltlichen Geſek in der

Kirche freilaſſen und dem Schuße derſelben Kirche empfehlen “ mußte.

Die Kirche aber war durch kanoniſches Recht „ verhindert“, einen

ſolchen Unfreien ( Tabularius ) völlig freizulaſſen . Dieſer befand ſich viel.

mehr in erblicher Abhängigkeit von der Kirche, war ihr gerichtspflichtig und

zinspflichtig. Auf dieſe Weiſe bekam ſie eine große Menge von Halbfreien ,

die ihr mindeſtens zu beſtimmten Leiſtungen („ Wachszinſigkeit“ ) verpflichtet

waren. Sollte es wirklich jemand einfallen , einen Unfreien freizulaſſen ,

ohne ihn auf dieſe Weiſe der Kirche zu „ empfehlen “, ſo forderte das Ronzil

von Toledo (633 n . Chr .) für die geſamte weſtliche Kirche, daß der Freilaſſer

zwei Sklaven gleichen Wertes und gleichen Peculiums (Sklavengutes )

der Kirche als „ Erſat “ gäbe.“ Im fränkiſchen Reich hat ſich dies früh durch.

geſest.

Auf dieſe Weiſe entſtand eine breite Schicht von Leuten, die wirtſchaftlich

vielfach beſſer ſtanden als die alten Freibauern, mindeſtens ihnen gleich

geordnet waren . Die Bluts- und Eheſchranke, die der germaniſche Freibauer

gegen die Unfreien aufgerichtet hatte, wurde ſo auch wirtſchaftlich nieder

gebrochen , eine gleichmäßige Schicht von abhängigen Fron- und Zinsbauern

geſchaffen .

Aber auch ſtaatsrechtlich änderte ſich der Charakter des Reiches gründ

lich. Die „ langgelockten Merowinger“ waren urſprünglich Volkskönige

geweſen . Bei ihrem Tode blieb die Königsherrſchaft in ihrer Familie,

lediglich der jedesmalige Thronfolger wurde durch Volkswahl beſtimmt.

Als Chlodwig zum Glauben der Römer übertrat und Chriſt wurde, be

ſeitigte er die Volkswahl und machte das Reich im Mannesſtamme ver

erblich, wobei es völlig wie ein Feod behandelt und bei Vorhandenſein

mehrerer männlichen Erben geteilt wurde. Als Vormund für unmündige

Könige kamen die Hausmeier hoch . Schon nach Chlodwigs Tode (511n. Chr.)

wurde das Reich unter ſeine vier Söhne geteilt, unter Lothar I. aber wieder

vereinigt, trok dieſer Teilungen aber um Thüringen (531 n . Chr.), Bur

gund (534), die Provence (536) erweitert . Dann zerfiel es ( 561 n . Chr. )

wieder in vier, 567 n. Chr. in 3 Teile, das Königshaus entartete, und der

Hausmeier von Auſtraſien , Pipin, machte ſich 687 zum Hausmeier des ge.

famten Frankenreiches ; nach ſeinem Tode wird ſein Sohn Karl Martel

(717 bis 741) alleiniger Hausmeier. Deſſen Sohn Pipin der Kleine ſekte

751 den lebten Merowinger, Childerich, ab.

Mochte das merowingiſche Haus noch ſo verfallen ſein, — ſeine Recht.

mäßigkeit leitete es von ſeiner Geburt, von der Herkunft von Frankenkönigen
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der allerälteſten Zeit ab. Ein merowingiſcher Rönig beſtieg bei Reichsantritt

den Thron , hielt (ganz wie die germaniſchen Volkskönige Schwedens ihre

Eriksgata ) eine Umfahrt auf dem Wagen durch das Land und nahm einen

Huldigungseid entgegen.

Eine ſolche Begründung ihrer Geſeßlichkeit fehlte den Hausmeiern

aus dem Geſchlechte Pipins des Älteren . Wie Pipin der Kleine mit der

an den Papſt geſtellten und von dieſem bejahten Frage, wer im Lande

herrſchen folle, „derjenige, der die Macht habe, oder derjenige, der den

leeren Königsnamen führte“ , den Papſt zur Entſcheidung über das frän

kiſche Thronrecht aufforderte, ſo ließ er ſich erſt von den Biſchöfen , dann

ausdrücklich vom Papſt Stephan II. 753, ſalben . Im Namen der Biſchöfe

hatte als päpſtlicher Legat der Bekehrer Bonifatius Pipin geſalbt „wie

Samuel den König David“ ; als der Papſt ſelber kam, war Pipin vor

ihn niedergekniet, hatte das Pferd des Papſtes am Zügel geführt (Stra

torendienſte) wie ein Diener der Kirche und der Papſt hatte darauf

den Franken bei Bann und Interditt die Verpflichtung auferlegt, „nie

einen König aus anderer Nachkommenſchaft zu wählen als aus der Pipins,

die durch Gottes Güte erhoben und durch die Hand ſeines Stellvertreters

beſtellt und geweiht worden ſei“. ( Dietrich Schäfer, Deutſche Geſchichte,

Band 1 , S. 45.)

Die Pipiniden hatten kein Geburtsrecht an den fränkiſchen Thron.

Die andere, bei germaniſchen Völkern gültige Rechtsgrundlage, die Volks.

wahl, hatte Pipin verſchmäht. Die Beſtätigung durch die Kirche und die

Salbung durch den Papſt dienten ihm als Rechtsgrundlage. Damit aber

war für die ſpätere Entwicklung ein höchſt bedenklicher Vorgang geſchaffen,

es konnte hieraus ein päpſtlicher Anſpruch auf Beſtätigung und damit

auch auf Abfeßung eines fränkiſchen Königs bzw. ſeiner Rechtsnachfolger

hergeleitet werden.

Als Raiſer Karl im Jahre 800 vom Papſt die Kaiſerkrone aufgeſekt

bekam , ſpürte er wohl die in dieſer ſymboliſchen Handlung liegende Gefahr

für ſeine Rechtsſtellung. Mehr die Schwäche des Papſtes in folgenden

Jahrhunderten als andere Gründe haben verhindert, daß päpſtliche An

ſprüche auf Oberherrlichkeit über das Reich bereits unter Karls Nach

folgern geltend gemacht wurden.

Auch auf dem Gebiet des Staatsrechtes trägt der fränkiſche Reichs.

bau ſo volksfremde Züge. Die Zerteilung eines einheitlichen germaniſchen

Volkes wie einer Viehherde unter mehrere Königsföhne hatte es vorher

nicht gegeben. Wie das Odal „ mobiliſiert“ und zum Feod berabgedrückt

wurde, ſo jeßt auch das Volt. Die ſtaatsmänniſche Kraft Kaiſer Karls
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hatte dieſem innerlich ungeſunden Reichsaufbau ſeine größte Ausdehnung

gegeben, ſchon unter ſeinem Sohn Ludwig dem Frommen aber ging alles

rückwärts . Nach deſſen Tod brach ein ſchwerer Sachſenaufſtand aus (840

bis 843 ), bei dem die ſächſiſchen Freibauern und Laten ſich zuſammentaten ,

den ,Adel“, d . h. die karolingiſchen Zwangsgrafen vertrieben und die

alten Freiheiten“ wiederhaben wollten, die „ fie genoſſen hatten , als ſie noch

Heiden waren“ . Der Aufſtand wurde blutig unterdrückt, aber das auch

biologiſch entartete karolingiſche Haus erlag. Die Auseinanderteilung der

Reichsgewalt (843 Vertrag von Verdun, 870 Vertrag von Merſen ) war

urſprünglich rein dynaſtiſch gedacht. Es lag hier in geographiſchen Gege.

benheiten, daß das weſtliche Reich mehr romaniſch, der öftliche Teil mehr

germaniſch zuſammengeſekt war. Nach der Abſekung des unfähigen Rarl des

Dicken zu Tribur (887) blieb das Reich dauernd geteilt. Beide Reichsteile

aber erwieſen ſich als unfähig, ihre Grenzen zu ſchüben. Das weſtfränkiſche

Reich vermochte weder die Feſtſetung von Arabern an der ſüdfranzöſiſchen

Küſte noch die Plünderungszüge däniſcher und norwegiſcher Wikinger bis

nach Paris noch den Einbruch der triegeriſchen, von den Angelſachſen aus

England vertriebenen Bretonen , die ihre Streifzüge auch bis vor Paris

ausdehnten und Karl den Kahlen bei Ballon ſchlugen , zu verhindern .

Dem Oſtreich ging es eher noch ſchlechter. Die unter Kaiſer Karl aufs

äußerſte geſchwächten Sachſen vermochten die Grenzwehr gegen die vor.

dringenden kriegeriſchen ſlawiſchen Wendenſtämme an der Mittel- und

Unterelbe nicht mehr zu halten ; zeitweilig reichte die wendiſche Macht bis

vor Lüneburg und Braunſchweig. Von Norden zogen die Wikinger ins

Land, zeitweilig gab es ein däniſches Reich in Friesland, Köln wurde von

Normannen verbrannt, und ſelbſt die karolingiſchen Hausgüter im Eifel

gebiet wurden von den Normannen mit dem Ruf „Tur aie“ (= Thor, hilf!)

zerſtört. Ein Sieg des letten Rarolingers einer Seitenlinie, des tüchtigen

Arnulf von Kärnten (887 bis 899), zu Löwen gegen ein däniſches Wikinger

heer ſchuf nur vorübergehend Luft. Von Mähren und Böhmen aus ſekte

ein ſlawiſches Mährerreich dem verfallenden karolingiſchen Staate zu . Als

man gegen dieſes die finniſch -ugriſchen , nordfibiriſchen Völkern verwandten

und mit zahlreichen kleineren Türkſtämmen verbundenen Madjaren zu Hilfe

rief, wurde dieſer Helfer die ſchlimmſte Gefahr. 907 erzwang dieſes

kriegeriſche, durchaus nicht primitiv wilde, ſondern aus naher Berührung

mit Byzanz und Perſien kriegeriſch geſchulte und mindeſtens auf der Höhe

einer ſehr entwickelten weſtaſiatiſchen Nomadenkultur ſtehende Volk in der

Rataſtrophenſchlacht von Preßburg den Einbruch in den deutſchen Reichs .

raum. Der ganze bayeriſche Heerbann mit zahlreichem Reichsaufgebot
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ging damals zugrunde, die ungariſchen Reitermaſſen wälzten ſich ſeit

dem über die ſchußloſen deutſchen Lande, Landſchaft für Landſchaft nach

Vieh und Sklaven „ ausfiſchend “ , entſprechend der alten Nomadenkriegsart,

einen großen Reſſel von Reiterſchwärmen um ganze Landſchaften zu bilden

und alles, was darin angetroffen wurde, gefangenzunehmen .

Die unwilligen , zuſammengetrommelten Aufgebote waffenentwöhnter

Zinsbauern und die Lehnsreiterei der großen Klöſter und Biſchöfe ver

ſagten auf allen Grenzen . Das deutſche Volt ſchien um 900 dem vollen

Untergang geweiht zu ſein . Jede deutſche Landſchaft mußte fich wehren ,

ſo gut ſie vermochte. Aus dem Drange der Not kam das Stammes.

herzogtum wieder nach oben, das die Karolinger ausgeſchaltet hatten ;

alſo ſogar einer der wenigen Vorteile der karolingiſchen Zeit, die Ver

einheitlichung des Reiches, ging wieder verloren . Hier allerdings entſtand

auch der rettende Gedanke in dieſer furchtbaren Not – durch Jahrtauſende

hatten die germaniſchen Völker, geſtükt auf die Wehrhaftigkeit des freien

Mannes, ſich aller Gegner erfolgreich erwehrt. Die Reihe der Niederlagen

hatte gezeigt, daß das karolingiſche Syſtem der Herabdrückung des einſt

freien Bauern nach außen vollkommen verſagte. Der erſte, der hier richtige

Erkenntniſſe hatte, war der Sohn des bei Preßburg gefallenen Bayern

herzog Luitpold, Arnulf. Er griff entſchloſſen in den großen Kirchenbeſik

ein, nahm Biſchöfen und Klöſtern Land weg und gab es an freie Männer

mit der Verpflichtung, dafür Waffen zu tragen, ſtellte auch wohl ſchon eine

wirkliche Erblichkeit dieſer Höfe wieder her. Er nahm es auf ſich , in den

kirchlichen Urkunden und Chroniken und in der bayeriſchen Geſchichtsſchreibung

bis in die Neuzeit als „Herzog Arnulf der Böſe “ fortzuleben ,, in der

Tat aber legte er die Grundlage dazu, daß bis ins 18. Jahrhundert der

bayeriſche Bauer wehrhaft blieb, in ſeinen „ Landfahnen “ ſelber die Waffen

trug und der bayeriſche Stamm damals in den Ungarnſtürmen nicht

unterging .

Als der lekte Verſuch , den dauernden Streit der Herzöge und Großen

im Lande dadurch zu beendigen, daß ſich der arme junge König Konrad I.

auf die Kirchenfürſten ſtüßte und auf der Synode zu Hohenaltheim fich

geradezu in den Schut geiſtlicher Bannflüche gegen ſeine Widerſacher

flüchtete, mißglückte, war auch im Reich die Zeit für einen ſtaatsrechtlichen

Neubau gekommen , der parallel geben mußte mit der Entfeſſelung der unter

den Karolingern verkrüppelten Volkskräfte und der Ausſchaltung der kirch

lichen Vormacht. Heinrich I. (919 bis 936 ) wird von ſeinem eigenen Gegner,

Konrad I., zum Rönig beſtimmt und nur mit den Stimmen der Sachſen

und Oſtfranken zum König gewählt. Heinrich I. ſteht am Anfang des
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Deutſchen Reiches . Nicht, weil er, wie heute behauptet wird, maus Be.

ſcheidenheit nicht über die Herzöge, ſeine Gleichen, hervorragen wollte “

denn als Rönig mußte er ja über ihnen ſtehen , ſondern in zielbewußter Ab

kehr von der ſtaatsrechtlichen Tradition der Pipiniden und Karolinger ſtüßte

er ſein Königsamt auf die Volkswahl und lehnte die Salbung, die ihm der

Erzbiſchof von Mainz anbot, mit den bauernſchlauen Worten ab : „ Es

genügt mir, daß ich , höher als meine Vorfahren, König heiße, dank der

göttlichen Gnade und Eurer frommen Gunſt, die Salbung und das

Diadem mag Beſſeren vorbehalten ſein . “

Wäre man bei dieſer von Heinrich I. geſchaffenen ſtaatsrechtlichen

Auffaſſung, daß der deutſche König, vom deutſchen Volke erwählt, keiner

kirchlichen Beſtätigung bedarf, unerſchüttert geblieben, - niemals mehr

hätte der Anſpruch auf päpſtliche Oberherrlichkeit gegenüber dem Deutſchen

Reiche erhoben werden können.

Die freien Reiter Heinrichs I., auf den ſehr richtig in der Volksüber

lieferung die niederſächſiſchen und weſtfäliſchen , zum Kriegsdienſt der.

pflichteten und mit freien Männern befekten „ Sattelhöfe “ zurückgeführt

werden, ſtellten in ſiegreichen Feldzügen gegen die Wenden (Brennabor 928),

in der Heimholung Lothringens, dem Siege über die Ungarn (933 bei

Riade) die Sicherheit des deutſchen Volksraumes und die Waffenehre der

Deutſchen wieder her. Gegen die Dänen ging Heinrich I. in ſeinen lekten

Lebensjahren ſogar zum Gegenangriff vor .

Die karolingiſchen Geſeke begannen unter ihm und ſeinen Nachfolgern

in Vergeſſenheit zu geraten. Die Geiſtlichkeit, die faſt allein ein Intereſſe

an ihrer Aufrechterhaltung hatte, war ſtark zurückgedrängt, die Stammes .

herzöge und der König ſelber hatten die Rechtſprechung an ſich gezogen und

waren der lateiniſchen Sprache unkund, auch ſind in den lekten Ausgangs

zeiten des karolingiſchen Reiches in ganzen Gegenden die Kloſterarchive

mit den karolingiſchen und vorkarolingiſchen Geſeben und Kapitularien ver

brannt. Auch hier war der Weg zur Entwicklung eines deutſchen Rechtes

freier geworden ; wie gering die Kenntnis dieſer fremden Rechte bereits

war, zeigt die Tatſache, daß Otto I. die Frage, ob bei einer Erbſchaft

neben den Söhnen auch die Enkel (Söhne eines verſtorbenen Sohnes) mit

erben, durch gerichtlichen Zweikampf austragen ließ . Eine nur ober

flächliche Kenntnis der karolingiſchen Geſekgebung hätte die Entſcheidung

ohne Zweikampf ermöglicht. Man kannte aber von dieſen Beſeben nicht mehr

viel. In der gleichen Nichtung liegt es, wenn Biſchof Udalrich zu Augsburg

von „ noriſchem Recht “ (hergeleitet von der römiſchen Provinz Noricum )

ſprach , bayeriſches Recht kaum gemeint haben kann , römiſches Pro
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vinzialrecht offenbar auch nicht, denn die lebte Römerbevölkerung war ſchon

verſchwunden, — und alſo wichtig von einem Recht ſpricht, das es gar nicht

gab. Die Beiſpiele ließen ſich erheblich vermehren, ſie zeigen, daß das

eigentliche karolingiſche Recht tot war. Dagegen gab es eine ganze Menge

„ pſeudo -karolingiſches “ Recht. So ſehr hatte doch die gewaltige Geſtalt

Karls ſeine Zeit überſchattet, daß nun jeder, was er an Recht ſich wünſchte,

auf ein „ Privilegium Raiſer Karls“ zurückführte. Auch die Frieſen haben

noch hoch im Mittelalter ihre Freiheiten mit karolingiſchen Privilegien,

von denen mindeſtens ein Teil Phantaſieprodukte ſind, begründet. Eine

unſchriftliche Rechtsentwicklung hatte ſo eingeſest.
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6. Rapitel.

Das deutſche Recht des Mittelalters im Kampf

um Form und Selbſtbehauptung.

Literatur (außer der erwähnten ):

Heinrich Gerdes : „ Geſchichte der ſaliſchen Kaiſer und ihrer Zeit.“

(Leipzig 1898.)

Friedrich von Raumer: „ Geſchichte der Hohenſtaufen ihrer Zeit.“

(Leipzig 1878.)

Jaſtrow und Winter : „ Geſchichte der Hohenſtaufen .“ (Stuttgart 1901.)

Es liegt uns fern und muß uns fernliegen, hier eine Geſchichte des

deutſchen Mittelalters geben zu wollen . Uns kann nur die Aufgabe be

ſchäftigen , jenen Teil der Rechtsgeſchichte, der für das geſamte Volksleben

geſchichtlich von Bedeutung wurde, darzuſtellen . Hier find es vor allem

zwei ſtaatsrechtliche, ein ſtrafrechtliches und ein allgemeinrechtliches Pro.

blem, die im Mittelalter im Vordergrund der deutſchen Rechtsentwidlung

ſtehen .

Dies ſind : ſtaatsrechtlich der Rampf zwiſchen Kaiſertum und Papſt

tum und das Aufſteigen der landesfürſtlichen Gewaltgegenüber dem Kaiſer .

tum , ſtrafrechtlich die im Laufe des Mittelalters ſich entwickelnde Ver

wilderung und Entartung des Strafrechtes unter dem Einfluß des geiſtlichen

Referprozeſſes, allgemeinrechtlich der Kampf um ein deutſches Recht

von den „Spiegeln“ bis zur Rezeption. Die karolingiſchen Zwangsgeſelle

werden abgelöſt durch eine Periode der weſentlich ſchriftloſen Rechtsentwick.

lung . Auf dieſe folgt das Eindringen des lateiniſch geſchriebenen kanoniſchen

Rechtes , das über den rein kirchlichen Bereich hinaus immer weitere Lebens.

gebiete zu ergreifen trachtet. Dieſem kanoniſchen Recht tritt die deutſche

Rechtsaufzeichnung in den Rechtsſpiegeln, in den Stadtrechten , Landrechten

und Dorfweistümern entgegen. Dem deutſchen Recht gelingt es, den An.

griff des kanoniſchen Rechtes weitgehend abzuſchlagen . Es vermag aber

nicht, ein den Bedürfniſſen des Verkehrs genügendes, den ganzen deutſchen

Raum ergreifendes Recht hervorzubringen. Das Landesfürſtentum und
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die Ohnmacht des Kaiſertums verhindern die Entſtehung einer einheit.

lichen Reichsgeſebgebung. Unter dieſen Umſtänden kann das römiſche

Zivilrecht ( Pandektenrecht) in mehreren Umformungen von Italien aus

eindringen. Nach der karolingiſchen Rechtsromaniſierung erfolgt jekt die

zweite gründliche Überwindung der deutſchen Rechtsformen in der Rezeption

der gloſſierten Teile des Corpus juris,

A. Raiſertum und Papſttum .

Heinrich I. hatte noch ausdrücklich die Salbung durch einen Biſchof

abgelehnt. Sein Sohn Otto I., enttäuſcht von den eigenen Verwandten

und entſchloſſen , die Reichseinheit gegen die auseinanderſtrebenden Landes.

berzöge zu bewahren, ſtüßt ſich wieder auf die Kirche, nimmt damit einen

Teil der Politik Karls wieder auf. So läßt er fich 962 vom Papſt zum

Raiſer krönen . Er und ſeine Nachfolger verleihen gewaltigen Reichsbeſit

an die hohe Geiſtlichkeit des Reiches, die Verwaltungsaufgaben und geiſt

liche Aufgaben zugleich übernimmt.

Der Papſt iſt in gewiſſer Hinſicht Reichsbeamter. Papſt Leo VII.

hat 964 Otto dem Großen gegenüber ausdrücklich anerkannt, daß der Kaiſer

das Recht habe, die Papſtwahl zu beſtätigen. Nur auf dieſer Grundlage,

die dem deutſchen Kaiſer den entſcheidenden Einfluß auf die Befebung des

Heiligen Stubles ficherte, konnte das „ ottoniſche Reichskirchenſyſtem “ funk.

tionieren . Dieſe Beſtätigung iſt von den deutſchen Kaiſern auch unter

Ottos I. Nachfolgern weiter ausgeübt worden.

Der Widerſtand gegen dieſe Ordnung kam nicht aus den Reihen der

deutſchen Biſchöfe und auch nicht urſprünglich vom päpſtlichen Stuhl. Ger

wiß gewöhnten ſich die deutſchen Biſchöfe, vor allem unter Heinrich II .

(1002—1024 ), daran , in den ihnen verliehenen großen Reichslehen ,, Eigen

tum Gottes und Chriſti“ zu ſehen , das nur im Dienſt der Kirche verwandt

werden dürfe, aber dieſer etwas ſtrengeren Richtung ſtand immer eine

überwiegende Mehrheit der deutſchen Biſchöfe gegenüber, die ſich zuerſt

als Reichsbeamte fühlte.

Unter dem erfolgreichen Ronrad II . (1024—1039) änderte ſich an der

unbeſtrittenen Vorherrſchaft des deutſchen Königs über die Kirche wenig.

Er verlieh Bistümer und Abteien in ſeinem Reich nach freiem Ermeſſen,

ohne dabei auf die Stiftsgeiſtlichkeit oder gar den Papſt Rückſicht nehmen

zu brauchen, ließ ſich auch, wie üblich, für die Verleihung dieſer Lehen

Anerkennungsgebühren zahlen .

Da begann ſich unter ihm eine extrem -mönchiſche Richtung im Kloſter

Cluny in Burgund zu bilden. Die Mönche von Cluny ſtammten nicht aus
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der Unterſchicht, ſondern aus den Adelsfamilien von Burgund. Von

Anfang an waren ihre Beziehungen zu den immer nach Selbſtändigkeit im

Reiche drängenden lothringiſchen Herzögen eng. Bei dem einen oder an.

dern mag auch wohl die lebte Tradition der alten Feindſchaft zwiſchen

Franken und Burgundern eine gewiſſe Rolle geſpielt haben. Entſcheidend

aber für ihre Haltung wurde die mönchiſche Abneigung gegen die „Welt“

und die Überzeugung, daß die Kirche der „ Welt“ übergeordnet werden

müſſe. Der große Ronrad II . erkannte die Gefahr, die von hier heraufzog,

nicht rechtzeitig, begünſtigte Kluniazenſer, wie den Abt Poppo von Stablo,

den Biſchof Bruno von Toul, ja ließ ſogar ſeinen Sohn Heinrich von

Kluniazenſern erziehen . Unter Heinrich III . (1039—1056) befand ſich das

Papſttum in ſtarkem Verfall, und die Rluniazenſer am Hofe des Raiſers

drängten auf Reformen . Mag Heinrich III . die Kirchenreform für unum

gänglich notwendig gehalten und ſie lieber ſelbſt in die Hand genommen

als andern Kräften überlaſſen haben , mag allein ſeine große Rirchlichkeit

ihn dazu getrieben haben , er reformierte das Papſttum auf den Syn

oden zu Pavia und Sutri (1046 ) und ſegte hier einen deutſchen Biſchof,

Suitger von Bamberg, als Papſt ein.

Bedenklich war, daß er in Pavia die Lehre der Kluniazenſer von der

Simonie“ in vollem Umfange übernahm . Die Kluniazenſer bezeichneten

als „ Simonie “ den Verkauf geiſtlicher Ämter gegen Geld, entſprechend

der Geſchichte von Simon Magus (Apoſtelgeſchichte 8, 18). Hierunter be

griffen ſie auch die Zahlung der Lehnsanerkennungsgebühren, die deut

ſche Biſchöfe und Reichsäbte für die Verleihung der Reichslehen zahlten.

Heinrich III . nannte ausdrücklich ſeinen Vater Konrad II . einen „ Simoniſten "

und ließ für deſſen Seelenheil beten. Dieſe Anerkennung eines Anſpruches ,

der dem deutſchen Staate wichtigſte Einnahmequellen nehmen mußte, hatte

gefährliche Folgen. Ausdrücklich wurde die „Simonie“ auf das ſtrengſte

verboten, wer ein kirchliches Amt gegen Geld verlieh, foute gebannt wer

den . Andererſeits aber ſicherte Heinrich III . noch einmal den deutſchen

Vorrang bei der Papſtwahl. Die Bürgerſchaft von Rom verlieh ihm die

höchſte ſtädtiſche Würde, das Patriziat, mit der Berechtigung, die erſte

und entſcheidende Stimme bei der Papſtwahl zu führen , d . h . den Papſt

zu ernennen . Eine extreme kluniazenſiſche Richtung widerſtrebte aber ſchon

damals dem Kaiſer , in ihr trat der junge Mönch Hildebrand hervor. Sie

ſprach dem Kaiſer überhaupt das Recht ab, in kirchlichen Dingen zu richten.

Empörungen des Herzogs Gottfried von Lothringen ſtanden offenbar nicht

ohne Zuſammenhang mit dieſen Treibereien . Auch die franzöſiſchen Könige

verſuchte man hineinzuziehen.
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Die Anmaßung der Kluniazenſer ſtieg unter Heinrich III., während

der Kaiſer ſie nicht durchſchaute. Als 1048 der reichstreue Papſt Damaſus II.

ſtarb , ließ ſich Heinrich III . den kluniazenſiſchen Biſchof Bruno von Toul

aufdrängen, der dem Kaiſer offen erklärte : „ Ich werde nach Rom gehen,

und wenn mich dort die Geiſtlichkeit und das Volt aus freiem Antriebe

zum Papſt wählen, ſo werde ich die Wahl annehmen, ſonſt nicht.“ Da.

mit lehnte er die Ernennung durch den deutſchen Kaiſer ab und wollte ſeine

Papſtwürde vom römiſchen Volk und der römiſchen Geiſtlichkeit berleiten .

Völlig unverſtändlicherweiſe erklärte ſich aus rein perſönlicher Huld Hein

rich III . hiermit einverſtanden . Der neue Papſt, als ſolcher Leo IX., 30g

den Mönch Hildebrand heran, ordnete das Kardinalskollegium aufs

neue, berief lauter lothringiſche Geiſtliche, vor allem Friedrich , den Bruder

des immer innerlich reichsfeindlichen Herzogs Gottfried von Lothringen ,

nach Rom und begann einen Kampf für das Verbot der „ Simonie “ und

für die Ausſchaltung der weltlichen Macht bei der Belegung geiſtlicher Stel.

len. Auf der Reform -Synode von Reims ( 1050) ließ er beſchließen : „ Ohne

von Volt und Geiſtlichkeit gewählt zu ſein , darf in Zukunft niemand ein

Amt im Regiment der Kirche erlangen.“ Er wahrte äußerlich die Freund

ſchaft mit Heinrich III., während er in der Tat die Art an die Wurzel der

deutſchen Reichskirche legte.

Zugleich begannen jekt die Kluniazenſer mit ihrem Rampf gegen die

Prieſterehe, der in den lekten Jahren Heinrichs III . immer mehr anſchwol .

Der Grund war nicht nur die Verachtung der Mönche gegenüber den Frauen,

den „ Evastöchtern “, von denen „die Sünde gekommen ſei “, auch nicht

allein der Wunſch, den Prieſter durch keine Familie gebunden allein dem

Dienſte der Kirche zu widmen, ſondern der Rampf gegen die Vererblichkeit.

Alle deutſchen Biſchöfe und ſelbſtverſtändlich alle Landgeiſtlichen waren

damals verheiratet und recht kinderreich . Niemand hatte ernſthaft Anſtoß

daran genommen. Nun hatte Konrad II. die Ritterehen für vererblich er

klärt ( constitutio de feudis 1032 ), in der allgemeinen Rechtsentwicklung

waren auch die in der karolingiſchen Zeit zum precarium (Bittbeſig auf

Widerruf) umgewandelten Bauernhöfe wieder erblich geworden. Schon

begann die Erblichkeit auch die Prieſterhufen zu ergreifen , es war ab.

zuſehen , daß der ganze große Kirchenbeſit, den man durch die Bedrän .

gungen auf dem Totenbett und alle jenen andern Mittel den Bauern ab.

genommen und der „Toten Hand" zugewandt hatte, auf dem Wege der

Erblichkeit der Kirche wieder entgleiten würde. Kinderhände griffen nach

dem Land der „Toten Hand“, das lebendige Leben in einem uralten, auf

Familie und Kindſchaft aufgebauten Bauernvolt, wie dem deutſchen , ſtand
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gegen den juriſtiſchen Anſtaltsbegriff der Kirche. Solange Heinrich III.

lebte, mußte dieſe Agitation fich noch etwas zurückhalten. Mit ſeinem

Tode aber ging die Regentſchaft an die außerordentlich weiche, ſeeliſch

hilfloſe und dem Prieſtereinfluß verfallene Witwe Agnes über. Sekt wurde

von den Kluniazenſern der Rampf gegen die Prieſterebe mit vollem Nach

druck vorangetrieben . Jede Herabwürdigung der Prieſterfrau mußte nicht

nur die Frau im allgemeinen, ſondern vor allem die hilfloſe Frau auf dem

deutſchen Throne treffen. Wenn man den Prieſter, der in der Ehe lebte,

für „ befleckt“ erklärte, - wie konnte dann eine Frau, eine „ Evastochter“,

Erzbiſchöfe und Übte im Reich einſeben ? Der Kampf für das Zölibat

wurde eine Waffe, um das Deutſche Reich von innen zu ſprengen . Er

wurde auch eine Waffe, um die mit dem Reichsgedanken erfüllte Prieſter

ſchaft und die reichstreuen Biſchöfe des Deutſchen Reiches zu brechen. Alle

theologiſchen Dinge waren Vorwand, - der Kampf gegen die Vererb

lichkeit der Prieſterſtellen und die bewußte Herabſekung der Kaiſerin Agnes

waren der wirkliche Grund für dieſen mit leidenſchaftlichem Haß entfeſſelten

Vorſtoß. So predigte einer der rabiateſten Kluniazenſer, Kardinal Petrus

Damiani, 1063 gegen die rechtmäßig verheirateten Frauen der Prieſter:

„Sekt rede ich zu euch, ihr Schäfchen der Kleriker, ihr Locfpeiſe des

Satans, ihr Auswurf des Paradieſes , ihr Gift der Geiſter, Schwert

der Seelen, Wolfsmilch für die Trinkenden, Gift der Eſſenden , Quelle der

Sünde, Anlaß des Verderbens ; euch, ſage ich , rede ich an : ihr Luſthäuſer

des alten Feindes , ihr Wiedehopfe, Eulen, Nachtkäuze, Wölfinnen , Blut

egel, die ohne Unterlaß nach mehreren gelüſtet. Hört mich, ihr Meßen,

Buhlerinnen, Luſtdirnen , ihr Miſtpfüben fetter Schweine, ihr Ruhepolſter

unreiner Geiſter, ihr Nymphen , Sirenen , Heren, Dirnen und was es ſonſt

für Scheufalsnamen geben mag, die man euch beilegen könnte, denn ihr

feið Speiſe der Satane, zur Flamme des ewigen Todes beſtimmt. Un

euch weidet fich der Teufel wie an ausgeſuchten Mahlzeiten und mäſtet

fich an der Fülle eurer üppigkeit. Ihr Tigerinnen , deren blutiger Rachen

nur nach Menſchenblut dürſtet, Harpyen, die das Opfer des Herrn um

flattern und rauben und die, welche Gott geweiht ſind, grauſam umſchlin

gen. Ihr ſeid die Sirenen , indem ihr, während ihr trügeriſch -demütigen

Gefang ertönen laßt, unvermeidlichen Schiffbruch bereitet. Ihr ſeid wü

tendes Otterngezücht, die ihr der Wolluſt Chriſtum , der das Haupt der

Kleriker iſt, in euren Buhlen ermordet. "

1057 ſtarb der reichstreue Papſt Victor II . durch einen Volksaufruhr

in Rom. Ohne jede Beſtätigung durch die vormundſchaftliche Regierung

Deutſchlands wurde der reichsfeindliche Friedrich von Lothringen als
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Stephan IX. Papft. Er zog Petrus Damiani und Hildebrand an ſeinen

Hof, hekte gegen die ſelbſtändige und reichstreue Mailänder Kirche die Pö.

belmaſſen der oberitalieniſchen Städte, die ſogenannte „ Pataria “, auf.

Als er ſtarb, verſuchte der römiſche Adel einen nichtkluniazenſiſchen Papſt

durchzuſeken , aber Hildebrand führte einen neuen Kluniazenſer, den

Biſchof Gerhard von Florenz, als Nikolaus II . gewaltſam auf den päpſt

lichen Stuhl. Die eingeſchüchterte Kaiſerin Agnes wagte keinen Wider

ſpruch . Ohne Teilnahme irgendwelcher deutſchen Biſchöfe ließ daraufhin

Nitolaus II . in der Lateran-Synode von 1059 beſchließen , daß die Wahl

des Papſtes nicht mehr durch den römiſchen Patricius, den Raiſer, ſondern

durch die Kardinäle unter Zuſtimmung des Volkes geſchehen ſollte. So

wurden der Kaiſer wie der römiſche Adel ausgeſchaltet, während das Rar

dinalskollegium ganz kluniazenfiſch zuſammengeſellt wurde. Im Reiche

desorganiſierte indeſſen der zwar nichtfluniazenſiſche, aber ehrgeizige und

ſelbſtſüchtige Erzbiſchof Anno von Köln die deutſche Reichskirche. Als mit

dem Jahre 1070 der junge Sohn Heinrichs III ., Heinrich IV., felbſtändig

zu regieren begann, war bereits der ſtärkſte Mann der Kluniazenſer, der

aus dem Hintergrund ihre Politik geleitet hatte, der Mönch Hildebrand,

auf dem Weg zur Macht. Als 1073 der kluniazenſiſche Papſt Alerander II.

ſtarb, wurde Gregor VII. durch einen Pöbelaufruhr der Mönchsgeiſtlich .

keit in Rom zum Papſt gemacht. Mit ihm ſekt der dramatiſche Rampf

zwiſchen Kaiſertum und Papſttum offen ein. Dieſer iſt hier nicht im ein

zelnen zu ſchildern, wohl aber die einander gegenüberſtehenden Rechtsauf

faſſungen. Gregor VII. vertritt die Überzeugung von der völligen Unter

ordnung des Staates unter die Kirche. Der Staat iſt vom Teufel, die

Kirche von Gott — nach ſeiner Lehre. „Wer weiß nicht, daß der Urſprung

der Könige und Fürſten von denjenigen herrührt, die von Gott nichts wußten ,

ſondern in Hochmut, Raub, Hinterliſt, Mord, kurz, durch Verbrechen

aller Art, angeſtiftet von dem Fürſten dieſer Welt, nämlich dem Teufel,

mit blinder Begier und unerträglicher Anmaßung über die Menſchen zu

herrſchen getrachtet haben ?“ (Gregor VII. 1081 an den Biſchof Hermann

von Mek.) Ein König, der ſich nicht dem Papſt fügt, iſt für ihn ein Kind

des Teufels “ : , Dieſe alſo, wenn ſie die Prieſter des Herrn zu ihren Füßen

zu beugen ſuchen , mit wem können wir ſie beſſer vergleichen als mit ihm ,

der das Haupt über alle Söhne des Hochmuts iſt, der Chriſtus ſelber, den

höchſten Prieſter, das Oberhaupt aller Biſchöfe, den Sohn Gottes, ver

ſucht hat ?"

Elnendlich viel höher ſtehe die päpſtliche Gewalt als die königliche

Gewalt. Der niedrigſte Geiſtliche, der Teufelaustreiber, ſei mächtiger als
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der König, denn er tann den Teufel austreiben , was der König nicht ver

mag. Jeder Prieſter vermag das Wunder der Meſſe zu vollziehen , was

der König nicht kann , für das Jenſeits zu binden und zu löſen , eine Seele

dem Teufel zu entreißen , ja ſogar bei vorhandener Frömmigkeit Wunder

zu tun . Hoch ſteht für ihn die Prieſterwürde über dem Königtum : „Der

heilige Ambroſius zeigt in ſeinen Schriften, daß das Blei hinter dem Golde

an Wert nicht ſo weit zurückſteht wie die königliche Gewalt hinter der prie.

ſterlichen Würde . wenn man den Glanz des Königtums und das

Diadem der Fürſten entgegenhält, ſo wird man das lektere noch viel un

ſcheinbarer finden, als wenn man Blei mit glänzendem Gold vergleicht,

denn ihr ſeht ja, daß Könige und Fürſten ihren Nacken unter den Fuß der

Prieſter beugen und ihre Hand küſſen, um durch ihr Gebet geſchüßt zu

werden . “

Unter dieſen Umſtänden konnte für den Rönig irgendeine Stellung

über dem Prieſtertum gar nicht in Frage kommen. Jeder gewöhnliche

Prieſter iſt ja berechtigt, den König für ſeine Sünden mit Kirchen

ſtrafen zu belegen, ja er kann gar nichts Beſſeres tun , als „ das Beiſpiel

des Propheten Nathan ,nachzuahmen , der König David wegen ſeiner

Sünden beſtrafte “ . Der König ſteht unter der Diſziplinargewalt des Prie.

ſters. „Als Chriſtus dem heiligen Petrus die Schlüſſel des Himmelreiches

anvertraute, daß er alles im Himmel und auf Erden binden könnte, bat

er da etwa die Könige ausgenommen ? Gehören dieſe nicht auch zu den Scha:

fen , die Gottes Sohn dem heiligen Petrus anvertraut hat ? " (Gregor VII.)

Hieraus wird nun eine ganze Reihe von Rechtsfolgen hergeleitet.

Es wird verworfen nicht nur die „Simonie“, d . h . der Verkauf geiſtlicher

Ämter gegen Geld und damit auch die Lehnsanerkennungsgebühren , ſon

dern auch die Laieninveſtitur, d . h . die Belehnung der Geiſtlichen durch

weltliche Fürſten mit ihren Lehen. Auf einen Schlag wird hiermit dem

deutſchen König die Verfügung über den geſamten Reichskirchenbeſik aus

der Hand geſchlagen . Was der Kirche zur Erfüllung zu Beamtenpflichten

vom Reich gegeben war, wird dem Reiche glatt entzogen .

Aus der Unterordnung des Königs unter den Prieſter wird geſchloſſen :

„ Alle Welt möge erkennen, daß die Apoſtel Petrus und Paulus und als

deren Nachfolger der Papſt, wie ſie im Himmel binden und löſen können,

auch auf der Erde Kaiſerherrſchaften, Königreiche, Fürſtentümer, Herzog

tümer, Markgrafſchaften, Grafſchaften und alle menſchlichen Güter einem

jedem nach ſeinem Verdienſt nehmen und geben können . “ (Gregor VII. auf

der Faſten -Synode.) Hiermit war der König zu einem Lehnsmann des

Papſtes herabgedrückt, das Reich ausdrücklich der päpſtlichen Verfügung
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unterworfen , wenn dieſe Theorie fich durchſelte. Sie iſt in ſchärfſter Weiſe

von Gregor und den Gregorianern vertreten worden.

„ Wenn der Papſt einen König bannt, ſo dürfe niemand ihm die Treue

halten . Hält er ſie doch , ſo begeht er das Verbrechen des Gößendienſtes.

Der Eid darf einem Gebannten nicht gehalten werden , ſonſt wird er zum

Meineid, weil durch ſeine Bewahrung der Gehorſam gegen den Papſt ab

geſchworen wird. Wer dem gebannten König die Treue hält, begeht die

Sünde gegen den heiligen Geiſt“, weil ,er ſich an dem Papſte als Chriſti

Stellvertreter verſündigt .“

Deutlich zeigt ſich das Ziel dieſer Lehren , wenn das erbliche Königtum

von Gregor VII. ausdrücklich verworfen wird. Das Königtum ſou Wahl

königtum , alſo ſchwach ſein ; ehe das Volt und die Großen des Reiches

einen König wählen, haben ſie zuvor dem Papſt Mitteilung zu machen ;

ſtreiten ſich mehrere Bewerber um den Thron, To beſtimmt der Papſt den

jenigen, der ihm vollen und wahren Gehorſam verſpricht. Dieſer hat an den

Papſt dann den Lehnseid zu ſchwören und ihm in allen Dingen unbedingten

Gehorſam anzugeloben. Bricht er dieſes Verſprechen, ſo iſt das Volt ver.

pflichtet, ihn zu ſtürzen , denn es hat erſt dem Papſt und dann dem König zu

gehorchen. Der König iſt dann nichts anderes als ein „gemieteter Schweine

hirt“ der „von ſeinem Herrn davongejagt wird, weil er ſeine Aufgabe nicht

erfüllt“ .

Wie alſo nach der Lehre der Kluniazenſer das Rönigtum dem Papſt

völlig untergeordnet wird, werden aber auch die Biſchöfe dem Papſt völlig

unterworfen . Sie galten bis dahin durchaus noch nicht als dem Papſt

untergeordnet, dieſer vielmehr lediglich als „ Erſter unter Gleichen “. Als

Gregor VII. deutſche Biſchöfe nach Rom zitierte, weigerten ſich dieſe noch.

Es gelang aber Gregor und ſeinen Nachfolgern, den Grundfaß durchzuſeßen,

daß „Wahl und Weihe der Biſchöfe dem Apoſtoliſchen Stuhle zuſtänden “.

Erſt die Kluniazenſer errangen ſo das völlige Primat des Papſtes über die

Biſchöfe.

Der Widerſtand dagegen hat noch ziemlich lange gedauert, das Epiſto

palſyſtem ( Gleichordnung der Biſchöfe neben dem Papſt) hat innerhalb

der Kirche noch lange gegen das Papalſyſtem geſtritten. Die Konzilien

von Piſa (1409), Konſtanz ( 1414—18 ), Baſel (1431—1449) haben

den Grundſak verkündet, daß „ der Papſt dem Konzil unterworfen “ ſei.

1447 hat Papſt Eugen IV. dieſen Grundfak anerkannt, ein Jahr darauf

allerdings vom Kaiſer Friedrich III . den Verzicht auf dieſen Grundſak

ausgehandelt. Ein in Deutſchland nicht anerkanntes Laterantonzil von 1512

hat dann die Unterordnung des Papſtes unter ein Konzil verworfen, auf
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dem Konzil von Trient wurde die Lehre von der Unterordnung des Papſtes

unter das Konzil ausdrücklich verdammt, und die Biſchöfe wurden dem Papſt

in jeder Hinſicht untergeordnet. Vergeblich kämpfte noch im 18. Jahrhundert

der Weihbiſchof Nitolaus von Hontheim in ſeinem Buch „ Febronius:

de statu ecclesiae “ für die Gleichordnung der biſchöflichen und päpſtlichen

Gewalt. Ein allerlegter Vorſtoß in dieſer Richtung waren die Emſer.

Punktationen 1786.

Die Unterwerfung der Biſchöfe unter den Papſt war trok mancher

ſpäteren Rückſchläge der größte Sieg der Kluniazenſer.

In ihrem Kampf gegen das deutſche Königtum haben ſie ſich folgender

Mittel bedient :

Durch den Bannfluch gegen den König und die päpſtliche Auflöſung

der dem König geſchworenen Treueide bildeten ſie päpſtliche Meuterer

parteien unter den deutſchen Fürſten, die ſogenannte ,Partei St. Peter“

unter Heinrich IV., und ſelten die Aufſtellung von Gegenkönigen durch .

Das wirkte ſich als Stärkung des Landesfürſtentums und Schwächung des

Raiſertums aus.

Als Heinrich IV . den päpſtlichen Angriff gegen des Reiches Krone

abgeſchlagen hatte, entfeſſelte das Papſttum den erſten Kreuzzug. Die

Rreuzzüge dienten ſeitdem dazu , die Waffenmacht der weltlichen Fürſten

zu ſchwächen , Heere zu bilden , die nicht Reichsintereſſen, ſondern kirchliche

Intereſſen verfolgten , unbequeme Könige zu langjährigen Fahrten ins

Heilige Land“ zu veranlaſſen , während indeſſen daheim die vatikaniſche

Politit ihre Staaten ſchwächte.

Die Behauptung, das Deutſche Reich ginge vom Papſte zu Leben ,

iſt unter Friedrich Barbaroſſa ( Reichstag von Beſançon ), ja ſelbſt unter

Friedrich II . immer wieder von päpſtlicher Seite vertreten worden . Rardinal

Roland von Siena ( ſpäter Alerander III .) ſagte ausdrücklich : „Von wem

bat denn der Kaiſer das Reich , wenn nicht vom Herrn Papſt ?"

Nicht das deutſche Kaiſertum , ſondern die Landesfürſten haben dieſe

päpſtlichen Anſprüche auf entſcheidende päpſtliche Mitbeſtimmung bei der

Wahl des deutſchen Königs und römiſchen Kaiſers ausgeſchaltet. Auf dem

Kurverein zu Rhenſe am Rhein 1338, deſſen Beſchlüſſe auf dem Reichstage

zu Frankfurt im gleichen Jahre ( „ Konſtitution über das Recht und den Glanz

des Reiches") beſtätigt wurden, beſchloſſen die deutſchen Kurfürſten :

1. daß bei der Königswahl die Stimmenmehrheit der Kurfürſten ent

ſcheide,

2. daß der erwählte deutſche König ſofort und ohne dazu der Krönung

durch den Papſt zu bedürfen, als Römiſcher Kaiſer anzuſehen ſei.
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Der Papſt proteſtierte dagegen. - In der Goldenen Bulle Kaiſer Karls VI.

vom Jahre 1356 wurden dann die päpſtlichen Anſprüche auf Beſtätigung

des deutſchen Königs überhaupt nicht mehr erwähnt.

Dagegen gelang es den Kluniazenſern völlig, das Verbot der Prieſter

ehe und das Verbot der Simonie durchzuſeßen. Hinſichtlich der Belehnung

der geiſtlichen Fürſten ergab ſich folgende Entwicklung:

Bis zu Gregor VII. erfolgte die Belehnung durch Übergabe von

Ring und Stab. Damit war geſagt, daß der König nicht nur das Recht

hatte, die Bistümer und Reichsabteien zu beſeben , ſondern auch daß die

geiſtlichen Fürſten die mit ihren Sprengeln verbundenen Hoheitsrechte

( Temporalien) natürlich nicht die rein geiſtlichen Befugniſſe

durch die Gnade des Königs ausübten.

Gregor VII. hatte dann jede Laieninveſtitur, alſo auch die Belehnung

der Biſchöfe mit den weltlichen Beſiktümern , als unzuläſſig verworfen und

gefordert, daß dieſe weltlichen Beſikungen ohne weiteres mit dem geiſtlichen

Amt verbunden bleiben ſollten .

Der 1111 von König Heinrich V. mit Papſt Paſchalis II . geſchloſſene

Vertrag, daß die Biſchöfe alle weltlichen Beſikungen zurückgeben ſollten,

der König dagegen die Inveſtitur für die noch übrigbleibenden rein geiſtlichen

Rechte dem Papſt zu überlaſſen habe, wurde wider Treu und Glauben in

Zuſammenarbeit mit dem franzöſiſchen König vom Papſt gebrochen .

Daraufhin tam 1122 zwiſchen Heinrich V. und Papſt Calirt II. ein

Abkommen zuſtande (Wormſer Konkordat), das rechtlich eine der unglück.

lichſten Löſungen des Streitfalles darſtellte:

1. Der König verzichtete auf die Inveſtitur mit Ring und Stab, die

nun lediglich als ſymboliſche Verleihung der rein geiſtlichen Funktionen

gelten ſollte.

2. Die Beſekung der Bistümer und Reichsabteien ſollte durch freie

Wahl des Klerus in dem betreffenden Sprengel erfolgen . In Deutſchland

ſollte der König oder ſein Vertreter der Wahl beiwohnen und bei zwie

ſpältiger Wahl entſcheiden können. In Italien und Burgund hatte er dieſes

Recht nicht. Damit war ihm die Beſtimmung über die italieniſchen und

burgundiſchen Bistümer überhaupt genommen .

3. Die rieſigen Reichslehen und Hoheitsrechte ( Temporalien ) ſollten

den geiſtlichen Fürſten bleiben. In Deutſchland ſollte der König ſie mit dem

Zepter vor der Weihe, in Italien und Burgund nach der Weihe verleihen.

Wieder war damit in Italien und Burgund dem König jeder Einfluß ent

zogen, in Deutſchland bedeutete die Verweigerung der Belehnung eines

bereits gewählten Biſchofs mit den Temporalien jedesmal einen Ronfliktsfall.
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Dazu kam, daß nach der herrſchenden Ronkordatstheorie des Vatikans ein

Konkordat zwiſchen dem Papſt und dem König kein zweiſeitiger Vertrag,

ſondern eine einſeitige Gnadenerweiſung des Papſtes an die Perſon des

Königs darſtellt. So wurden ſchon nach Heinrichs V. Tod die wenigen

Zugeſtändniſſe des Wormſer Konkordats langſam abgebaut, das Reich

aber um ſeinen Reichsbeſik gebracht, eine Unzahl überflüſſiger geiſtlicher

Fürſtentümer, wie es fie in keinem anderen Land Europas gab, in Deutſch

land geſchaffen und die Krone auf das äußerſte geſchwächt.

Erſt gegen ſein Ende, auf dem Reichsdeputationshauptſchluß unter

dem Druck der franzöſiſchen Macht und faſt ſchon im Sterben liegend,

hat das alte deutſche Reich die geiſtlichen Fürſtentümer zugunſten der welts

lichen Fürſtentümer ſäkulariſiert. Aber auch hierdurch trat keine Stärkung

des Reiches, ſondern nur eine Stärkung der Landesfürſten ein.

Von dem großen Beſitz der Kirche (die römiſch - katholiſche und die

proteſtantiſche Kirche zuſammen ſind noch heute der zweitgrößte Wald.

beſiker im Deutſchen Reich ) geht aber heute noch ein nicht unerheblicher

Teil auf alte Reichslehen zurück, die damals dem Reiche durch die klunia .

genfiſchen Päpſte entfremdet find. Was heute Landbeſit der Kirchen iſt,

iſt zum geringſten Teile gekauft oder durch Neurodung von Wildland er

worben, der größere Teil iſt auf dem Totenbett vermacht“ oder dem

alten Reiche entzogenes Reichslehen !

B. Das Aufſteigen der Landesfürſten und der Rüdgang

der kaiſerlichen Macht.

Eins der wenigen unbeſtreitbaren Verdienſte der Rarolinger und be.

ſonders Kaiſer Karls war die ſtaatliche Zuſammenfaſſung der deutſchen

Stämme und die Ausſchaltung der Stammesherzogtümer . Da ſie aber

keine wirklich aus deutſcher Wurzel kommende Reichsidee an die Stelle

des Gefühles der ſtammesmäßigen Verbundenheit zu ſeben vermocht hatten ,

ſo begannen, je mehr das karolingiſche Reich zerfiel, ſich neue Stammes.

berzogtümer zu bilden. Lediglich bei den Frieſen und Thüringern entſtand

kein Stammesherzogtum mehr, dagegen erſchien es, teils von den Mark

grafſchaften, teils von den Sendgrafen ſeinen Ausgang nehmend, teils

zurückgehend auf die Verſorgung jüngerer Söhne des karolingiſchen Hauſes ,

bei den Franken, Schwaben (Alemannen), Lothringern , Bayern und Sachſen

wieder. Hier handelte es ſich um echte Stammesherzogtümer, deren Grenzen

durch das Volkstumsgebiet des betreffenden Stammes beſtimmt werden.

Das bayeriſche Stammesherzogtum umfaßte ſo Ober- und Niederöſterreich ,
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Tirol, Salzburg, Kärnten und Steiermark, das fächfiſche Stammesherzog.

tum alle Gebiete Norddeutſchlands mit fächſiſcher Sprache und Bevölkerung ;

lediglich Lothringen war ſtammesmäßig gemiſcht aus Franken, Romanen

und gewiſſen Reſten der Burgunder ; das deutſche Herzogtum Franken

umfaßte nur einen Teil des fränkiſchen Stammes. Als unter Rarl dem Dicken

und Ludwig dem Kind die Reichsmacht völlig verfiel, wurden die Herzöge

in ihrem Gebiet faſt unumſchränkt, übten den oberſten Gerichtsbann aus,

erlangten die Erblichkeit und das Heeresbannrecht, konnten die geiſtlichen

und weltlichen Großen veranlaſſen, zu ihren Hof- und Gerichtstagen zu

erſcheinen . Dieſe ſtanden damit nicht mehr direkt, ſondern nur mittelbar

unter dem Reich , zwiſchen ſie und das Reich ſchob ſich die Herzogsgewalt.

Wäre dieſe Entwicklung weitergetrieben, ſo hätte ſie notwendigerweiſe zur

völligen Auflöſung der Reichsmacht und zur Entſtehung eines ſelbſtändigen

bayeriſchen , ſächſiſchen und ſchwäbiſchen Königreiches führen können ; Be

ſtrebungen in dieſer Hinſicht waren auch ſpäter, 7. B. bei den Sachſen, deutlich

ſpürbar. Ein Deutſches Reich wäre dann niemals entſtanden .

Noch Heinrich I. nahm die größten Rüdfichten auf die Eigenſtändigkeit

der Stammesherzöge, dem bayeriſchen Herzog geſtattete er ſogar die Be.

ſebung der bayeriſchen Bistümer. Je mehr aber unter ihm und ſeinem Sohn

Otto dem Großen die Reichsmacht erſtarkte, um ſo mehr wurde das Stammes.

herzogtum zurückgedrängt. Durch die Schaffung von Stammespfalzgraf-.

ſchaften (ie eine in Sachſen, Franken, Schwaben und Bayern ), deren Pfalz

grafen die Verwaltung der Reichsgüter und die Vertretung der königlichen

Rechte hatten , wurde ein Gegengewicht gegen die Macht der Herzöge

geſchaffen. Otto I. 309 939 das Herzogtum Franken ganz ein , teilte Loth

ringen in Ober- und Niederlothringen. Otto III . machte im Jahre 1000

Rärnten von Bayern unabhängig ; 1156 wurden noch einmal drei Graf

ſchaften ob der Enns und die ſogenannte „ Oſtmark“ von Bayern losgetrennt

und daraus das Herzogtum Öſterreich geſchaffen ; 1180 wurde die Steier.

mark zu einem ſelbſtändigen Herzogtum gemacht. Im gleichen Jahre wurde

Heinrichs des Löwen großes Herzogtum Sachſen übrigens ſehr zum

Schaden der deutſchen Machtſtellung gegenüber Dänemark nach Heinrichs

des Löwen Sturz in eine Anzahl Gebiete aufgeſplittert. Das Herzogtum

Schwaben zerſplitterte ebenfalls territorial und erloſch 1268 beim Tode

Ronradins.

Das Stammesherzogtum war ſo bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts

beſeitigt. Es hätte in der Linie einer geſunden deutſchen Reichsentwicklung

gelegen, wenn der Kaiſer die Herzogtümer in ſeiner Hand vereinigt hätte.

Die Gelegenheit hierzu war mehr als einmal da. Heinrich III . (1039 bis 1056 )
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war durch Erbſchaft neben ſeinem rheiniſchen Teil Frankens in den Beſit

der Herzogtümer Bayern, Schwaben und Kärnten gekommen ; nur Sachſen

und Lothringen hatten eigene Herzöge. Der Gedanke hätte nahe gelegen,

zumal der lothringiſche Herzog ein Reichsrebell und der Sachſe kaum beſſer

war, auch dieſe lebten beiden Herzogtümer an die Krone zu bringen . Hein

rich III . hat dieſe Gelegenheit nicht benukt, ſondern ſogar in Bayern, Schwa.

ben und Rärnten neue Herzöge eingeſekt. Eine ähnliche Gelegenheit hatte

Heinrich IV. nach ſeinem Siege über Rudolf von Schwaben ; ſie tauchten

auch ſonſt immer wieder auf, ohne je benukt zu werden. Das deutſche Kaiſer:

tum hatte fich die grundfäßliche Beſeitigung des Stammesherzogtums

nicht zum Ziel geſekt, darum war es auch nicht der Nugnießer, als das

Stammesherzogtum fich auflöſte.

Gewinner waren vielmehr die Großen innerhalb der Stammesherzog.

tümer. Hier handelte es ſich z . B. um erblich gewordene Grafen der karo

lingiſchen Zeit, die den Grundſak der Erblichkeit der Leben, den Konrad II.

ausgeſprochen hatte, auch auf ihr Amt und das damit verbundene Gebiet

anwandten. Sie erſchienen bald nicht mehr als Beamte des Königs oder

des Herzogs, ſondern als Inhaber einer Staatsgewalt zu eigenem Recht.

Ein großer Teil von ihnen wurde mit dem Sturz des Stammesherzog.

tums – etwa des Herzogtums Heinrichs des Löwen im Jahre 1180

reichsunmittelbar. Sie boben ſich als Reichsfürſten , die ihre Lehen direkt

vom König hatten, über die Maſſe des kleinen und mittleren Adels, der

wiederum ſeine Leben von ihnen hatte, heraus. Hatten bis dahin als Reichs.

fürſten die Inhaber der Reichsämter gegolten, die Reichsbiſchöfe, Reichs.

äbte, Herzöge, Markgrafen, Pfalzgrafen und Reichsgrafen, und hatte ſich

ihre Stellung danach bemeſſen , ob ſie Inhaber eines Reichsamtes waren ,

ſo kam es nunmehr darauf an, ob ſie ein Land direkt als Zepterleben (geiſt

liche Fürſten) oder Fahnenlehen (weltliche Fürſten ) vom König empfangen

hatten.

Über die außerordentlichen Einſchränkungen, denen des Königs lehns

herrliche Rechte gegenüber den geiſtlichen Fürſten unterlagen, iſt geſprochen

worden . Die weltlichen Fürſten waren dem König wie die geiſtlichen zur

„ Heerfahrt“ , d . h . zur Stellung von Kriegern und zur „ Hoffahrt“, d. h.

zum Beſuch ſeiner Hoftage, verpflichtet. Während der geiſtliche Fürſt

„ nicht ſtarb “, fiel theoretiſch beim Ausſterben eines weltlichen Fürſtenhauſes

das Lehen an den König zurück. Dieſes Heimfallrecht, dem einzelne Könige

„ nachhalfen “, hat in Frankreich zum Rückfall der großen Lehen an die

Krone und zur einheitlichen Zuſammenfaſſung des Staates geführt. Im

Deutſchen Reich hatten die Fürſten mit päpſtlicher Hilfe durchgefest, daß

-
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jedes heimgefallene Lehen vom König „ binnen Jahr und Tag“ (ein Jahr

6 Wochen und drei Tage) wieder ausgegeben werden mußte. Damit war es

dem König unmöglich geworden , heimfallende Leben in eigener Hand zu

behalten.

Die Reichsfürſten verlangten auch die Entſcheidung bei der Königswahl ;

batte unter den Raiſern des fächſiſchen und des ſaliſchen Hauſes die deutſche

Königswahl noch als Volkswahl gegolten, ſo ging fie jekt in die Hände

der Fürſten über. Mit ihnen mußte verhandelt werden , wenn auch der Grund .

ſat ſich durchſette, daß der Nachfolger unter den Abkömmlimgen des lekten

Königs oder deſſen nächſten Verwandten geſucht werden ſollte. So wurde

jede Wahl eingeleitet durch Einzelverhandlungen des Kronkandidaten mit

den Fürſten , die jedesmal große Zugeſtändniſſe an einzelne Fürſten oder an

ihre Geſamtheit auf Koſten des Reiches mit ſich brachten . Da jede Wahl

für ſie gewinnreich war , ſo widerſekten ſich die Fürſten aufs äußerſte der

Umwandlung des Deutſchen Reiches in ein Erbreich . Auch hier traf ihre

Politik mit der päpſtlichen Politik zuſammen . Als der gewaltige Heinrich VI.

1190 auf dem Reichstage zu Würzburg das Deutſche Reich zu einem Erb

reich machen wollte und dafür den Fürſten die Erblichkeit ihrer Lehen auch

in der weiblichen Linie anbot, lehnten ſie ab. Als Friedrich II . aus dem Hauſe

der Hohenſtaufen die Zuſtimmung der geiſtlichen Fürſten zur Wahl ſeines

Sohnes Heinrich (der ſpäter nicht den Thron beſtieg) von den geiſtlichen

Fürſten erlangen wollte, mußte er mit ihnen 1220 die „ Confoederatio cum

principibus ecclesiasticis “ abſchließen , in der er auf weſentliche Einkünfte

aus den geiſtlichen Fürſtentümern verzichtete. 1232 gewährte er den weltlichen

Fürſten das „ Statutum in favorem principum “, ſeit jener Zeit hießen

weltliche und geiſtliche Fürſten „ Landesherren “ .

Unter den Fürſten traten immer mehr die drei Erzbiſchöfe von Mainz,

Trier und Röln, die Herzöge von Sachſen, die Pfalzgrafen bei Rhein und der

Markgraf von Brandenburg ſowie der König von Böhmen (nur der Schwa

benſpiegel nennt an ſeiner Stelle den Herzog von Bayern) als „ Kurfürſten "

hervor, während die anderen Fürſten bei der Königswahl immer mehr

auf das Recht, der Wahl ihren Beifall zu bezeigen, zurückgedrängt wurden.

Auf dem Kurverein von Rhenſe 1338, auf dem die Kurfürſten die

päpſtliche Einmiſchung abwieſen , beſchloſſen ſie, daß bei der Königswahl

die Stimmenmehrheit der Kurfürſten entſcheiden ſolle.

Die Goldene Bulle Kaiſer Karls IV. von 1356 , das grundlegende

Reichsgeſet jener Zeit, hat dann folgende Regelungen getroffen :

a. Kurfürſten wurden die Erzbiſchöfe von Mainz (Erzkanzler von Deutſch .

land ), von Trier ( Erytanzler von Burgund), von Köln (Erzkanzler von
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Stalien ), der König von Böhmen ( Erzíchent), der Pfalzgraf bei Rhein

(Erztruchſes), der Herzog von Sachſen (Erzmarſchall ), der Markgraf

von Brandenburg ( Erzkämmerer).

b. Die Kurſtimme wurde mit dem Land verbunden , die Kurlande wurden

für unteilbar und unveräußerlich , im Mannesſtamm vererblich erklärt.

c. Die Kurfürſten bekamen folgende Vorrechte: ihre Untertanen durften

nicht vor das Königsgericht geladen werden, gegen einen Spruch ihrer

Gerichte durfte nicht an das Königsgericht appelliert werden . Sie

wurden gegen Majeſtätsverbrechen geſchüßt wie der König, bekamen

in vollem Umfange die Regalien (Zollrecht, Münzrecht, Judenſchuß,

Bergwerksnukung) und wurden mit 18 Jahren für großjährig erklärt.

Damit waren ſie eigentlich bereits Staaten im Staat. Nach und nach aber

riſſen auch andere Fürſten alle dieſe Vorrechte an ſich , ſo daß die Macht

des Kaiſers immer mehr und mehr zuſammenſchmolz.

Auch wo die Unteilbarteit der Landesfürſtentümer nicht (wie durch

die Goldene Bulle im Fall der Rurfürſtentümer) beſtimmt war, wurde fie

von den übrigen Fürſten durch Familienbeſchlüſſe herbeigeführt, durch die

Hausverfaſſung die Unveräußerlichkeit der Gebiete und ihre Vererbung

im Mannesſtamme geſichert. Damit war auch die Möglichkeit einer völligen

Zerſplitterung der Fürſtentümer, ſo daß ſie endlich unſchwer vom Reich

aufgeſogen werden konnten (wie ein ähnlicher Vorgang der Aufſaugung

völlig zerſplitterter Kleinſtbeſikungen von „ Fürſten und Fürſtenkindern “

im mittelalterlichen Großfürſtentum Moskau fich vollzog), auf deutſchem

Boden ausgeſchaltet. Unter dieſen Umſtänden mußte jeder neue Herrſcher

– und dies beginnt bei Rudolf von Habsburg beſtrebt ſein, ſeine per .

ſönliche Hausmacht zu verſtärken , mußte ſich ſelber hineinmiſchen in das

Ringen der kleinen und mittleren Fürſten um größere Macht, - und jeder

Mißerfolg , den er hierbei hatte, ſchlug auf die Krone zurück, jeder Erfolg,

den er hatte, ſchloß die eiferſüchtigen andern Fürſten zuſammen. Das ſo

entwickelte Landesfürſtentum im Deutſchen Reich wurde zum Reichs

unglück. Jedes einzelne Gebiet zu klein, um die andern aufſaugen zu können

und das Reich zu erneuern , aber auch wiederum zu groß, um vom Kaiſer

einfach in die Rolle eines privaten Gutsbeſikers herabgedrückt zu werden,

bildeten die einzelnen Landesfürſtentümer Hemmniſſe für die Einſakfähiga

keit des Reiches nach außen .

In England, Dänemark, Frankreich und Schweden ſekte fich das ein

heitliche Königtum durch ; in Spanien blieben zwar Rechtsverſchiedenheiten

der Provinzen, aber die Granden von Spanien wurden Hofadel und nicht

Landesfürſten, ſelbſt die Magnaten Polens erreichten keine fürſtliche Selb
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ſtändigkeit, das Deutſche Reich aber befand fich ſchon im ausgehenden

15. Jahrhundert auf dem Wege zu einer Fürſtenrepublit.

Dieſe Fürſtenrepublik war gehemmt durch zwei Kräfte, die an der

Reichseinheit intereſſiert waren : kein Landesfürſt war urſprünglich in ſeinem

Gebiet unbeſchränkt. Das Bündel von Hoheitsrechten auf Grund einzelner

Privilegien, das er in der Hand hält, ſichert ihm noch keine unbeſchränkte

Souveränität. Ihm gegenüber ſtehen die Landſtände, die Großen ſeines

Territoriums, die Ritterſchaft (der landfäffige Adel), die Landſchaft ( die

Städte), die Geiſtlichkeit und in einzelnen Gebieten (8. B. Grafſchaft Tirol)

die Bauernſchaft. Dieſe nahmen das Recht der Steuerbewilligung in An

ſpruch . Grundſak war, daß der Fürſt die Verwaltung des Territoriums

auf eigene Koſten führen müſſe ; erſt wenn ihm dies nicht möglich war, konnte

er ſich an die Landſtände mit der Bitte um einen Zuſchuß ( Bede) aus dem

„ Landkaſten “ wenden. Die Stände prüften dabei, ob die fürſtliche Regies

rung auch das Geld recht angewandt habe, und machten Zahlungen viel.

fach von neuen Privilegien und Zugeſtändniſſen abhängig. Wurden ſie

nicht gefragt, und konnten ſie ſich nicht äußern , ſo zahlten ſie nicht; „wo

wir nicht mitraten, da wir nicht mittaten ! “ Bei Verlebung ihrer Privi

legien nahmen die Landſtände das Recht in Anſpruch, ſich ſelbſt zu verſam

meln ( jus collegii), notfalls gegen fürſtliche Willkür zu den Waffen zu

greifen (jus rebellionis).

Als Rückendeckung gegen den Landesfürſten war ihnen dabei „ Kaiſer

und Reich“ , d . h . die Berufung an den Raiſer, ſein Reichshofgericht oder

ſein Reichskammergericht außerordentlich lieb. Sie waren ſo ein gewiſſes

Gegengewicht gegen das Landesfürſtentum auch im Reichsaufbau.

Das zweite Gegengewicht ſtellten die Städte dar. Sie rangen gegen

die fürſtliche Abſicht, ſie ihrer Reichsunmittelbarkeit zu berauben und zu

fürſtlichen Städten zu machen, hatten zum großen Teil Reichstradition ;

die Goldene Bulle enthielt ausdrücklich das den Fürſten gemachte Zuge

ſtändnis , Städtebündniſſe ſollten nicht weiter geduldet werden, und die

Städte ſollten keine Pfahlbürger aufnehmen . Selbſtverſtändlich blieben

dieſe Verbote erfolglos, ſolange die Städte ſtark waren. Auch ſie waren

an der Einheit des Reichs intereſſiert.

Schließlich war die freie Reichsritterſchaft, die reichsunmittelbar unter

dem Raiſer ſtand, ihrer Tradition und ihrem Intereſſe nach der landes

fürſtlichen Macht gegneriſch. Sie war vor allem in Franken und Schwaben

zahlreich ; in der gleichen Lage befanden ſich die freien Reichsdörfer.

Mit dem ausgebenden 15. Jahrhundert beginnen alle dieſe Kräfte ab

zuſinken.
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Luthers kraſle Obrigkeitslehre : „Seid untertan der Obrigkeit, die Ge.

walt über euch hat“, begünſtigte einſeitig die Landesfürſten gegen die Land

ſtände. Die lutheriſchen Prediger haben geradezu zielbewußt der fürſt

lichen Aumacht gegen die Rechte der Stände den Weg bereitet. Nur in

wenigen Ländern Deutſchlands ( Württemberg, Mecklenburg, Holſtein )

erhielten ſich die Landſtände. Wo immer ihre Stimme erſtickt wurde, fiel

die lekte Körperſchaft weg, die noch aus dem Fürſtentum im eigenen Recht

ſich an Kaiſer und Reich hatte wenden können .

Der Niedergang der Städte infolge der Verlegung der Handels.

ſtraßen, der Niederlagen der Hanſa gegen Dänemark (in der Grafenfehde

1532—1534 ), des Sturzes der führungsbegabten alten Geſchlechter, der Ab

neigung der lutheriſchen Lehre gegen jedes ſtaatliche Regiment, das nicht

fürſtlich war. Endlich und vor allem das Abſinken der ſtädtiſchen Wehrhaftig

keit ließen auch dieſen Faktor zurücktreten.

Die Reichsritterſchaft war die einzige Gruppe, die mit Waffenge:

walt verſuchte, die Reichseinheit gegen das aufſteigende Landesfürſtentum

zu retten . Aber auch von ihr machte nur ein Teil mit und unterlag 1522

in der Erhebung des Ullrich von Hutten und Franz von Sidingen. ( 1522/23 .)

Der große Bauernkrieg von 1525 hatte neben allen ſeinen andern

Zielen auch den Sturz der Landesfürſten und die Vereinheitlichung des

Reiches zum Zweck. Gerade gegen ihn wandte ſich Luther auf das ſchärfſte,

weil die norddeutſchen Landesfürſten (Kurfürſt von Sachſen u. a .) ſein

Rückhalt gegen den Kaiſer waren, außerdem die Einziehung des großen

katholiſchen Kirchengutes durch die Bauern und deſſen Wiederverteilung

an die Bauernſchaften gerade eins der Hauptanreizmittel für die Fürſten,

um ſich der lutheriſchen Sache anzuſchließen, die Einziehung des großen

Kirchengutes, zu beſeitigen drohte.

Aber auch die kaiſerliche Gewalt verſagte in der Frage der Reichs

einheit. Kaiſer Karl V. ſiegte zwar 1547 über die Reichsrebellen Kurfürſt

Friedrich von Sachſen und Landgraf Philipp von Heſſen bei Mühlberg,

zog aber ihre durch Reichsverrat verwirkten Länder nicht ein . Fünf Jahre

ſpäter vermag Kurfürſt Moriß von Sachſen in offenem Bündnis mit dem

franzöſiſchen König Heinrich II . dieſem die Reichsfeſtungen Men, Toul

und Verdun in die Hände zu ſpielen , die das Reich nicht wiedergewinnen

tann . 1556 dankt Kaiſer Karl V. ab.

Schon bei ſeiner Wahl 1519 hatten die Kurfürſten mit ihm eine vor

der Regierungsübernahme zu beſchwörende „ Wahlkapitulation “ über die

beiderſeitigen Rechte abgeſchloſſen ; 1711 iſt dann dieſe Wahlkapitulation

„ beſtändig “ geworden. Den ſtärkſten Stoß bekam die Reichseinheit aber
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durch den Frieden von Münſter und Osnabrück (1648 ). Die Schweiz und

die Niederlande fchieden aus dem Reiche aus, Frankreich erhielt Mek,

Toul und Verdun, die öſterreichiſchen Beſiktümer im Oberelſaß und die

Landvogtei über 10 elfäffiſche Reichsſtädte, - es wurde damit Deutſcher

Reichsſtand. Schweden erhielt Vorpommern , Wismar und die Bistümer

Bremen (ohne die Stadt) und Verden, wurde auch Deutſcher Reichsſtand.

Die Souveränität ging durch dieſen Frieden an „ Kaiſer und Reich “ über,

konnte alſo vom Kaiſer nur noch in Gemeinſchaft mit den auf dem Reichs.

tag verſammelten Ständen ausgeübt werden. Dieſer Reichstag zerfiel in

drei Kollegien , das Rurfürſtenkollegium “, den „ Fürſtenrat“ und das

„ Städtekolleg “ . In Religionsſachen teilte ſich der ganze Reichstag außer

dem, Rollegium für Kollegium in zwei Teile, ein Corpus Catholicorum

und ein Corpus Evangelicorum .

Das Kurfürſtenkolleg beſtand aus den ſieben Kurfürſten , wirkte mit

bei der Königswahl, mußte „ Willebriefe“ bei Veräußerungen von Reichs .

gut erteilen , ſtimmte bei in Fällen der ſogenannten „ beſchränkten Vor

behaltungsrechte “ des Raiſers, die nur mit kurfürſtlicher Zuſtimmung aus.

geübt werden konnten, ſo der Erteilung des Zoll-, Stapel- und Münzregals.

Der Fürſtenrat beſtand aus den der Reichsſtandſchaft teilhaftigen geiſt

lichen und weltlichen Fürſten, Grafen und freien Herren . Die Fürſten

ſtimmten Mann für Mann, die nichtgefürſteten Reichſtände hatten keine

Einzelſtimmen, ſondern die Grafen und Herren zuſammen vier, die Prälaten

zwei Stimmen . Das Recht des Kaiſers, fich durch Ernennung neuer Reichs

ſtände einen ſtärkeren Einfluß auf den Reichstag zu verſchaffen, wurde durch

den „ Jüngſten Reichsabſchied “ von 1654 abgeſchnitten, wo der Erwerb

einer Einzelſtimme auf dem Reichstag außer an die kaiſerliche Verleihung

auch an die Aufnahme durch das Kurfürſtenkollegium und den Fürſtenrat

geknüpft wurde. Der Reichsfürſtenrat beſtand aus etwa 35 geiſtlichen und

65 weltlichen Stimmen, davon 95 Einzelſtimmen und 6 Kuriatſtimmen .

Das Kollegium der Städte war erſt im Weſtfäliſchen Frieden den

übrigen Reichsſtänden gleichgeſtellt und zerfiel in die Rheiniſche Städte

bank mit 14 und die Schwäbiſche Städtebank mit 37 Stimmen .

Dieſer höchſt ſchwerfällige Apparat des Reichstages tagte ſeit 1663

permanent in Regensburg ; die Reichsſtände waren auf ihm nicht mehr

perſönlich , ſondern durch Bevollmächtigte, der Kaiſer durch einen Prinzipal.

kommiſſarius vertreten . Innerhalb des einzelnen Kollegien entſchied die

abſolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen , nur in Religionsſachen

und wo es ſich um Vorrechte einzelner handelte, war Überſtimmen aus

geſchloſſen . Ein Beſchluß kam in der Weiſe zuſtande, daß Geſebesvore
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ſchläge vom Kaiſer oder von einzelnen Reichsſtänden zuerſt gleichzeitig an

das Kurfürſtenkolleg und den Reichsfürſtenrat gingen. Dasjenige Rolleg,

das ſich zuerſt darüber geeinigt hatte, teilte ſeinen Beſchluß dem andern

mit ( Relation ). Das andere Kolleg verfaßte dann dazu eine „ Rorrela

tion“, – einigten ſich die beiden nicht, ſo blieb der Vorſchlag liegen . Ei

nigten ſie ſich , ſo ging die Angelegenheit an das Städtekollegium . War

dieſes auch einverſtanden , ſo lag ein „ Reichsgutachten “ vor, das mit der

kaiſerlichen Billigung zum „ Reichsſchluß " wurde, man kann ſich vor

ſtellen , wie lange dieſes Verfahren gedauert hat ; dieſer Reichstag aber war

gemäß Art. 8, § 2 des Weſtfäliſchen Friedens, meiſtens zitiert mit ſeinem

Anfangswort „ Gaudeant“ („ fie mögen ſich erfreuen ... “), zuſtändig für

Kriegserklärung und Friedensſchlüſſe, für die Feſtſebung der Heeresſtärken

des Deutſchen Reiches und der Beiträge (Matrikel), die die einzelnen

Fürſten an das Reich zu zahlen hatten , war zuſtändig für die Gefeßgebung

jeder Art, – und es ſprach im Zweifel die Vermutung für ſeine, nicht für

des Raiſers Zuſtändigkeit.

Die Krone Frankreich und die Rrone Schweden aber waren auf Grund

des Weſtfäliſchen Friedens Rechtsgaranten dieſer „ Libertät“ ; jeder ein

zelne Fürſt war berechtigt, ſelbſtändig mit dem Auslande zu verhandeln

und Bündniſſe abzuſchließen , ſoweit ſich dieſe nicht „gegen Kaiſer und Reich “

richteten. Dieſe lektere Beſtimmung ſtand praktiſch auf dem Papier. Als

im ſpaniſchen Erbfolgekrieg (1701–1714 ) die reichsverräteriſchen Kurfürſten

von Bayern und Köln auf der franzöſiſchen Seite ſtanden und von Rechts

wegen in die Reichsacht erklärt wurden, mußten ſie im Frieden zu Raſtatt

und Baden (1714) auf franzöſiſchen Druck in ihre Ämter und Würden

wiedereingeſett werden .

Mit Recht bezeichnete Samuel von Pufendorf das Deutſche Reich

mit dieſer Verfaſſung als „ etwas einem Ungetüm Ähnliches “ ; jede wirk

liche Reichseinheit war verſchwunden.

Nicht in geſchichtlichen Verdienſten, ſondern zum allergrößten Teil

in Reichsſchädigungen , nicht im ſtammesmäßigen Zuſammenhange ihrer

Gebiete noch im Willen des Volkes noch in irgendeinem moraliſchen

Rechtsgrunde beruhte die Stellung dieſes deutſchen Kleinfürſtentums. Es

hatte ſich dieſe vielmehr errungen , indem es reich sungetreu in ſeiner großen

Mehrheit unter Heinrich IV. der „Partei St. Peter“ des Papſtes Gregor

VII. angehangen hatte, unter Heinrich V. revoltierte, unter Friedrich Bar.

baroſſa bis zum Ende der Hohenſtaufen die Bedrängnis des Raiſertums

in ſeinem Kampf für das Deutſche Reich gegen die päpſtliche Almacht

ſelbſtſüchtig ausnukte, dem erſchütternden Kampfe Kaiſer Ludwigs des
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Bayern für das Reich gegen eine päpſtlich -franzöſiſche Bündnispolitik in

den Rücken fiel, Karl IV. in ſeiner weiträumigen deutſchen Oſtpolitik lähmte

und ſchließlich die lutheriſche Lehre benubte, um im Innern die lebendigen

Volkskräfte zu feſſeln und gegen das Reich ſich zu ſtärken. Das Landes.

fürſtentum aber hat alle Reformverſuche im Reich zielbewußt lahmgelegt,

immer einige perſönlich ehrenwerte und reichstreue Männer abgerechnet;

es hat Hutten und Sickingen niedergeſchlagen, den Bauernkrieg mit allen

ſeinen reichsreformatoriſchen Zielen „gewonnen“ und das deutſche Volt

ihn verlieren laſſen , hat 1630 den Rücktritt Wallenſteins (und zwar diese

mal die katholiſchen Kurfürſten, die hinſichtlich ihres Strebens zur Beo

ſchränkung der Reichsmacht in keiner Weiſe hinter den proteſtantiſchen

Kurfürſten zurücftanden ) erzwungen und damit den einzigen Mann, der,

auf ſein Heer und ſein Genie geſtüßt, ein einheitliches Reich ſchaffen wollte,

beſeitigt.

Artfremd waren die Rechtstitel, auf die ſie ſich ſtükten , in der Not

von deutſchen Königen erpreßte Privilegien, dem Reiche geſchickt entzogene,

erblich gemachte, unter die Wiederverlehnungspflicht geſtellte Reichslehen ,

herausgehandelte Wahlkapitulationen und ſchließlich die Berufung auf die

bibliſche Obrigkeitslehre im Gegenſat zu den Intereſſen des lebendigen

deutſchen Voltes.

C. Die Entwidlung des Strafrechtes.

Wie die übrigen karolingiſchen Geſebe, ſo gerieten auch die ſtrafrecht.

lichen Beſtimmungen der karolingiſchen Zeit zum größten Teil, ſoweit fie

nicht altüberliefertes Recht betrafen oder neu in das Volksbewußtſein über

gingen, in Vergeſſenheit. Es entwickelte ſich ein unſchriftliches Strafrecht,

das ſeit dem 10. Jahrhundert immer mehr Züge neuer, eigenwüchſiger

Geſtaltung annahm. Die Zahl der von Amts wegen zu verfolgenden Vers

brechen nahm zu, — der Grundſaß „Wo kein Kläger iſt, da iſt auch kein

Richter “ verfiel langſamer Einſchränkung. Das Bewußtſein von der tieferen

Grundlage des Strafrechtes altariſcher und germaniſcher Zeit mit ſeinem

Unterſchied der durch Bußzahlung „ gutzumachenden “ Taten und der vier

großen „ Miſſetaten “ gegen Hof und Blut iſt ganz verlorengegangen , dagegen

lebt die Unterſcheidung von Neidingswerken und Nichtneidingswerken fort.

Man unterſcheidet jekt „hohe Wrogen“ (Ungerichte ), ( Halsgerichte), die an

Hals und Hand gehen , und Frevel, die an Haut und Haar geſtraft werden .

Die „ Lingerichte “ oder „ boben Wrogen“ umfaſſen die groben Friedens.
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brüche ( Brandſtiftung, Mord, gewaltſamen Straßenraub, Notzucht);

hier muß eine öffentliche Friedensordnung, des Landes oder des Reiches

Friede verlekt ſein . Unter einem erhöhten Friedensſchuß ſtanden die Kirche

und ihre Anſtalten, das Gericht, die großen Königsſtraßen und alles, „was

in des Königs Frieden ſteht“. Eine Bußzahlung in ſolchen Fällen iſt nur

mit richterlicher Einwilligung möglich .

Bei allen anderen Miſſetaten, die nicht an Leib und Leben geben, kann

durch Bußzahlung an den Verlekten und Friedensgeld ( fredus, gewedde)

an den Richter die Strafe abgekauft werden. Wergeld erhält ſich nur für

die nichtbeabſichtigte Tötung. Der Verbrecher, der ſich der richterlichen

Ladung nicht ſtellt, kann als Rechtsweigerer in die „ Acht“ getan werden ,

er verwirkt damit den Frieden , alſo Leben und Vermögen. Binnen Jahr

und Tag aber vermag er ſich durch Befriedigung des Klägers von der „ Acht"

zu befreien ; tut er dieſes nicht, ſo gerät er in des „Heiligen Römiſchen

Reiches Acht und Aberacht“, „ trägt ein Wolfshaupt“ und ſteht außerhalb

des Friedens, ſeine Rechtsperſönlichkeit iſt aufgehoben , jedermann muß

ihn, wo er ihn findet, ſtraflos töten .

Rennzeichnend für das ſich ſo entwicelnde mittelalterliche Deutſche

Recht iſt die Bedeutung der Ehre. Das Recht kennt eine große Anzahl

Ehrenſtrafen, die oft in ſehr draſtiſcher Weiſe vollzogen werden ; es kennt

ferner die „ Rechtloſigkeit “ und die „ Ehrloſigkeit“.

Die „ Rechtloſigkeit “ iſt geringer als die Acht, obwohl dies aus ihrem

Namen nicht hervorgeht. Der Rechtloſe ſteht unter dem allgemeinen Frieden ,

ſein Vermögen genießt Rechtsſchuß, - aber er kann im Recht“ nicht auf

treten , weder Zeuge noch Richter noch Fürſprecher ſein, keinen Eid leiſten

und kein Lehen empfangen . Seine Tötung oder Verlegung wird mit Strafe

und Friedensgeld gegenüber der Öffentlichen Gewalt geſühnt, aber er darbt

des Wergeldes, oder dieſes wird ihm nur durch ſymboliſchen Spott (Schlag

auf den Schatten des Verlekers an der Wand, Lieferung einer Schere und

eines Beſens und dergleichen ) gewährt. Als „ rechtlos “ gelten Leute un

ehrlichen Gewerbes, ſolche, die wegen ſchimpflicher Handlungen verurteilt

worden ſind, Diebe und Räuber, auch wenn ſie ſich außergerichtlich mit

dem Geſchädigten verglichen haben ; rechtlos ſind ferner in dieſem Sinne

uneheliche Kinder, - ein traſſer Rückſchritt gegenüber der germaniſchen Zeit,

die uneheliche Kinder von Freien vor Gericht nicht ſchlechter ſtellte.

Die „ Ehrloſigkeit “ bedeutete Zeugnis- und Eidesunfähigkeit und traf

ſolche, deren Vertrauensunwürdigkeit durch ein Urteil (wegen Bruchs der

Dienſttreue, Diebſtahls , Fälſchung uſw.) feſtgeſtellt war.
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Außerdem kennt das Mittelalter noch die „ Anrüchigkeit“ („Beſcholten .

heit “). Anrüchig ſind ſolche, die nicht zu Ämtern herangezogen werden

können, bei denen beſondere Ehrbarkeit verlangt wird ( Richter, Vormünder

uſw.), ohne daß ſie deswegen ſonſt in ihrer rechtlichen Vertretung beſchränkt

ſind. Hierzu gehören etwa Vagabunden, landfremde Leute, Kuppler,

Dirnen uſw.

Die Zünfte nahmen grundfäßlich niemand auf, auf deſſen Ehre auch

nur der geringſte Makel haftete, fie ſollten ſo rein ſein, wals wären ſie von

Tauben geleſen “, - auch Kinder, ja abkömmlinge von Ehrgeminderten

nahm die Handwerkerzunft nicht auf, ebenſowenig Unfreie und Kinder von

Unfreien .

Zur vollen Rechtsfähigkeit gehörte im Mittelalter auch der chriſtliche

Glaube.

Im Beweisverfahren unterſcheidet man das „ Verfahren auf hand

hafter Tat“, das „ normale Beweisverfahren “ und das „ Inquiſitions .

verfahren “. Wird ein Verbrecher auf handhafter Tat ertappt, ſo iſt der

Verlekte berechtigt, durch Erhebung des „ Gerüftes " die Nachbarn zur

Bezeugung des Verbrechens zuſammenzurufen und von ihnen die Verfol.

gung des Verbrechers zu verlangen. Der ergriffene Verbrecher tann ohne

Strafe getötet werden , ſpäter wird er von den Schreimannen “ vor den

Richter gebracht. Hier können dann der Verlegte und die Schreimannen

die Tat beſchwören, der auf handhafter Tat ergriffene Verbrecher hat

alſo nicht das Beweisvorrecht, hier iſt vielmehr der Kläger „näher am

Beweis“ . Auch wenn ſonſt ein Vergeben mit Buße geſühnt werden kann ,

fällt dieſes bei dem auf handhafter Tat ergriffenen Verbrecher weg.

Hieraus entwidelt ſich in der wirren Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts

das ſogenannte „ Überſiebenem ſchädlicher Leut " : ortskundige Störer der

öffentlichen Ordnung können als ſolche durch einen Eid von ſieben anſäſſigen

und ehrbaren Bürgern überwieſen werden , müſſen dann Urfehde ſchwören ,

die Stadt zu verlaſſen , und werden bei eidwidriger Rückkehr als Friedens

brecher behandelt.

Im normalen Verfahren , wenn der Täter nicht auf handhafter Tat

ergriffen wird, ſteht ihm das Recht zu, ſich gegen die Beſchuldigung des

Klägers mit Beweismitteln zu wehren. Der Kläger kann den Angeklagten

„ kampliken anspreken “ , d . h . zum Zweikampf herausfordern. Der An

geklagte kann ſich auch durch Eideshelfer reinigen, dagegen fallen die ſo

genannten Gottesurteile weg und werden 1215 auch von der Kirche verboten.

Das „ Inquiſitionsverfahren “, bei dem der Richter ſelber Zeugen

und Beweismittel beſtimmt, oft ohne die Partei oder den Angeklagten
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überhaupt heranzuziehen , feste fich langſam durch , wie es ja ſchon im „ Rüge

verfahren “ der karolingiſchen Zeit vorgebildet war. Hier konnten alſo auch

die Zeugen gegen denjenigen ausſagen , der ſie benannt hatte, ging die Er.

forſchung der Wahrheit aus den Händen der Parteien in die Hände des

Richters über. Der König und die Kirche hatten das Recht, in Prozeſſen ,

an denen ſie beteiligt waren , die Anwendung dieſes Verfahrens zu ver

langen .

Das Strafrecht verwildert gegen Ausgang des Mittelalters immer

mehr. Es zerſplittert in immer kleinere Rechtsgebiete, je mehr der Blutbann

an immer mehr Fürſten und Städte verliehen wurde. Grauſame körperliche

Strafen werden häufiger, um ſchließlich auf der Höhe des Mittelalters

einen bis dahin auf deutſchem Boden nie geahnten Umfang anzunehmen .

Dies ſteht nicht ohne Zuſammenhang mit dem ſteigenden Einfluß der

Kirche, nicht etwa in dem Sinne, daß die Kirche direkt grauſame Strafen

befürwortet hätte. Sie „ dürſtete nicht nach Blut“ , und noch bis ins 18. Jahr.

hundert mußte alle Gerichtsbarkeit, die an Blut und Leben ging, in den

geiſtlichen Fürſtentümern durch einen beſonderen Vogt ausgeübt werden ,

auch nahmen die Geiſtlichen niemals an einem Gericht teil, das an Blut und

Leben ging. Aber es vollzog ſich eine ſteigende Chriſtianiſierung des Seelen

lebens im Volte, - es iſt nicht zuviel geſagt, wenn man annimmt, daß ganz

große Gegenden Deutſchlands erſt im 12. und 13. Jahrhundert vor allem

durch die Tätigkeit der Bettelmönche ſeeliſch für das Chriſtentum gewonnen

wurden . Damit aber drang der Wunderglaube und vor allem der Teufels.

glaube tief in das Volk ein, ſchwere Kriege, Seuchen (der Schwarze Tod

von 1348 ! ) verſtärkten die düſtere Stimmung. Man ſah den Teufel überall

am Werke, und während ſelbſt die Biſchöfe der karolingiſchen Zeit auf dieſem

Gebiet ſehr vorſichtig geweſen waren, begann die Furcht vor Hererei und

Betätigung des Teufels immer ſtärker zuzunehmen . Zugleich ſtieg aber

auch , je mehr das Volt die chriſtliche Lehre in fich aufnahm , der raſſehaft

bedingte Widerſtand ; altariſches Glaubensgut, nur etwas chriſtlich umhüllt,

kam von den „Bogumilen“ (Gottesfreunden ), vom Balkan, faßte Fuß

bei den „ Reinen “ (Ratharern , Rebern ) in Südfrankreich , das zeitweilig

praktiſch ganz von der chriſtlichen Kirche abgefallen war und erſt durch

grauenhafte Kreuzzüge wiedererobert wurde, und verbreitete fich in den

Sekten der „ Winkler“, der „ Brüder vom freien Geiſte “ , der „Begharden“

und ,Beguinen “ auch nach Deutſchland hinein. Parallel damit liefen Setten ,

die entgegen dem ſteigenden Reichtum und der weltlichen Herrſchſucht der

Kirche mit dem Urchriſtentum Ernſt machen wollte, wie die Waldenſer Süd .

frankreichs, auch ſie hatten ihre Ausläufer auf deutſchem Boden . Die
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huffitiſche Erhebung in Böhmen zeigte der Kirche die ganze Gefahr, in der

fie ſchwebte. Je ſtärker der Zweifel aber an der Richtigkeit der kirchlichen

Lehre und noch mehr am Leben der Geiſtlichkeit ſelber durch dieſe Sekten

erweckt wurde, um ſo ſtärker drängte auch heimlich gehütete vorchriſtliche

Überlieferung wieder vor.

Die Kirche hatte ſtets gefordert, daß in Prozeſſen gegen Kleriker dieſe

nur von Klerikern abgeurteilt werden könnten . Für Strafprozeſſe hatte

ſchon der fränkiſche König Chlothar II . (614) dies zugeſtanden. Die Kirche

nahm dies bald auf Grund der ( gefälſchten ) Pfeudoiſidoriſchen “ Detretalien

für alle Angelegenheiten , an denen Geiſtliche beteiligt waren , in Anſpruch .

Die Kluniazenſer verfochten mit Eifer die Theorie, daß Geiſtliche nur von

Geiſtlichen gerichtet werden könnten. Darüber hinaus forderte die Kirche,

in „ rein kirchlichen Verbrechen " zu richten , und zwar über Apoſtaſie ( Abfall

vom Chriſtentum ), Reberei (Häreſie ), d . h. Abweichung von den bindenden

Glaubenslehren , Simonie und Schisma (d.h. Abfall von der Einheit der

Kirche). Der vom firchlichen Gericht Verurteilte wurde alsdann dem welt.

lichen Arm mit einer recht ſcheinheiligen Bitte um Milde ausgeliefert.

Hier galt reines Inquiſitionsverfahren. Unter , Apoſtaſie“ rechnete man

die Hererei, die als Abfall vom Chriſtentum und Bündnis mit dem Teufel

gefaßt wurde. Ihre Beſtrafung gründete ſich auf 2. Mol. 2, 18 : „Die

Zauberinnen ſollſt du nicht leben laſſen ...“ Da es ſich hier um die Mit

wirkung des Teufels handelte, der für fähig gehalten wurde, die ihm ver.

fallene Here auch im Verfahren gefühllos gegen die Folter zu machen ,

ſo galten keine zeitlichen und gradmäßigen Beſchränkungen der Folter,

der Here wurden weder die Ankläger noch die 3eugen gegenübergeſtellt,

ſie vielmehr abſichtlich im Dunkeln über die Anklage gehalten.

Da Keßerei ebenfalls als „ unter Einflüſterung des Teufels “ entſtanden

aufgefaßt wurde, ſo galt hier das Entſprechende. Der Herenprozeß wurde

dann im „ Herenhammer “ (erſchienen 1487 und durch die Bulle Summis

desiderantes des Papſtes Innozenz VIII. von 1484 beträftigt) in ein Syſtem

gebracht. Von hier aus ging das grauenvoll rechtloſe Herenprozeßverfahren

mit ſeinen Folterungen über ganz Deutſchland. Dabei war ganz urſprüng .

lich ein aus der kirchlichen Bußpraris verſtändlicher nicht übler Sinn mit

dem reinen „ Inquiſitionsprozeß “ verbunden . Man wollte niemand ver

urteilen , der nicht geſtand und bekannte. Der Sünder ſollte ſeine Strafe

im Bewußtſein hinnehmen, daß er ſeine Schuld ſelber bekannt habe. Niemand

konnte verurteilt werden, der nicht geſtändig war. Hieraus ergab ſich aber

auzuleicht, daß man von einem verſtockten Verbrecher, der ſachlich überwieſen

war, das Geſtändnis zu erzwingen verſuchte. Damit aber war man bereits
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auf die ſchiefe Ebene geraten , und als man nun jeden eines Religions.

vergehens Angeklagten, praktiſch die Here und den Reber, als „vom Teufel

verſtockt“ anſah, fiel jede Schranke für die hemmungsloſen Folterkünſte weg.

Es iſt bezeichnend, daß in jener Zeit die Unehrlichkeit des Henkers

entſteht. Noch im frühen Mittelalter hatte vielfach der jüngſte Richter im

Gericht die Hinrichtungen vollzogen . Die grauſamen Quälkünſte, die jekt

auftraten, die ſchrecklichen Formen der Hinrichtungen machten dies für die

Deutſchen ganz unmöglich , - kein ehrenwerter Mann mochte ſolche Auf

gabe übernehmen . Der Henker wurde unehrlich “ , ſeine Berührung ver

unreinigte, im Wirtshaus hatte er einen getrennten Plak von den Ehrlichen

und einen Becher an der Rette, damit tein ehrlicher Mann daraus trant.

Es half nichts, daß man für die ſcheußlichen Hinrichtungen das ſcheinheilige

Wort anwandte : ,, Einen Verurteilten rechtfertigen . “ Mit der Verhängung

der Unehrlichkeit über den Henker und ſeine Abkömmlinge proteſtierte das

Volt gegen dieſe Entartung der Strafrechtspflege.

Das moſaiſche Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, gegen

über dem germaniſchen Strafrecht tief unterwertig in ſeiner blutigen Roheit,

gewiſſe Einflüſſe des im ganzen nicht rezipierten ſpätrömiſchen Strafrechtes,

der grauenvolle Keberprozeß der kirchlichen Gerichtsbarkeit und die Wiltür

Kleiner und kleinſter Landesherren (im 15. Jahrhundert nicht zulekt oft

genug die Bereicherungsabſichten einer noch höchſt mangelhaften Beamten

ſchaft) wirkten zuſammen , um dieſe Nachtſtunde des deutſchen Strafrechtes

zu ſchaffen .

Spät wurde das Strafrecht aufgezeichnet. Man muß hier zwei Perio .

den unterſcheiden : das Strafrecht der Zeit des Sachſen- und Schwaben

ſpiegels, der deutſchen Stadtrechte kennt das Inquiſitionsverfahren erſt

in Anfäßen , Folter und folterähnliche Verfahren ebenfalls nur wenig ,

läßt noch den Reinigungseid mit Eideshelfern, den Zweitampf und dgl. zu,

kurz, trägt ſehr weitgehend deutſche Züge, iſt auch nicht, an der ſpäteren

Entwicklung gemeſſen, ausgeſprochen grauſam , wenn auch einzelne grauſame

Strafarten und Hinrichtungsformen vorkommen.

Die Verwilderung ſteigt dann ſeit dem 15. Jahrhundert. Die Reichs .

tage zu Freiburg (1498 ) und Augsburg (1500 ) regten eine ſchriftliche Dar

ſtellung des Strafrechtes an. Solche Strafgeſeke erſchienen nun zuerſt in

einzelnen deutſchen Gebieten (Wormſer Reformation von 1498, Tiroler

Malefizordnung von 1499, Halsgerichtsordnung von Radolfzell von 1506 ,

Halsgerichtsordnung des Bistums Bamberg, verfaßt von dem großen

Strafrechtler jener Zeit Freiherrn von Schwarzenberg und Hohenlandsberg

1507) . Schwarzenberg wurde auch beauftragt, das Reichsſtrafrecht zu ver
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faſſen . Das Ergebnis ſeiner von den Reichstagen mehrfach korrigierten

Arbeit war die „ Peynliche Halsgerichtsordnung des Allerdurchlauchtigſten,

großmächtigſten , unüberwindlichen Raiſers Rarl V. “, die CCC (Constitutio

Criminalis Carolina ), die 1532 auf dem Reichstag zu Regensburg verkündet

wurde. Sie iſt weſentlich Strafprozeßordnung und hat bei all ihren furcht

baren Härten gegenüber der noch viel größeren Verwilderung jener Zeit

beinahe als ein gewiſſer Segen gewirkt; das materielle Strafrecht iſt in ſie

bei der Darſtellung des Urteils eingeſchoben ; — mit der Schlußklauſel, daß

den „ Churfürſten , Fürſten und Stenden an iren alten wolhergebrachten,

rechtmäßigen und pilligen Gebreuchen nichts benommen“ ſein ſollte, machte

fie ſich ſelbſt zum ſubſidiären Geſetbuch. Sie konnte ſo auch nicht verhindern,

daß in den einzelnen deutſchen Staaten über ſie hinausgehende Strafgeſetz

bücher erſchienen , das furchtbarſte wohl in Sachſen , das unter dem Einfluß

des Juriſten Benedikt Carpzow in der Frage des Herenprozeſſes noch weit

über die „ peinliche Halsgerichtsordnung “ hinausging und vor allem auf

dem Gebiete der Religionsverbrechen (Sachſen war damals ſchon lutheriſch)

fich bemühte, hinter der Inquiſition und den Kekerprozeſſen der alten Kirche

in keiner Weiſe zurückzuſtehen. Artikel auf Artikel dieſer Beſtimmungen

endet mit dem ſcredlichen WortBort m... und ſoll auf einer Horde verbrannt

werden " .
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7. Rapitel.

Die Rechtsſpiegel und der Kampf mit dem

kanoniſchen Recht.

Je mehr im 9. und völlig im 10. Jahrhundert die karolingiſche Ge.

febgebung in Abgang geriet und ein neues von Reichs wegen erlaſſenes

Recht nicht entſtand , ſeste fich ungeſchriebenes deutſches Recht durch .

Einige reichsrechtliche Beſtimmungen gaben nur den äußeren Rahmen für

dieſe Weiterentwicklung. Als Ronrad II. die Ritterlehen für erblich er.

klärte, ſekte ſich dies auch für die Bauernhöfe durch . Die Constitutio de

expeditione Romana, eine im 12. Jahrhundert entſtandene, ſpäter ſogar

als ein Geſer Kaiſer Karls I. ausgegebene Privatarbeit, befreite praktiſch

die freien Landfaſſen (mit Ausnahme der Einwohner der freien Reichs .

dörfer) von der Heerfolgepflicht gegenüber dem Reich und legte dieſe den

Landesherren auf. Sonſt aber entwickelt ſich reines Lokalrecht, und dieſes

trug in fich die Gefahr völliger Zerſplitterung.

Vor allem aber drängte ein bereits weſentlich beſſer geformtes nicht

deutſches Recht (wenn es auch gewiſſe deutſch -rechtliche Gedanken aufge.

nommen hatte) heran : das tanoniſche Recht. Wir haben geſehen, wie das

kanoniſche Strafrecht die „rein geiſtlichen Verbrechen “ ( Reberei, Apoſtaſie,

Schisma und Simonie) an ſich zog. Es ging bald darüber hinaus und

beanſpruchte auch die Mitwirkung in den Aburteilungen von „ Delikten ge

miſchten Gerichtsſtandes “ (Gottesläſterung, Ehebruch, Wucher, Meineid,

Blutſchande) — und war auf dem Wege, mit der Begründung, daß über.

all, wo es ſich um eine „Sünde“ handele, der geiſtliche Richter zuſtändig

ſein müſſe, ſich des geſamten Strafrechtes zu bemächtigen.

Die kirchliche Gerichtsbarkeit aber griff auch auf „ bürgerlich -rechte

liche“ Dinge über. Sie verlangte nicht nur die Entſcheidung in allen „ rein

geiſtlichen Streitfällen “, wo es ſich um Sakramente handelte, alſo in Ehe.

fachen, ſondern auch in den „ geiſtlichen Streitfällen angefügten Angelegen .

heiten“, d. h. bei Verlöbniſſen (als Vorſtufe zur Ehe), bei Teſtamenten,

wo ſie den Grundſak durchführte, daß ein Teſtament, in dem die Kirche

nicht bedacht ſei, nichtig, die Bedenkung der Kirche Haupt und Anfang
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jeden Teſtamentes " ſein müſſe, ſondern ſchließlich ſogar bei allen Sachen ,

in die eine „Sünde hineinſpielte. Auch bezeichnete die Kirche ſich als Schut

walter der „ elenden Perſonen “, der Witwen , Waiſen, Landfremden , Armen ,

Kreuzfahrer uſw. wo ſie übrigens wirklich mit ihrem Eingreifen gele

gentlich Segen geſtiftet hat und Wehrloſe gegen Wiltür ſchükte. Sie war

aber auf dieſem Gebiete entſchloſſen, die geſamte Gerichtsbarkeit über

haupt zu übernehmen . Das war das unbeſtrittene Ziel der Kluniazenſer ;

in ſeinem Buche „Wider die Simoniſten “ verlangte der kluniazenſiſche Kar

dinal Humbert, die Welt dürfe nur nach den kanoniſchen Geſeken regiert

werden, und der leidenſchaftliche Gregorianer Manegold von Lauterbach

ſchrieb offen , daß „ die kanoniſchen Geſeke den weltlichen immer vorgehen

müßten “.

Dieſes kanoniſche Recht war lateiniſch abgefaßt. Es war damals noch

nicht völlig abgeſchloſſen. Seine Entwidlung iſt folgende: Der Mönch

Gratian verfaßte zwiſchen 1139 und 1142 einen Grundriß der bis dahin

gültigen kirchlichen Geſebgebung, wobei er ſich bemühte, widerſprechende

Stellen in Einklang zu bringen.

Dieſe kirchliche Geſebgebung beruhte auf folgenden Grundlagen :

a. den Canones apostolorum , einer Sammlung von 85 kurzen Rechts

ſäßen , die von dem Mönch Dionyſius in Rom für den Papſt zu =

ſammengeſtellt waren. Hierzu trat noch eine Anzahl anderer Samm

lungen von Konzilienbeſchlüſſen, und dieſe wurden 774 als „ Collectio

Dionysiana “ von Papſt Hadrian I. Kaiſer Karl I. überreicht und

auf dem Reichstag von Aachen 802 als „ Codex canonum “ der

fränkiſchen Kirche anerkannt,

b. der ſogenannten „ Spaniſchen Sammlung“ (Hispana), fälſchlich dem

Biſchof Sſidor von Sevilla zugeſchrieben ; ſie tauchte im fränkiſchen

Reich in der karolingiſchen Periode auf.

Etwa zwiſchen 847 und 853 wurde von einem höchſt geſchickten Fäl.

ficher dieſe Sammlung von Ronzilienbeſchlüſſen „ ergänzt “. Der Fälſcher

ſtellte dabei das Recht in der Weiſe dar, daß der Eindruck erweckt wurde,

von alters her ſeien die Biſchöfe nicht den Erzbiſchöfen , ſondern dem Papſt

unterſtellt, alſo ein auch bei den ſpäteren Kluniazenſern auftauchendes

Ziel. Die Kirche wurde als über dem Staat ſtehend, die Geiſtlichen als

„von jedem weltlichen Gericht, ja von jeder Anklage durch Laien befreit “

dargeſtellt. Nicht weniger als 60 erdichtete Dekretalen der älteſten Päpſte

dienten dieſem Zweck, in jedem Falle den Papſt über die Biſchöfe, die

Geiſtlichen über die Laien zu erhöhen .
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Auf dieſen Grundlagen hatte Gratian aufgebaut und noch eigene Er.

örterungen (Dicta) und Belegſtellen (Canones) hinzugefügt. Er hatte die

Dekretalen nur bis 1139 aufgenommen. Die ſpäteren Dekretalen wurden

angehängt, und wir unterſcheiden unter ihnen 5 Sammlungen :

1. das 1191 verfaßte Breviarium Extravagantium des Biſchofs Bern

hard von Pavia,

2. das „ Liber Extra " des päpſtlichen Großpönitentiars Raimundus de

Peñaforte (veröffentlicht 1234 ),

3. das „Liber Sextus “ Papſt Bonifaz’ VIII. von 1298,

4. das „Liber Septimus“ oder die „ Clementinae “, unter Clemens V.

von 1310 bis 1313 bearbeitet und unter Johann XXII. 1317 ver

öffentlicht.

Damit ſchloß das „ Corpus juris Canonici “ . An dieſes wurden dann

noch von Johann XXII. 20 Dekretale angehängt und ſchließlich 74 weitere

Dekretale anderer Päpſte bis zum Jahre 1484 hinzugefügt.

Dieſe ganze Sammlung, das „ geſchloſſene“ und das „ nichtgeſchloſſene “

Corpus juris Canonici wurde dann durch die von Papſt Pius IV. 1566

eingeſekte Kommiſſion der „ Römiſchen Korrektoren “ textkritiſch geprüft,

im Sinne der päpſtlichen Politik ergänzt und ſo zuſammengefaßt.

Aber ſchon im 11. und 12. Jahrhundert war dieſes kanoniſche Recht,

ſo wie es ſich bei Gratian fand, wiſſenſchaftlich bearbeitet, ſeine Schrift.

lichkeit, die Macht der dahinterſtehenden Kirche gab ihm ein außerordent

liches Gewicht, und es lag nahe, daß es das zerſplitterte, unaufgeſchriebene

deutſche Gewohnheitsrecht überrannte.

Was ihm auf deutſchem Boden entgegentrat, war ſchwach genug. In

den Kämpfen gegen ihre weltlichen und geiſtlichen Stadtherren hatten die

Städte begonnen, ſich ein eigenes Stadtrecht zu ſchaffen , zurückgehend teils

auf die ihnen erteilten Gründungshandfeſten, teils auf die Praxis des

Stadtgerichtes, teils auf Bewidmung mit dem Recht einer Mutterſtadt“ .

So ging das Stadtrecht von Soeſt in Weſtfalen durch Bewidmung nach

Lübeck und von dort nach den deutſchen Oſtſeeſtädten, verbreitete ſich Kölner

Recht im Rheintal, Magdeburger Recht nach Pommern, Mecklenburg,

Schleſien und in die deutſchen Städte Polens . Vielfach blieben die Schöf

fenſtühle der Mutterſtädte Oberhöfe, an die in Streitfällen die Berufung

ging, und bei denen auch das Gericht der Tochterſtadt Rechtsrat einholte.

Es gab ferner ſchriftliche Dorfrechte, teils zur Regelung des Rechtsver:

hältniſſes zwiſchen Grundherren und abhängigen Dörfern , teils als Rechts .

aufzeichnungen des gültigen Ortsrechtes im Dorfe. Sie hießen Taidinge,

Öffnungen, Küren, Roren, Willküren, Weistümer uſw. Ihre Zahl ver
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mehrte ſich im Mittelalter außerordentlich . Wie die Stadt ihr eigenes

Recht auf Grund ihrer ſtädtiſchen Freiheit ſchuf, ſo das Dorf entweder

auf Grund ſeiner Freiheit oder auf Grund von Vereinbarungen mit den

Grundherren .

Im 11. Jahrhundert entſtanden außerdem Dienſtrechte der Miniſterialen,

der abhängigen Dienſtleute geiſtlicher und weltlicher Fürſten.

Das „ Lehnrecht“ war ſtark beeinflußt vom langobardiſchen Lehnrecht,

das auch bereits undeutſche Rechtsgedanken neben germaniſchen Gedanken

mit ſich brachte.

Dieſes aufgeſplitterte deutſche Recht, unvollſtändig, wiſſenſchaftlich

kaum bearbeitet, hätte dem kanoniſchen Recht kaum widerſtehen können .

Wohin aber wäre das deutſche Volk gekommen, wenn ſeine geſamte Recht:

ſprechung in die Hände der Geiſtlichkeit geraten wäre ? Das hätte den

größten Sieg der Gregorianer in ihrem ganzen Ringen um die Unterwer

fung Deutſchlands unter den päpſtlichen Stuhl bedeutet! Dieſe Gefahr iſt

damals vielfach geſpürt worden. Der ſächſiſche ſchöffenbarfreie Ritter Eife

von Repgow ( Reppichau nahe Deſſau ) wandte die Gefahr ab . Auf Bitten

des Grafen Hoyer von Falkenſtein überſekte er das von ihm urſprünglich

lateiniſch aufgezeichnete Landrecht der Sachſen in niederdeutſche Sprache.

In zwei Büchern „ Landrecht“ und „ Lehnrecht“ ſtellte er das geſamte ſäch .

fiſche Recht mit Ausnahme der Stadtrechte und der Dienſt- und Hofrechte

dar. Der „ Sachſenſpiegel“ iſt trok gelegentlicher karolingiſcher Nachklänge

ausgeſprochen germaniſch in ſeinem Weſen. Gleich am Anfang ſtellt Eike

von Repgow den Grundgedanken auf : „ Gott iſt ſelber Recht, darum

iſt ihm Recht lieb “, – eine Erklärung von der „ Immanenz des Rechtes “,,

die durchaus germaniſchen Charakter trägt.

Gegenüber der päpſtlichen Lehre, daß Gott dem Papſt das weltliche

und das geiſtliche Schwert gegeben und der Papſt dem Kaiſer das welt

liche Schwert zu Lehen übertragen habe, vertritt der Sachſenſpiegel: „Zwei

Schwerter gab Gott dem Erdreiche, zu beſchirmen die Chriſtenheit : dem

Papſt das geiſtliche, dem Raiſer das weltliche ", lehnt alſo die päpſtliche

Zweiſchwerter- Theorie glatt ab. Im Erbrecht verfolgt er den durchaus

germaniſchen Grundſaß, raſſiſch minderwertige Menſchen auszuſchließen :

„ Uffe Altvile ( Zwitter) unde uffe Twerge

erſtirbit weder Len noch Erbe

noch uffe Kroppelkint.

Swer denne die Erben fint

und ir neſten Mage,

die ſuln ſie halden in irre Phlage ! “ ( Pflege.)
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Für den deutſchen Bauern, der damals ſeinen großen Oſtlandzug be

gann , gab der Sachſenſpiegel ein ausgezeichnetes Recht, „Wo immer

man ein Dorf gründet aus wilder Wurzel“, da bekamen die Bauern Erb

zinsrecht, d . . waren freie Leute, die lediglich einen feſten Erbzins zu zahlen

hatten . Das Buch iſt überhaupt dem alten Freibauern günſtig geſonnen ,

ſtellte ihn noch den Fürſten und freien Herren gleich in Buße und Wergeld :

„ Fürſten, Freiherren , ſchöffenbare Leute, fie ſind gleich in Buße und in

Wergeld.“

Gelegentlich wird der „ Sachſenſpiegel“ geradezu humorvoll, ſo, wenn

er vom Wergeld ſpricht: „ Pfaffenkindern und all denen , die unehelich

geboren ſind, gibt man zur Buße ein Fuder Heu, wie es zwei jährige Ochſen

ziehen mögen, Spielleuten und allen denen, die ſich zu eigen geben , gibt

man zur Buße den Schatten eines Mannes , Berufskämpen und ihren

Kindern das Blinken eines Kampfſchildes gegen die Sonne, zwei Beſen

und eine Schere iſt die Buße derer, die ihr Recht mit Diebſtahl oder Raub

oder andern Dingen verwirkt haben."

Das päpſtliche Bannrecht wird bewußt eingeſchränkt: „Den Kaiſer

darf kein Papſt oder ſonſt jemand bannen , außer um drei Sachen : wenn

er an dem Glauben zweifelt oder ſeine Ehefrau verläßt oder ein Gotteshaus

zerſtört.“ In der Frage der Belehnung iſt die Stellungnahme des Sachſen

ſpiegels durchaus reichstreu und ſteht den Kluniazenſern entgegen.

Der Sachſenſpiegel iſt niemals Geſet geworden, aber er wurde wie

ein Gefek angewandt. Sein ausgeſprochen deutſcher Charakter und die

weite Verbreitung, die er gewann, riefen die Geiſtlichkeit auf den Plan ,

die mit allen Mitteln verſuchte, ihn zu Fall zu bekommen. Sie benuste

dabei einen gewiſſen Mangel an prozeſſualen Vorſchriften, um die Sachſen

ſpiegelprozeſſe in den Rahmen der geiſtlichen Gerichtsbarkeit hineinzu .

ziehen. Auf dieſem Wege wäre es ihr vielleicht doch gelungen , wenn nicht

Johann von Buch in ſeinem ,, Richtſteig Landrechts “ und „ Richtſteig Lehn

rechts " (etwa 1335 ) eine Verfahrensordnung zum Sachſenſpiegel geſchaffen ,

außerdem der willkürlichen kanoniſchen Auslegung durch die Abfaſſung einer

„ Glofſe zum Sachſenſpiegel“ einen Riegel vorgeſchoben hätte. Er bezeichnet

ſich ſelber als einen ſolchen , „der nur begieße, was Eike von Repgow ge

pflanzt habe" - aber ſein Wert rettete die Anwendung des Sachſenſpiegels

in der Praxis. Als einflußreicher und vielbeſchäftigter Mann in Branden

burg, zur Zeit der ſchweren Rämpfe um 1335, konnte er wohl von ſich ſagen ,

er ſei „ durch der Heerfahrt Bürde und ermüdet von Vormundſchaften ,

Sorge und Verantwortung " nur mit einer gewiſſen Überwindung an die

Abfaſſung dieſer Werke gegangen , aber aus dem Kreiſe ſeiner Verwandten
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und von andern ſei immer wieder an ihn herangetreten worden , eine ſchlichte,

,, durch unſer Recht belegte Belehrung " über das Verhalten vor Gericht

zu geben. Es werde ihm zwar neue Verleumdungen und neuen Haß ein

tragen , aber er kennt ſeine Feinde und ſagt: „Wir wollen uns dieſer

Arbeit nicht entziehen und wollen Gott und ſeiner mütterlichen Magd

Maria zur Ehre und der Welt zum Nuben und den Guten zu Frommen

und den Böſen zum Schaden uns der Arbeit unterziehen und auch den

Verdächtigungen und Nachreden der Ungerechten und ihres Haſſes. Denn

ſie haſſen uns billig, denn wir wollten ihnen oft Leben, Gut und Ehre ab

ſprechen und abſchreiben . Und wenn wir ihnen nur den Kopf ſcheren und

fie mit einem heißen Eiſen durch die Zähne brennen könnten ... darum

wollten wir gern 10 Jahre früher ſterben !“

Die Kirche hat den Sachſenſpiegel immer befeindet. Der Auguſtiner

mönch Johannes Klenkok bekämpfte ihn ſein Leben lang und erreichte 1374,

daß 14 Artikel des Sachſenſpiegels als „ unchriſtlich und keberiſch “ von

Papſt Gregor XI . verdammt wurden. Aber der Sachſenſpiegel blieb ftehen.

Der durchaus am kanoniſchen Recht geſchulte Stadtſchreiber Nikolaus

Wurm verfaßte eine „ Blume des Sachſenſpiegels “, die, wenn ſie im Ge.

richtsgebrauch erblüht wäre, auf das Grab des wirklichen Sachſenſpiegel

rechts hätte gepflanzt werden können . Aber auf dem ,, Richtſteig Landrechts “

des Johann von Buch konnte ſie nicht gedeihen. Das fremdgeiſtige Werk

des Nikolaus Wurm gewann keine größere Verbreitung. Wohl aber be.

einflußte jekt der Sachſenſpiegel die Stadtrechte, es entſtand das „ Säch

fiſche Weichbild “ auf Grund des Sachſenſpiegels und des Magdeburger

Rechtes und das ſogenannte „ Rechtsbuch nach Diſtinktionen “ oder „ Meißner

Rechtsbuch " ein vermehrter Sachſenſpiegel.

In Süddeutſchland kam eine ähnliche Entwicklung nicht. Der hier

1274 in Augsburg verfaßte „ Schwabenſpiegel “ iſt das Werk eines Geiſt

lichen , vertritt die päpſtliche Zweiſchwerter - Theorie und iſt im weſentlichen

ein im kirchlichen Intereſſe abgewandelter und aus dem Niederdeutſchen

überfekter Sachſenſpiegel, ja benußt ſogar karolingiſche Kapitularien . Ihm

fehlte eine entſprechende Kommentierung wie dem Sachſenſpiegel.

Zwei weitere Rechtsbücher, der „ Deutſchenſpiegel“, eine ſchlechte ober

deutſche Bearbeitung des Sachſenſpiegels, und das „Kleine Kaiſerrecht“,

eine ziemlich primitive Zuſammenſtellung kaiſerlicher Erlaſſe, beſonders für

Reichsritter und Reichsdörfer gedacht, ſtellten ſich beide die achtenswerte

Aufgabe, ein einheitliches deutſches Recht zu ſchaffen, vermochten dieſes

aber nicht zu erfüllen infolge eigener Unzulänglichkeit.
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Dem kanoniſchen Recht aber war durch dieſes Aufkommen einer

eigenen deutſchen Rechtsaufzeichnung der weitere Fortſchritt verlegt. Jest

kamen auch zahlreich landesfürſtliche Ordnungen auf. 1233 erließ der Or

denshochmeiſter Hermann von Salza die Rulmer Handfeſte für das Ordens

land, Kaiſer Ludwig der Bayer (ein Zeitgenoſſe des Johann von Buch, der

ſeinerſeits in der Mark Brandenburg zu Ludwigs bayeriſcher, antipäpſtlicher

Partei gehörte) ſchnitt 1336 durch ſein gutes „ Oberbayeriſches Landrecht“

die weitere Rechtszerſplitterung in Bayern ab, ſchuf ein brauchbares

Bauernrecht. Die altfreien frieſiſchen Landſchaften Oſtfrieslands, des

Brokmerlandes, Reiderlandes, Butjadingens und des Stadlandes ſchufen

ſich ihre eigenen, ſehr deutſch - rechtlichen Aufzeichnungen (Frieſiſche 17 Rüren ,

24 Landrechte und 7 Überfüren, Brokmerbrief, Willküren der Brokmänner

uſw.).

Wo folche aus eigener Wurzel entſtandenen Rechte durchdrangen ,

erhielt ſich auch in der ſpäteren Periode noch ein Rechtszuſtand , der im

Volke nicht abgelehnt wurde. Der große Bauernkrieg von 1525 macht halt,

wo das Sachſenſpiegelrecht beginnt, denn dort war gutes deutſches

Recht. Er ergreift nicht Bayern aus dem gleichen Grunde, - er ergreift

aber alle Gebiete, wo ſolche deutſche Rechtsentwicklung nicht eingetreten

war, ſondern die infolge ihrer Rechtszerſplitterung dem römiſchen Recht

verfielen .

Der Sachſenſpiegel und die Periode der Rechtsbücher iſt die erſte

große Schlacht deutſchen Rechtsempfindens gegen fremdvölkiſches Recht

und mindeſtens zum Teil gewonnen. War das germaniſche Recht dem

kirchlich -karolingiſchen Zwangsrecht erlegen, ſo ſchüßte der große Wiſſende

des deutſchen Rechtes, Eike von Repgow , durch ſeine bahnbrechende Tat

das deutſche Volt davor, daß es fein Recht von der Prieſter Gericht nehmen

mußte .

Aber ſchon rollte die dritte Welle undeutſchen Rechtes heran, dies.

mal ein Recht ſo kunſtvoll geſtaltet, ſo wiſſenſchaftlich überzeugend, ſo in

vieler Weiſe lehrreich und vorwärtsweiſend, daß es ganz anders als das

kanoniſche Recht auch wirklichen Bedürfniſſen des deutſchen Voltes ent

gegenzukommen ſchien .
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8. Rapitel.

Die Übernahme des römiſchen Zivilrechtes.

Gegen Ausgang des römiſchen Reiches war, wie alle ſonſtige Kultur.

tätigkeit, auch die Rechtswiſſenſchaft erſtarrt. Seitdem alle Einwohner des

römiſchen Reiches römiſche Bürger waren, war das Stadtrecht von Rom

Weltrecht geworden, ein raſſeloſes Recht für jedermann. Formal ruht

es immer noch auf den 12 Tafeln, den ſpäteren Geſeben der Republik Rom ,

den Edikten der Prätoren und den Raiſererlaſſen. Praktiſch kannte dieſe

kein Richter mehr in ihrem Urtert, ſondern die Gerichte zitierten die Mei.

nungen der großen Juriſten , des Papinian, Paulus und Ulpian, urſprüng .

lich nur derjenigen Juriſten , die das Recht, Gutachten zu erteilen, von den

Kaiſern erhalten hatten, ſpäter einfach aller , die ſich literariſch durchgefekt

batten. 426 brachte Raiſer Valentinian durch ein höchſt merkwürdiges

Geſek Ordnung in dieſe ſonderbaren Verhältniſſe. Er erließ ein „ Zitiere

geſeb “, in dem er feſtſtellte, nach welchen Juriſten der Richter zu entſcheiden

habe und nach welchen nicht, ſchon ein bedenkliches Zeichen für das Ab.

finken der juriſtiſchen Fähigkeiten, daß man dem Richter nicht mehr zutraute,

er werde aus den Streitigkeiten der Literatur die rechte Entſcheidung finden.

Dieſes Geſek war in vieler Hinſicht ſogar überdemokratiſch , bei einer

Streitfrage ſollte die Stimmenmehrheit der zitierten Juriſtenſchriften gelten,

erſt wenn hier keine Einheit vorhanden war, die Stimme des Papinian.

Praktiſch aber war es vor allem das Studentenkommentar des Gajus,

ſeine „ Inſtitutionen ", das angewandt wurde.

So war eine Entwidlung eingeſchlagen, die notwendigerweiſe etwa dort

enden mußte, wo der Weſtgotenkönig Alarich für die ihm untertänigen

Römer das römiſche Recht in ſeinem „Breviarium Alarici“ aufzeichnen

ließ, - armſelige Auszüge aus dem Gajus, verziert mit einigen Prunk.

ſtellen aus den großen Juriſten.

Hier griff Kaiſer Juſtinian (527 bis 565) ein. Er ließ durch ſeinen Reichs .

miniſter Tribonian und die Profeſſoren Theophilus und Dorotheus noch

einmal die großen alten Juriſten aufarbeiten. Materie für Materie wurden

die Äußerungen der anerkannten Rechtslehrer aufgeſchrieben und zuſammen .

geſtellt, durch Interpolationen ( Einſchiebungen) der damaligen Zeit an .
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geglichen und die Gegenſäße unter ihnen beſeitigt, ſchließlich noch überſehene

brauchbar erſcheinende Auszüge ſpäter eingefügt. Heraus tamen 50 Bücher

Pandekten (von Trãy déxopal = alles aufnehmen ), die nun wirklich den

Extrakt, die Kraft des römiſchen Rechtes enthielten. Ihnen vorweg geſchickt

wurden 4 Bücher Inſtitutionen, gewiſſermaßen ein juriſtiſches Lehrbuch ;

angehängt wurden Kaiſererlaſſe, der ſogenannte „Roder“ und Erlaſſe Juſti

nians ſelber, die ſogenannten „ Novellen “. Es wurde verboten, andere

Juriſtenſchriften zu zitieren , nur dieſes „ Corpus juris Justiniani“ ſollte gelten.

Man konnte von dieſem Recht der Byzantiner keine weſentlich nor

diſchem Raſſetum entſprechenden Züge erwarten. Es war das Recht,

wie es unter Privatleuten in einem abſoluten Beamtenſtaat dreiviertel

orientaliſcher Prägung gelten ſollte. Aber als ſolches war es bewunderns

wert.

Es war ein Moſaik wirklich aus den tiefgründigſten, ſcharfſinnigſten

Unterſuchungen der größten Rechtsgelehrten des für Logik und klare Ent

ſcheidung ſo außerordentlich begabten Römervolkes, verſtärkt durch mancher

lei ſemitiſche Spisfindigkeit. Die Juriſten Juſtinians hatten jedoch wirklich

noch dieſes römiſche Recht handhaben können , hatten nicht einfach bloß

die alten Rechtslehrer ausgeſchrieben , ſondern aus den Steinchen , die ſie

ihren Werken entnahmen , wirklich noch ein Gebäude aufzurichten verſtanden .

So wurde es ein impoſantes Wert, ausgezeichnet durch Klarheit der Begriffe,

einleuchtende, wenn auch etwas glatte Vernunftmäßigkeit, eine Schule

des ſcharfſinnigen Denkens, ein Rechtsbuch , das Geſet, Lehrbuch, Schule

der Philoſophie und Rampfbahn der Logit zugleich war.

Im byzantiniſchen Reich allerdings verfiel die Kenntnis des Corpus

juris bald. Die Sprache des Volkes war griechiſch, die Lateinkenntniſſe

der Richter waren gering, — ſo traten griechiſche Auszüge an die Stelle

des Corpus juris, ihr lebter und kläglichſter war der „ Herabiblos “ des

Harmenopulos von 1345, „ein kläglicher Auszug aus den Auszügen der

Auszüge“.

Anders in Stalien !

Mit der Beſiegung der Oſtgoten und der Feſtſetung der Byzantiner

in Ravenna war das Corpus juris auch nach Italien gekommen. Hier

erhielten ſich Rechtsſchulen, die ſeine Bearbeitung pflegten . Die Lango

barden, dieſer für die Rechtspflege beſonders begabte germaniſche Stamm,

batten neben der Pflege des eigenen lombardiſchen Rechtes fich auch zur

Rechtſprechung über die römiſche Bevölkerung noch des Corpus juris an

genommen. Es waren germaniſche Köpfe, die ſich des oſtrömiſchen Rechts .

buches bemächtigten und es aus der Stille eines langſamen Verſinkens
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wieder hervorholten . Vor allem aber waren es die deutſchen Könige ſelber,

die in der Wiſſenſchaft von dieſem Kaiſerrecht, das dem Kaiſer eine unbegrenzte

Gefeßgebungsgewalt trok Papſt und widerſpenſtigen Städten gab, einen

Verbündeten erkannten. Schon unter Heinrich IV. tauchen die erſten Ge

lehrten des römiſchen Rechtes am Hofe des deutſchen Königs auf. Ronnten

die von Bannfluch und Untreue der eigenen Vaſallen verfolgten Männer,

wie Heinrich IV. und Heinrich V., in Italien beſſere Verbündete finden

als jene Rechtsgelehrten, die die Hoheit des „ Römiſchen Kaiſers “ über

alle andere Macht auf Erden verfochten ? So verwundert es nicht, daß

Jrnerius, der Zeitgenoſſe Friedrich Barbaroſſas, beinahe deſſen Hofjuriſt

wird. Mit dem römiſchen Zivilrecht, dem Kaiſerrecht Juſtinians, argumen

tieren die Vertreter der kaiſerlichen Auffaſſung gegen das kanoniſche Recht

der päpſtlichen Rechtsvertreter.

So tritt das Recht Juſtinians wieder hervor. Irnerius und ſeine Nach

folger, die „vier Doktoren“ Jakobus, Bulgarus, Martinus und Hugo,

legen Stelle für Stelle des Corpus juris aus, faſſen die Ergebniſſe zuſammen ,

und es gelingt ihnen, die geiſtige Herrſchaft über das rieſige Buch zu er

ringen. In dieſer Schule der Gloſſatoren arbeiten dann weiter : A30,Accur.

ſius und Odofredus. Die Gloſſe des Accurſius gewinnt die ſtärkſte Be

achtung. Entſcheidend dabei iſt, daß hier der erſte Schritt getan wird , um

das Corpus- juris - Recht wieder zum lebendigen Recht zu machen . Raiſer.

erlaſſe Friedrichs I. und Friedrichs II . werden dem Corpus juris angefügt,

das Lehnrecht wird eingehend behandelt, Dinge, die überholt waren ,

gar nicht gloffiert, ſo daß ſich der Grundſak entwickelt : „Was die Glofie

nicht anerkennt, erkennt auch der Gerichtshof nicht an.“

Es iſt die Zeit, in der die Scholaſtik zu blühen beginnt. Neben der ge

waltſamen Auseinanderſetung mit dem Iſlam in den Kreuzzügen läuft die

geiſtige Auseinanderſebung. Man will den Mohammedaner von der Richtig

keit des chriſtlichen Glaubens überzeugen ; da dieſer aber nicht an die chriſt

lichen Offenbarungen glaubt, ſo muß man ein anderes Mittel ſuchen , um

ihn in ſeinem Glauben wankend zu machen , — die Überzeugung durch die

Vernunft. Die Theologie wird gezwungen, ſich zu ihren Dienſten der

„Magd Philoſophie “ zu bedienen. Noch fold dieſe Magd lediglich mit

Gründen nachweiſen, daß das richtig ſei, was die Kirche als Offenbarung

lehre, noch iſt es nicht ſo weit, daß ſie die Herrin aus dem angemaßten

Hauſe weiſen kann . Aber die Vernunft, der Begriff, das logiſche Denken

erwachen im Abendlande, – und mit dem ganzen Heißhunger einer klar .:

denkenden , verſtandesfrohen Raſſe werfen ſich die beſten nordiſchen Köpfe

auf die Lehre von den Begriffen. Was uns heute als Begriffsſpalterei und
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Begriffsjurisprudenz erſcheint, das war einmal die große Erlöſung art

eigenen Geiſtes gegenüber dem lähmenden : „Es ſtehet geſchrieben ..." Dieſe

Welle ergreift auch die Rechtswiſſenſchaft. Sie bringt in der Schule der

Rommentatoren ( Cinus, Bartolus und Baldus) im 14. Jahrhundert die

Herausarbeitung der Begriffe. Das Augemeingültige, aus großen Grund

prinzipien Abzuleitende iſt es, dem ihr Werk gilt. Sie bemühen ſich , aus

dem Recht die „ geſchriebene Vernunft“ herauszuheben. Jeßt wird glasklar,

was eine Miete, eine Pacht, ein Werkvertrag, ein Dienſtvertrag iſt. Un

bedenklich nehmen ſie auch die lombardiſchen Stadtrechte und die Statuten ,

ſelbſt das kanoniſche Recht in die blanken Zangen ihrer ſcharfgeſchulten

Unterſuchungen . Was nicht mit dem römiſchen Recht übereinſtimmt, muß

ſchon ausdrücklich im Geſet ſtehen, — dann mag es als eine verrückte Aus

nahme ſo lange leben, bis es abſtirbt. Alles andere aber wird nach den

Begriffen des Corpus juris zurechtgeſchnitten, unter die große Heckenſchere

dieſer geſchliffenen „ Jurisprudenz“ genommen . Nun erſt wird das lom

bardiſche Recht arm, „ unfruchtbar wie die Mauleſel". Nun erſt wird

durchgefekt, daß es eine Erklärung nicht aus ſich ſelbſt, ſondern aus dem

römiſchen Recht finden müſſe, daß es eine reine Ausnahme ſei, „eng, feft

und ſtritt auszulegen“ . Wahrhaft, hier tötet der Buchſtabe, und der

Geiſt macht lebendig !

Dahinter aber ſteht mehr !

Ein italieniſches Nationalgefühl iſt wach geworden. Man berauſcht

ſich an der Erinnerung des Römertums. Der Wind einer romantiſchen

Rückbeſinnung ſchwellt die Segel des Pandektenrechtes ! Es erhebt den An.

ſpruch , das Recht nicht nur der alten, ſondern auch der gegenwärtigen Kaiſer

zu ſein , das Weltrecht, in allen Ländern gleich, abgeleitet aus der Natur

der Sache, das voltommene Recht, deſſen Maßſtab eine tauſendjährige Er .

fahrung, eine uralte Tradition und eine bis in die letzten Feinheiten ent

wickelte Rechtswiſſenſchaft iſt.

Das iſt ein anderer Gegner als das kanoniſche Recht, hinter dem das

Volt allzu raſch die ſportelgierige Frage einer unerſättlichen Geiſtlichkeit

ſpürte, das auf viertelgebildeten Mönchskonzilen angenommen , zum Teil

von einem plumpen Fälſcher, wie dem Verfaſſer der „ pſeudoiſidoriſchen

Dekretalien “, zuſammengeſtoppelt war ! Hier zog eine Macht über die Alpen ,

die an geiſtiger Kraft noch etwas vom Schimmer römiſcher Größe alter

Zeit hatte, verſtärkt durch jahrhundertelange Arbeit gerade germaniſcher

Menſchen in Italien , ein Recht, das zwar Deutſchland fremd, doch in

Italien auf geiſtiger Wacht für den deutſchen König und römiſchen Kaiſer

geſtanden hatte. Unendlich viel gefährlicher der eigenen Rechtsentwicklung,
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ja unſerer ganzen Voltsgeſchichte, mußte dieſes Recht werden , wenn es

ſiegreich die Alpen überſchritt.

Und es waren genug in Deutſchland, die ihm gern den Weg öffneten .

Das Reich ſelbſt hieß „Heiliges Römiſches Reich Deutſcher Nation “,

wollte als Rechtsnachfolger des alten Römerreiches angeſehen werden ,

der Raiſer führte den Titel „ Römiſcher Raiſer“ , der gewählte deutſche

König vor ſeiner Kaiſertrönung den Titel „ Römiſcher König“. Man

konnte ſchließlich ſich auch darauf beziehen, daß Otto III . (983 bis 1002)

den allerdings nur für die Stadt Rom eingeſekten Richter angewieſen hatte:

„ Hüte dich , daß du nicht bei irgendeiner Gelegenheit das Geſet unſeres

erhabenſten Vorgängers Juſtinian umſtürzeſt“ ; Raiſer Friedrich I. hatte

Geſeke dem Corpus juris hinzufügen laſſen, unter dieſen Umſtänden

ſchien die theoretiſche Rezeption des römiſchen Rechts als des alten Rechtes

des Reiches einleuchtend.

Hinzu aber kamen die praktiſchen Bedürfniſſe. Der Kaufmann brauchte

bei der grenzenloſen Rechtszerſplitterung und Unklarheit der deutſchen

Rechte ein im ganzen Reich gültiges Verkehrsrecht.

Die Landesfürſten wünſchten ſich ein Recht, das ihnen unbeſchränkte

Beſteuerungs- und Geſengebungsgewalt verſchaffte. Hinter ihnen ſtanden

vielfach ihre Hofjuden , die zur Zeit der damals auftommenden teuren Land.

Inechtsheere den Fürſten Geld geliehen hatten und dieſes nun nicht wieder.

bekommen konnten, weil die Landſtände die ,,Beden “ ablehnten . Sie hatten

alles Intereſſe daran , daß die bei ihnen verſchuldeten Fürſten ein unbeſchränt

tes Beſteuerungsrecht erhielten. Aber für die Landesherren hatte das

römiſche Recht noch weitere Vorteile. Noch ſaßen überall in den Städten

die in deutſcher Sprache rechtſprechenden Stadtgerichte, in den Dörfern

die Dorfgerichte; ſelbſt die Ritter hatten verſucht, ſich innerhalb der landes,

fürſtlichen Territorien eigene Rittergerichte zu bilden. Alle die Leute,

die dort richteten, waren vom Fürſten ganz unabhängig. Der lateiniſch

gebildete römiſche Juriſt, der in Italien ſtudiert hatte bzw. an den deutſchen

Univerſitäten mit römiſchem Rechtsunterricht (Prag, gegründet 1348,

Wien 1365, Heidelberg 1386 , Leipzig 1409, Roſtock 1419, Greifswald 1456,

Tübingen 1477, Wittenberg 1502, Frankfurt a. d . O. 1506), war Beamter,

bekam ſein Geld vom Fürſten . Dazu kam ſchließlich das Intereſſe der rö

miſchen Juriſten ſelber, das einheimiſche deutſche Recht auszuſchalten , teils

in ehrlicher Überzeugung von ſeiner Unterwertigkeit gegenüber dem römiſchen

Recht, teils in der verſtändlichen Abſicht, den eigenen Arbeitsbereich und die

eigenen Verdienſtmöglichkeiten zu erweitern . Die Rechtſprechung durch
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ungelehrte Männer erſchien ihnen als wildeſter Mißbrauch , und ſicher

iſt, daß viele dieſer Männer wirklich mit ganzem Herzen bemüht waren ,

ein von Willkür freies und ordentliches Recht dort zu ſprechen, wo ſehr

vielfach in en Städten die örtlichen Stadtrichter bisher nach Wunſch und

Willen der regierenden Ratsgruppe gerichtet haben mochten . Manche

dieſer alten römiſchen Juriſten fühlten ſich durchaus als ,, Ritter des Rechtes “ ;

fie handelten — nicht alle, aber ſehr viele in allerbeſter Überzeugung.

Um ſo ſchlimmer wurde der Schaden, den ſie anrichteten . Er wurde zur

Rataſtrophe, als Kaiſer Maximilian 1. auch im beſten Willen zur Stärkung

der Reichseinheit dem 1495 eingeſebten Reichskammergericht vorſchrieb ,

es rolle richten „ nach des Reiches gemeinen Rechten “ (d . h . dem römiſchen

Recht), pauch nach redlichen, erbaren und leydlichen Ordnungen, Statuta

und Gewohnheyt der Fürſtentumb, Herrſchaften und Gericht, die für ſie

pracht werden“. Die deutſchen Rechte mußten alſo „ für ſie pracht“, d . h.

dem Gericht von den Parteien bewieſen werden . Es brauchte ſie nicht zu

kennen. Das römiſche Recht aber mußten die Richter kennen . Und wenn

man ihnen die Gültigkeit eines deutſchen Rechtsſakes bewies, ſo kam es

noch ſehr darauf an , ob ſie dieſen auch „ redlich, ehrbar und leidlich “ fanden .

Bei der Zuſammenſebung des Reichskammergerichtes war das mindeſtens

eine große Frage, denn von den 16 Beiſißern ſollten 8 „der Rechte gelert

und gewirdigt“, d. h. Doktoren des römiſchen Rechtes ſein , die anderen 8

follten Reichsritter ſein . Aber auch hier wurde 1521 vorgeſchrieben , daß

dieſe ritterlichen Herren ebenfalls „der Rechte gelert und gewirdigt“ ſein

ſollten. Das Gericht war alſo rein „ römiſch -rechtlich “ zuſammengefekt.

Überall dort, wo eine Berufung an das Reichskammergericht ging, wurde

alſo nach römiſchem Recht entſchieden in der Form , wie es durch die rö

miſchen Gloſſatoren und Poſtgloſſatoren entwickelt war.

Entſprechend ſekte ſich das römiſche Recht in den Gerichten der einzelnen

Territorien durch ; nur wenige deutſche Gebiete blieben von ihm ganz un

beeinflußt, ſo die Schweiz, die das Reichskammergericht nicht anerkannte ,

Schleswig und Holſtein , die in Perſonalunion mit Dänemark verbunden

waren (wobei allerdings in Schleswig „den Jydske Lov “, das „ Iütländiſche

Landrecht“ König Waldemars des Siegers, ein ſehr germaniſch-rechtliches

Rechtsbuch, eindrang), ferner zahlreiche Gebiete des Sachſenſpiegels. Wie

ein alter, ſchon hier und da gebrochener Damm ſtand der Sachſenſpiegel

gegen das andringende römiſche Recht. Erſt ſpät gab er ihm Raum, und

es erfolgte eine Verſchmelzung von Pandektenrecht und Sachſenſpiegelrecht

im Gerichtsgebrauch .
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Nicht übernommen war das römiſche Strafrecht, Staatsrecht und

Verwaltungsrecht; trokdem übte es einen gewiſſen , wenn auch beſchränkten

Einfluß aus .

Die Wirkung des römiſchen Rechtes war für den Bauern weitgehend

verhängnisvoll. Das römiſche Recht kannte nicht den Begriff eines „ ge

teilten Eigentums“, der gerade in Süddeutſchland im damaligen deutſchen

Recht außerordentlich häufig war. Der Bauer hatte den Hof zu Nuß

und Nahrung “, vererbte ihn auf ſeine Kinder, der Grundherr hatte den

Hof als Obereigentümer zu „ Schirm und Schut “ und bekam feſtgeſepte

Leiſtungen dafür, ihm wurden auch jedesmal beim Antritt eines neuen

Hoferben gewiſſe Anerkennungsgebühren gezahlt. Ein ſolches Rechtsver

hältnis iſt römiſch -rechtlich unmöglich . Dort kann nur einer Eigentümer

ſein und hat das unbeſchränkte Recht, ſein „ Eigentum zu gebrauchen und zu

mißbrauchen “, wie er will. Die Pandektenjuriſten konſtruierten nun das

Rechtsverhältnis des deutſchen Bauern als „ Pacht“ und beſtenfalls als

,, Erbpacht“, - damit aber bekam der Grundherr die Möglichkeit, das Ver

hältnis zu fündigen, den Bauern „ zu legen “ oder ihm neue Laſten aufzu

packen . Die Erblichkeit der Höfe, die ſeit dem großen Rönig Konrad II.

fich durchgefekt hatte, geriet ins Wanken .

Noch ſchlimmer war es, daß mit dem neuen lateiniſchen Recht die

alten lateiniſchen Urkunden aus der karolingiſchen Zeit wieder zum Leben

kamen . Die Klöſter beriefen ſich plöblich „auf das Recht Kaiſer Karls“,

holten die alten lateiniſchen Urkunden wieder heraus, durch die die Bauern

einſt „ zum Heil ihrer Seele“ ihren Hof dem Kloſter geſchenkt und von dieſem

als „ precarium “ , als Bittbeſig auf Widerruf, zurückempfangen hatten .

Wo folche Urkunden nicht mehr vorhanden waren, wurden ſie nach alten

Muſtern gefälſcht. Der Fürſtabt von Rempten im Allgäu zwang mit ſolchen

gefälſchten Urkunden feine Bauern , anzuerkennen , daß ſie ihre Höfe nur

als ,Bittbeſig auf Widerruf“ hätten , - er ließ ſich dann, da dieſe Fäl-.

ſchung zum Nuken der Kirche erfolgt ſei, päpſtliche Abſolution erteilen .

Das ganze alte Unrecht der Karolingerzeit begann wieder wach zu werden .

Dem ſüddeutſchen Bauern wankte der Rechtsboden unter den Füßen .

Nur dort, wo feſtgeſchriebenes deutſches Recht dieſen Rünſten entgegen

ſtand, lebte das precarium nicht wieder auf, ſo in Altbayern und in den

Gebieten des Sachſenſpiegels; beide nahmen darum bezeichnenderweiſe

auch am großen Bauernkrieg nicht teil.

Die deutſchen Dörfer beſaßen vielfach recht große Almenden an Wald ,

Weide und Waſſer und Hutung. Dieſe Almenden waren genoſſenſchaft

licher Beſis, die einzelnen Bauern hatten das Nußungsrecht an ihnen
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kraft ihrer genoſſenſchaftlichen Zuſammengehörigkeit. Solche Genoſſen

ſchaften kennt das römiſche Recht nicht. Die Pandektenjuriſten konſtruier

ten darum die Almende als „ universitas“ des römiſchen Rechtes, d . 5.

als ein ſelbſtändiges Vermögen, das ähnlich wie eine noch nicht angetretene

Erbſchaft eines Pflegers bedurfte, und faßten die Rechte der Bauern als

„ Rechte an fremdem Eigentum “ auf. Der gegebene Pfleger für die Au

mende erſchien den Pandektenjuriſten der Landesherr, dem ſie auf dieſe

Weiſe den Beſitz der geſamten Dorfallmende zuſchoben. Außerdem ließen

fie, da dies bei einer „ universitas “ rechtlich zuläſſig iſt, die Teilung der Al

mende zu ; wo es ſich um Dörfer mit abhängigen Bauern handelte, gaben

fie dem „ Obereigentümer “ des deutſchen Rechtes, d . h . dem Grundherrn,

den ſie als den „wirklichen “ Eigentümer auffaßten, das Recht, die Aus.

ſonderung „ ſeines “ Anteiles aus der Almende zu fordern. Kein Wunder,

daß dieſer mehr als gern von dem neuen Recht Gebrauch machte, die An

teile ſeiner abhängigen Bauern aus der Allmende herauszog und ſie nun

ſeinerſeits dieſen Bauern vorenthielt !

Im großen Bauernkrieg iſt gerade über dieſe Methoden viel geklagt

worden.

Die römiſchen Juriſten konſtruierten auch den Begriff der Hörigkeit

falſch. Der Hörige war nach deutſchem Recht durchaus nicht ein „ Sklave“,

mit dem ſein Herr tun und laſſen konnte, was er wollte, ſondern ein zu be

ſtimmten Dienſtleiſtungen und Gehorſamspflichten verbundener Mann, von

dem aber auch nicht mehr gefordert werden konnte, als was rechtens und

überliefert war. Ein ſolches Rechtsinſtitut kennt das römiſche Recht nicht,

die Verlodung lag nahe, vor allem , wo die Hörigkeit ziemlich weit ging,

den Hörigen als einen „ servus“ , einen Sklaven im Sinne des römiſchen

Rechtes , anzuſehen . Aber auch wo man ihn als „ Colonus“, als an die

Scholle gefeſſelten Siedler, als „ Klienten “, als Schußgenoſſen , als „ Li

bertus“, d. 5. als Freigelaſſenen, der zu gewiſſen Dienſten verpflichtet

blieb, konſtruierte, war ſeine Stellung faſt immer ſchlechter als nach dem

deutſchen Recht. Das lag nicht zulekt an der Mißachtung des römiſchen

Rechtes für die „ artes illiberales “, für die „ unfreien Tätigkeiten“ . Der

Römer mißachtete Handwert, körperliche Arbeit, ſoweit ſie nicht rein land

wirtſchaftlich oder kriegeriſch war. Handwerker und Künſtler, die mit den

Händen arbeiteten, verrichteten ſeiner Auffaſſung nach eine Arbeit, die der

Sklavenarbeit nahekam , und die ein vornehmer Römer nicht auf ſich nahm.

Aus dem römiſchen Recht ſtammt ſo die Auffaſſung, daß für die martes

liberales“, die „ anſtändigen “ Gewerbe, des Advokaten , Schriftſtellers uſw.

ein „ honorarium “, ein Ehrenſold , gezahlt wird, während es ſich ſonſt bei
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einem „bloßen Wertvertrag “ um eine Bezahlung wie bei einer Ware ban

delt. Die Geringſchäßung der ſchöpferiſchen körperlichen Arbeit, des Hand.

werkertums wie auch des Bauerntums, und die Überwertung der im rö.

miſchen Sinne als martes liberales " bezeichneten Tätigkeiten geht auf das

römiſche Recht zurück und hat in nicht geringem Maße klaſſenbildend ge

wirkt. Die Eitelkeit der „ Geiſtigen " jener Zeit unterſtrich dieſe ganz un

germaniſche Mißachtung körperlicher Tüchtigkeit noch . In den Städten

ſonderte ſich jest die gebildete Schicht“ ſchroff von den „ Ungebildeten “,

d. h. der lateiniſchen Sprache Unkundigen , ab. Sie fühlte ſich auch bald

über den deutſchſprechenden Ritter auf ſeiner Burg, der kein Latein gelernt

hatte, hoch erhaben, und wenn dieſer ſich gegen das römiſche Recht und

den rückſichtsloſen frühkapitaliſtiſchen Geiſt jener Zeit zur Wehr ſekte,

wurde er als ,, Raubritter “ dargeſtellt.

Denn auch der Ritter geriet durch das neue Recht ins Gedränge.

Zwar konnte er ſeine Burg vor fremden Rechtsanſprüchen fichern , denn

das Lehnrecht (das langobardiſche und das Sachſenſpiegelrecht) ging we.

ſentlich auf deutſch -rechtliche Grundlagen zurück, war aufgeſchrieben und

konnte von den Pandektenjuriſten ſchlecht im landesherrlichen Intereſſe ver

dreht werden . Aber das neue Recht ſah den Ritter, der als freier Mann

gegen beſtimmte Verpflichtungen Lehn genommen hatte, plöblich als fürſt

lichen Untertanen an ; auf den Landtagen wurden ihm Steuern aufgelaſtet

und ſein Widerſpruch mit dem römiſch -rechtlich begründeten Beſteuerungs

recht des Landesfürſten erſtickt. Während er ſich als die alte waffenführende

Schicht des Reiches fühlte, die jederzeit gegenüber dem Landesfürſten

Zugang zum Kaiſer hatte, während mindeſtens die Beſten dieſer Schicht

fich lange auch militäriſch umgeſtellt hatten und als Landsknechtsführer des

Reiches Schlachten ſchlugen ( o Georg von Frundsberg , auch Sidingen ),

waren die Fürſten jekt drauf und dran, ſogar die freie Reichsritterſchaft,

die nur dem Kaiſer unterſtand, herabzudrücken . Die Folge war der Reichs

ritteraufſtand von 1522 unter Franz von Sickingen und Ulrich von Hutten.

Dieſer Aufſtand mißglückte wie der bäuerliche Aufſtand von 1525.

Der große Bauernkrieg hatte ausdrücklich in ſeinem Programm eine Be

ſeitigung der fremden Juriſten und Ausſchaltung der „Doktoren“ aus allen

Berichten.

Sein Mißerfolg war nicht zulebt darin begründet, daß die landes

fürſtliche Gewalt neben dem römiſchen Recht eine zweite Unterſtübung be

tam – die Lehre Dr Martin Luthers. Luther ſtükte ſich auf die norddeut

ſchen Fürſten gegen Raiſer und Reich. Der Hauptgrund, warum zahl

reiche Fürſten ſeiner Lehre wohlwollten, war der Wunſch, auf dieſe Weiſe
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das große Kirchengut der alten Kirche einzuziehen . Da die Bauern nun

gerade ihre Befreiung von den großen kirchlichen Laſten forderten und

immer deutlicher die Rücknahme des einſt ihren Ahnen entzogenen Kirchen

landes forderten, ſo drohte den Fürſten dieſer wertvolle Beſit zu entgehen,

und Luther hatte allen Grund, ſich in dieſer Sache auf die fürſtliche Seite

zu ſtellen. So prägte er eine Obrigkeitslehre aus, die völlig ungermaniſch

iſt, auf dem Bibelwort beruhend: „Seid untertan der Obrigkeit, die Ge

walt über euch hat ... “, die alle Obrigkeit nur Gott verantwortlich erklärte

und damit das Recht, für das Volk gegen eine willkürliche Obrigkeit auf.

zutreten , einfach leugnete. Er verwarf die Bauernerhebung ſchon allein

deswegen, weil ſie Erhebung war, teilweiſe mit höchſt fadenſcheinigen Grün

den. Die Leibeigenſchaft hielt er für berechtigt, „ weil auch Abraham Leib

eigene gehabt habe“.

Das römiſche Recht wirkte ro, entgegen der Abſicht Raiſer Mari

milians bei der Schaffung des Reichskammergerichtes, ſich als eine Stär

kung der Landesfürſten , nicht der Reichseinheit aus. Nicht nur die Reichs

ritterſchaft und die Bauernerhebung, deren Ziel eine Stärkung der Reichs

einheit war , erlagen , die Landſtände wurden gegenüber den Fürſten zu

rückgedrängt, in den Fürſtlichen Territorien entſtand ein rein fürſtliches

Beamtentum mit juriſtiſcher Bildung, das nunmehr den Landesfürſten

wirklich ermöglichte, aus den Bündeln von mittelalterlichen Rechten , das

ſich in ihren Händen befand, einen Staat zu machen.

In jener Zeit ſinkt auch die Feme zurück. Die Feme war im 14. Jahr

hundert bekannt geworden. Zum erſtenmal hören wir 1360 von einem

Femeprozeß . Sie ging zurück auf weſtfäliſche Gerichte mit Königsbann ;

in ihr vereinigte ſich die Tradition karolingiſcher Rügegerichte und alter

geheimer Volksgerichte; die lettere Tradition regte ſich durch . Die Feme

war Strafgericht, tagte nicht bei Nacht, ſondern bei hellem Tag an be

kannten Orten, aber wohlgeſichert; die Freigrafen und Freiſchöffen hießen

„ Wiſſende “ ( auch ein Hinweis auf noch lebendige geiſtige Überlieferung

der vorchriſtlichen Zeit), ſie wurden vereidigt, daß fie „ die Feme wollen

hehlen und halten vor Mann und Weib, vor Torf und Zweig, vor Stock

und Stein, vor Gras und Grain , vor allen Böſewichten und allen Gottes

geſchöpfen, vor allem , was in Himmel und Erden Gott hat laſſen werden,

außer an den Mann, der die Feme wahren, hehlen , hüten und zu Recht

halten kann , und daß er wolle bringen vor den freien Stuhl in die heimliche

Acht des Königs, was er für wahr weiß oder was er von wahrhaftigen

Leuten höret, das Femewroge ſei, daß es werde gerichtet nach dem Recht

des Kaiſers und der Sachſen ... “, und „wolle das nicht laſſen nicht um
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Lieb noch um Leid noch um Silber, Gold und Edelgeſtein, Vater, Mutter,

Schweſter, Bruder, Magſchaft oder Schwagerſchaft noch um keinerlei

Ding, die Gott hat laſſen werden, und daß er wolle fördern und ſtärken

die Feme, dies Gericht und dies vorbenannte Recht nach ſeiner Macht“.

Als Königsgericht griffen die Freigrafen der Feme raſch über Weſt

falen hinaus. Sie fühlten ſich berechtigt, überall dort vorzuladen und Recht

zu ſprechen, wo „ der König ſein Recht habe“, d . h . auch in den Fällen ,

wo der König eingreifen konnte wegen „ justitia denegata vel protracta “,

– wegen verweigerter oder verſchleppter Gerechtigkeit. Das war eine ſcharfe

Waffe gegen die Willkür landesfürſtlicher Gerichte und gegen allerlei Arten

von Rabinettsjuſtiz. Die „ Freigrafen “ , kleine Ritter und altfreie weſt

fäliſche Bauern, ſcheuten ſich gar nicht, auch hochfürſtliche Perſönlichkeiten

vor ihre Stühle nach Weſtfalen vorzuladen ; der lippiſche Freigraf Johann

Sperwer lud 1433 den Herzog Ludwig von Bayern vor ſeinen Stuhl,

der Freigraf Albert Swinde verfemte 1430 den Herzog Heinrich von Bayern

und erklärte dazu, dies geſchähe, „ damit namentlich die Fürſten jedem zu

Ehren beſcheidentlich antworten und tun möchten und dies Recht dem

heiligen Reich zur Schmach nicht verhochmütigen , ſo daß es nicht not wäre,

daß ſolche ſchwere Sachen über ſie ergängen“ . Einzelne Kaiſer, ſo Kaiſer

Sigismund, ließen ſich ſelbſt „ wiſſend “ machen . Dem kirchlichen Bann

traten die Freigrafen entſchloſſen gegenüber, erklärten, fie ſtänden man

Königs Statt“ und könnten nur wie der König nach dem Sachſenſpiegel ge

bannt werden, wenn ſie am Glauben zweifelten, ihre Frau verließen oder

ein Gotteshaus plünderten. Geiſtliche, die ſie trokdem bannten , luden ſie

vor ihren Stuhl. Eine Zeitlang war im deutſchen Reiche wirklich bei den

Femeſtühlen Recht zu erhalten gegen Willkür und Unrecht,
und man

chem gewalttätigen Herrn , manchem willkürlichen Ratsherrn konnte es

dann zuſtoßen , daß er vor einen weſtfäliſchen Femeſtuhl geladen und, falls

er ſich nicht rechtfertigen konnte, der Femegraf „ ihn nahm und verfemte

und verführte aus der rechten Zahl in die unrechte Zahl, aus der echten

Zahl in die unechte 3ahl, aus der oberen 3ahl in die niedere 3ahl, von

allen Rechten abgeſchieden und gewieſen von den vier Elementen, welche

Gott den Menſchen zum Troſt gegeben hat, daß ſein Leichnam damit nimmer

foul vermengt werden, er werde denn zu ihm geführt als ein miſtätiger

Menſch . Sein Hals- und ſein Reichslehn ſind verfallen dem heiligen Reich

und dem König . Grafen und Schöffen von des Reiches heimlicher beſchloſ

ſener Acht weiſen ihn achtlos, rechtlos, friedlos, ehrlos, ficherlos, miß

tätig, femepflichtig, liebelos und daß man ſeinen Hals hängen möge an

einer dürren Weide“.
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Aber ſchon zur gleichen Zeit etwa, als das römiſche Recht ſich durch .

fekte, verfiel die Feme. Die verſchiedenen Femeſtühle arbeiteten neben

einander und ſtörten ſich damit ; die Femegerichtsbarkeit machte ſehr hobe

Roſten, weil Ladungen und Zuſtellungen durch das ganze Reich gebracht

werden mußten, ſo daß ſchließlich auch die Parteien überfordert wurden

und ein unerfreuliches Sportelunweſen fich breitmachte. Die fürſtlichen

Regierungen und die Geiſtlichkeit bekämpften die Feme aufs äußerſte.

Die Hanſa bedrohte jeden mit dem Tode, der in ihren Städten ſich „ wiſſend

machen “ ließ , Landesfürſten verboten , Klagen bei den weſtfäliſchen Schöffen .

gerichten anzubringen , eine päpſtliche Bannbulle erging gegen die Feme,

zahlreiche Fürſtenbündniſſe richteten ſich gegen das „ mutwillige Fürnehmen

und die unbillige Beſchwerung durch die weſtfäliſchen Gerichte “. So wurde

die Feme wieder auf ein reines Lokalgericht Weſtfalens zurücgedrängt.

Als ſolches hat ſie noch ziemlich lange beſtanden ; der lekte Femegraf Engel.

hardt fou 1835 geſtorben ſein . Die Tradition ſtarb nie ganz.

Ein anderes, ähnliches Voltsgericht, vielleicht gleicher Wurzel, hielt

fich in Bayern in den volkstümlichen Haberergerichten, die überall dort

eingriffen, wo offene Verlekungen des Rechtsempfindens vorlagen. Auch

hier mögen ein karolingiſches Rügegericht und ein älteres germaniſches

Volksgericht miteinander verſchmolzen ſein. Auch ſie beriefen ſich, wie die

Feme, auf Raiſer Karl, vielleicht nur zur Verſchleierung ihres wahren vor.

chriſtlichen Urſprunges, zogen dem Miſſetäter vor das Haus und laſen ihm

nach der Ankündigung :

Do Hawra ſan do zum Hawrergericht,

wie dös ſeit Kaiſer Karl оllizeit g'ſchicht“ ,

die begangenen Sünden vor, etwa in der Art wie die folgende Haberer.

leſung “ : „ Der Kaiſer Karl im Untersberg hat uns befohl'n ,

daß ma dir treib'n ins Haberfeld ſoll'n .

Er ſelber is da und ſeine Mand'ın dabei,

und jest tea ma anfanga glei.

Teka ſpit deine Ohr'n , paß auf, was ma ſag'n,

fteh auf 'n Miſttarrn , du alter Saumag'n !

Haſt Marchſtoa verſett, haft Erdöpfl geſtohl'n

beim Nachbarn da drent'n, du fpottſchlechter Zoll'n ,

haſt d' Ehhalt'n ... um an Laun, alter Lump,

drum roaſt a daher jeß ganz buclat und trump,

du tuaſt jek noch tarkl'n übers rechſte Gebot,

drum mag di toa Tuifi und mag di koa Gott.

Manna, is dös al’s wahr ? Ja --1"
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Viel Segen dagegen hat, während die Haberergerichte langſam im

19. Jahrhundert der Polizeilichen Unterdrückung und auch innerer Auflöſung

verfielen, das ſogenannte „ Siebener-Gericht“ in Franken geſtiftet. Hier

beſtand in mehreren Dörfern ein altes geſchworenes Feldmarkgericht,

das ſich nur aus angeſehenen Männern zuſammenſekte und in jeder Weiſe

Rechtlichkeit und Eintracht im Dorfe förderte.

Das alles aber waren Reſtbeſtände der einſtigen bunten deutſch -recht

lichen Entwicklung. Das römiſche Recht hatte geſiegt, und auch die vor

handenen deutſchen Rechte mußten ſich dieſem anpaſſen . Die Zeit zwiſchen

der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg iſt ausgefüllt von den

ſogenannten „ Rechtsreformationen “ . Die deutſchen Stadtrechte paßten

ſich den neuen römiſch - rechtlichen Gedanken an , ſogar das altberühmte

Lübecker Recht ( 1586), das Hamburger Stadtrecht ( 1600). Entſprechend

erfolgten Rechtsaufzeichnungen in größeren und kleineren deutſchen Ländern .

Man wollte ſeitens der Landesherrſchaften gewiſſe deutſch -rechtliche Grund

fäße erhalten, die eingewurzelt waren, auch dem Volke ſelber einen gewiſſen

Zugang zur Rechtskenntnis aufrechterhalten. Solche ſprachlich deutſchen ,

inhaltlich überwiegend römiſch -rechtlichen „ Landrecht-Reformationen “ ſind

etwa das „ Württembergiſche Landrecht“ von 1557, das „ Dithmarſcher

Landrecht“ von 1567, das „ Landrecht des Herzogtums Preußen“ von 1620.

Ganz zurück traten demgegenüber die Rechtsaufzeichnungen derjenigen

Gebiete, wo das römiſche Recht ſich nicht durchgeſekt hatte, die ſich be

mühten, noch eiligſt das geltende deutſche Recht zuſammenzufaſſen, um

es vor der romaniſtiſchen Flut zu retten . Solche Aufzeichnungen finden

ſich vor allem in den alten freibäuerlichen niederdeutſchen Gebieten, etwa

das Oſterſtadiſche Landrecht von 1581 , die Bordesholmer Amtsgebräuche

aus Holſtein, das Wurſter Landrecht aus dem Lande Wurſten an der Nieder

elbe aus dem Jahre 1620.

Da kam der Dreißigjährige Krieg und brachte Deutſchland in die

grauenvollſte Verwüſtung. Zur Freude des Auslandes verwüſteten die

Deutſchen um theologiſcher Streitigkeiten willen ihr eigenes Reich. Was

übrigblieb, war nicht nur ſtaatsrechtlich, wie dargeſtellt, „einem Ungetüm

ähnlich “ , ſondern auch das Recht löſte fich weiteſtgehend auf.
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9. Rapitel.

Das Vernunftrecht der Aufklärungszeit.

Schon vor dem Dreißigjährigen Kriege hatte die Abfaſſung jener

Rechtsreformationen mindeſtens größere Gruppen von Rechtslehrern ge

zwungen, rein praktiſch zu erwägen, ob eine deutſch -rechtliche oder eine römiſch

rechtliche Beſtimmung angemeſſener und beſſer ſei. Sie mußten das Recht

auf ſeine „ Vernünftig keit“ , nicht auf ſein ,Alter “ unterſuchen. Nach dem

Dreißigjährigen Kriege, als alle Welt der theologiſchen Streitigkeiten ſatt

und überſatt war, der Aufbau der verwüſteten Lande drängte und von Holz

land und England eine von bibliſchen Vorausſekungen ſich befreiende Wiſſen .

ſchaftlichkeit herüberdrang, ſchlug die Stunde des Naturrechtes. Das Natur

recht wil das Recht aufzeichnen , „das der Natur des Menſchen entſpricht“ ,

das „ vernünftig " und praktiſch iſt. Es tritt ſo in Gegenſaß zum kirchlichen

Recht wie zu allen rein geſchichtlichen Begründungen des Rechtes, ja miß

achtet dieſe ſehr weitgehend . Es will das allgemein -gültige Recht darſtellen ,

das für alle Menſchen verbindlich iſt, und dies „ aus der Natur der Sache "

durch Vernunftſchlüſſe feſtſtellen .

Es ging aus von der „Gleichheit alles deſſen , was Menſchenantlig

trägt“ ; es wollte für alle Menſchen und alle Völker gelten ; es iſt ſo auch

kein Zufall, daß ſein ſtärkſter Vertreter, der Niederländer Hugo de Groot,

der Schöpfer des modernen Völkerrechtes iſt. Troß dieſer bewußten über

völkiſchen Einſtellung trägt das Naturrecht außerordentlich viel germaniſche

Züge, ja bedeutet vielfach geradezu einen neuen Erfolg deutſch -rechtlicher

Gedanken, — war doch die Vernunft, auf die es ſich berief, eine Vernunft

in ſehr nordiſchen Köpfen, und dieſe Köpfe dachten nun einmal entſprechend

den Grundlagen ihrer Raſſe. Es gibt vielleicht kein beſſeres Beiſpiel in der

Geiſtesgeſchichte für die überragende Bedeutung der Raſſe als das Natur

recht des 17. und 18. Jahrhunderts. Man wollte ein rein auf der Vernunft

begründetes Recht für alle Menſchen finden, – und man fand praktiſch über

au Rechtsgedanken, wie wir ſie ſeit den älteſten Zeiten der Völker nordiſcher

Raſſe kennen .

So wurde das Naturrecht in ſeinem erſten Anſaß auch ein ungeheurer

Segen , von dem wir teilweiſe noch heute zehren . Im Strafrecht fiel die Be
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rufung auf die ſchauerliche moſaiſche Vorſchrift „ Auge um Auge, Zahn um

Zahn“ – , ſekte Chriſtian Thomaſius, der als erſter Profeſſor in deutſcher

Sprache wieder Vorleſungen hielt, troß leidenſchaftlichen Widerſtandes

der Geiſtlichkeit den Herenprozeſſen in einem großen Teil Deutſchlands ein

Ende.

Die Folter wurde im 18. Jahrhundert faſt überal abgeſchafft. Die

Beſchäftigung mit dem deutſchen Recht erwachte langſam wieder ; bahn

brechend war hier der Oſtfrieſe Hermann Conring, der „ Über den Urſprung

des deutſchen Rechtes “ ſchrieb. Das römiſche Zivilrecht ſelber konnte ſich

naturrechtlichen Gedanken nicht verſchließen, dieſe bedeuteten faſt überall

einen Sieg des deutſchen Rechtsempfindens.

Die Aufklärung, das vernunftgemäße Denken , traf die Macht der

Kirche tödlich. Sie hat ſich niemals von dem Schlage wirklich erholen können ,

den ihr das Jahrhundert Friedrichs des Großen, Joſephs II . und Voltaires

zugefügt hat, war darum auch mit allen Mitteln beſtrebt, das Andenken

jener Zeit als „ rationaliſtiſch “ zu verkebern . Aber ohne jene vielgeſchmähten

„ Rationaliſten “ wäre uns der Zugang zur deutſchen Vergangenheit vor der

Chriſtianiſierung verſperrt geblieben ;-es iſt kennzeichnend, daß erſt Friedrichs

des Großen Kanzler von Herkberg in einer begeiſterten Schrift die „ Ger

mania “ des Tacitus herausgab, daß noch vor ihm der geniale Schwede

Rudbec Nordeuropa als Heimat der Kulturmenſchheit darſtellen konnte ;

ohne jene ,Rationaliſten “ , ohne die geiſtigen Degenſtöße der vielverkannten

Zopfzeit hätten kirchlicher Keber- und Herenprozeß , Religionsverfolgung,

Folter weiterbeſtanden , wäre es nicht möglich geweſen , den Nachtmahr

kirchlicher Geiſtesknebelung aus dem deutſchen Recht zu verſcheuchen.

Die Rechtsbücher, die jekt entſtehen , tragen das Kennzeichen dieſer

Aufklärungszeit. Unter ihnen ragt hervor das „ Preußiſche Algemeine

Landrecht“, ausgearbeitet unter Friedrich dem Großen, an dem die beſten

Rechtskenner des damaligen Preußen, Cocceji, von Carmer und Svarez,

gearbeitet hatten, veröffentlicht am 1. Juni 1794. Das Geſekbuch iſt ziemlich

weitſchweifig, auch nicht überſichtlich , ließ neben ſich örtliche Rechte, nicht

aber das Gemeine Recht und den Sachſenſpiegel beſtehen. In der Praxis

der Gerichte aber hat es ſich ganz ausgezeichnet bewährt. In Öſterreich

wurde 1786 ein ebenfalls von der Aufklärung ganz diktiertes „ Joſephiniſches

Geſekbuch “ , ſpäter ( 1811 ) als „ Allgemeines Bürgerliches Geſekbuch "

umgearbeitet, verkündet. Das 18. Jahrhundert war auch in den deutſchen

Einzelſtaaten reich an geſekgeberiſchen Maßnahmen , die faſt alle in der

Richtung einer Stärkung deutſcher Rechtsgedanken, wenn auch in natur

rechtlichem Gewande, lagen .
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In Oſtdeutſchland war durch den Dreißigjährigen Krieg ein beſonders

ernſtes ſoziales Problem entſtanden. Die Gebiete öſtlich der Elbe hatten den

großen Bauernkrieg von 1525 nicht mitgemacht, weil bei ihnen das gute Erb

zinsrecht des Sachſenſpiegels noch kaum durchbrochen, der Bauer noch per

ſönlich frei und nur zu beſtimmten genaubemeſſenen Leiſtungen verpflichtet war.

Schon vor dem Dreißigjährigen Kriege hatte ſich dies geändert. Der

oſtdeutſche Ritter wurde, als der kriegeriſche Ritterdienſt abkam , nicht

zum Hofadel, wie in Frankreich , ſekte ſich auch nicht bloß auf ſeine Burg

und bezog ſeine Renten von den abhängigen Bauern wie ein erheblicher

Teil des ſüddeutſchen Adels -- er fing ſelber Landwirtſchaft an, legte Unland

in Äcker und begann ſeine Ritterhufe auszuweiten. Dazu brauchte er Arbeits

kräfte. Nun war es ihm vielfach ſehr lieb, die bisherigen Geldzahlungen

oder Naturallieferungen der Bauern in Arbeitsleiſtungen umzuwandeln .

Statt Geld zu zahlen, pflügte der Bauer dafür eine beſtimmte Zeit auf dem

Acer des Ritters. Zur Erhaltung dieſer Leiſtung hatte der Ritter natürlich

ein Intereſſe, daß beim Erbgang wieder ein tüchtiger Mann auf die Bauern

ſtelle tam , und daß ein Bauer nicht wegzog, ohne einen brauchbaren Nach

folger zu ſtellen ; ganz vorſichtig begann er ſo den Bauern an die Scholle

zu binden. Der Dreißigjährige Krieg vernichtete einen großen Teil der

Bauernſchaften öſtlich der Elbe, auch einen Teil des altanſäſſigen Adels.

Das mit Buſchwert bewachſene verödete Land mußte wieder aufgebaut

werden. Die Reſte der alten Ritter und manch reicher Mann oder ab

gedankter Feldobriſt, der die lekte Kriegskaſſe ſeines entlaſſenen Regiments

dafür verwandte, kauften jekt große Strecken Land und machten ſie urbar,

ſekten hier eine neue Bauernſchaft an, völlig abhängige Leute, die „ grund

hörig“ waren , d.h. das Gut nicht verlaſſen durften , leibeigen und zu Arbeiten

auf dem Gutshofe verpflichtet waren. Dieſe Bauern hatten daneben ihre

eigene Wirtſchaft, deren Äcker eingeſtreut in dem Ritteracker lagen. Ihre

Pflicht beſtand darin, im Rahmen der Dreifelderwirtſchaft dieſen Ritter

acer zu beſtellen ; dabei blieb ihnen wenig Zeit, ihren eigenen Ader zu be

arbeiten. Nicht überall waren die Zuſtände unerträglich hart, oft beſtand

zwiſchen dem Gutsherrn und dieſen leibeigenen Bauern ein halbwegs ver

trautes Verhältnis. Viel zahlreicher waren aber die Fälle, wo dauernder

Streit über den Umfang der Pflichten herrſchte, und da der Gutsherr zugleich

auch die Patrimonialgerichtsbarkeit und die Polizeigewalt hatte, ſo tamen

immer wieder Fälle von barbariſcher Wiltür vor. Faſt überall war außer

dem die bäuerliche Jugend zum ſogenannten Zwangsgeſindedienſt verpflichtet,

d. h. fie mußte einige Jahre gegen ſehr geringen Lohn auf dem Herrenhof

arbeiten . Auch das gab Urſache zu mancherlei Ausbeutung.
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Vor allem aber überholte ſich dieſe Wirtſchaftsform . Man baute

Rartoffeln , Tabat, Lupinen und Klee an , — und das alles paßte in die alte

Dreifelderwirtſchaft nicht mehr hinein. Der einzelne Bauer konnte dieſe

moderneren Anbauarten nicht durchführen , - den der Gutsherr erlaubte

es nicht, und der Gutsherr konnte ſie auch nicht durchführen , denn die Bauern

waren zu dieſen Arbeiten nicht verpflichtet. Dazu kam in der Mitte des

18. Jahrhunderts eine verbeſſerte Viehwirtſchaft auf; viele Gutsbeſiker

gingen dazu über, den größten Teil ihrer Äcker in Koppeln zu legen. Damit

aber waren ihnen die fronpflichtigen Bauern entbehrlich , ja überflüſſig.

Hier nun ſebt das Einziehen der Bauernhöfe, das ,, Bauernlegen “, ein .

In einzelnen Teilen Oſtdeutſchlands ( Mecklenburg und Schwediſch -Pommern)

führte es faſt zum völligen Verſchwinden des Bauernſtandes. Ein Soldaten

ſtaat wie Preußen allerdings konnte es nicht ruhig mitanſehen, daß durch

Beſeitigung der Bauern das Land menſchenärmer wurde, auch durch Nieder

reißung ihrer Höfe der Armee in Kriegsfällen die Quartiere fehlten. Aus

dieſem Grunde verbot Friedrich Wilhelm I. das Bauernlegen, und Friedrich

der Große ſchärfte dies 1749 und 1764 wieder ein, hob auch 1767 die Zwangs.

geſindedienſte auf ſeinen Domänen auf, beide Könige ſekten außerdem

zahlreiche neue Siedler und ſelbſtändige Bauern an. Der Staat, wie ihn

Friedrich der Große in Preußen entwickelte und wie ihn ſein Vater in den

Grundlagen herausgeſtellt hatte, bedeutete einen Schritt weiter vom Landes

fürſtentum der bisherigen Zeit zu einem wirklichen Staatsweſen . Das Land

galt nicht mehr als ein perſönliches Leben oder Eigentum des Fürſten ,

ſondern der „ Fürſt als erſter Diener “ ſeines Staates. Der Zweck des Staates

war die Wohlfahrt ſeiner Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der

Rechtsordnung ſowie der eigene Ruhm und die eigene Stärke. Ein völkiſcher

Gedanke lag dem friderizianiſchen Staate noch fern ; auf die Volkszugehörige

teit kam es nicht an , - jedermann , ganz gleich welcher Sprache, war in

dieſem Staat Untertan des Königs von Preußen. Trokdem erfüllte er

eine gewaltige Aufgabe an der Neugeſtaltung des Deutſchen Reiches .

Dieſer Staat wurde zu dem Mittelpunkt, an dem ſich die anderen antriſtalli

ſieren konnten.

Die Auftlärungszeit hat zwar in der Frage des Bauernrechtes nicht

alle Aufgaben löſen können , aber doch ganz weſentliche Fortſchritte gemacht.

In Schleswig -Holſtein war die Leibeigenſchaft, und zwar nicht von der

Regierung, ſondern vom großen Adel ſelber bis 1797 völlig abgeſchafft.

In Preußen gelang dies mindeſtens für die Domänenbauern noch vor dem

unglüdlichen Kriege von 1806. Nach 1806 hat Freiherr vom Stein durch

Editt vom 9. Ottober 1807 die perſönliche Unfreiheit auch der Ritterſchafts.
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bauern aufgehoben. Damit aber war ihre wirtſchaftliche Bindung und

Abhängigkeit vom Rittergut noch nicht beſeitigt. Zwar gab es „ ſeit dem

Martinitage 1810 nur freie Leute, aber die ſchwierigſte Aufgabe war

noch zu löſen , nämlich die Verbindung von Rittergut und abhängigem

Bauernhof durchzuſchneiden . Steins Gedanke ging darauf hinaus, daß der

Bauer erſt einmal ſofort mit ſeinem ganzen Lande vom Rittergut losgelöſt

werden ſollte; dann ſollten die Forderungen des Gutsbeſikers an den Bauern

und die des Bauern an den Gutsbeſiber gegeneinander aufgerechnet werden.

Denn nicht nur der Gutsbeſißer hatte von dem Bauern die Leiſtung von

Scharwerken, Dienſten und Abgaben zu fordern , ſondern auch der Bauer

hatte Anſpruch auf Holz aus der Gutsforſt, Weide auf dem Gutslande und

dergleichen. Es war alſo ein Verhältnis auf Gegenſeitigkeit, wenn auch der

Gutsbeſiber der ſtärkere Teil war. So hätte ſich in den allermeiſten Fällen

ein Überſchuß zugunſten des Gutsbeſikers ergeben. Dafür ſollte eine Rente

auf dem Bauernhof eingetragen werden und der Bauer dieſe Rente eine

beſtimmte Anzahl von Jahren zahlen. Der frei gewordene Bauernhof ſollte

außerdem durch eine Höchſtverſchuldungsgrenze geſichert werden, denn der

Bauer ſoll ſeinen Hof ſo wenig ins Pfandhaus tragen dürfen wie der Solo

dat ſein Gewehr“, forderte Freiherr vom Stein. Aber Stein wurde ge.

ſtürzt, ehe er dieſe Gedanken verwirklichen konnte . Unter dem Staats.

kanzler von Hardenberg wurde die Bauernreform verdorben . Die Forde

rungen der Bauern an die Gutsbeſiker wurden überhaupt nicht berückſichtigt,

das Regulierungsedikt von 1811 beſtimmte, daß bei erblichen Bauern

gütern der Bauer ein Drittel des Landes, bei unerblichen Bauerngütern die

Hälfte dem Gutsbeſiber abtreten mußte, wenn er mit ſeinem Hof frei werden

wollte . Von einer Höchſtverſchuldungsgrenze war keine Rede mehr. Als der

Befreiungskrieg zu Ende war und in Preußen die Reaktion triumphierte,

wurde durch eine Deklaration von 1816 noch einmal die Zahl derjenigen

Bauern eingeſchränkt, die überhaupt mit ihrem Hof vom Rittergut loskamen.

Solche Höfe mußten ſpannfähig ſein, - alle kleineren Höfe konnte der Guts.

beſiber ohne Entſchädigung einziehen ; ſie mußten als Bauernhöfe kataſtriert

ſein , alten Beſtandes ſein, d . h. vor dem Ende des Siebenjährigen Krieges

1763 bereits beſtanden haben und außerdem auch noch dem ſogenannten Be

ſekungszwang unterlegen ſein , d . h . es mußte ſchon früher auf ihnen der

Rittergutsbeſiker verpflichtet geweſen ſein , einen Bauern zu halten.

Die ganze Maſſe der kleinen oder durch die Abgabe von einem Drittel

oder gar der Hälfte erſt klein gemachten Bauernhöfe ging auf dieſe Weiſe

im Rittergute unter, die ehemaligen Bauern wurden Tagelöhner. So iſt

über den Rahmen eines berechtigten und notwendigen Großgrundbeſißes

148



hinaus in Oſtdeutſchland ein ſehr großer Grundbeſig bei zu ſchwacher Bauern

Ichaft entſtanden.

In Öſterreich und in Bayern hielten ſich Reſte der Leibeigenſchaft

noch lange. Als ſie in beiden Ländern fielen , ſtellte ſich vor allem in Öſter

reich heraus, daß die allergrößte Mehrheit der Anſprüche an die Bauern

und der oft außerordentlich quälenden Belaſtungen in kirchlichen Hän.

den lag.

Die weltanſchauliche Umſtellung, die mit dem Eindringen der fran .

zöſiſchen Revolutionsideen nach Deutſchland erfolgte, trug nicht wenig da

zu bei, daß die in der Aufklärungszeit oft mit ſo viel Verſtändnis angelegte

Bauernreform nicht hielt, was man erwartet hatte, und abgebogen wurde.

Es war die liberale Auffaſſung mit ihrer Lehre von der möglichſt weiten

Wirtſchaftsfreiheit des einzelnen , von der Durchſeßung des Stärkeren im

Wirtſchaftskampf, die den Bauernbetrieb gegenüber der Großgutwirtſchaft

als rückſtändig auffaßte, die vielfach recht bedenklichen engliſchen Agrar

zuſtände als Vorbild nahm und ſo - das war durchaus die Auffaſſung

Hardenbergs in Steins Beſtrebungen um einen geſicherten und ſtarken

Bauernſtand nur „Romantik“ ſah. Eng damit verbunden war der Auf

ſtieg des jüdiſchen Geiſtes. Die Lehre von der völligen Wirtſchaftsfreiheit

war beſonders eine Lehre von der Freiheit des Geld- und Leihkapitals.

Was einſt nur der Jude im Ghetto geübt hatte, wurde jekt allgemein - gültige

Überzeugung: Die Wirtſchaft muß ſo frei wie möglich ſein , der Geldhandel

iſt der Träger des Fortſchrittes, und ihm dürfen möglichſt wenig Hemmungen

auferlegt werden ! Darum fiel auch Steins Gedanke einer Verſchuldungs .

höchſtgrenze der Bauernhöfe.

Die Zeit nach 1815 brachte überhaupt den dreifachen Sieg des Juden

tums. Baron Meir Amſchel Rothſchild aus dem Hauſe zur Hinterpfann

in der Südengaſſe zu Frankfurt am Main erreichte, daß an die Stelle der

bisherigen Darlehen an den einzelnen Fürſten das Darlehen an den Staat,

die Staatsanleihe, trat. Ausgabe von Staatsanleiben wurde nunmehr das

Mittel der gewaltig aufſchießenden jüdiſchen Bankhäuſer, ſich auch die

Politik der Staaten dienſtbar zu machen.

Unter Benukung der liberalen Idee von der „ Gleichheit alles deſſen ,

was Menſchenantlik trägt“, und unter dem Einfluß der Rothſchild - An .

leihen erlangte nun das Judentum ſeine ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung.

Die Entwidlung ſeiner Rechtsſtellung iſt folgende :

1. In der karolingiſchen Zeit waren die Juden als Sklavenhändler auf

deutſchem Boden aufgetaucht und genoſſen den beſonderen kaiſerlichen

Schus, der unter Ludwig dem Frommen (814 bis 840 ) zur offenen Bee

149



vorzugung der Juden wurde. Die Einſchränkungen, die ihnen auferlegt

waren, ſind damals in erſter Hinſicht religiöſer Natur. Chriſtliche Sklaven

können einem jüdiſchen Herrn gegen einen geſchäften Preis abgekauft wer

den, kein Chriſt darf mit den Juden zuſammen eſſen, an ihren Hochzeiten

teilnehmen noch gar zu ihrem Glauben übertreten . Chriſtliche Sklaven

können an Juden nicht verkauft werden, am Karfreitag kann ein Jude nicht

auf der Straße erſcheinen. Irgendeine Einſchränkung ihrer Erwerbstätigkeit

beſtand nicht. Der Jude konnte jedes Handwerk ausüben und Grundbeſik

erwerben. Dies hält ſich etwa bis zum Ausgang des 11. Jahrhunderts.

2. Mit dem Auftommen der Geldwirtſchaft erhebt ſich ſtarker Wider

ſtand in allen europäiſchen Völkern gegen das Zinsgeſchäft. Dieſer Wider

ſtand wird auch von der Kirche ſelber anerkannt, und die Kirche verbietet

die „ usura“ , den Wucher, d. h . jedes Zinsnehmen. Sie verbietet aus ſeel

ſorgeriſchen Gründen . Nicht der Schuldner rol geſchüßt werden, ſondern

der Gläubiger ſoll ſich nicht durch Zinsnehmen um ſein Seelenheil bringen .

Derjenige, für den dieſes Verbot nicht zutrifft, iſt der Jude als der einzige

im Mittelalter geduldete Nichtchriſt. Er hat damit das alleinige Recht

zum Darlehnsgeſchäft, jeder Judentnabe, der geboren wird , hat gewiſſer

maßen die amtliche Zulaſſung zum Bankier in der Taſche. Während die

nichtjüdiſche Bevölkerung das Zinsverbot dadurch umgeht, daß ſie den

„ Rentenkauf“ ſchafft (man gibt einem Grundbeſiger Geld und kauft dafür

Rente aus ſeinem Grundſtüc ), ſpezialiſieren ſich die Juden auf das Pfand

leihegeſchäft. Das Steigen der Geldwirtſchaft macht den Bedarf an Pfand

leihern ſo groß, daß die Juden ſich von ſelbſt auf dieſes Geſchäft zurücke

ziehen, deſſen Ausübung in den Augen der chriſtlichen Bevölkerung „ un .

ehrlich“ macht. Dieſe Unehrlichkeit verſtärkt fich, als im Jahre 1090 die

jüdiſchen Gemeinden von Speyer und Worms das Privileg kaufen , daß

jede geſtohlene Ware, die im Laden eines Juden gefunden wird, vom

Eigentümer nicht herausgefordert werden kann , wenn der Jude beſchwört,

daß er dieſe Ware als Pfand bekommen habe. Jeder, der etwas geſtohlen

hat, bringt es jekt zum Juden. Gerade um den abendlichen Diebesverkehr

zur Judengaſſe zu verhindern , beſtreben ſich darum die Städte, die Juden

viertel möglichſt früh zu ſchließen . Die Klagen über das jüdiſche Wucher.

privileg und dieſes jüdiſche Hehlereiprivileg ſind im Mittelalter allgemein .

Der „ Schwabenſpiegel“ ſagt von dem Hehlereiprivileg : „Das haben ihnen

die Könige verkauffet wider Recht, daß ſie mögen leyhen auf Raubig

und auf Diebig gut.“ Durch das Hehlereiprivileg ſtellt ſich aufs neue die

alte Verbindung von Judentum und Verbrechertum wieder her. Die Fach

ſprache der Verbrecher entſteht in Anlehnung an das Hebräiſche, ein 1520

150



erſchienenes Büchlein „Von der falſchen Bettlerbüberey “, das Luther in

ſeinen lekten Lebensjahren mit einer Vorrede herausgab, enthielt ſchon

200 aus dem Hebräiſchen abgeleitete Gaunerfachausdrücke.

Als einzig zugelaſſene Darlehngeber und geſeblich geſchükte Hebler

werden die Juden reich. Damit werden ſie ein Objekt der kaiſerlichen Fi

nanzpolitit. Die Kaiſer laſſen ſich von den Juden Schußgelder zahlen ;

Konrad IV. ſagt 1251 : „Die Juden ſind unſere beſunderen Kammerknechte.

Kaiſer Sigismund erklärt „ alle Jüdiſchheit in teutſchen und welſchen Lan

den jährlich der Kaiſerlichen Rammer für pflichtig “. Die Juden zahlen

ein jährliches Schußgeld und außerdem Thronbeſteigungsabgaben.

Als eine ſolche wertvolle Finanzquelle genießen ſie einen erhöhten

Schub. Friedrich II . aus dem Hauſe der Hohenſtaufen verordnet 1236 ,

daß die Ermordung eines Juden mit 12 Pfund Gold, etwa der zehnfachen

Buße wie bei einem freien Deutſchen, gebüßt werde ; ſelbſt der „Sachſen

ſpiegel“ muß die Beſtimmung aufnehmen , daß ein Jude, der einen Chriſten

verleßt, wie ein Chriſt beſtraft werde, der Chriſt aber, der einen Juden

verlekt, der ſehr viel höheren Strafe wegen Bruches des Königsfriedens

verfällt.

Infolge der Unehrlichkeit der Juden , die ſie ſich durch das Wucher

und das Hehlereiprivileg ſelber zugezogen hatten , wurden ſie von den Zünften

ausgeſchloſſen, konnten auch kein Land mehr erwerben.

3. Entſprechend dem Abſinken der kaiſerlichen Gewalt geriet auch das

Recht, „Juden zu halten “, in die Hände der Landesfürſten. Die Reichs

polizeiordnung von 1577 gab die Berechtigung, Juden aufzunehmen , denjenigen

Reichsſtänden , die das Judenregal erworben hatten ; hieraus entwickelte

fich das „ unbezweifelte Recht der Landeshoheit, die Abgaben und Zah

lungen der Juden an ſich zu ziehen“ .

Mit dem Eindringen des römiſchen Rechtes in Deutſchland erwachte

die weſentlich von chriſtlich -kirchlichen Geſichtspunkten gegebene Geſek

gebung Raiſer Juſtinians über die Juden zu neuem Leben , verband ſich mit

den beſtehenden kirchlichen und weltlichen Geſeken über die Suden und der

auf den Schuß der produktiven Arbeit ausgehenden Geſeßgebung der mer

kantiliſtiſchen Auftlärungszeit. Die Rechtsſtellung der Juden nach Ge

meinem Recht war zu Beginn der Aufklärungszeit bei geringen Abwei

chungen in den einzelnen Ländern etwa die folgende :

Als Juden wurden angeſehen die Bekenner der moſaiſchen Religion.

Der Raſſegedanke lag jener Zeit noch fern . Was „das natürliche Recht

allen Menſchen gewährt, die Rechte, ohne die eine menſchliche Gemeinſchaft

nicht beſtehen kann“, wurden ihnen gemäß der naturrechtlichen Auffaſſung

151



auch des Gemeinen Rechte $ im 18. Jahrhundert nicht verſagt. Juſtiz

ſollte ihnen „ adminiſtriert“, auch „ die Billigkeit im Rechtsgeſchäft ihnen

nicht geweigert“ werden. Sie galten als perſönlich frei, nicht als leibeigen,

auch der Ausdruck „ Kammerknechte “ ſollte nur als öffentlich -rechtliche

Unterwerfung, nicht aber als perſönliche Unfreiheit angeſehen werden. Da

Raiſer Caracalla allen Untertanen des römiſchen Reiches im Jahre 212

n. Chr. das römiſche Bürgerrecht erteilt hatte, die Juden damals ſchon

keinen eigenen Staat mehr beſaßen, ſo wurden ſie vom Gemeinen Recht

als „ nach römiſchem Recht lebend“ aufgefaßt. Ihr moſaiſches Recht ſollte

nur ſubſidiär gelten. Sie waren alſo „ römiſche Bürger“, galten aber als

„ Viles“, d . h . „ anrüchig “ und aller Ehren unfähig, konnten alſo nicht zum

Doktor promoviert werden , niemand vor Gericht vertreten , kein öffentliches

Amt bekleiden , „wo ſie Gelegenheit haben, den Chriſten zu ſchaden “, durften

keinen chriſtlichen Leibeigenen erwerben .

Vor Gericht konnten ſie nur gegen Ehrloſe Zeugnis ablegen, als Vor.

mund für einen Chriſten konnte kein Jude beſtellt werden, weil, „wenn man

ſchon jemand von der Vormundſchaft fernhält, von dem eine Schädigung

des Mündelvermögens zu erwarten iſt, noch mehr jener fernzuhalten iſt,

von dem eine Schädigung der Seele des Mündels vermutet werden kann" ;

aus dem gleichen Grunde konnten ſie keine Pflegſchaft übernehmen , ſoweit

hiervon Chriſten betroffen waren. Die jüdiſchen Gerichte in Judenſachen

erkannte das Gemeine Recht nicht an, weil der Jude weder über Chriſten

noch unter ſich wegen des „ Anſehens des richterlichen Namens“, der „ eu

rythmia mundi“, d . h. der guten Ordnung der Welt, und weil „der Richter

an Gottes Statt ſteht“ , Richter ſein kann. Hier taucht ſogar ein Gedanke

auf, der an das alte ,, fas “ erinnert, die Sakralfunktion des Richters hervor

treten läßt und im Juden den Todfeind allen Rechtes überhaupt ahnt.

Die Juden müſſen gemäß den kirchlichen Beſtimmungen des Mittel

alters beſondere Kleider tragen , damit man ſich vor ihnen hüten kann . Hier

von konnten die Landesfürſten Befreiung erteilen . Bei Gefahr eigener

Anrüchigkeit durfte kein Chriſt alzuſehr mit ihnen umgehen, mit ihnen zu.

ſammen wohnen, jüdiſche Ärzte zu fich rufen, mit ihnen ſpielen, tanzen ,

eſſen oder an ihren Hochzeiten teilnehmen . Eine Wohnung in ſeinem Hauſe

durfte er an Juden nur vermieten, wenn ſie ſtreng getrennt lag ; kam dort

ein Rabbiner zum Thoraleſen hin, ſo mußte der chriſtliche Hauswirt ihn

hinauswerfen .

Der Übertritt des Juden zum Chriſtentum wurde gefördert. Ein

jüdiſcher Sohn, der übertrat, kam von der väterlichen Gewalt los, eine

Teſtamentsbeſtimmung des Juden, die den Empfang der Erbſchaft vom
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Nichtübertritt zum Chriſtentum oder von der Rückehr zum Judentum ab.

hängig machte, war unbeachtlich.

Auf dieſe Weiſe iſt ſicher ſchon früh, im 16., 17. und 18. Jahrhundert,

ein gewiſſer Beſtand von Juden zum Schaden unſerer Raſſe in das deutſche

Volt hineingeraten .

Auf dem Gebiete des Eherechtes war nach Gemeinem Recht die Ehe

zwiſchen Chriſten und Juden verboten und galt als Ehebruch. Unehelicher

Verkehr mit Juden wurde ſtreng geſtraft, im Mittelalter meiſtens mit dem

Tode ; ſpäter verfügte Kaiſer Joſeph I. (1705—1711): „Und gleichwie von

denen , die ſich mit dem Teufel vermiſchen , ſchon oben geſagt iſt, ſo ſollen

auch diejenigen, ſo ſich mit einem Juden, oder der, ſo ſich mit einer Jüdin

vermiſcht, dem großen Ärgernis halber wenigſtens mit Ruten ausgeſtrichen

und auf ewig des Landes verwieſen werden . “

Das jüdiſche Hehlereiprivileg wurde vom Gemeinen Recht vielfach

nicht anerkannt, mindeſtens eingeſchränkt. Den Chriſten war es verboten,

der jüdiſchen Gemeinde durch Teſtament etwas zu vermachen oder ſie gar

zum Erben einzuſehen (was zum Schein übergetretene Juden gelegentlich

getan hatten ). In zahlreichen deutſchen Staaten galten recht praktiſche

Einſchränkungen der jüdiſchen Handelsgeſchäfte: Verträge zwiſchen Juden

und Nichtjuden mußten von einem ſtaatlichen Beamten und ſchriftlich ge

ſchloſſen werden , innerhalb eines Jahres mußte zwiſchen dem Juden und

ſeinem nichtjüdiſchen Geſchäftspartner zurücgezahlt, mindeſtens abgerechnet

ſein , Darlehen von Juden an Minderjährige waren verboten und zogen den

Verluſt der Darlehnsſumme nach fich , kein Jude konnte eine Forderung

gegen einen Chriſten an einen andern Chriſten abtreten ( Ausſchaltung des

nichtjüdiſchen Strohmannes, des „ Schlattenſchammes " !) .

Öffentlich-rechtlich mußten die Juden, die ſich in einem Lande nieder.

ließen , das „ Geleit “ erwerben, ihre Zahl war beſchränkt, ſie unterlagen be

ſtimmten Abgaben (Leibzou, Judenſchußgeld ). Ein großer Teil des Juden

tums im 18. Jahrhundert war rein kriminell. Wir finden damals große

bewaffnete jüdiſche Räuberbanden, die vor allem in der Periode zwiſchen

1700 bis 1810 ganze Landſchaften Deutſchlands unſicher machten .

Gegen Ausgang der Aufklärungszeit wird die Rechtslage der Juden

immer mehr gebeſſert, ſchon 1787 in Preußen der Leibzou aufgehoben ,

durch das Edikt „ betreffend die bürgerlichen Verhältniſſe der Juden in den

Preußiſchen Staaten vom 16. März 1812“ ihnen entgegen den bisher

gültigen, weſentlich mit dem Gemeinen Recht übereinſtimmenden Reges

lungen des Preußiſchen Allgemeinen Landrechtes die „ Eigenſchaft Preu

Biſcher Staatsbürger“ verliehen und ihnen auferlegt, deutſche Familien
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namen zu führen . Unter Rothſchilds Einfluß wurde im Artikel 16 der

Bundesakte des Deutſchen Bundes vom 8. Juni 1815 eine einheitliche

Regelung der Judenemanzipation in Ausſicht geſtellt, eine ſolche auch in

Preußen durch das Geſek über die Verhältniſſe der Juden vom 23. Juni 1847

durchgeführt, wobei lediglich den Juden die Befugnis zur Bekleidung von

Ämtern mit richterlicher, polizeilicher und erekutiver Gewalt ſowie der

Stellen als juriſtiſcher Rechtslehrer verſagt blieb . Die Preußiſche Ver

faſſung vom 30. Januar 1850. ſah dann die Juden nur noch als eine reli

giöſe Minderheit an und erklärte : „ Der Genuß der bürgerlichen und ſtaats

bürgerlichen Rechte iſt unabhängig von dem religiöſen Bekenntnis “ (Art. 12 ).

Endgültig wurden die Juden durch das (am 16. April 1871 zum Reichs

geſek erhobene) Bundesgeſes des Norddeutſchen Bundes von 1869 ,,be

treffend die Gleichberechtigung der Konfeſſionen in bürgerlicher und ſtaats

bürgerlicher Beziehung “ zu volberechtigten Staatsbürgern erhoben. Der

Widerſtand gegen die Aufnahme von Juden in einzelnen Offizierkorps ging

von deren freiem Wahlrecht, nicht von den geſeblichen Beſtimmungen aus,

Vor allem das Recht und die Rechtspflege gerieten in ſtärkſter Weiſe in

die Hand der Juden , die den Rechtsanwaltsſtand überliefen , im Handels

richtertum die Grundfäße des ehrbaren Kaufmanns ausſchalteten , wo ſie

konnten , und vor allem als juriſtiſche Hochſchullehrer zielbewußt das Recht

im Intereſſe des Judentums formten, das Strafgeſek als das „ ethiſche

Minimum“ – ein echt jüdiſcher Gedanke! – auffaßten , das Recht ſoweit

irgend möglich von der Erhaltung der lebendigen Volksgemeinſchaft, von

allem , was an raſſehafte Rechtsauffaſſungen unſerer Raſſe erinnerte,

löſten, im bürgerlichen Recht die Einzelperſönlichkeit, das Geld und die

Wirtſchaftsfreiheit überwerteten , im öffentlichen Recht an der Auflöſung

des Volksbegriffes arbeiteten.

Dieſe Eroberung der wichtigſten Stellung im Geiſtesleben und Wirt

ſchaftsleben des Volkes, des Rechtes, durch den Juden wäre nicht möglich

geweſen , wenn ſie ſich nicht im Rahmen der Geſamtgeiſtesverjudung unſeres

Volkes vollzogen hätte. War der Sieg Rothſchilds der große finanzpoli

tiſche Sieg des Judentums am Beginn des 19. Jahrhunderts, die Errin

gung der Gleichberechtigung der größte Geſamterfolg des Judentums ſeit

einem Jahrtauſend, ſo ebnete ihm der dreifache Sieg auf geiſtespolitiſchem

Gebiet als dritter den Weg zur Herrſchaft. Die liberale Wirtſchaftslehre

gewann das Bürgertum und machte es zum großen Teil jüdiſchen Intereſſen

dienſtbar. Der getaufte Jude Joelſon ( Friedrich Ludwig Stahl) gab den

preußiſchen Konſervativen ihre politiſche Idee, in der er die Eigenwertigo

keit von Volt und Nation leugnete, die lutheriſche Lehre von der „von
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Jehova eingeſetten Obrigkeit“ und den ihr geſchuldeten Untertanengehorſam

auf die Spiße trieb und ſtatt der Erhaltung der völkiſchen Werte die Ron

ſervierung von Thron und Altar als Aufgabe fekte. Durch die enge Bin

dung des Konſervativismus an die chriſtliche Lehre machte er die Konſer.

vaticen trop geſellſchaftlicher Ablehnung der Juden unfähig zum Kampf

gegen den jüdiſchen Einfluß. Karl Marx (Mardochai) aber organiſierte

in ſeiner Lehre, die lediglich das materielle Intereſſe gelten ließ und alle

ſittlichen Grundlagen bekämpfte, die nicht dieſe oder jene Konfeſſion, ſondern

Gott ſelber, den göttlichen Urgrund der Welt, verneinte, die Arbeiterſchaft

zum Kampfe für eine ,Weltrepublik “, in der alle Nationen aufgeben ſollten

und nur das Judentum beſtehen blieb .

Das waren die geiſtigen Vorausſetungen einer Zeit, in der die Deut

ſchen den lekten Anſaß machten , nach den Kataſtrophen ihrer Rechtsge

ſchichte einen eigenen Staat und ein eigenes gemeinſames deutſches Recht

zu ſchaffen.

155



10. Rapitel.

Das Recht der liberalen Periode und

das Geſeßgebungswerk der Bismarckſchen Zeit.

Das alte Heilige Römiſche Reich führte im 18. Jahrhundert nur

noch ein Scheinleben. Das Bündnisrecht der einzelnen Stände mit dem

Auslande führte ſchon 1658 zum Erſten Rheinbund deutſcher Staaten mit

Ludwig XIV.; 1785 ( chloß Preußen mit einer Anzahl mittel- und nord.

deutſcher Staaten den „ Fürſtenbund “ zur Zurückdrängung der habsbur.

giſchen Politik ab. Die Niederlage im Koalitionskriege führte zur Ab.

tretung des linken Rheinufers im Frieden von Lunéville 1802. Da in dieſem

wichtigſte Reichsſtände ihr Gebiet verloren, ſo wurde eine neue Regelung

der Gebietsrechte innerhalb des Reiches notwendig. Dieſe erfolgte auf

dem „ Reichsdeputationshauptſchluß “. Faſt alle Reichsſtädte wurden me

diatiſiert (unter die Herrſchaft der Landesfürſten geſtellt), alle geiſtlichen

Fürſtentümer wurden ſäkulariſiert (unter die weltlichen Landesfürſten ger

ſtellt), das Stimmenverhältnis auf dem Reichstage wurde neu eingeteilt.

Dieſe lekte, von außen erzwungene Reform des alten Reiches tonnte ſich

nicht mehr einleben. Bezeichnend für ſie war, daß die Maſſe der kleinen

füddeutſchen Staaten wegfiel und zu drei großen Mittelſtaaten (Bayern ,

Baden und Württemberg) eingeſchmolzen wurde, die die franzöſiſche Po

litik als Gegengewicht gegen Öſterreich und gegen Preußen verwandte

(„ franzöſiſcher Trialismus “ ). Dieſe Staaten waren es auch, die, verſtärkt

durch 13 andere ſüd- und weſtdeutſche Staaten, am 12. Juli 1806 unter

der Schubherrſchaft Napoleons den Zweiten Rheinbund gründeten , dieſen

Schritt dem Regensburger Reichstag mitteilten und aus dem Reiche

austraten . Daraufhin legte Kaiſer Franz II. am 8. Auguſt 1806 die Kaiſer.

trone nieder. Das tauſendjährige Reich war tot, an dem erſt vom Papſt,

dann vom Ausland gegen die kaiſerliche Gewalt hochgezüchteten Landes

fürſtentum zerbrochen und durch die Engeeignetheit der Habsburger ſelber,

die ſtatt Führer des Reiches Führer einer Religionspartei waren , ſeiner

inneren Grundlage beraubt.

Aber die deutſche Nation in Preußen, Norddeutſchland, Luremburg,

im Elſaß und Lothringen, Öſterreich, in ihrem ganzen geſchloſſenen Sie.
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delungsgebiet war noch dal Unter den drei Völkern , die im 19. Jahrhundert

um ihre ſtaatliche Einigung tämpften, den Italienern, den Polen und den

Deutſchen, waren die Deutſchen das zahlenmäßig ſtärkſte, die einſtigen

Herren Europas. Hier aber war auch eine nationale Einigung vom Aus.

land beſonders bekämpft, im Innern erſchwert nicht nur durch das Vor

handenſein zahlreicher Kleinſtaaten, ſondern auch durch den Dualismus

Preußens und Öſterreichs, die konfeffionelle Spaltung und die mangelnde

Anteilnahme großer Teile der Nation an ihrem Schickſal. Während die

italieniſche Einigung nur mit einem ernſtzunehmenden Mittelſtaat, dem

Rönigreich Piemont, als Stükpunkt zu rechnen hatte, ſonſt lediglich eine

Großmacht (Öſterreich) als unverſöhnlichen Gegner einer italieniſchen Ein

heit und hinter ihm lediglich von Öſterreichs Gnade vegetierende Klein

und Kleinſtſtaaten zu bekämpfen hatte, während die polniſche Einigung alle

ihre Kräfte nach außen, gegen die drei Teilungsmächte Rußland, Öſterreich

und Preußen, wenden konnte, war die deutſche Einigung erſchwert durch das

Vorhandenſein zweier rivaliſierender Großmächte auf deutſchem Boden,

von denen beide, beſonders aber Öſterreich, auch nichtdeutſche Untertanen

hatten, durch die den Deutſchen eingeimpfte Ergebenheit gegen die „ Obrig .

keit“, durch die ſtarke, vielfach ſchon kulturell im Vordergrund ſtehende

konfeſſionelle Spaltung (während Italiener und Polen konfeſſionell einig

waren !), endlich durch die Vielgeſtaltigkeit des deutſchen Geiſteslebens

überhaupt. Drei Großmächte ſtanden gegen eine deutſche Einheit : Frant

reich in jedem Falle, das bereits auf dem Wiener Kongreß ſeinen Geſandten

Talleyrand anwies, mit den einzelnen deutſchen Fürſten zu verhandeln und

alles zu tun , um ihre „Souveränität“ gegen jede Einigungsbeſtrebung zu

unterſtüßen , Rußland, deſſen 3ar Alerander I. keine Einſchränkung fürſt

licher Rechte aus Grundſak dulden wollte und die Theorie eines rein über

völkiſchen „ Gottesgnadentums“ vertrat, England, dem nach der Niederwer

fung Napoleons nicht am Hochkommen einer ſtarken deutſchen Macht gelegen

ſein konnte .

So blieben die Bemühungen der deutſchen Nationaliſten jener Tage,

vor allem des Freiherrn vom Stein, um ein einiges Vaterland auf halbem

Wege ſtecken . Ein deutſcher Kleinfürſt erklärte Stein gegenüber : „ Ich

weiß , daß meine Souveränität ein Mißbrauch iſt, aber ich fühle mich wohl

dabei ! "

Das Ergebnis des Wiener Kongreſſes in der deutſchen Frage war

ſo die Vereinigung von 38 ſouveränen deutſchen Fürſten und freien Städten

in der deutſchen Bundesakte vom 8. Juni 1815 „ zu einem beſtändigen Bunde,

welcher der Deutſche Bund beißen ſoll “. Öſterreich und Preußen gehörten
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nur mit denjenigen Teilen dem Bunde an, die einſt zum alten Reiche gehört

hatten, Luremburg, in Perſonalunion mit Holland vereinigt, war noch

Bundesſtaat, der König von Dänemark war als Herzog von Schleswig

Holſtein und Lauenburg Mitglied des Bundes.

Der Deutſche Bund “ war ein „ Staatenbund “, tein , Bundes:

ſtaat“ , das heißt, es fehlte ihm die über den Gliedern ſtehende Zentral

gewalt. Sein Bundesorgan, die Bundesverſammlung, konnte nicht Geſeke

machen , die ſogleich jeden Deutſchen betrafen, ſondern nur Beſchlüſſe, die

die einzelnen angeſchloſſenen Staaten als Landesgeſeke durchzuführen hatten.

Dieſe Bundesverſammlung, meiſtens „ Bundestag “ genannt, tagte in

Frankfurt a. Main. Ihre geſebgeberiſche Tätigkeit war gering. Sie zer

fiel wiederum in den Engeren Rat und das Plenum . Im Engeren Rat

entſchied abſolute , im Plenum Zweidrittel-Mehrheit. Das Plenum trat

nur bei Abänderungen der Bundesſakungen , Erklärungen von Krieg und

Frieden u. dgl . zuſammen . So war eine ſchwerfällige Maſchinerie ge

ſchaffen, die dem Einheitsbeſtreben des deutſchen Volkes nicht genügen

konnte .

Die Unruhen und Kämpfe riſſen darum nicht ab. Erſt unter dem Druck

der Revolution 1848 beſchließt der Bundestag, eine Volksvertretung nach

Frankfurt a. Main einzuberufen und Wahlen für eine deutſche National

vertretung abzuhalten . Aus dieſen Wahlen geht die „ Deutſche Ronſti

tuierende Nationalverſammlung“ in der Paulskirche zu Frankfurt hervor,

die am 27. März 1849 eine „ Verfaſſung des Deutſchen Reiches “ beſchließt

mit einem Erbkaiſer, einem Staatenhauſe, in dem die Bundesſtaaten und

ihre Landtage je die Hälfte der Mitglieder ſtellen ſollten , ſowie einem Volts .

hauſe, deſſen Mitglieder aus gleichen, direkten und geheimen Wahlen her:

vorgehen ſollten .

Von Anfang an war dieſe Konſtituierende Nationalverſammlung durch

politiſche Parteitämpfe zerriſſen, konnte ſich auch nicht eine entſprechende

politiſche Macht verſchaffen. Als die Nationalverſammlung am 28. März

1849 König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die deutſche Kaiſerkrone

antrug, - ausgerechnet durch den Juden Simſon ! - lehnt dieſer ab,

beruft die preußiſchen Abgeordneten ab, der Reſt der Nationalverſamm .

lung (Rumpfparlament) wird in Stuttgart auseinandergetrieben , ein Auf

ſtand in Baden erliegt. Damit waren nicht nur liberale, demokratiſche,

zum Teil ſchon marxiſtiſche Strömungen , ſondern auch der aus dem Volte

kommende Einigungswille beſiegt. Die Einigung konnte nun nur aus der

Entſcheidung des Rampfes zwiſchen Preußen und Öſterreich um die Vor.

herrſchaft kommen . Wirtſchaftspolitiſch wird dieſe Einigung von Preußen
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durch den Zollverein vorbereitet. 1818 hebt Preußen die Binnenzölle

zwiſchen ſeinen Provinzen auf, von 1833 bis 1854 treten die meiſten deutſchen

Staaten (außer Öſterreich, Mecklenburg, den Hanſaſtädten und Holſtein )

zum Zollverein zuſammen, der ein Organ in der jährlich tagenden Zollkon

ferenz hat.

Die Niederlage Öſterreichs im Kriege von 1866 bringt die Einwilligung

Öſterreichs zu einer Neugeſtaltung Deutſchlands unter preußiſcher Führung

ohne Öſterreich. Damit iſt der Weg für eine „ kleindeutſche Einigung “

zwar frei, aber das geſamte Deutſchtum Öſterreichs bleibt außerhalb.

Auf Grund der zwiſchen Preußen und den norddeutſchen Staaten beſtehen :

den Bündniſſe vom 18. und 21. Auguſt 1866 wurde nunmehr ein Nord

deutſcher Bund geſchloſſen und im Februar 1867 ein Konſtituierender

Reichstag des Norddeutſchen Bundes gewählt, dieſem eine Verfaſſung

des Bundes vorgelegt und dieſe Verfaſſung von allen angeſchloſſenen

deutſchen Staaten ihrerſeits auf dem verfaſſungsmäßigen Wege ange

nommen. Am 1. Juli 1867 trat der Norddeutſche Bund rechtlich ins Leben.

Er war ein Bundesſtaat, - nicht mehr wie der Deutſche Bund ein

Staatenbund, ſondern ein ſelbſtändiges Staatsgebilde mit eigenen Organen.

Den ſüddeutſchen Staaten war der Eintritt vorbehalten .

Ergänzend wurde 1867 zwiſchen dem Norddeutſchen Bund und den

füddeutſchen Staaten ein Zollvereinsvertrag (der allerdings Öſterreich,

Luremburg und Liechtenſtein nicht umfaßte) geſchloſſen, auf Grund deſſen

alle dieſe Gebiete eine 3olleinheit bildeten und ihre Zougeſebgebung vom

Bundesrate des Zollvereins (zuſammengeſekt aus dem Norddeutſchen

Bundesrat und entſprechenden Vertretern der füddeutſchen Regierungen )

ſowie dem Zollparlamente (Reichstag des Norddeutſchen Bundes und

ſüddeutſche Abgeordnete) erging.

So war die Grundlage bereits gegeben, auf der Bismarck die Reichs

gründung vollziehen konnte. Militärbündniſſe zwiſchen dem Norddeutſchen

Bunde und den ſüddeutſchen Staaten führten dieſe im Kampfe von 1870/71

gegen Frankreich zuſammen. Die ſogenannten Novemberverträge von 1870

verpflichteten die vertragſchließenden Teile, den Norddeutſchen Bund,

Baden, Bayern, Heſſen und Württemberg, zur Gründung des Deutſchen

Reiches auf der Grundlage der Norddeutſchen Bundesverfaſſung. Dieſe

Verträge wurden von den Volksvertretungen angenommen und am 18. Ja

nuar 1871 das bisherige Präſidium des Norddeutſchen Bundes, der König

Wilhelm von Preußen, im Spiegelſaale von Verſailles zum Deutſchen

Raiſer getrönt. Das neuentſtandene Staatsweſen führte den Titel „Deut-.

ſches Reich “, ſeine Verfaſſung trat am 4. Mai 1871 in Kraft.
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Auch dieſes Deutſche Reich war ein Bundesſtaat, aber bei der Tei

lung der Souveränität zwiſchen dem Reich und den einzelnen Staaten war

dem Reich bereits der ſtärkere Anteil zugefallen. Zwar waren noch eine

ganze Anzahl zum Teil recht entbehrlicher Sonderrechte der Einzelſtaaten

erhalten. Es gab ein bayeriſches Geſandtſchaftsrecht, Vorrechte einzelner

Staaten auf dem Gebiete der Poſt- und Heeresverwaltung, auch war

der Bundesrat (die Vertretung der Einzelſtaaten ) innerhalb des Reiches

rechtlich noch ſehr ſtark. Trokdem waren die zur völligen Einheit drängen

den Kräfte ſtärker : der Kaiſer und der Reichstag. Dem Kaiſer ſtand die

völkerrechtliche Vertretung des Reiches zu , eine Kriegserklärung war,

außer wenn das Reichsgebiet bereits angegriffen war, von der Zuſtimmung

des Bundesrates, Verträge über reichszuſtändige Fragen der vorherigen

Zuſtimmung des Bundesrates unterworfen. Der Kaiſer leitete die Reichs

regierung, berief und entließ Bundestag und Reichstag, fertigte die Reichs

geſebe aus, verkündete fie und überwachte ihre Ausführung, übte die Staats

gewalt in Elſaß -Lothringen und die Schußgewalt in den Schulgebieten

aus, hatte vor allem den Oberbefehl über Heer und Marine. Das Heer

ſette ſich noch zuſammen aus den Truppen der einzelnen Bundesſtaaten,

Marine und Schustruppe waren bereits Reichsangelegenheit.

Entſprechend zeigt auch der Reichstag eine gewiſſe Tendenz in der

Richtung der Vereinheitlichung. Schon 1873 wurde der Begriff einer nur

einzelnen Ländern gemeinſchaftlichen Angelegenheit fallengelaſſen , über

die im Reichstag nur die Abgeordneten der einzelnen Länder berieten,

„es gab im Reichstag nur noch gemeinſchaftliche Angelegenheiten“.

(V. Schwerin a. a . 0. Seite 303.)

Vor allem aber entwickelte ſich eine Anzahl von Reichsbehörden mit

neuen Aufgaben des Reiches. Das Bismarckſche Reich war , föderaliſtiſch

entſtanden " , trug aber die Richtung zum Einheitsſtaat in ſich .

Dieſe Richtung wurde in doppelter Hinſicht durchbrochen : Einmal

war, ſolange die Dynaſtien in den einzelnen Ländern beſtanden, an eine

wirkliche Reichsvereinheitlichung nicht zu denken. Zum andern trug der

Reichstag ſelber die Grundlagen einer neuen Volkszerriſſenheit, diesmal

nicht nach einzelſtaatlichen , ſondern nach parteimäßigen Geſichtspunkten in

fich. Das politiſche Parteienweſen, bei der keine Partei frei vom geiſtigen

Einfluß des Judentums war, die meiſten Parteien ( Zentrum , Sozialde

mokratie, große Teile der Liberalen ) höhere Werte als das Deutſche Reich

und das deutſche Volt, nämlich Kirche, internationales Proletariat und

wirtſchaftliche Intereſſen kannten, wirkte volkszerreißend. Es gelang weder

-
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Bismarck noch ſeinen Nachfolgern , dieſe Gefahr, die im Rahmen der au

gemeinen Geiſtesverjudung lag, zu bannen .

Die Entwiclung des deutſchen Rechts in dieſer Periode vom Ende

des Heiligen Römiſchen Reiches bis zum Ende des Bismarckſchen Reiches

ſtellt ſo eine in vieler Weiſe bewundernswerte, aber gerade auf entſcheidende

Stellen fremdgeiſtig abgebogene Leiſtung dar. Als das Heilige Römiſche

Reich Deutſcher Nation ſich auflöſte, gab es im deutſchen Raum eine

Anzahl ganz verſchiedener Rechtsgebiete: die Gebiete des Gemeinen Rechtes,

neben dem gelegentlich ſubſidiär noch ältere Rechte, Sachſenſpiegel, in

Teilen von Schleswig Jydske Lov, Territorialgeſebgebungen , galten, ferner

das Gebiet des Preußiſchen Allgemeinen Landrechtes, das Gebiet des

Öſterreichiſchen Joſephiniſchen Geſekbuches von 1786, dann diejenigen Ge

biete, in denen ſich das von Napoleon geſchaffene franzöſiſche Recht (Code

Civil und Code Pénal) durchgeſekt hatten. Dieſes franzöſiſche Code

Civil war zum kleineren Teil römiſch -rechtlich , nämlich ſoweit es auf das

geſchriebene Recht“ (droit écrit) Südfrankreichs, d. h. das römiſche Recht

zurückging, zum größeren Teil ſtark von germaniſchen Rechtsgedanken ge

tragen , nämlich , ſoweit es von dem in Paris und Nordfrankreich gelten

den Gewohnheitsrecht (droit coutumier) beeinflußt war. So ergab ſich

das merkwürdige Bild, daß eine große Menge deutſch- rechtlicher Gedanken

in franzöſiſcher Sprache in deutſche Gebiete kamen, die im Laufe der Ent

widlung viel römiſch -rechtlicher geworden waren als Frankreich . Der

„ Code Civil “ war aber auch ausgeſprochen liberal. So ſah er bei Land

beſig die freie Erbteilung vor, die notwendigerweiſe zur Landzerſplitterung

der Bauernhöfe oder zu einer bei jedem Erbfal wiedererſcheinenden Ver

ſchuldung führen mußte. In deutſcher Überſebung wurde der Code Civil

1809 als Badiſches Landrecht in Baden übernommen . Eine ſpäte Frucht

der einzelſtaatlichen Kodifikationen war das fachlich ſehr brauchbare „ Bür

gerliche Geſekbuch " Sachſens von 1865.

Der Wunſch nach einem einheitlichen deutſchen Recht erwachte bereits

in der Zeit vor dem Befreiungskriege. Ein Recht in deutſcher Sprache und

entſprechend deutſchem Rechtsempfinden ſollte die Einigung Deutſchlands

vorbereiten und unterſtüßen . Der Berliner Juriſt Thibaut bemühte ſich

beſonders um ein ſolches. Da ſtieß er auf einen erheblich ſtärkeren Gegner,

Karl Friedrich von Savigny. Savigny baute auf den zahlreichen ihm vor

hergehenden Unterſuchungen über die Rechtsgeſchichte auf. Entgegen dem

Vernunftsrecht war er der Überzeugung, daß man nicht aus der Vernunft

erſchließen könne, was Recht ſei, entgegen Thibaut, daß man Recht nicht

aus einer Begeiſterung der Stunde „ ſchaffen könne“, ſondern daß das Recht
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hiſtoriſch aus dem Volksgeiſt wachſen müſſe. Er lehnte darum den „ Beruf

unſerer Zeit zur Gefeßgebung “ ab. Das in gewiſſer Hinſicht nicht unbe

rechtigte Empfinden Savignys führte ihn dazu, eigentlich überhaupt jedes

Recht auf Geſekgebung zu leugnen, mindeſtens es faſt völlig auf eine

Formulierung bereits zum Ausdruck gekommenen Volkswillens und recht.

licher Volksüberzeugung zu verengen.

Die Arbeit der hiſtoriſchen Schule, wie ſie gerade Savigny einleitete,

wandte ſich nach den Befreiungskriegen ſowohl dem deutſchen wie dem

römiſchen Recht zu. Auf dem Gebiete des deutſchen Rechtes haben vor

allem Karl Friedrich Eichhorn und beſonders Jakob Grimm in ſeinen

„ Deutſchen Rechtsaltertümern " auch heute noch wertvolle Sammlungen

und Darſtellungen deutſcher rechtsgeſchichtlicher Entwicklung gegeben und

damit der Mitwelt den Reichtum der eigenen deutſchen Rechtsgeſchichte

aufgeſchloſſen .

Auf dem Gebiete des römiſchen Rechtes ging Savigny und die ihm

folgende Schule bis zum eigentlichen römiſchen Recht zurück. Bei dieſen

Unterſuchungen wurde nun alles geſtrichen , was die Jahrtauſende an ſpät

italieniſchen, langobardiſchen und deutſch-rechtlichen Gedanken in das Corpus

juris hineingetragen hatten. Es blieb das reine Römerrecht, – aber damit

wurde auch das Corpus juris unanwendbar im täglichen Rechtsleben des

damaligen Deutſchland. Als nämlich all jener deutſche Schmuck und jene

zahlreichen Wege, auf denen deutſches Rechtsdenken im „Usus modernus

pandectarum " trok des Römerrechtes weiterbeſtanden hatten , in den Flam

men dieſer Unterſuchung verſanten , hatte das Verſtändnis für die ge

ſchichtliche Entwicklung des römiſchen Rechtes ungeheuer viel gewonnen ,

das Corpus juris ſelber aber war damit als Geſekbuch gefallen. Es war

ſo wohl mehr eine faſt unverſtändliche Träumerei Savignys, wenn er glaubte,

gerade das von allen ſpäteren Zuſäßen gereinigte „reine Corpus juris“

könne das gemeinſame Recht der Deutſchen werden . Auf dieſem Wege

folgte dem großen Juriſten faſt niemand mehr. Mit Recht ...

Die Rechtsvereinheitlichung kam vielmehr aus den praktiſchen Be

dürfniſſen des Tages . Noch durch den Deutſchen Bund wurde eine einheit

liche deutſche Wechſelordnung geſchaffen , die dann von allen deutſchen Län

dern übernommen wurde. Ein allgemeines deutſches Handelsgeſebbuch des

Deutſchen Bundes, deſſen Beratungen 1860 abgeſchloſſen wurden, wurde

ebenfalls von den meiſten deutſchen Staaten, wenn auch mit zahlreichen

Abänderungen, übernommen.

Der Norddeutſche Bund erſt begann mit Nachdruck die Schaffung

einer einheitlichen Geſebgebung, und neben der Einführung der erwähnten
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Wechſelordnung und des Handelsgeſetbuches ſchuf er ein Strafgeſezbuch

für den Norddeutſchen Bund (vom 31. Mai 1870 ), ein Urheberrechts

geſeß, eine Gewerbeordnung und ein Aktiengeſeb .

Das Bismarckſche Reich nahm dann in großem Umfang die Schaffung

eines einheitlichen deutſchen Rechtes in die Hand. Das Strafgeſezbuch

des Norddeutſchen Bundes wurde mit gewiſſen Umwandlungen übernommen ,

dann ein Gerichtsverfaſſungsgeſet (vom 27. Januar 1877), eine Zivil

prozeßordnung (vom 30. Januar 1877), eine Strafprozeßordnung (vom

1. Februar 1877), eine Konkursordnung (vom 10. Februar 1877 ) geſchaffen,

dazu die große Aufgabe endlich angegriffen, ein einheitliches deutſches

Bürgerliches Gefeßbuch zu ſchaffen . Der erſte Entwurf war noch ſo ſtart

römiſch -rechtlich aufgebaut, daß bekannte Deutſchrechtler, darunter der

Schöpfer des grundlegenden Werkes über „ Deutſches Genoſſenſchaftsrecht“,

von Gierke, dagegen Stellung nahmen . So entſtand ein zweiter Entwurf,

der dann mit einigen Abänderungen 1896 vom Reichstag angenommen

und als Bürgerliches Beſerbuch mit Geſebeskraft vom 1. Januar 1900

eingeführt wurde. Das Bürgerliche Geſekbuch zerfällt in 5 Bücher (Au

gemeiner Teil, Recht der Schuldverhältniſſe, Sachenrecht, Familienrecht

und Erbrecht) mit insgeſamt 2385 Paragraphen.

Es ſtellt für ſeine Zeit unzweifelhaft ein hochbedeutendes Wert ge

fekgeberiſcher Arbeit dar, war ſcharf durchdacht, faſt ganz ohne innere

Widerſprüche, in vieler Hinſicht eine glückliche Vereinigung deutſcher und

römiſcher Rechtsgedanken.

Es war aber auch zugleich ein Geſet einer typiſch liberalen Zeit mit

ſtarkem jüdiſchem Geiſteseinfluß. Im Vertragsrecht war die Stellung des

Geldgläubigers außerordentlich ſtart, die Einheit des ſchuldneriſchen Be

triebes als einer Lebens. und Erwerbsgemeinſchaft nicht berückſichtigt;

im Sachenrecht war die völlig freie Verſchuldbarkeit des Grund und Bo

dens, im Erbrecht die völlig freie Teilbarkeit auch jedes Landbeſißes, damit

auch des Bauernhofes zum Prinzip erhoben .

Die Sprache, in der das Geſekbuch abgefaßt war, war ſchwerfällig,

unlebendig und abſtrakt, vielfach wirklich das berüchtigte „ Juriſtendeutſch “.

Große und bedeutſame Gebiete des Lebens, wie das Arbeitsrecht, waren

nach römiſch -rechtlichem Vorbild allzuwenig geregelt, ſo daß neben den

wenigen Beſtimmungen des BGB. eine ganz ſelbſtändige Wiſſenſchaft

und Geſebgebung des Arbeitsrechtes erſchien .

Das Handelsgeſekbuch wurde ebenfalls neu bearbeitet und trat als

neues „ Handelsgeſekbuch “ gleichfalls mit dem 1. Januar 1900 in Kraft.
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Die ſteigende Bedeutung der induſtriellen Arbeiterſchaft und die Not

wendigkeit, ſchweren berechtigten Klagen dieſes jungen Standes abzuhelfen,

vor allem aber der Wunſch, durch eine Arbeiterreformgeſebgebung der

Sozialdemokratie den Boden wegzuziehen, brachte die kaiſerliche Sozial

geſebgebung ( Alters- und Invaliditätsverſicherung 1889, Deutſches Arbeiter

ſchungeſen 1891, dazu zahlreiche Ergänzungen ). Dieſe Geſebe ſtellten den

deutſchen Arbeiter ſozialpolitiſch beſſer als den Arbeiter aller anderen euro

päiſchen Länder, vermochten aber nicht dem Marrismus entgegenzuwirken,

da hinter ihnen keine Weltanſchauung ſtand, die geeignet war, den Markis

mus zu überwinden .

Beſonders bedenklich wurde, daß dieſe an ſich ſchon vom liberalen

Geiſte getragene und damit ſchon ſtark jüdiſch beeinflußte Gefeßgebung der

Bismarckſchen Zeit in ihrer praktiſchen Anwendung immer mehr unter

jüdiſchen Einfluß geriet. In der Wiſſenſchaft ſchrieben Juden gerade die

in der Praxis am meiſten angewandten Kommentare zu den Geſeken (Staub :

„Rommentar zum Handelsgeſekbuch ", Martin Wolff: Kommentar zum

„ Sachenrecht“ in dem grundlegenden juriſtiſchen Kommentarwerk des Bürger

lichen Geſekbuches Enneccerus, Kipp und Wolff) ; das Staatsrecht des

Bismarckſchen Reiches wurde von jüdiſchen Staatsrechtlern (Laband

u. a .) beſonders bearbeitet und im liberaliſtiſchen Sinne abgewandelt,

die gewachſene Einheit des lebendigen Volkes gegenüber der reinen Rechts

beziehung zwiſchen Einzelperſönlichkeit und Staat völlig zurückgeſeßt, die

ſchon in der Konſtruktion des Reiches liegenden rein liberaliſtiſchen Gedanken

aufs äußerſte betont, die Frage des öffentlichen Rechtes zur Frage der

Abgrenzung der Einzelperſönlichkeit von der Staatsgewalt zugeſpißt, da

gegen die Tatſache, daß jeder einzelne für den Staat Mitträger und Mit

kämpfer ſein ſoll, völlig geleugnet, jedenfalls bewußt übergangen.

In gleichem Sinne entartete das Recht der Selbſtverwaltung. Während

Freiherr vom Stein in der von ihm verfaßten Preußiſchen Städteordnung

die Selbſtverwaltung als die Anteilnahme der Gemeindebürger an ihrer

Stadt zur größeren Wirkſamkeit der Staatskraft in enger Zuſammen

arbeit mit der Staatsleitung gedacht hatte, wurde jebt die ganze Frage auf

einen Zuſtändigkeitskampf zwiſchen Staat und Selbſtverwaltung hinaus

geſpielt. Je mehr das politiſche Parteiweſen ſich unter den wenig bedeutenden

Nachfolgern Bismarcks vom Reichstag aus in den Mittelpunkt des po

litiſchen Lebens ſchob, benußte es auch die Einzelſtaaten als Sprungbrett

ſeiner Machtanſprüche, ſo etwa das klerikale Zentrum den bayeriſchen Staat,

baute die noch vorhandenen Sonderrechte der Einzelſtaaten aus, ließ, um

die Reichsregierung auf dieſe Weiſe unter Druck ſeben zu können, eine lange

164



fällige Reichsfinanzreform nicht zuſtande kommen und das Reich weiter

von den „ Matrikularbeiträgen “ der Staaten als deren Roſtgänger “ leben ,

wodurch fich das widerſinnige Bild ergab, daß das Deutſche Reich ſelber

tros des großen ſteigenden Reichtums des deutſchen Volkes Jahr für Jahr

an Schulden zunahm . Gewiſſenlos wurden ſogar die Militäraufgaben den

parteipolitiſchen Intereſſen geopfert. Faſt jede Reichsregierung war ge

zwungen , wenn ſie die notwendigen Ausgaben für die Verſtärkung des Reiches

bewerkſtelligen wollte, den Parteien ſo viel Zugeſtändniſſe zu machen , daß

ſie eine Mehrheit im Reichstage hinter ſich bekam. Zwar bedurften der

Reichskanzler und ſeine Staatsſekretäre nicht des Vertrauens der Mehrheit

des Reichstages, aber da ihnen jede Geſebesvorlage durch die Mehrheit

zerſchlagen werden konnte, ſo entwickelte ſich praktiſch eine tatſächliche Ab

hängigkeit der Reichsregierung von der parlamentariſchen Mehrheit. Dieſe

parlamentariſche Mehrheit begann dann aber auch ſchon auf die Stellen

befekungen Einfluß zu üben. Da fie faſt niemals ohne das Zentrum ge

bildet werden konnte, ſo ſtieg vor allem der Einfluß dieſer Partei, der Fort

ſebung der mittelalterlichen ,Partei St. Peter“, der älteſten inneren Reichs

feinde überhaupt.

Staatsrechtliche Mißgriffe tamen hinzu. Ohne klare Zielrichtung,

vielfach in einem Gefühl bedenklicher Selbſtzufriedenheit und gehemmt von

allen dieſen zahlreichen Widerſtänden , erlahmte die Reichspolitik im Innern.

Selbſt notwendige Reformen kamen nicht mehr durch ; in Preußen blieb

das ſogenannte „ Dreiklaſſenwahlrecht“ beſtehen , bei dem die Wähler nach

der Höhe ihres Einkommens in drei Klaſſen eingeſtuft waren, der reinen

Geldmacht ein höchſt ungerechtes Übergewicht gegeben war. Dieſes Wahl

recht verbitterte nicht nur den Arbeiter und bot dem Marxismus ein dank

bares Agitationsfeld , ſondern führte auch den Widerſinn herbei, daß ein

jüdiſcher Kommerzienrat praktiſch mit ſeiner Stimme ein größeres Gewicht

hatte als Hunderte tüchtiger und dem Staatenüblicher Volksgenoſſen .

In Berliner Wahlbezirken trat dieſes Mißverhältnis beſonders kraß hervor.

Eine wirklich langſam völlig veraltete landſtändiſche Verfaſſung lebte in

Mecklenburg weiter, auf dem Gebiete des Erziehungsweſens waren der

Kirche noch immer Vorrechte eingeräumt, die in das 17., aber nicht in das

20. Jahrhundert paßten, die verſchiedene Steuergeſebgebung der einzelnen

Länder, die vielzuvielen Vorbehalte zugunſten der Landesgeſebgebung, die

ganze Gebiete des Lebens der reichsrechtlichen Regelung entzogen , alles

das blieb beſtehen und bot der „linken“ Agitation immer neuen Stoff, die

jede Verbeſſerung im Staatsweſen als mühſam durch ihre Agitation der

reaktionären Regierung abgepreßt, aber auch als völlig unzureichend und
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nur als Abſchlagszahlung zu bewerten hinſtellte. Die oft großzügigen und

tiefgreifenden Reformgedanken des Kaiſers auf ſozialem Gebiet wiederum

wurden von den liberal- tapitaliſtiſchen Gruppen gelähmt und von einem

großen Teile der Bürokratie kaum verſtanden . Daß außerdem noch Juden

am kaiſerlichen Hofe Zutritt fanden , mußte zu einer weiteren Verfälſchung

der Abſichten des Monarchen und zu einer durchaus falſchen Unterrichtung

in manchen Fragen führen .

Eine von heiligem Willen zur Erhaltung des Friedens beſeelte, aber

ganz zielloſe, gelegentlich geradezu hilflos operierende Außenpolitik, die

Bismarcks Lehren nicht in ſich aufgenommen hatte oder ſeine Aushilfsmittel

als Dogmen nachbetete, ließ das Reich raſch vereinſamen. Es verkannte

das Grundgeſek der europäiſchen Geſchichte ſeit 1648, daß alle anderen ,

weil ſie jeder allein ſchwächer ſind, gemeinſam die Deutſchen niederhalten,

ſchon weil ſie alle auf Koſten deutſcher Machtſtellungen in den lekten vier

Jahrhunderten groß geworden ſind.

Der Ausbruch des Weltkrieges ließ auch alle Mängel der beſtehenden

Rechtsordnung hervortreten . Da man die Landwirtſchaft als Gewerbe

wie jedes andere behandelt hatte, da man von ihr nicht die Produktion der

jenigen Nahrungsmittel gefordert hatte, die das Volt in jedem Falle brauchte,

ſondern eine hohe Zinsrentabilität, - ſo erwies ſich ſogleich, daß die Land.

wirtſchaft überhaupt nicht darauf vorbereitet war, ein blodiertes Deutſchland

zu ernähren . Auf den übrigen Gebieten der Rohſtoffverſorgung war die

Lage ähnlich , - man hatte über den Kampf um die Weltmärkte die Sicher

ſtellung der deutſchen Nation und die Anſammlung von genügenden Vor

räten zum Durchhalten eines langen Krieges vergeſſen . Als nun Europa 1914

wieder das Geſicht von Münſter und Osnabrück, des Spaniſchen Erbfolge

krieges in ſeinen lebten Jahren, der Koalition gegen Friedrich den Großen

im Siebenjährigen Kriege, der Intervention gegen das deutſche Einheits

ſtreben auf dem Wiener Kongreß 1815 und gegen den ſchleswig -holſteiniſchen

Freiheitskampf 1849, als es ſein in gewiſſer Hinſicht ewiges Geſicht zeigte

und die Deutſchen ganz allein von lauter Feinden und falſchen Freunden

umgeben ſtanden , – da war weder ernährungspolitiſch noch rohſtoffpolitiſch

irgend etwas vorgeſorgt. Eilig wurde, ausgerechnet unter Walter Rathenau,

eine Kriegsrohſtoffwirtſchaft geſchaffen, die moraliſch und wirtſchaftlich

die ſchwerſten Schäden aufwies. Die jahrzehntelange Erziehung im liberalen

Geldgeiſt ließ ein rückſichtlos ſelbſtſüchtiges Schiebertum hochkommen , dem

zur Umgehung der Kriegswirtſchaftsvorſchriften und zur Verteidigung eine

aufs äußerſte rabuliſtiſch geſchulte jüdiſche Anwaltſchaft zur Verfügung

ſtand, während zugleich Millionen des Volkes durch die Hete der Juden

166



preſſe vor dem Kriege ſo ſehr gegen den Staatsanwalt und den , Blauen “,

den Schußmann, eingenommen waren , daß fie aus mißverſtandenem Gerech .

tigkeitsgefühl ſogar noch den Behörden die Arbeit erſchwerten .

Der ſtaatsrechtliche Srrtum , der die lebendige Volkseinheit ſtets ver

kannt und das Volk und ſeinen Staat in Rechtsbeziehungen zwiſchen Einzel

perſonen aufgelöſt hatte, rächte ſich jekt. Die völlig richtige Erkenntniß des

Raiſers : ,, Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutſche"

wurde von ihm ſelber in der Praris nicht durchgeführt, denn die geſamten

Reichstagsparteien ließ er beſtehen , und ſie betätigten ſich weiter, den Reichs

tag zum Schauplas politiſcher Intrigen und zur Gerüchtezentrale machend.

Da mindeſtens die alten Reichsfeinde, Sozialdemokratie und Zentrum ,

bei der Rüctehr eines ſiegreichen Frontheeres mit ſchwerem Rückſchlag

rechnen mußten, ſo waren ſie am Siege immer weniger intereſſiert. Die

Reichsführung ſelber aber, weder der Kaiſer noch ſeine Berater, vermochten

während des Krieges unter dem Eindruck der Begeiſterung des nach Jahr

hunderten der Gedrücktheit um ſeine Exiſtenz und Großmachtſtellung ringen.

den Volkes dem Staat eine kraftvolle Neuordnung zu geben, die alle jene

partikularen , parteimäßigen und jüdiſchen Einflüſſe verdrängte. So erſtarkten

alle Reichsfeinde im Innern wieder, die marxiſtiſche Propaganda nahm zu ,

und in dem zum großen Teil hungernden, erſchöpften , an den nötigſten Roh

ſtoffen Mangel leidenden Volke ſchwang ſich das Judentum jekt an die

politiſche Macht.

Offen ſprach es damals der Jude Deutſch, „ Kriegsminiſter von Oſter

reich“, aus : „In Deutſchland, in Ungarn, in Öſterreich Revolution ,

Republik. Was, ſeit wir denken können , wir glühenden Herzens erträumt

und erſehnt haben, iſt Wirklichkeit geworden. Tekt ſind wir Juden ganz

oben, jeßt ſind wir die Herren ! Unſere glühenden Träume ſind erfüllt!“

(Dezembernummer der Zeitſchrift „kampf“ in Wien.) Am 25. November

1918 traten im Reichskanzlerpalais als Vertreter der deutſchen Bundes

ſtaaten folgende Juden auf : Adler, Bernſtein , Cohn, Eisner, Flieder,

Gradnauer, Haaſe, Haas, Hirſch , Heymann, Herzfeld, Kautsky, Löwengard,

Oberländer, Preuß, Roſenfeld , Starosſohn , Wurm !

Am 10. November 1918 wurde der Rat der Volksbeauftragten

gebildet, die niemand im Volke beauftragt hatte, außer dem Volke Iſrael!

Der Staat, der auf dieſe Weiſe entſtand, gab ſich eine Verfaſſung,

die der Jude Preuß entwarf, und die am 11. Auguſt 1919 in Kraft trat.

Mit der Abdankung der Herrſcherhäuſer der einzelnen Länder wäre

an ſich der Weg zu einem Einheitsſtaat offen geweſen, trokdem hielt

die Weimarer Verfaſſung am bundesſtaatlichen Gedanken feſt, wenn
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auch die Befugniſſe der „Länder“ (wie fie nun hießen ) und ihrer Vertretung,

des Reichsrates, der an die Stelle des alten Bundesrates trat, erheblich

eingeſchränkt waren , der Reichstag allein Geſeke beſchloß und dem Reichs

rat lediglich ein Einſpruchsrecht offenſtand. Das ganze Schwergewicht

des Staates wurde in den Reichstag verlegt. Aus der Volksvertretung

der Bismarckſchen Zeit, die Geſekesvorſchläge einzubringen, zu über

wachen , zu kritiſieren und vorgelegte Geſeke zu beſchließen hatte, war

der eigentliche Herr im Staate geworden. Der Reichstag wurde in

unmittelbarer geheimer allgemeiner und gleicher Wahl von allen Staats

bürgern mit vollendetem 20. Lebensjahre gewählt, und zwar nach einem

Verhältniswahlrecht, das praktiſch jede Parteizerſplitterung fördern mußte.

Während in England in jedem Wahlkreis nur der Kandidat gewählt iſt,

der die Mehrheit bekommt, ging die Weimarer Verfaſſung weit über das

ſomſt von den Liberalen ſo bewunderte engliſche Vorbild hinaus und ließ

Liſtenwahl im ganzen Reiche zu, wodurch auch die kleinen und kleinſten

Splitterparteien hoffen durften, im Reichstag vertreten zu ſein. Es war

damit ein ſehr vielköpfiger Souverän, der an die Spiße des Deutſchen Reiches

kam ! Ausgeſtattet mit garantierter Unkenntnis der erdrückenden Mehrzahl

ſeiner Abgeordneten in allen wirklich ernſten Lebensfragen , unbeſchränkter

Herr des Rabinetts , das mit einer Zufalsmehrheit ſelbſt von einer einzigen

Stimme geſtürzt werden konnte, dabei innerlich unwahrhaftig, denn während

die Parteien durch ihre Fraktionsbeſchlüſſe die Abgeordneten auf das engſte

banden , war von ihnen in der Verfaſſung überhaupt nicht die Rede, ſondern

die Abgeordneten wurden als vom ganzen Volke unabhängige Vertreter

aufgefaßt, verjudet, korrupt, Stimmungen , Beſtechungen und Schwankungen

unterlegen, die namenloſe Mehrheit als Schußſchild für eigene Verant

wortungsloſigkeit mißbrauchend, hätte der Reichstag vom ſchlimmſten Feinde

des Deutſchen Reiches nicht geſchickter geſchaffen werden können .

So fekte die Nachtſtunde der deutſchen Geſchichte ein. In Verſailles

( Protokollunterzeichnung des Friedensdiktates am 10. Januar 1920 )

verlor das Deutſche Reich neben gewaltigen Landgebieten einen großen Teil

ſeiner Souveränitätsrechte: die Wehrhoheit, die Hoheit auf ſeinen Flüſſen

und Strömungen, auf begrenzte Zeit die 3ollhoheit; mit der Forderung

nach Auslieferung der Kriegsverbrecher wurde ſogar in ſeine Gerichtshoheit

eingegriffen , die Reparationen engten ſeine Finanzhoheit aufs äußerſte ein , -

ſeine Stellung war die eines tributären Staates.

Auf dem Gebiete der Rechtsgeſtaltung bedeutete die Weimarer Re

publik die weitgehende Durchſeßung des Judengeiſtes. Die Zinshöchſtfäße

des HGB. und BGB. wurden noch im November 1918 aufgehoben.
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Als dann in der Inflation das deutſche Sparvermögen vernichtet war,

konnte nunmehr der Bantwucher ungehemmt an der deutſchen Wirtſchaft fich

austoben.

Im Strafrecht hatte jekt der Sude zum erſten Male Gelegenheit, die

Strafgeſengebung des ariſchen Staates, wie ſie überkommen war, und wie

er ſie ſeit Jahrhunderten bekämpft hatte, ſelber als Inhaber der Staatsmacht

aus den Angeln zu heben. Es kam ihm dabei darauf an, das Verbrechertum ,

ſeinen Bundesgenoſſen im Kampf für die Durchſebung der völligen Juden

herrſchaft im Bolſchewismus zu ſchüken, dem jüdiſchen Schieber die Bes

drohung durch den Staatsanwalt abzunehmen, kurz, jenen Tag herbei

zuführen, von dem der Talmud ſagt, daß ſich die Juden tauſend Jahre vom

Körper des getöteten Leviathan, des umgebrachten nichtjüdiſchen Staates,

nähren werden. Um den Verbrecher zu ſchüßen , wurde das Verbrechen

relativiert, ſtatiſtiſch verſuchte man nachzuweiſen , daß die Häufigkeit des

Vorkommens beſtimmter Verbrechenstatbeſtände in beſtimmten Volks .

fchichten das Verbrechen als durch die Umwelt hervorgerufen erſcheinen

ließe. Der Verbrecher war hiernach nur ein Opfer ſeiner Armut und ſeiner

ſchlechten Umwelt. Er verdiente alſo nicht Strafe, ſondern Hilfe. Ais

dieſes Argument nicht mehr verfing, ſteigerte man es und ſah im Verbrecher,

der ſich gegen eine ungerechte Umwelt wehrte, den ſeiner Zeit vorangehenden

Helden, der durch ſeine Tat gegen eine ungerechte Geſellſchaftsordnung

proteſtierte, erklärte ihn zum heroiſchen Vorkämpfer für die zukünftige

Diktatur des Proletariats und zugleich zum unglücklichen Opfer der kapi

taliſtiſchen Geſellſchaft, die ihn erſt in Not getrieben habe und nun durch

ihre ſtumpfſinnige Klafſenjuſtiz vernichten laſſe. Dieſe demagogiſche Vulgär.

pſychologie des Verbrechens war der gefährlichſte Vorſtoß gegen die Straf

hoheit und Integrität des Staates. Hier wurden alle Regiſter gezogen von

ſentimental zerfließender Rührſeligkeit bis zur unerfüllten Drohung . Das

Verbrechen wurde zur vernichtenden Anklage gegen die bürgerliche Geſell

ſchaft, zum weithin leuchtenden Fanal der Weltrevolution ( Dr M. Mikorey :

,, Das Judentum in der Kriminalpſychologie “ Deutſcher Rechtsverlag,

Berlin 1936 , Heft 3, Seite 76.)

Wo der Jude auf dieſe Weiſe nicht weiterkam , griff er zur Freudſchen

Individualpſychologie. Dieſe geht von dem Grundgedanken aus, daß alle

Menſchen gleich ſind und ein Unterbewußtſein beſiben, in das alleverdrängten

ſeruellen Komplexe zurücktreten. Dieſe verwandeln ſich hier, ſeben ſich um

in bedrückende, in den verſchiedenſten Formen vorkommende ſeeliſche Hem

mungen . Dieſe tauchen dann entweder als Neuroſen auf - oder als plöß.

liche Ausbrüche, als Verbrechen. Der Menſch , kann gar nichts dafür “,
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nur ſein Unterbewußtſein iſt explodiert! Alſo muß er freigeſprochen werden .

Der Ladendieb, der einen Frauenrock ſtiehlt, hat lediglich unter dem Antrieb

der ſexuellen Romplere ſeines Unterbewußtſeins eine Frau begehrt, - man

gebe ihm eine ſolche und laſſe ihn frei! Beſonders aber die verdrängten

Romplere der unbewußten Säuglingszeit, der Ödipuskompler und gar der

von Freud entdeckte „ doppelte Ödipuskomplex“ mußten es einem geſchichten

jüdiſchen Pſychiater in jedem Falle möglich machen, dem Staatsanwalt

jeden Verbrecher zu entziehen .

Hauptſchreier im Rampf waren die jüdiſchen Anwälte Mar Alsberg

und der „ Juſtizrat“ Werthauer. Die Strafe als Übel ſollte abgeſchafft

werden, nur die Erziehung übrigbleiben, Ehrenſtrafen ſollten beſeitigt, die

Zuchthausſtrafe fallengelaſſen werden. Die Juden Freudenthal und Gold

ſchmidt ſchufen die ſogenannte „ individualiſtiſche Zumutbarkeitslehre“ . Der

Täter ſollte nur beſtraft werden können, wenn man ihm ein rechtmäßiges

und ordentliches Handeln der Lage der Dinge nach auch zumuten konnte.

Der Handlungsreiſende etwa, der mit ſeinen Speſen nicht auskommt und

ſich an den Muſterkoffern ſeines Geſchäftsherrn vergreift und ſie verſilbert

( f. die Kritik auch dieſer Theorie durch Senatspräſident Profeſſor Dr Klee :

,, Das Judentum im Strafrecht " Deutſcher Rechtsverlag 1936, S. 10 ),

ſoll nicht beſtraft werden können . Ja, die Sozialdemokratiſche Reichstags

fraktion beantragte 1925 fogar, den ſogenannten legalen Landesverrat,

d. h . einen Landesverrat, der Staatsgeheimniſſe preisgab, deren Exiſtenz

mit den Verboten des Verſailler Diktates in Widerſpruch ſtand, - ſtraffrei

zu laſſen !

Zahlreiche jüdiſche Strafrechtler traten für die völlige Freigabe der

Abtreibung, andere zuſammen mit dem berüchtigten Magnus Hirſchfeld

für die Strafloſigkeit der Serualverbrechen , die nur noch als Körperver

legungen angeſehen werden ſollten , ein.

Die Kriminalität in Deutſchland ſtieg unheimlich. Ein jüdiſcher Schieber

prozeß ( Barmat, Kutisker, Sklarek, Sklarz) u. a. folgte auf den anderen .

Verzweifelt tämpften pflichtbewußte Richter und Staatsanwälte gegen die

ſteigende Welle des Verbrechens. Hatten ſie wirklich einen Verbrecher

verurteilt, ſo bekam er auf dem Gnadenwege Bewährungsfriſt, oder der

Aufenthalt in dem Gefängnis wurde bei dem Syſtem der progreſſiven

Beſſerung der Gefangenſchaft, wie es der jüdiſche Juſtizminiſter Preußens

( Roſenfeld ) vorgeſchrieben hatte, zum Sanatorium gemacht. Die Korrup

tion im großen und im kleinen vergiftete Staat, Volk und Wirtſchaft;

ein höherer jüdiſcher Beamter konnte das Wort prägen : „ Wenn ſe alle

betriegen, haben fe alle ze läben !"
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11. Rapitel

Die nationalſozialiſtiſche Neuordnung des Rechtes.

Als der Führer am 30. Januar 1933 nach dem vierzehnjährigen Kampf

der NSDAP. um die Macht vom Reichspräſidenten von Hindenburg

zum Reichskanzler ernannt wurde, war die NSDAP. zwar die ſtärkſte

Partei, aber hatte durchaus noch nicht die abſolute Mehrheit des Volkes,

die Regierung war eine aus Nationalſozialiſten und Nichtnationalſozialiſten

zuſammengefekte . Die Reichstagswahlen vom 5. März 1933 brachten der

NSDAP. 43,9 % aller Stimmen , dem Regierungsblock die abſolute

Mehrheit im Reichstage. Auf dieſer Grundlage wurde am 23. März 1933

das verfaſſungsändernde „ Geſeb zur Behebung der Not von Volt und

Reich “ angenommen, das die Geſebgebungsgewalt auf die Reichsregierung

übertrug. Reichsgeſeke konnten nunmehr auch außerhalb des in der Wei

marer Verfaſſung vorgeſehenen Verfahrens von der Reichsregierung ſelbſt

beſchloſſen werden und in weitem Umfange von der Reichsverfaſſung ab:

weichen. Damit war eine breite geſebliche Grundlage zur Änderung der

beſtehenden politiſchen Verhältniſſe gegeben. In den Ländern waren überall

nationalſozialiſtiſche Regierungen unter Entfernung der bisherigen Re

gierungen gebildet. Das erſte Geſek „ zur Gleichſchaltung der Länder mit

dem Reich vom 31. März 1933 ſchrieb die Neubildung der Länderparla

mente und Kommunalvertretungen entſprechend den Ergebniſſen der Reichs

tagswahl vom 5. März 1933 unter Ausſchaltung der Kommuniſten vor.

Das zweite Geſek zur Gleichſchaltung der Länder mit dem Reich ſchuf

an der Spike der Länder die Einrichtung des Reichsſtatthalters, — damit

waren die einſt im Mittelalter dem Deutſchen Reiche entfremdeten und in

die Hände der Einzeldynaſtien übergegangenen höchſten Verwaltungs

ämter der Einzelländer wieder mit Beauftragten des Reiches befekt. Im

Laufe des Juni und Juli 1933 löſten ſich die bisherigen politiſchen Par

teien auf, -- am 6. Juli 1933 konnte Adolf Hitler die nationalſozialiſtiſche

Revolution für beendet erklären , am 14. Juli 1933 erfolgte das Geſek gegen

die Neubildung von Parteien, das nunmehr ein für allemal dem Partei

weſen ein Ende ſekte. Als das Deutſche Reich am 14. Oktober 1933 aus

dem Völkerbunde austrat, rief der Führer zu einer Volksabſtimmung

über die geſamte Innen- und Außenpolitik und zu einer Reichstagswahl

auf. Bei dieſer Reichstagswahl vom 12. November 1933 bekam die

NSDAP. 92,2 % aller abgegebenen Stimmen . Damit hatte ſich die

erdrückende Mehrheit des deutſchen Volkes bereits hinter ſie geſtellt. Durch
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das Geſek vom 1. Dezember 1933 zur Sicherung von Partei und Staat

wurde die NSDAP. Rörperſchaft des öffentlichen Rechts mit eigener

Diſziplinargerichtsbarkeit. Auf dieſer Grundlage nach dem Verſchwinden

des ganzen alten Parteiweſens konnte nunmehr der Neubau des Reiches,

die Beſeitigung des bisherigen ungeklärten Verhältniſſes von Reich und

Ländern in Angriff genommen werden. Schon bei der Auflöſung des Reichs

tages am 14. Oktober 1933 waren die „ Volksvertretungen “ der einzelnen

Länder mitaufgelöſt, aber nicht mehr neugewählt worden. Das Geſek vom

30. Januar 1934 beſtimmte nun :

Art. I. „ Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben .“

Art. II . ,Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über. Die

Landesregierungen unterſtehen der Reichsregierung .“

Art. III . „Die Reichsſtatthalter unterſtehen der Dienſtaufſicht des Reichs

miniſters des Innern . “

Art. IV. „Die Reichsregierung kann neues Verfaſſungsrecht feben .“

Damit war die Staatlichkeit der Länder reſtlos beſeitigt. Es gibt

weder eine Flagge noch eine Steuerhoheit noch irgendeine andere, ſelb

ſtändige und nicht vom Reich übertragene Hoheit eines der Länder. Sie

ſind ſtaatsrechtlich keine Staaten mehr, ſondern lediglich Verwaltungs

bezirke des Reiches . Mit der Ermächtigung des Artikels IV iſt der Reichs

regierung, d . h . dem Führer, jede Möglichkeit gegeben, die Verfaſſung von

Weimar, die als ſolche zwar bereits nach der nationalſozialiſtiſchen Neu

geſtaltung überholt war, nicht nur zu ändern , ſondern auch jedes neue Ver

faſſungsrecht zu ſehen .

Als am 2. Auguſt 1934 der Reichspräſident von Hindenburg ſtirbt,

übernimmt der Führer als Führer und Reichskanzler die volle und unum =

ſchränkte Macht, die auch die bisherigen Befugniſſe des Reichspräſidenten

einſchließt. Die Beamten und Reichswehrangehörigen werden auf ſeinen

Namen vereidigt . Das deutſche Volk erklärt ſich durch die Volksabſtim

mung vom 19. Auguſt 1934 mit 89,9 % aller Wähler damit einverſtanden .

Der vorläufige Reichswirtſchaftsrat der Weimarer Verfaſſung ver

ſchwand ebenſo , wie der Reichsrat (durch Geſeß vom 14. Februar 1934 )

entſprechend dem Geſek vom 30. Januar 1934 auch formell wegfiel. Als

Verkörperung der föderaliſtiſchen Kräfte hatte er ebenſoſehr ſeinen Sinn

verloren wie als verfaſſungsmäßiges Gegengewicht gegen den Reichstag.

Dieſes ganze Syſtem der Gewaltenteilung und der ſich ausgleichenden

Gewichte war im autoritären Führerſtaat unmöglich geworden. Anläßlich

der Wiederbeſebung des Rheinlandes durch deutſche Truppen gab die

deutſche Nation durch Volksabſtimmung vom 29. März 1935 mit 98,7 %
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aller Stimmen dem Führer ihr unbeſchränktes Vertrauen . Die völlige

Einheit, die Gewinnung auch der lekten 10%, war erreicht.

Worum ſich die größten Herrſcher der deutſchen Geſchichte vergebens

bemüht haben, eine wirkliche Einigung der geſamten Nation und Zuſammen

faſſung aller ihrer Kräfte zur Selbſtbehauptung und Entwicklung ihrer

ſchöpferiſchen Kräfte im Innern zu erreichen, iſt Adolf Hitler gelungen.

Das in der Partei entwickelte Führerprinzip iſt auf Volk und Staat über

tragen worden. Es ſtehen nicht mehr das Volt und der Staat oder

der einzelne und der Staat mit den rechtlich abgegrenzten Gegenſäken fich

gegenüber, ſondern ſie ſind zu einer Einheit geworden durch die Bewegung .

Die Weimarer Verfaſſung iſt als Verfaſſung weggefallen, kann eine ſolche

im Sinne eines das Daſein des Dritten Reiches regelnden Staatsgrund

geſebes nicht mehr ſein, iſt vielmehr auch in denjenigen Beſtimmungen, die

als bloße Geſeke weiterleben , in keiner Weiſe mehr , Verfaſſung “, ſondern

jederzeit vom Führer änderbares Geſek .

Die höchſte Gefeßgebungsgewalt und Staatsgewalt iſt allein auf den

Führer übergegangen. Obwohl der Führer erſt Reichskanzler wurde und

dann nach dem Tode des Reichspräſidenten von Hindenburg die Befugniſſe

des Reichspräſidenten hinzuerwarb, iſt ſeine Stellung doch eine höhere als

etwa die bloße Zuſammenzählung der ſtaatsrechtlichen Befugniſſe des

Reichskanzlers und des Reichspräſidenten nach der Weimarer Verfaſſung.

Die alten Verfaſſungsvorſchriften über die Wahl des Reichspräſidenten, über

feine ſiebenjährige Amtsdauer, Verantwortung gegenüber dem Reichstag und

dergleichen ſind außer Kraft geſekt,- der Führer iſt Führer auf Lebenszeit.

Wie der Gegenſat von Reich und Einzelſtaat, wie der Kampf der

Parteien verſchwand, ſo iſt auch dem Kampf der Wirtſchaftsgruppen ein

Ende geſekt worden. Am 1. Mai 1933 fand der Tag der Nationalen Arbeit

ſtatt, an dem Adolf Hitler vor 1/2 Millionen Menſchen auf dem Tempel

hofer Feld in Berlin ſprach. Am Tage darauf wurden die bisherigen Klaf

ſenkampfgewerkſchaften beſeitigt und die „ Deutſche Arbeitsfront“ ge

gründet. Entſprechend wurden am 3. Mai 1933 die Reichsſtände des

Deutſchen Handwerkes und des Deutſchen Handels gegründet. Im Laufe des

Jahres 1933 vollzog ſich die reſtloſe Eingliederung der geſamten Wirtſchaft

in nationalſozialiſtiſche Wirtſchaftsorganiſationen , ſo daß am 20. Januar 1934

durch das „ Gefeß zur Ordnung der nationalen Arbeit“ das alte Rampf

verhältnis zwiſchen „ Unternehmer und Arbeiter“ auch rechtlich , nachdem

es im täglichen Leben bereits verſchwunden war, beſeitigt und durch die

Betriebseinheit von Betriebsführer und Gefolgſchaft erſebt werden konnte .

Damit war auch in der geſeblichen Formulierung der vom Liberalismus
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und Marxismus aufgeriſſene Gegenſat überwunden ; an die Stelle tämp

fender Wirtſchaftsgruppen und ſich gegenſeitig mißtrauender Arbeitgeber

und Arbeitnehmer “ traten Arbeitsbeauftragte der Nation “, ein deutſche

rechtliches Treueverhältnis erlebte den jüdiſchen materialiſtiſchen Kampf

um den Profitanteil.

Auf dem Gebiete des Landrechtes brachte das Reichserbhofgeſek vom

29. September 1933 die Erfüllung der bäuerlichen Kämpfe eines ganzen

Jahrtauſends, die Heimkehr zum Landrecht unſerer Ahnen, zu einem den

modernen Verhältniſſen angepaßten, aber ganz auf der alten Rechtsüber

lieferung begründeten Odalsrecht. Im ganzen 845000 Betriebe mit 42 %

der geſamten land- und forſtwirtſchaftlichen Betriebsfläche wurden Erb

höfe. Der Erbhof vererbt nur auf einen Erben, kann (ohne Einwilligung

des Erbhofgerichtes) nicht belaſtet oder geteilt werden ; der Bauer, der auf

ihm fißt, muß ehrbar ſein , reinraſſig und zur Wirtſchaftsführung geeignet.

Damit wurde das ganze deutſche Bauernland der Spekulation entzogen.

Parallel mit dem Reichserbhofgeſes, das die Wiederherſtellung alt

ariſchen Landrechtes in neuer Form brachte, geht die Befreiung des „ lieben

Brotes “ von Börſenſchwindel und Spekulation. Das Geſek vom 13. Sep

tember 1933 „ Über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährſtandes und

Maßnahmen zur Markt- und Preißregelung landwirtſchaftlicher Erzeug

niſſe “ gab die Möglichkeit, die Getreidepreiſe (durch Geſek vom 26. Sep

tember 1935) und die Getreidewirtſchaft überhaupt ( durch Geſek zur Ord

nung der Getreidewirtſchaft vom 27. Juni 1934 ) vor aller Spekulation zu

fichern und in ſtändiſcher Selbſtverwaltung die ganze Warenbewegung

durchzuführen. Seitdem dieſe geſeblichen Möglichkeiten beſtehen , iſt es

ſtets gelungen, dem Bauern einen ausreichenden Lohn für ſeine Arbeit zu

fichern und damit die Aufgabe zu erfüllen , das deutſche Bauerntum auch

wirtſchaftlich zu retten, zugleich aber den Verbraucher vor Übervorteilung

zu bewahren. Entſprechend wurden die Milchwirtſchaft, Kartoffelwirt

ſchaft, endlich die Wirtſchaft mit faſt allen wichtigen Lebensmitteln geregelt,

ſo daß man heute ſagen darf: Die Nahrung unſeres Volkes kann nie mehr

in Schieberhände fallen, wenn dieſe Geſeke befolgt und zu allen Zeiten

durchgeſekt werden . Durch eine zielbewußte Umſtellung und Ausweitung

der deutſchen landwirtſchaftlichen Produktion hat der Reichsbauern

führer R. Walter Darré alle Maßnahmen getroffen , um die Ernährung

unſeres Volkes aus eigener Wirtſchaft ſicherzuſtellen .

Die Raſſe- und Blutsreinheit, wie es dem geſunden Rechtsempfin

den unſeres Volkes entſpricht, wieder unter Schuß zu ſtellen , gehörte von

Anfang an zu den entſcheidenden Programmpunkten des Führers.
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Das Gefetz vom 14. Juli 1933 „Zur Verhütung erbkranten Nach .

wuchſes “ gab die Grundlage für eine ausmerjende Raſſenpflege, die erſt

einmal durch Unfruchtbarmachung erbtranter Erbträger eine Reinigung des

Volkskörpers von ſchwerbelaſtetem Nachwuchs erreicht. Das Geſes iſt

vielfach weiter ergänzt worden , die Eheſchließungen ſind von der Erbgeſundheit

abhängig gemacht, ſo daß wir hoffen dürfen, auf Grund dieſes Gefeßes

ſchon nach wenigen Generationen ein von allen erbtranken Beſtandteilen

gereinigtes traftvolles und ſchönes Volt zu haben.

Zur Ausſchaltung des jüdiſchen Einfluſſes erfolgte am 7. April 1933

das Geſek zur Wiederherſtellung des Berufsbeamtentums, auf Grund

deſſen Maryiſten und Zuden aus Beamtenſtellungen entfernt werden konnten .

Entſprechend erfolgte eine Säuberung auf allen Gebieten des öffentlichen

Lebens (Ärzte, Rechtsanwälte uſw.).

Das ,Gefek zum Schuße des deutſchen Blutes “ vom 15. September 1935

brachte dann das grundſäbliche Verbot der Raſſevermiſchung, entſprechend

ergänzt durch Ausführungsbeſtimmungen. Das Reichsbürgergeſek vom

15. September 1935 unterſcheidet zwiſchen Reichsbürgern , und Staats

angehörigen . Staatsangehöriger iſt, wer dem Schubverband " des Deutſchen

Reiches angehört, Reichsbürger iſt derjenige Staatsbürger deutſchen oder

artverwandten Blutes, der durch ſein Verhalten beweiſt, daß er gewillt

und geeignet iſt, in Treue dem deutſchen Volte und Reiche zu dienen. Der

Reichsbürger iſt der alleinige Träger politiſcher Rechte.

Auf dem Gebiete des Strafrechtes wurde mit der ganzen liberaliſtiſchen

Tradition der vergangenen Zeit gebrochen und ſofort die Reform des

Strafrechtes in Angriff genommen , die ſchon ſeit der Vorkriegszeit immer

wieder ergebnislos behandelt war. Das neue Strafgeſekbuch , deſſen Ent

wurf fertig liegt, bekam den Vorſpruch , der deutlich ſeinen nationalſoziali:

ſtiſchen Charakter gegenüber dem bisherigen Strafrecht hervorhebt: „Das

geſunde Empfinden des Volkes für Recht und Unrecht beſtimmt Inhalt

und Anwendung des Strafrechtes. Sühne für Unrecht, Schuß des Volkes,

Feſtigung des Willens zur Gemeinſchaft ſind Sinn und Zweck des Straf

rechtes. Ehre und Treue, Raſſe und Erbgut, Wehrhaftigkeit und Arbeits

kraft, Zucht und Ordnung zu wahren, iſt ſeine Aufgabe. Das Bekenntnis :

Gemeinnub geht vor Eigennus - gibt ihm die Prägung. In dieſem Geiſt

iſt das Geſek geſchaffen ; in dieſem Geiſt ſoul Recht geſprochen werden von

berufenen Richtern, die als Wahrer der Gerechtigkeit dem deutſchen Volke

dienen . “

Entgegen der liberalen Auffaſſung des Strafrechtes , die nur bei voller

Erfüllung eines genau formulierten Straftatbeſtandes Strafe' eintreten
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läßt, geſtattet das nationalſozialiſtiſche Strafrecht die „Analogie“, das

heißt, wenn eine Tat rechtsfeindlich iſt, auch wenn ſie in irgendeinem Neben.

punkt den geſeblichen Tatbeſtand nicht erfüllt, kann Strafe eintreten ,

die „ Mafchen des Geſebes “ find geſchloſſen , das „Vorbeihandeln am Ge

ſeb “, worin der Jude Meiſter war, iſt nicht mehr möglich . Das national

ſozialiſtiſche Strafrecht iſt Willensſtrafrecht. Es beſtraft den „ verbreche:

riſchen Willen“ , auch wenn dieſer nicht zur Ausführung gekommen iſt, ſo

bald er ſtrafrechtlich ſichtbar in Erſcheinung tritt. Die Strafzumeſſung

erfolgt in erſter Linie nach der Stärke des verbrecheriſchen Willens,

erſt dann nach den Folgen der Tat. Die Todesſtrafe kann in erheblich

weiterem Umfange als bisher angewandt werden, — in ihr liegt zugleich

eine raſſenausleſende Bedeutung ; die Geldſtrafe wird zukünftig grund

fäßlich in Geſtalt von Tagesbußen verhängt, wobei der Richter die per:

ſönlichen und wirtſchaftlichen Verhältniſſe gerecht beſtimmt, damit die Geld

ſtrafe in ihrer Wirkung auf den Betroffenen nach ſeiner Lebenshaltung

bemeſſen wird.

Eine entſprechende Regelung auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes

ſteht noch aus . Alle Geſeke aber ſind entſprechend der nationalſozialiſtiſchen

Weltanſchauung auszulegen und anzuwenden.

Damit bekommt unſer Recht wieder eine durchaus eigenwüchſige

deutſche, arteigene Grundlage, auf der es fich entwickeln kann. Das rö.

miſche Recht ſcheidet als irgendwie beſtimmender Faktor, ſo intereſſant ſein

Studium für die Entwicklung unſerer Rechtsgeſchichte ſein mag, für unſer

geltendes Recht aus.

Eine weitere Aufgabe iſt hier noch zu erfüllen : Zweimal iſt in großem

Umfange getarnt jüdiſches Recht bei uns eingedrungen . Schon die weſent

lich orientaliſchen „ großen Juriſten “ des römiſchen Rechtes haben un

ariſche, orientaliſchem Rechtsempfinden entſprechende Säße und Umwand.

lungen des älteren römiſchen Rechtes hinterlaſſen , die in das „ Corpus

juris“ eingingen. Im allerſtärkſten Umfange aber hat die Mitwirkung

jüdiſcher und judengeiſtiger Rechtsgelehrter bei der Rodifikation der Bis

marckſchen Zeit im Handels-, Sachen- und Vertragsrecht teils bewußt,

teils in der irrigen Auffaſſung, es ſeien allgemein handelsrechtliche Grund

gedanken, jüdiſche Rechtsgedanken in das deutſche Recht hineingebracht.

Die Maſſe der deutſchen Rechtsgelehrten und Richter hat wohl die Fremd

artigkeit und Artfeindlichkeit ſolcher Beſtimmungen geſpürt, aber im ein

zelnen ſie nicht als ſchädlichen und raſſefeindlichen Import erkennen können ,

weil uns die Kenntnis des jüdiſchen Rechtes, wie es im Talmud und Schul

chan aruch niedergelegt iſt, entweder ganz verſchloſſen, oder aber auf ganz
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kleine Kreiſe beſchränkt war. Erſt heute, durch die aufopfernde Arbeit natio .

nalſozialiſtiſcher Rechtswahrer (ſiehe etwa das Buch von Rechtsanwalt

Schroer ,, Blut und Geld im Judentum " Hoheneichenverlag, München )

vermögen wir zu erkennen, wieviel judengeiſtige Rechtsbeſtimmungen in

die Rechtskodifikationen der liberalen Zeit eingegangen ſind. Dieſe wiſſen

ſchaftlich herauszuſchälen, wird eine Aufgabe von morgen ſein .

Schließlich müſſen wir uns darüber klar ſein , daß auch unſer germa

niſches Recht, aus dem das deutſche Recht fich entwickelte, vielfach zeit

gebundene Formen hatte, auch eine gewiſſe Weite der Auswahl enthielt.

Neben grundlegenden , mit unſerer Raſſe verbundenen Rechtsgedanken,

wie der odalrechtlichen Ordnung des Landes, der Achtung der Bluts

reinheit, der Wertſchätung der perſönlichen Ehre, finden wir in der germa

niſchen Zeit nebeneinander ſehr verſchiedene Staatsformen ( Thingverfaſſung,

Königtum , Kriegsherzogtum mit unbeſchränkter Befehlsgewalt ), auch ver

ſchiedene Formen auf einzelnen Gebieten des Strafrechtes. Wenn wir

alſo heute heimkehren zum arteigenen Recht, ſo können wir doch bei dieſem

unterſcheiden , was ewige, in der Art unſerer Raſſe verwurzelte Rechts

inſtitutionen ſind, und was lediglich zeitbedingte Lebensordnungen ſind.

Die zeitbedingten können wir im Rahmen der unſerer Raſſe und Art ent:

ſprechenden Rechtsordnung nach unſern Bedürfniſſen einrichten , können

verwerfen , was etwa in einem germaniſchen Stamme möglich , bei uns aber

undenkbar erſcheint. Die ewigen Rechtsgrundlagen , Odalrecht, Raſſe

ſchuß, perſönliche Ehre, Schuß der Volksgemeinſchaft, können wir zwar

auch im einzelnen nach unſern Bedürfniſſen geſtalten , ſie ſind aber im

tiefſten „ fas“ ; ihr Inhalt bleibt der gleiche, ſolange das Blut das gleiche

bleibt, nur ihre äußere Form unterliegt der geſebgeberiſchen Geſtaltung.

Denn das Recht kommt aus dem Blut.

Darum iſt der nationalſozialiſtiſche Sieg zugleich auch im metaphy

fiſchen Sinne ein Sieg des Rechtes über das Unrecht. Mit ihm hat ſich

die „ natürliche“ , unſerer Art entſprechende Rechtsordnung in den Formen

des 20. Jahrhunderts, aber innerlich unveränderlich , ſolange die Rette der

Ahnen beſteht, wieder durchgeſekt. So iſt der Führer der erſte, der nach

Jahrhunderten des inneren Suchens und der inneren Richtungsloſigkeit

„wieder Recht gewieſen hat“, nicht einfach Recht befohlen und auferlegt

wie irgendein abſoluter Herrſcher, ſondern die ewige Rechtsordnung un.

ſerer Raſſe und Art aufs neue feſtgeſtellt und dem Unrecht gewehrt, das

Recht gemehrt und geſtärkt hat“ !

Das aber iſt ein Stück ſeiner Sendung durch die göttliche Vorſehung:

„ Denn Gott iſt ſelber Recht, darum iſt ihm Recht lieb " (Sachſenſpiegel).
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